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welche die In halt 28 *
Verfügung · AS G

erlassenhahderVeriüSUnSs

I. Organisations-Augelegenheiten.
a. Formations= und Dislokations-Angelegenheiten.

K. M. 26/2. 80. 50 Dislokation der 1. und 5. Eskadron Westpreußischen Ulanen-Regiments Nr. 116
* r ; 4 8 96Einsetzung von Artillerie-Depot-Inspektionen 10 105

K. M. 9/4. 80. Dislokation des 2. Bataillons 2. Badischen Grenadier-Regiments Kaiser
Wilhelm Nr. 110 und des Füsilier-Bataillons 3. Badischen Infanterie-
Regiments Nr. 111 10 106

Gesetz 6/5. 80.7 125% Gesetz, betreffend Ergänzungen und Aenderungen des Reichs-Militärgesetzes
K. M. 15/5. 80. vom 2/5. 74 12 135

A. K.U. 234.8S0.126VerlegungdesStabsquartiers des 1. Bataillons (Nosenberg) 4. Oberschle-
K. M. 2/5. 80. ischen Landwehr-Regiments Nr. 63 von Rosenberg nach Creuzburg und

demnächstige anderweite Benennung des beregten Bataillons 12138
D 8 2/ 8 16 Dislokation einiger Truppentheile im Bereiche des II. Armee-Korps 13 147

K. M. 17/6. 80.155 Dislokationen im Bereiche des III. Armee-Korps 144
K. M. 17/7. 80.170Dislokation der 2. Abtheilung Magdeburgischen Feld-Artillerie-Regts. Nr. 415|188

A. K. O. 23/10. 80. is Uebertritt der Festung Thorn aus dem Befehls= und Verwaltungs-BereicheK. M. 1/11. 80. des I. in denjenigen des II. Armee-Korps 211221
K. M. 1/11. 80. 220 Dislokation des 1. und Füsilier-Bataillons Grenadier-Regiments Prinz Karl

von Preußen (2. Brandenburgischen) Nr. 12 21121
K. M. 15/12. 80. 250 Dislokations-Aenderungen, welche zum 1. April 1881 aus Anlaß der für

# diesen Zeitpunkt in Aussicht stehenden Neuformationen einzutreten haben25249
. b. Ergänzungs-Wesen.

K. M. 380/12.79. 2 Gestellung der Rekruten zu den abgemeinen Einstellungsterminen 1 1
# *?0ea 21 . 26|Rekrutirung der Armee r 1880. 429
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A. K. D. — 66 Verzeichniß, der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung der im §. 3r Verordnung über die Ergänzung der Offiziere des Friedensstandes.
er 111 80 beseichneten Abiturienten= bezw. Primanerzengnisse be-
rechtigt sind —

A. K. D 23 3. 80. 71]Aenderungen der Anlage 1 zu 8 1 der Ersahordnung 81
N. K 24/3. * 41% Bekanntmachung eines Verzeichnisses derjenigen höherenLehranstalten, welche

A. K. D 1/1. 80 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Besähigung
für den einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigt 10 10Snu. K. 29/4. 80. 136Nachtrag zum Verzeichniß der höheren Lehranstalten, wlche zur Ausstellung

A. K. D 12/5. 80. 1 von Zeugnissen über die wissenschatliche Befähigung für den einjährig
" freiwilligen Mitltärdienst berechtigt 121N. K 6/10. 80. 1216|Nachträge zum Verzeichniß der höheren S#onenstalten, welche zur Ausstellung

A. K. D. I10. S0. von Zeugnissen über die wissenschafttche Befähigung für den einjührisfreiwilligen Militärdienst berechtigt sind 20 217
A. K. O. 19 12. 80. 1240] Uebungen der Ersatz-Reservisten für das Etatsjahr 1881,82 241239

K. M. 912. 80. ]

c. Landwehr-Angelegenheiten.

K. M. 25/3 S0. 72Cntlassung der zur Uebung eingezogenen Offiziere und Mannschaften desBeurlaubtenstandes 8 15
K. M. 25.4.80. 115 Anderneitige Bezeichnung des 1. wateillns Giotenbung i. K.) 2. ahurin. gen Landwehr-Regiments Nr. 111126

A. K. O. #/1n 80. Nenbr#g der Landwehr-Bezirks- Sricheun des Xl. Armee- Korps 2312VQ35
K. M. 0 11. 60. D

s

d. Allgemeine Dienstverhältnisse der Armee, spezielle Dienst-
Angelegenheiten aller Waffen, Geschäftsführung.

K. M. 9.1. 80. 5 Beurlaubung der zur Probedienstleistung bei der Berliner Schutzmannschaft
1 kommandirten Unteroffiziere 1 2

A. K. O 221.80.1 Insormaations= Kursus für Regiments- Kommandeure der Infanterie bei der
K. M. 2/1. 80. Militär-Schießschule. Formation der Militär-Schießschule für 1880 2 7

A. K. n 29/I. 80. ] 27|Nenderung des Termins für die Einreichung der Personalberichte 44%K. M. 20 1. SZ0.
K. M. 20 1. 80. 20 Lehr-Infanterie-Bataillon; Zusammensebung u. Zusammentritt im Jahre 1880

A. K. O 14 2.80.) 47Disziplinarstraf= und Urlaubabesugnisse von Offizieren der Milikär=-Schieß-
K. M. 20/2. 80. schule 6 51

K. M. 21/2. 80.] 48Vorlage der Mansver-- Zispositionen an Seine 2 beioroben berbsi·en . 6 51

K. M. 23 3 80. 70Form der Nanglisten . 8 4
Berichligung dazu 11131

K. M. 7,4.80.100 Gestellung der Ofsfizierburschen der Kriegsschulen. . 10106
K. M. 29 1. 80. 116 Abänderung der Bestimmungen, betressend die Vesugiijse zir Veurlancbunsvon Offizieren 111147
Allerh. ·

Verotdiiiiiig«29«’6.60. 165Verordnung, betressend di Klasseneintheilung der Militärbeamten des Reichs-K. M. 16/7. 80. heeres und der ne . 15 169

K. M. 25,7. 80. 180 /Abänderungen der Schurf- Instruktion für die Fuß- Artilleric und Pioniere 16
A. K. O 1/0. 80. 186Allerh. Ansprache an die Soldaten des Deutschen Heeres .1171201

K. M B1,8. 80. 187|MAbänderung des F. 136 des Exerzir-Reglements für die Jufanterie · 18203

K. M. 11/8. 80. 13568Sammlung der zum Lehr-Infanteric-Bataillon kommandirten 22
i in den einzelnen Regiments-Stabsquartieren 1820#V
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A. K. O. 1266. 80. 1983) Disziplinar-Befugnisse der Etappen-Telegraphen- Direktoren 19207
K. M. 18/9. 80.
K. M. 11/00. 80|199 Eintritt von Offizieren in die Front bei großen Paraden 191207
K. M. 18/0. 80. 200)Ergänzungen und Aenderungen der Wehr= und der Heerordnung vom 28/0. 751023

A. K. D. 7./10. 80.215 Abänderung der Vorschrift für die Verwaltung der Artillerie= 02137
K. M. 30/I1. 80.233111Ausbildung der Kürassiere in der Handhabung des aptirten Ebasiwot

Karabiners 2c. X/71 . 23235
K. M. 10/12. 80.2411 Tragen von zwei Patronentaschen bei gepacktem Tornister 2411215
K. M. 9 12. 80. 242/ Nenderung der Vorschrift über den Geschäftsgang bei Uekerweisungg der Ve

dürfnisse zu den Armirungs-Uebungen der Fuß-Artillerie 21245
* 11/12.80|243|Abänderung der Vorschrift für die Verwaltung der Artillerie=Depots 214

A. K. D. 15 12. 80|254Abänderung der Vorschrift über den Geschäftsgang #.bei Neberweisung derBedürfnisse zu den Schießübungen 2c. 252252

e. Truppen-Uebungen.

A. K. O 5/2. 80. 286Größere Lruppen- Uebungen pro 1880 441K. M. 5/2. 80. Verichtigung daz . 5 88
A. K. O.2 40| Uebungen des Furlaubtenstandes für 1880, 81. 51

K. M. 14/2. 80.
A. K. O 1“4. 80. 97/6#e ne2altabs-Uebungereisen bei den Armee-Korps im Jahre 1880 10 105

K. M. 11/4. 80.

I. Train-Angelegenheiten und Feld-Geräth der Truppen.

A. K. D 5·4.80.04 Druckfehlerberichtigung und sonstige Abänderungen der Ausrüstungs=Nachweisung der Brückentrains eines Armeekorps 103

l

. Bewaffnung und Munition.

A. K. D. 5/I. S0. Liquidationen der Cewoehrfabriken über Reparaturen an Wassen von
Truppentheilen 1 3

A. K. D. 110/1. 80. 10 Gewährung von Wassen zu Fecht- und Turn- Uebungen 1 3
A. K. D. 131/12. 79. 11 Abänderungen der Preise des Preistarifs Nr. 1 über dabritate der Artillerie-

Werkstätten (Verlin im Dezember 1870) . . . l
A. K. D.40.13Schärfen der blanken Wassen im Mobilmachungsfalle . 1 5

K. M. 22/1. 80,10)]Vewassnung der Kavallerie-Stabswache und der Feldgendarmerie . 324

A. K. D. 22. 80. 331 Anbringung von Deckungsmitteln an den gptirten hassevot=Karabinerndl 71156
1 § 2. 5/2. 80. 1. 39 Probe eines Kürassier-Offizierdegens I54. 5 41.. 13/2. 80.

A. K. D. 128&amp; 2. 80. 62 Ablieserung der mit der Ziel-Uebungs-Munition den Truppen zugehendenPackgefäße 71 62
A. K. D. 127 3. 80. 880 Einrichtung von Munitions. .Vehältnissen auf den Böden der Exerzirhäuser 878
A. K. D. 3. 80. 80Verkauf von Materialien und Geräthen für die Anfertigung der Munition

zu Zielübungen 5100
A. K. D.22480. 110Konstruktions-Aenderungen am Kavallerie= Säbel Mecklenburgischen Modellsl7
A. K. D.5 5. 80. 147Deklaration des §. 14 der Vorschrift für die Instandhaltung der Wassen

bei den Truppen. 131
A. K. D 9. 7. 50. 176/Prüfung 2c der Liquidationen über Geldvergütiging iin Munitions-Materialien . .15190
A. K. D. 4 S. 80. 184Reue Probe für die Schraubenzieher N 71. 16) 198
A. K. D. 6/8. 80. 190| Büchsenmachergeräth der Truppen . 18.20
A. K. D. 1. 80. 102| Neue Probe für den Mündungsdeckel zum Infanterie- Gewehr M 18 204
A. K.S. 80 193Nenderungen in der Vorschrift fir die Instandhaltung der * bei den ½%

« . . 1«5
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A. K. D.20. 196 Munition zu den Uebungen der Artillerie im Beobachten c. 18206A. K. D.2·S. 80. 197/|Verkaufspreis für Munitions-Materialien 18206
A. K. D.21 10.80. 225 Neuschäften von Infanterie- Gewehren N71 21425
A. K. D. 22 10.80. 2274rgänzung der Vorschrift für.gie onstandhaltungdver22 bei den Truppen 21230
A. K. D. 30/11.80. 233/Bezeichnung der Wischstöcked 2338

h. Ingenieur-, Eisenbahn= und Telegraphen-Angelegenheiten.

A. K. D. 16 1. S. 23Nachweisung der während des vierten Vierteliahrs 1879 bei den Neiche-Telegraphen-Anstalten vorgekommenen Veränderungen? 325
A. K. D. 8 2.80. 46%¼Verpachtung der Grasnutzung im fiskalischen Jeltungsterrain 51
A. K. O.24 11 79 86 Organisation der Verwaltung der Staats-Eisenbahnen 55
A. K. O.212

K. M. 31 3. 80.

A. K D.34. 80 121 Tachweising der während des ersten Vierteljahrs 13880 bei den Reichs-
egraphen-Anstalten vorgekommenen Veränderungen . . .1112d’

R. K 13 6. 80. 169 biketebra des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands.
K. M. 17/7.80. und deren Anwendung auf Militärtransporte 1579

A. K. D.0183 Nachweisung der während des zweiten Vierteljahre 1890 bei den Reichs-
Telegraphen-Anstalten vorgekommenen Veränderungen. 16 10

A. K. D. 27 10.80. 226|/ Nachweisung der während des dritten Vierteljahrs 1880 bei den Neichs-
. Telegraphen- Austulten vorgekommenen Veränderungen 21

A. K. D. 120 11.80. 235|Abänderung des Passus A. 1I. 3 der Grundsätze für die Mtsristung einer
" Festung mit Rãumlichteiten zur Unterbringung und Ehänzung derMunition 232

i. Militär-Erziehungs= und Bildungs-Wesen.

K. M. 7 10.80. 221 nochichten für diejenigen Freiwilligen, welche in die Unterofsizierschulen zu
« Potsdanh Jülich,Biebrich, Weißenfels, Marienwerder und Ettlingen ein-

« Istellt zu werden wünschen 21K. M. 7/10. 80. 222UGrundsätze für die Aufnahme von Knaben in das Militär Anaben Er-
ziehungs-Institut zu Annaburg 21233

A. K. D 3 12. 80. 246 Vervollständigung des Verzeichnisses der höheren Lehr- Anstalten welche zur
Ausstellung der im §. 3 der Verordnung über die Ergänzung der
Ofsiziere des Friedensstandes vom 11 3. 80 bezeichneten Abiturienten=
bezw. Primaner-Zeugnisse berechtigt sind, sowie des Verzeichnisses der
Lehr- Anstalten, deren einjähriger esuch von dem obligatorischen Vesucheiner Kriegsschule entbindet 2112146

k. Militär-Justiz und Gesetgeens, sowie Militär-Gefängniß-Wes
A. K. O. 18 12. 709. 1||8.Rangverhältnisse der Militär-Justiz-Beamten 1 1

K. M. 1/12. 79.

M. O. D.2 43 Ablessemge. der im Königreich Würtlemberg ergrissenen Deutschen Fahnen-T jlüchti 6418
K. M. 23 2.80. 51 Erhebung der Anklage gegen Personen des eurlaubtenstandes und Ersatz=

reservisten, welche sich der Wehrpflicht entzogen haben 62
A. K. O 5 2.80. 1 56 Unterstelng fämmtlicher Festungs-: Gefängnisse unter die- Inspektion der

K. M. 10 3. 80. militärischen Strafanstalten 7 55
K. M. 4 3. PC0. Keststellung des Begriffs „Militärbehörde“ in Bezug auf dieVorschriften der

Civilprozeß-Ordnung und der Strafprozeß- Ordnung für das DeutscheNeich, soweit dabei das Heer belheiligt ist 7 50½
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Justiz. Min..282. 80. *!) 60 AllgemeineVersügung des Justiz-Ministers vom 28. 2. 80, betreffend KlagenK. M. EL— - xcnkurcnndAnna-amVerstungdesOiicnbatungsnch760
A K. . 1 1. S0 1 986ieVziplinar= Strasbesugut des Kommandeurs der Leib-Gendarmerie 10 10

K. M. 7 4. S0.
K. M. 9 7.80. 168. Ueberweisung der zu Festungsgefängnißstrafe verurtheilten Mannschafter 15179
K. M. 3 10.80. 210 # Benachrichtigung der Nilitär-Vorgesetzen von dengegenaktive Offiziere ein-gehenden Klagen 2c. 201214

I. Militär-Kirchen= und Schulwesen, Militär-Musik.
A. K. O. 4/3 80 ! 57½ Blasen des Hohenfriedberger Marsches ee
K. M. —

m. Ordens= und sonstige Belohnungs-Angelegenheiten.

K. M. 15 1.80. 7 Dienstweg für Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß zur, Ankegung fremd=herrlicher Orden rc. für Beamte der Militär-Verwaltu 1 :3
K. N. 22 7. 80. 179]orttragen rc. der Dienstauszeichnung seitens solcher unkroffizierr und

Soldaten, welche aus dem Herzoglich Braunschweigischen Kontingent
in die Wranfiiche Armee bew. aus der lebteren in das erstere über-
treten . 1619l

n. Militär-Veterinär-Wesen.

deiß 23 6.60 146esetz, betressend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen 15159K. M. 7 7. 80.

II. Militär-Oekonomie.

u. Etats= und Kassensachen; Allgemeine Verwaltungs-
(ingelegenheiten.

K. M. 20 2.80. 52Ergänzung der Festsetzungen für die Zulassung zur Zahlmeisterkarriere 6 82
N. O. D. 226. 50 153 Veorderung zur Fessstellung der Dienstfähigkeit der zu Feldbeamten

1 designirten Mannschaften 14152
M. O. D. 220 rsahen ê# Annahme uan, Nückgewährung des Heirathöguts. der Unter-
. I offi .19 209

M. O. D. 412. S0.) 217 -brüblue der Jahres- Nachweisungen derNlreeser und Jahlmeister“
a Aspiranten . . . · . .2424s

. l-.MichalRuthercasfcundchenöVerstchckunas Anstalt
resp. Sparkasse für die Arm

. K. O. 1444tstellung der Pension der Interessenten der vormals Qassauischen Offizier-
- . Wittwen= und Waisen-Kasse 134%

Gen“".Dir. der- 245 Einsendung der Berechnungen der abzuführenden Veitrageund Einzie huns
Mil.-Wittw.= TZ der letzteren an die Militär-Wittwen-Kasse 242“6
Pens.-Anstalt. D

c. Natural-Verpflegung.

R. K. 30 12. 79. I 3/Marschverpflegungs-Vergütung für 188080. . · ...1 1K. M. 31 80.
M. O. D 25 3. 50. 83Extraordinäre Nerflesi#gs Zuschüsse pro 2. Quartal 188 38. 19P
A. K. O. 34 285 Ergänzung des des Neglements über die As,47 derK. M. 31 n. l.. Truppen im Anen 995

|
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erlassen hat. der Verfügung. m

A. K. O. 13 4. 80. 111 Aufhe bung des §. 88 des Reglements über die Naturalverpflegung der
K. M. 18 4. 80. Truppen im Frieden zebst zugehörigem Nachtrag und Ergänzung des

. S 92 olinen 2 eben 11125
M. O. D 65 5. 80.|33Erläuterung zu §. 129 "6 e über die Natural- Verpflegung der

ruppen im Frieder 12141
M. O. D. 145. 80. 138) VNatural--Verpflegungs- Grbühmist auf Urlaub *m5 Mannschaften 1243
M. O. D. 240.2 xtraordinäre Verpflegungs-Zuschüsse pro 3. Quartal 1880 1454N. O.D.25|6, 80.|163ergütungssätze für Brot und Fourage und nirm für den aus

Ke#sisdhhen Magazinen an Kadetten- Anstalten verabreichten Rosgeno II. Semester 1880 14
. O. D. 7. 80. Naticn wergukunge- Gelder für verkaufie Nemontepferde 15 189

M. O. D. 80.194 Erfrischungszuschuß für die zur Verbüßung von Gefängnißstrafen trans-
portirten Mannschaften 18205

M. O. D.2580. 206Extraordinäre Verpflegungs- Zuschüss e pro“ 4. Quartal 1880 19209
7# K. O. 2 9. 30.209| Abänderungen bezw. Ergänzungen des -e über Natural-Verpflegung

. M. 30. 80. d hpen im Frieden, und zwar der§S.70, 71 und 78sowie der %%2 2 217
N. K 12. 80. 26551 Mar du * ungs-Vergütung für 1881 26 25à K. /- 5 Fl hungs-Vergütung f

N. O. D. 24/12.80|255Vergütungssätze für Brot und Fourage und Vergütungspreis für den aus

Preußischen Magazinen an Kadetten-Anstalten verabreichten Roggeno l. Seme 1 2625
M. O. D. 24·12. 80. 257 Extraordirür- Verstegungs-Zrschüsse pro“ 1. Quartal 1881 26 251

(1. Bekleidung und Ausrüstung.
M. O. T 12 2.80]44Feststellung der Bekleidungs-Ersparnisse 548

. M. 26/2.8049|Material der Sattel-Untergurte bei der K2 6 52

2. M. 19/3. 60.,69Bekleidung der zur Probedienstleistung vezw. Acciiduig tommandirten oder
beurlaubten Militär-Anwärter 813

A. ra 1|13/4. 80|11Neue Probe des Karabiner-Futterals. 112K. M.

A. K. O.3 80. 113 Neue Probe desLanzen-Armriemens und Einführung eines Doppel-Lanzen-K. M. 25/1. 80. 6 schuhes am linken Steigbügel bei den Ulanen 1111½½
N. O. D. 23|/4-80 120| Modisikation des §. 157 des Reglements über die Bekleidung und Aus-

rüstung der Truppen im Frieden vom 30/4. 66 11128
A. K. O 15 7. 80.178Einführung der Uniform des Kadetten-Korps für die Kompagnie- Cuess bei

K. M. 21/7.80. den Provinzial-Radetten-Anstalten . 16191
K. M. 1/8.80.|]181/ Bekleidung der Militärgesangenen des unteroffizierstandes . 16192

M.O.D26X10.80.22sVerfahkobchkmmdmmqsnMutoqundxan Velleidungs- und Aus-
* rüstungs-Stücken 21230

N. O. D. 27/12.80.|2509erpflichtung der Hauptleute der Feld- Vatterien und der Nittmeister des
Trains zur Unterhaltung von Reitzeug. 26257

0. Geldverpflegung der Armec.

K. M. 25/1. 80.20 Ergänzung des F. 62 des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische
Heer im Frieden. . 321

M. O. D.10.Ergänzung der Anmerkung zum P 47,3des gorgengstemnge: Regle-
ments für das Preußische Heer im Frieden, vom 21. Mai 8 TK. M. 28 3. B0. 87|Friedens-Verpflegungs-Etats für 1880/81. Zulage für 2 iere in

Elsaß-= h#hrinoen,: 5100M. O. S.00.Ergänzung der §#. und 61 des öeldverpjleainigo- Aeniements sur das.Preußische Heer im52 . 10123
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M. O. D.1911 Nchtsuständiglest der einmaligen Seihilse für Unteroffiziere, die in einnIn.v n-Institut eingestelltw 11127M. O. D. 8/7. 80. 175 Wohalidenh bei beeit verden innerhalb des Regiments . .15190
M.O..d-.29J9.80.213Gebuhtmssederzur Ptobedtcnstletfumg bei der Landgendarmerie komman-

dirten Unteroffiziere, welche nicht Militäranwärter sind 20 216
M. O. D.29/11. 80. 237 asgelbilcueneumupsen Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten23238
M. O. D. 14/12. 80. 253rläuterung zu . des Geidverpslegungs-Reglements für dasPreußische Herr im Frieden . 25251

k.VerpfcegnngderErsaymannfchaftenundRefervistcm
M.O.D22»-"l.80.22MatschgebühknisscfürUntetäkztedesBeurlaubtenstandes. . . .3-24

g. Reise= und Transport-Angelegenheiten.

N. O. D.0. 12|Fortschaffung der zum Ersatzgeschäft kommandirten Mannschaften-
K. M. 24/1. 80 18 Erhöhung der Vergittungssäh für geleisteten Vorspinn. —Berichtigung dazu.

1
3

. 0

:I)k.O.D.27Jl.80.25Retses1c Kompetenzen der zu ven „Halbinvaliden“ gehörenden Felbwebei
und —früher etatsmäßigen Vizefeldwebel 3208

M. O. D.0|1 80 32Fortschaffung der behufs Ausbildungim Traindienst zu den Train- Vataillonen
kommandirten Mannschaften der Kavallerie 846

M. O. D.10.45Schema zur Liquidation über Reisekosten, Tagegelder und Ungugskosten 5 49
A. K. O 11/3. 80..1 6S8Tagegelder und Reisekosten der Landwehr-Bezirks Kommandeure. . 813

K. M 13/J. 80.

M. O. D.20. eisegebhsaile der zur Probedienstleistung bei Zivilbehörden kommandirten 77
M. O. D 1/4.80. 88Bedingter WMrgfal der Marschrouten bei der Eisenbahnbeförderung von

Kommandos. 9100
A. K. D 5/1. 80. 93 Gewährung der Fuhrkosten an Militärärzte und Militärpfarrer bei der

ärztlichen Behandlung der in den detachirten Forts der Festungen

stationirten Wallmeister, Zeugseldwebel und FJeugsergeanten bezw. beieVornahme von Amishandlungen in den Wohnungen dieses Personals
M. O. D. 6/4.80. 05Beförderung der zur Ausbildung als Iahkmeister, Aspiranten kommandirten

Unteroffiziere im Marsch= oder Milttär-eranzport. . 91 103M. O. D 5/1. 80. 100Eröfsnung der Eisenbahn Crossen—Eisenb 10 22M. O. D. 114. 80. 07Benutzung des Oderthor= und des Stadt- Vehngofes!in Breslau als. Anfangs=
4 bezw. End-Station bei Beförderung von Kommandos von und nach
·- Vtkslan auf der Rechten Oderufer-Eisenbahn 10123

R. M. 12.5.80. 127 Entschidigung (Reisekosten und Tagegelder) der Offiziere des Veurlaibien
standes für Abhaltung von Kontrol-Versammlungen . 12 138

M. O. D.1013S Erofftarde der Eisenbahnstrecke Peiskretscham —Vorsigwert“. . . .12143
ROD.Ic-)80.4141ReiseundUmmqsGebuhrnmcderUnteratzt 12143
M.OD.zszOJMZcromnmgderusbahn Niedcrmendtg Mach sowie der Eisenbahnstrecken

1 Bettenhausen —Casselund Eschwege—Leinese 1211Allerh. 20 5.80.1450%Verordnung, betressend üherne Festsetzungen veiel . Gewährung von Tage-
Verordnung geldern, Fuhrkosten ten Umzugskosten an die Beamten der Militär= M. 7/6. 80. und Marinc-Verwalt# 13 145
M. O. D. 1/6.80. 150 Weitere Anwendung des Nehlements fürdie Veförderung vonTruppen und

Armce-Bedürfnissen auf den Staats-Eisenbahnen. 13119
M. O. D. 5 6. 80. 151/Nhichtgewährung der Umzugskosten an die Eleven der Muir- Roharzischule 13149
M. O. D. 6/6.80. 152| Abzug an Tagegeldern bei Venutzung von Varackenguartier . 13 149
M. O. D. 7/6.80. 153 Schluß der Station Hildesheim der Hannover-Altenbekener Vahn . .13149
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erlassen hat. der Verfügung. 5#

K. M. 16/6. 80. Neisegehühraiffe der Offiziere des Beurlaubtenstandes beider Einziehung zurebung2 1 15
M. O. D.1 157 Cröffnung der Eirnbahnprae Vonn—Cuskirchen, sowie der Eisenbahn Lud- ia 162

igslust—Parchin . . 15
M. O. D. 22/6. 80. 159 Eröflmon der EssenbahnstreckeEssen—Winterswyt . 14152
M.O.D.24J6.80.160Wegfallbesondckek Neqmsttconoschum für die Uebergänge von Militär- Trans-=

porten von einer der durchdie Gesetze vom 20/12. 79, 142.und 25 2.
vom Staat erworbenen Privat-Eisenbahnen auf die andere 14152

M. O. D. 24011 Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Eil-und Schnellzügen 14f53
K. M 3/7. 80.166 Negusitionsscheine für die Näckreise der zur Zentral-TTurn-nstait komman=irten Offizierbursche 15178M. O. D.20|6. S0.1 rösdrte der Ehtenbahstrecke Dermbach—Kaltennordheim 15189

M. O. D. 6/7. 80|173] Portofreie nebersendung von Dienstbezügen an die Offiziere des Beurlaub= 158tenstan 5189
M. O.D. 15ngabe von Hrauikfurt. a. M. anstatt Snsenhausen alsNachtquariier in den

betresfenden Narschrouten 15190M. O. D.150Erösfnung neuer Eisenbahne . 18204
M.O·D.19J8.80.195OctcktcExpcdtkungvon Mclttm Transporten auf Nequisitionsscheine . 18205
MiO-D-13X9.80.202 Tagegelderbezus kommandirter Ofsiziere 19 20S8
M. O. D.150.203Leitung von Militär-Transporten über *n StreceSachsenhausen—Louisa

der Frankfurta.M.—BebraerEisen 19209
M. O. D.0.204Eröffnung der Eisenbahnstrecke Lesn eoin 2 19 .209
M. O. D.2/9. 80|2O07|] Liquidationen über Neisekosten, Tagegelder 2c. 19 212M. O. D. 80.2O8 Erössnung neuer Eisenbahnen 19212
M. O. D. 15/10.80.217röffnung der Eisenbahnstrecke Lommatsch—Noss en . -.20219
M. O. D. 20 10. 80|2214Erxösfnung der Schlußstrecke der schlesischen Groirgodayn Dittersbach— Neurode. 21

K. M. 10/11.80|232/ Beförderung von Pulver, Metallpatronen und dergl. auf Eisenbahnen 213236
M. O. D. 19/11. 80.234 Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mititEit 28 23und 36
M. O. D. 12. 80 240Eröffnung der Eisenbahnstrecke Olpe—Nothemühle 211 248
M. O. D. 14/12.80.252 Zulage= bezw. Tagegelder-Gebühr der Roßärzte und nuterrohirzte bei Kom.

mandos in andere Garnisonen 25251
M. O. D. 23/12.80. 258Eröffnung der Eisenbahn St. Michaelisdonn —Marne 26 257

Servis-Wesenl. K. 15/1.580. 151 Modifilation des§.26 den Serofs. Neglements. vom 20. Februar 1868 317
K. M 29 1. 0.

O. 26/2. 80. 61] Ergänzung des §. 50 der Vorschriften über Einrichtung und Ausstattung „%
er Kasernen. . . . . . . . . . . .

IO.D11-3.8074UebcrnahmedektheilwcichKaki-nen-SclbftbcioirihfchaftungdurchdieTruppcn876
A. K. O 2/3. 80. 84 Abänderung des Reglements über die Serviskompetenz der Truppen im

K. M. 29/3. 80. Frleden und des Anhangs I. der Geschäftsordnung für die Nerwaltungder Garnison-Anstalten. 9893
M. O. D 3/4.S0|92 Ausstellung von Quartier=Bescheinigungen auf Märschen . 9102

K. M. 12/4. 8S0.]0 Miethsenischädigung für servisberechtigte Beamtebes Versetzungen 10|122
K. M. 21/4.80| 114/Kompetenz an Kochholz bei Aufhebung eines Biw 11 126M. O. D. 26·4.80 Schema zu den Liquidationen der Truppen über ir Absindungsbeträge für

übernommene Selbstbewirthschaftung von Kasernen und Stallungen 11132

M. O. D.115.80| 135 Servis-Kompetenz der Dienstwohnungs-Inhaber un Versetzungen 12142M. O. D.40| 1233Sers-Gebührniß auf Urlaub erkrankter Mannschaft 123
K. M. 4 11.80. 223 Verlegung des Wohnsitzes des Garnison-Baubeamten bon ilsii nach dusterhur 211 226
K. M. 16/12.80.|251|Vereinigung des ehemaligen Kandgemeinde-Bezirls Vornheim mit der Stadt 4gemeinde Frankfurt a-.M. . . 25201
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III. Militär-Medizinal-Wesen.
K. M. 26/2.80. 53Badekurkosten-Verrechnung 6 53

A. K. O.1 80. 10 Abänderung des §. 24 der Verordnung über die Organisationdes Sani- ·
K. M. 21/6. 80. täts-Korps vom 6. Februar 1873 14151

IV. Invaliden-Wesen und Unterstltzungs-Angelegenheit
A. K. D. 52.80. 358v nstellung der Militäranwärter bei den Privat-Eisenbahn=Gesellchaften .1 4137

K. M. 3/2. 80 loi Verordnung, betressend das Regulativ über Ausbildung, Prüfung und An-
Min. f. Landw. ««s stellung für die unteren Siellen des Forstdienstes, in Jerbindung mitK. M 8/4. 80. "1 dem Militärdienst im Jägerkorps vom 15. Fe 1 10 107

M. d. I 265/8 80 1128 Mittheilungen über die kurerbechfer von frrria Beamten im
F. M ! ·'. unmitielbaren Staatsdienste 12138
zM.R

D. f. I 14/5.830. 140 Beförderung der behufs Verpassens künstlicher Glieder einbeorderten In-« validen auf Eisenbahne ’2
A. K. D.220. 182| Anstellung der mirträrionwerter bei den Privat=Eisenbahn=Geselschaften . 161 182

V. Remonte-Wesen.

K. M. 5°2. 80.4 Modisiirung der Bestimmung des§.54 des Neglements urüber die Nemon- 48der . .5A. f. R. 8/3. 80. 64 Aufsl der mMerde-Vestands=Rachweisungen . 761
K. M. 3/7. 80. 17 #a e- Krümperpferde bei der Lavallerie und Artillerie nach der dies-iu Ausrangirung der Dienstpfer . 15178K. M. 11/9. 80. 201 Derrlsrigen für unbrauchbar Feworbene Adjrtanten-Dienstpferde . 19203

VI. Marinc-Angelegenheiten.

VII. Drucksachen und Formulare.
K. M 273.80|73Das Erscheinen der Karte für das Deutsche Reich resp. die Umwandlung

der bisherigen Preufischen und Sächsischen Generalstabskarten in die-selbe zum 1. April . .8 76
16/4. 80.,.102| Käuflicher Bezug der Sels Magazin- ienst Ordnung . 1010i

l...2(I,1180.236OadenpreisverschiedenerDienstoorschkif .232.3i
Neichsdruckerei.12/11. 80.239 Vorräthighaltung von Formularen nach der Erdänzins der Wehr- *der Heer-Ordnung .1 23233
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Armee--Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Berlin, den 13. Jannar 1880. Nr. 1.

Gedruct und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.
Der niie n*****27 dieses Blattes beträgt 1-4 50—. Abonnirt kann werden: heralb bei dentanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, KochstraßeBei Letzterer aesen auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet Sh2 der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 3 berechnet, laus nicht für einzelne Nummern nochbesonders eine ebei a festgesedti

r. 1.
Rangverhältnisse der Militär-Instiz-Beamten.

Ai- den Mir gehaltenen Vortrag will Ich, in Erweiterung Meiner Ordres vom 30. Mai 1871 und
20. März 1873, hierdurch geuehmigen, daß fortan von der Gesammtzahl der Divisions-, Gouvernements
und Garnison= Anditeure ein Driltheil mit cinem mindestens zwölffährigen richterlichen Dienstaller zur Ver-
leihung des Nanges der Näthe vierter Klasse mit der Befugniß, die Uniferm und die Abzeichen der Korps-
Auditcure zu tragen, in Vorschlag gebracht werden darf. Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Weitere
zu veranlassen.

Berlin, den 18. Dezember 1879.

Wilhelm.An das Kriegs-Minislerium. . Kameke.
Berlin, den zu Dezember 1879.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 691. 12. 70. A2z. v. Kameke.

r.Gestellung der Rekruten zu den bS. neine Einstellungsterminen.
Berlin, den 30. Dezember 1879.

Das Kriegs-Ministerium nimmtVeranlassung, i im Anschluß an die Bestimmungen des §. 11 der Rekrutirungs=
Ordnung auszusprechen, wic es sich aus nabeliegenden militärischen Grilnden nur empfiehlt, bei Regelung der
Rekrutentransperte soweit als angängig auch darauf zu rücksichtigen, dast die Nekruten möglichst bis zur
Mittagszeit des Einstellungstages in den Stabsgquartieren der Regimenter oder selbstständigen Bataillonc,
beziehungsweise in dem durch das zuständige GeneralKommando festgestellten Ablicferungsort einkressen.

Kriegs-Ministerium.
No. 158. 12. A. 1. v. Kamecse.

Nr. 3.
Marsch L 98 V ü g für 1880.

Berlin, den 30. Dezember 1879.
Bekanntmachung.

Auf Grund derVorschriften im §. 9 Nr. 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnele Macht
im Frieden vom 13. Febrnar 1875 (R.-G.-Bl. S. 52) ist der Betrag der für die Naturalverpflegung iu
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gewährenden Vergütung für das Jahr 1880 dahin festgestellt werden, daß an Vergütung fürMann und
Tag zu gewähren ist:

mit Brot ohne Brot
a. für die volle Tageskosßt 85 T70 JA
nb. . Mittagskoßt 4545 38
 .-= Abendkloot.. 266 21
 .. Morgenkost. 16 11

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.
· Berlin, den 3. Januar 1880.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
v. Kame

Xo. 11. 1. ð0. M. O. D. 2

Nr. 4.

Erster Nachtrag zur Dienstanweisung9Lar.„Beurkgeilungder Militär-Dienstfähigkeit rc.vom 8. April .

Berlin, den 6. Januar 1880.

Der erste Nachtrag zur „Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militär-D ienstfähigkeit und zur Ausstellungven Attesten vom 8. April 1877“ ist im Druck erschienen und wird den betreffenden Kemmande= 2c. —
in der erferderlichen Anzahl von Exemplaren per Kuvert zugehen.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameske.

Xo. I7SI. N. Jl. A.

Nr. 5.
Beurlaubung der zur Probedienstleistung bei der hiesigen Schutzmannschaft kommandirten Unteroffizierc.

Berlin, den 9. Jannar 1880.

Mit Bezug auf den vorletztenSatz von Nr. 9 des F. 10 der „Bestimmungen betr. die Befugnisse zur Be-
urlaubung von Ofsizieren. Militärärzten und Mannschaften — A.-V. Vl. 1879 Nr. 24 — wird bestimmt: Unter-offiziere, welche zur hiesigen Schutzmannschaft als Probisten minnde sinde haben die nachträgliche Ge-
nehmigung eines vom hiesigen Polizci-Präsidium etiheilien Urlaubs von mehr als 3 Tagen direkt bei ihren
Kempagnien, bezw. Eskadrens und Vatterien — ohne Vermittelung des Pelizei-Präsiriums — in Antrag
zu bringen.

Kriegs-Ministerimn.
Jo. 105/I. A. I. v. Kamesc.

Nr. 6.
Abänderungen des Druckvorschriften--Etats.

Berlin, den 10. Jannar 1880.

Es sind „Abänderungen des DDruckvorschriften.Etals1880“aufgestellt und gedruckt worden. Die erserderlichen
Exemplarc werden den Königlichen Gencral Kommandeos rc. unter Umschlag zugehen. Der Druckoorschriften.
Elat ist danach zu berichtigcn.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke

Jo. 215. 1. A. 1.



Nr. 7.
Ordens--Angelegenheit.

Berlin, den 15. Januar 1880.
Mir Bezug auf den Erlaß vom 13. Nevember 1871 (A. V.-Bl. S. 308/309) wird bemerkt, daß Anträge

auf Ertheilung der Erlanbnis zur Anlegung fremdherrlicher Orden 2c., welche Beamten der Militär-Verwaltung
verliehen werden, auf dem Dienstwege an ras Kriegs-Ministerium zu richten sind.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke

No. 60/12. 79. M. O. D. 3.

Nr. 8.
Abänderungen der Ausrüstungs-Nachweisungen für die Feld-Artilleric.

Berlin, den 18. Dezember 1879.
Zu den Ansrüstungs-Nachweisungen für die Stäbe der Feld. Arlillerie, für eine Feld= und reitende Batterie,
sowie für eine Artillerie-Munitions-Kolonne C/73 sind Abänderungen erschienen, welche den Königlichen General=
Kommandes in der, nach dem TDruckvorschriften-Etaterforderlichen Anzahl von Exemplaren für die betreffenden
Kemmanre=Vehörren #c. von hieraus per Kuvert zugesandt werden sollen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs KeFartement.Berd
Xo. 312. 12. 79. Art. I.

Nr. H.
Liquidationen der Gewehrfabriken über Reparaturen au Waffen von Truppentheilen.

Berlin, den 5. Januar 1880.

Die verangegebenen Liquidationen zerfallen künftig in zwei Abschnitte und enthält Abschnitt
 vdie Kosten, welche aus den Wajfen-Reparaturfonds,

b. diejenigen, welche ven den Büchsenmachern zu berichtigen sind.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
J. A.

Krausec. Müller.
Jo. 8d 20. 12. Art. 1.

. 10.
Gewährung von Wasen zu Fecht- und Turn-Uebungen.

Berlin, den 10. Jannar 1880.

Die Bestimmungen für rie Gewährung ven Wassen zu Fecht= und Turn-lebungen sind festgestellt und werden
den Truppen und Bebörden, iusammen mit den Nachträgen pro 1879 zu der Vorschrift für die Instandhaltung
der Wassen bei den Truppen, per Kuver#t zugesandt werden.

Diequ.Bestimmungen treten segleich in Krast und hat die Romplettirung der Vestände an echt- 2c.
Wassen bei den Truppen u. I. w. nach Maßgabe des festgesetzten Etats zu erfolgen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
Berdv. Mü

X.221. Art. 1.
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Nr. 11.
Abänderungen der Preise des Preistarifs Nr. 1 über Fabrikate der Artilleric. Werkstätten

(Berlin im Dezember i8 7).
D

Berlin, den 31. Dezember 1379.

viende .-
«.szrk«cikzc,s Benennung· Freis
tarifs ½#

15 100 Batterie-Nägel ....... ............ 10 15

16 1 Batterieschlägel C/49. ... ....... 4«9«
18 1 Beil zum Schanzeeng rer Feld- Artillerie 3 80
27 1 Blechdeckel zum Wassercimer F.-Art. ½½“ undeuen 2 LHi
45 1 Bolienbeber . ...... -—-0-l
t35 1 — 15 cm Stahlpl atien= Büchse . ....... LIA-

70 1 — 12 em Keillochbürste Belag. und Fesi.-Att.C '61 und usr ....... 365
73 1 Mund= und Bedenlech Bürsto .... ....... -—-1.'-
83 1 Wassereimer F.-Art. C, 64 — 73 (ehne ã«cckkl) ............ 415

151 1 Geschütz-Winde G!-GS für 1500 kg Last dd9% 67 Kln
* -. a. Die Grundwaage . . . 3M 9ä

152 1 Grundnaage b. Das Wichtlrb 3 ........— 15 v 1 160
153 1 Gußstahl-Achse F.-Art. C.73, ium Verrath ..... ....... 63 30
164 1 breiter Setzhammer F.-Art. # 42 . 1 85
169 1 Handsäge für Stellmacher F.-Ark. * ......... :32(I
178 1 Hebebaum, keschlagener für 15 cm Niuglanenen C 7 . 5 15
183 1 Hemmteil C/69 . .......... 28 50
248 E .............. ·5II
im lsiascctyspcschos»Am (-- EITHER «««.. 38

59 im Belagerungs-C/64 f. d. Defension
313 a. die Lassete ohne Räddrerr .. 605 .K.

 be. 2 Näder 31228 733 —

ciserne 15 cm Ningrehr ½72 j. d. Desension
318. 1 Lassete die Lassette ehne Näder .... 1-l(30-li).2)kdc ...... 20.3-1·365

21 em Mörser vckoniK. r. Desensien
3190 1- die Lassete # Nädrr 25851 .2Näder 205 2790 —
376 1 Nad C,. 73# ................ 1275«
386 1 Nichlmaschine zu Felrlasseten #n . 57 5u
523 1Vorderbracke F.Art. C/64 .. ................ 10 10

Anmerkung
Die vorstchend unter Nr. 313 SS- Gegenstände sind bereito seit dem 9. Dezember 1879 und die

unter Nr. 248, 249, 370 und 523 verzeichneten Stücke seit dem 17. Dezember 1879 mit den hier angegebenen bezüglichen
Preisen liquidirt worden. Alle ürigen Gegenstände nerden mit den dabei angegebenen Preisen vom 1. Januar 1880
ab in Rechnung gestellt.

Kriegs-Ministerimm; Allgemeines Kriegs-Departement.
J. A J. BJ. A. J. V.

Krause. Castenholz.
No. 739. 12. Ari. 2.



Nr. 12.
Fortschaffung der zum Ersatzgeschäft kommandirten Mannschaften.

Berlin, den 10. Januar 1880.
Der Erlaß vom 7. April 1879 (A.-V.-Bl. S. 103), betreffend Fortschaffung der zum Ersatzgeschäft kommandirten

Mannschaften, wird dahin erweitert, daß auch in Fällen, in denen in dembestätigten Geschäftsplanc ein be-sonderer Neisetag für die Zurücklegung des Weges von einem Musterungs= bezw. Aushebungsorte zum andern
angesetzt worden, ein zweispänniges Fuhrwerk zur Fortschaffung der zum Ersatzgeschäft kommandirten Mann-
schaften ermicthet werden darf, wenn zwischen den betresfenden Musterungs= bezw. Aushebungsorten keine
Eisenbahn-, Dampfschiff= oder Poslverbindung oder sonstige öffenttiche Fuhrgelegenheit oder nur für einzelne
Strecken besteht und die von den Mannschaften an einem Tage zu Fuß zurülchulegenden Strecken bezw. dieStrecken, für welche die vorerwähnten Beförderungsmittel nicht bestehen, oder aus besonderen Gründen nicht
benutzt werden können, zusammen mehr als 22 km betragen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 478. 12. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 13.
Schärfen der blanken Waffen im Mobilmachungsfalle.

Berlin, den 12. Jannar 1880.
1) Die Entscheidung darüber, ob für den vorangegebenen Zweck Feilen im Frieden zu beschaffen und

vorräthig zu halten sind, bleibt für jeden Fall den Königlichen General-Kommandos überlassen.
2) Für die Trupventheile, für welche im Frieden keine Stämme existiren, haben diejenigen Truppentheile

die Feilen event. anzuschaffen und vorräthig zu halten, bei welchen erstere formirt werden.
Für die Landwehr-Bataillone hat dies seitens der Bezirks-Kommandos zu geschehen.

3) Die Kesten für die Feilen sind, vorbehaltlich der Gewährung von Zuschüssen, sofern solche nöthig
werden, aus den Waffen-Reparaturfonds der Truppentheile zu bestreiten, welchen die Anschaffung
und Vorräthighaltung hiernach obliegt.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

Jo. 770/12. Art. 1.

Hierzu das Inhaltsverzeichniß des 13. Jahrganges dieses Blattes.
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Armee-Verordnungs-Nlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Serlin, den 23. Jannar 1380. Nr. 2.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp;Sohn, Königliche Hosbuchhandlung, bochstraße 69.
Der vierteljährliche Pränumeralionspreis diesesVlattes beträgt 1 KX. 50 J. Abonnirt lann werden: geherhalb bei den

Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße6
Bei Letzterer erfolgt auch der Verlauf einzelner Nummern dieses Slattes; der Preis derselben richtet udd nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 J berechnet, salls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung sestgesetzt ist.

14.
Informations-Kursus für Regiments-iuunw I der Infanteric bei der Militär-Schießschule.

ormation der Militär.Schießschule für 1880
Ich genehmige auf den Mir gehaltenen Vortrag, daß auch in diesem Jahre ein Informationskursus bei
der Militär-Schießschule, und #rar für Regiments-Kemmandenre, abgehalten werden darf, sowie daß ansnahms-
weise nur zu dem ersten Lehrkursus der Militär-Schießschule Lientenants kemmandirt werden dürfen. Die
kommandirenden Generale bestimmen drei — der kommandirende Gencral des 11. Armee-Korps vier —

Regiments=Kommandeure der Infanterie ihres Befchlsbereichs, welche sich am Informationskursus zu betheiligen
haben. Der Juformationskurfus hat am 1. Olleber cr. zu beginnen und ist am 14. Oktober cr. zu beenden.
Das Kriegs Ministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 22. Jannar 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 22. Jannar 1880.
Im Anschluß an die vorstehende AllerhöchsteKabinets-Ordre bestimmt das Kriegs-Ministerium:

A.
Informationskursus für Regiments-Kommandeure der Infanteriec.

1) Zur Theilnahme an dem Informationskursus sind nur solche Regiments-Kemmandeure zu kommandiren,
welche an derartigen Kursen noch nicht betheiligt waren.

2) Die zur Theilnabme designirten Negiments-Nommandeure versammeln sich am 1. Oktober cr. Vor-
mittags zu Spandau. Das Nähere wird durch besondere Verfügung noch bekannt gemacht werden.

Dieselben haben bis zum 1. September cr. der Direktien der Militär-Schießschule ven ihrer
durch den kommandirenden Gencral erfolgten Anweisung, am Infermatienskurfus Theil zu nehmen,
Mittheilung zu machen und hierbei gleichzeitig zu bemerken, ob sie in Berlin oder Spandan wohnen
wollen.
Für die vierzehntägige Dauer des Kursus werden den zur Theilnahme bestimmten Regiments-Kom-
mandeuren, mit Ausnahme derjenigen aus der Garnison Spandau, gemäß §. 4 der Verordnung,
betcesfend die Tagegelder und Reisekosten der Personen des Soldatenstandes vom 15. Juli 1873,
die chargenmäsigen Tagegelver gewährt.Außer viesen Tagegeldern erhalten diejenigen Regiments-Kommandeure, deren Garnison über drei
Meilen von Spandau entfernt ist, und welche in Rücksicht auf den in dieser Stadt herrschenden
Wohnungsmangel ven vornherein in Berlin Wehnung nehmen, eine Entschädigung für die tägliche
Reise nach Spaurau, und zwar in der Form einer auf 14 Tage lantenden Abonnements-Fahrkarie
I. Klasse für die Eisenbahnstrecke Berlin—Spandau.

—
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5) Die Burschen der am Informationskurfus theilnehmenden Negiments-Kommandeure verbleiben für
die Dauer des Kommandes in der Verpflegung der Truppentheile und erhalten veon diesen auch für
die gleiche Zeit das Garnisen-Brotgeld des Kommandoortes, sowie, falls sie in Verlin unlergebracht
sind, den täglichen Löhnungszuschuß ven 1 Pfennig.
Für die aus auswärtigen Garnisonen herangczegencn 2c. Regiments-Kemmandeure ist die Mimahme
von Pferden auf Kosten der Militär-Verwalkung ausgeschlossen.
Die Reisekosten und Tagegelder für die Hin= und Nückreise, einschließlich der Tagegelder für die
Dauer des Kursus, — Passus 2 — sind seitens der Truppentheile zu zahlen und zu ligquidiren.
Die Militär-Schießschule zahlt und liqguidirt nur die Kosten für die Eisenbahn-Abennements-Fahrkarten
von Berlin nach Spandau und zurück, sowie die Entschädigung für die Fahrten nach dem Schieß-
platz bei Tegel.

3Jr.———

Formalion der Militär-Schießschule.
 Die Kommandirungen zu den Lehrkursen, zur Slamm-Rempagnic und zur Versuchs-Abtheilung der

. Militär-Schießschule erfolgen für 1880 nach Maßgabe der auliegenden llebersicht. (Anlage 1.)
vod 2) Für die Kommandos zur Militär-Schießschule sind die in der Anlage enthaltenen Bestimmungen

2.6. maßgebend. (Anlage 2.) *ê
ise „Dieselben sinden auch auf die für dieses Jahr ausnahmsweise kommandirten Offiziere und Unter-

wW ofsiqiere der Pionier-Bataillene sinngemäße Auwendung, mit der Maßtgabe jedoch, daß den Unter-
offizieren aus dem Etat der Militär-Schießschule die den übrigen Untereffizieren zuständige Zulage
nicht zu zahlen ist.

—

Kriegs-Ministerium.
n v. Kamese.vo. 271. 1. A. 2.



Anlage 2.

Zusammenstellung
der für die Kommandos zur Militär-Schießschule maßgebenden Bestimmungen.

1. Zusammentritt.
Der Zusammentriu der Militär-Schießschule zu den beid.nLehrlursen von je 3½ Menaten erfolgt

am 15. März, bezw. 1. August, die Redultion derselben auf dic etatsmäßige Stamm-Rompagnie am 1. Juli
und 16. November jeden Jahres.

2. Auswahl der zu kommandirenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften.
Die zu den Lehrkursen zu kommandirenden Offiziere sind zwar zunächst aus der Zahl derjenigen

älteren Lieutenants auszuwählen, deren Beförderung zum Kompagnie-Chef in nicht zu ferner Aussicht steht,
jedoch können auch jüngere Lieutenants, welche hierzu durch Neigung und Beanlagung besonders geeignet
erscheinen, herangezogen werden.

mim eigenen Interesse der Truppentheile liegt es, nur solche Unteroffiziere zu kommandiren, von
deren Ausbildung als Schießlehrer sie Nutzen ziehen können.

Die Stamm-Kompagnie ist zur Wahrnehmung des inneren Dienstes und zur Durchführung von
Versuchen bestimmt.

Die für diese Kompagnie auszuwählenden Mannschaften müssen die zur Ausbildung eines guten
Schützen erforderlichen Eigenschaften besitzen.

Sie dülfen voraussichtlich während der Dauer ihres Kommandos nicht zur Entlassung gelangen. Ka-piimlanten dürfen zur Stamm-Kompagnie nur insoweit kommandirt werden, als deren Habordesen zum
Unterofsizier während der Kommandozeit nicht in Aussicht genommen ist.

Bei Auswahl der zu den Lehrkursen und zur Stamm-Kompagnie zu Kommandirenden ist namentlich
darauf zu rücksichtigen, daß zur Ansbildung eincs tüchtigen Schießlehrers und gewandten Schützen haupt-sächliche Erfordernisse sind: gute Augen, hinlängliche Körperkraft, vollständige Ausbildung im Exerziren,
Intelligenz und Gewandtheit.

Die zu den beiden Lehrkursen und zur Versuchs-Abtheilung zu kommandirenden Gemeinen sind
lediglich zu Arbeitszwecken bestimmt; von ihnen wird nur gute Führung und Zuverlässigkeit verlangt.Die zur Versuchs-Abtheilung zu kommandirenden Mannschaften dürfen voraussichtlich während der

Dauer ihres Kommandos nicht zur Entlassung gelaufen.Die Truppentheilc haben kurz vor dem Abmarsche die Unteroffiziere und Mannschaften ärztlich
untersuchen zu lassen, damit nur Kommandirte von kräftiger Körperbeschaffenheit und vollständiger Ge-
sundheit bei der Militär-Schießschule eintreffen.

Die Auswahl der Unteroffiziere für die tamm-Kompagnie und die Versuchs-Abtheilung ist inner-
halb der vorgeschriebenen Grenzen Sache des Direktors der Militär-Schießschule.

Derselbe hat dabei vorzugsweise auf die für den betreffenden Dienst erforderliche Onalifikation,
dagegen auf Innehaltung einer bestimmten Reihenfolge nur insoweit zu rücksichtigen, als dies unbeschadet
des Zwecks geschehen kann.

3. Beförderung der kommandirten Mannschaften zu höheren Chargen.
Die Truppentheile sind berechtigt, die zur Militär-Schießschule kommandirten Mannschaften im

Laufe ihres Kommandes zu Gefreiten, bezw. zu Sergeanten zu befördern. Es sollen diese Beförderungen



indessen nut unter Berücksichtigung der bezilglichen Urtheile der Direktien der Mililtär-Schießschule statt.
sinden, damit vermieden werde, daßLeute in höhere Chargen aufrücken, welche sich bei der Militär-Schieß-
schulc nicht bewährt haben. Der betresffende Truppentheil hat sich daher vor der Beförderung mit der
Direktion in Verbindung zu setzen.

Mit dem Benachrichtigungsschreiben an dieDirektion über die erfolgte Beförderung sind zugleichdie Chargenlblbben für den Beförderten einzusenden.

4. Ueberweisungspapiere.
Die Truppentheile haben über die zur Militär-Schießschule kommandirtenOffiziere Qualifikatiens-

Berichte auf dem Inslanzenwege, die Personalbogen dagegen dirckt an die Direktien zu übersenden.
Nach Beendigung des Remmandos hat der Direktor der Militär-Schießschule Urtheile über die

temmandirten Offiziere abzugeben und auf dem Justanzenwege an die betreffenden Regiments= 2c. Kemman-
deure gelangen zu lassenVon jedem lemmandirten Untereffizier und Gemeinen, und zwar für jeden Kommandirten auf einem
besonderen Begen, ist nach Maßgabe der anliegenden Schemas an die Dircktion einzusenden:

5. a. das Nationale, aus welchem der monatliche Gehaltssatz, die Höhe der etwa vom Truppentheil
5 gewährten Zulagc, sowie die Führung des Betreffenden und dic ctwa erlittenen Strafen er-
5*“b-5 sichtlich sein müssen;

« ein Verzeichniß der Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke;
rs eine Nachweisung, aus welcher die Kempetenzen des Kommandirten in Bezug auf die Klein-

Montirungs-Stücke (Vergütung der Untereffiziere für das drilte Paar Stiefel), Sohlenauflege-
E

2
geld rc. für die Dauer des Kommandos sich ergeben

Mit dieser Nachweisung zugleich ist der botichlihr Geldbetrag der Direktion der Militär, Schiest-
schule mittelst Pestanweisung zu übersenden.

Die Nachweisung ist voppelt auszufertigen. Das eine Exemplar bleibt bei der Militär= Schieß--
schule, das andere wird von derselben mit QOnittung versehen dem betreffenden Truxpentheil
zurückgesandt.

(. die in der Instruktion zur- #sführung der ärztlichen ’ und Berichterstattung — Beilagezu Nr. 6 des A.-V.-Bl. für 1873, Anmerkung auf S. 3, Schema — beschriebenc Zählkarte.
Die sämmtlichen vorstehend aielih Papiere 2c. sind verartt abzusenden, daß sie fur die Hülfs.

lehrer und deren Burschen spätestens am 15. Februar und für die übrigen Kommandirten am 1. März, bezw.
am 15. Juli bei der Direktion eintreffen.

5. Bekleidung und Ausrüstung.
Jedem Kommandirten, einschließlichOfsizicrburschen, sind vom Truppenlheile an Belleirungs- und

Ausrüstungsstücken mitzugeben:
2 Feldmützen (dem Unteroffizier außerdem 1 Schirmmützc),
3 Wassenröcke (1 Paradc-, 1 Seuntaps- und 1 Dienstrock),2 Drillichjackens) (dem Unteroffizier1Drillichrock)X#),
3 Halsbinden,

Paar Tuchhosen,
Paar weißleinene Hosen,
Paar Drillichhosen,
Mantel,
Paar Tuchhamschuhe (dem Undrrosfiier 2 Paar Lederhandschuhe),
Helm mit Zubehör (ohne Haarbusch, da dieser bei der Militär-Schießschule nichl angelcgt wird),
Tornisier mit Zubehör (derselbe muß so eingerichtel sein, daß das Kochgeschirr sowohl hinten,
als auch oben angeschnallt werden kann),

##

)An Stelle der beiden Drillichjacken ist den Mannschaften der Großherzoglich Mecklenburgischen Regimenter eine#unse Aisin, Sten
*) Den Truppentheilen wird empfohlen, den kommandirten Unteroffizieren statt eines Drillichrockes deren zwei

mitzugeben.



—
18 (die Unteroffiziere ebenfalls),

zu den Reservetheilen,

bezw. Schuhe (darunter 1 Paar neuc),
nebst Aufnähelohn,*)

1 necues),—————————————
dem das bezügliche Instrument nebst Zubehör.
Zedem Untcerofsizier und Oberjäger, sowie den zur Stamm-Kompagnie kommandirtenGemeinen“ ist ein mitzugeben.

Ferner ist für die zur Stamm-Kompagnie, beiw. Versuchs-Abtheilung Kommandirlen zur Instand-
haltung der Bekleidungs- Gegenstände ein Quantum von blauem und grauem Tuch, sowie ctwas Drillich
und Futterleinwand als Flickmaterial mitznsenden.

Die Truppentheile haben darauf zu achten, daß die zur Mililär-SchießschuleKommandirlen mit
vollkommen guter Fußbekleidung versehen sind, da dicselbe in Folge der cigenthümlichen Dienstverhällnisse
daselbst bedcutend leirct.

Söämmtliche Sachen müssen neuester Probe und mit dem Namen des betressenden Kommandirken
versehen sein.

6. Uebersendung der Bekleidungs= und Ausrüstungs-Gegenslände.
Der. Marsch der Mannschaften zur Militär-Schießschule erfolgt im Dienst= (vem 3.) Anzuge, sowie

mil vollständiger Ausrüstung und Bewaffnung.
Die übrigen Gegenstände werden regimenterweise in einem Packgesäße verpackt, nachdem die Sachen

für jeden einzelnen Mann in sich verschnüct und mit einem Zettel versehen sind, auf welchem der Name des
Mannes, sowic die Angabe sich besindet, eb letzterer zur Stamm-Kompagnic,Versuchs-Abtheilung oder zumLeciursi bestimmt ist.

Die Absendung hat so zeitig stattmsinden, daß die Gegenstände spitestens am 1. März bezw.
15. Juli bei der Militär-Schiesischulc eintressen.

*) Sohlen nebst Aufnähelohn sind nur den zur Stamm-Kompagnie und Versuchs- Abtheilung Kommandirten mitzugeben
und für die #n Lehrkurfus Kommandirten nur auf direlte Requisition der Militär-Schießschule zu übersenden.

ewehre müssen sich in einem vollständig reparaturfreien Zustande besinden und sind daher vor dem Abgangder Kommandirten einer Revision bezw. Neparatur zu unterziehen. (Cr. 8. 36, Anmerkung zur Vorschrift für die Instand-
haltung der Waffen bei den Truppen.)



Anlage 5.
Nachweisung

der Fälligkeits-Termine der Klein-Montirungsstücke für den von der .. .ien Komipagnie .. .ien Regiments

Stück M. Pi.

zur Militär-Schießschule kommandirten

 „ Datum 6 s*o-Ph“

nn,der# Erhält:
Jälligkeits-Terminee u 1 22i In

, Charge Namen Stiefeln % Bemerkungen
S b !*S - '- - ·-

Tag Monat Jahr resp. Sohlen "% HemdenGelde
: , Schuhe i

!

Paar Paar

D

(Ort und Datum.) (Unterschrift.)
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besonders eine Preisermäßigung festgesett ist.

Nr. 15.
Modifßikation des§.26 des Servis-Reglements vom 20. Februar 1868.

Auf Ihren gemcinschaftlichen Vericht vom 10. d. Mts. genehmige Ich nuter Med isikation des §. 26 des
durch Meine Orrete vom 20. Februar 1868 beslätigien Neglements über die Servis-Kempetenz der Trurpen
im Frieden, das vom 1. Dezember v. Is. ab den auf eigenen Antrag Versetzten die Miethsentschärigung in
gleicher Weise und nach denselben Grundsätzen wie den sonst Versetzten zu gewähren ist. — Das Kriegs-
Ministerium hat dem entsprechend das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 15. Jannar 1880.

Wilhelm.In Vertretung des Nesichen v. Kamele.
Scholz.

An den Neichslanzler und den Kriegs-Minister.
Berlin, den 29. Januar 1880.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hiermit zur allgemeincn Kenniniß gebracht, mit dem Hinzufügen,
daß danach

1) in dem §. 26 des Servis-Reglements die Worte: „sofern die Versetzung nicht auf cigenen Antrag
erfolgt ist" zu streichen sind,

daß dem entsprechend
2) die Verfügung vom 23. Juni 1876 (Seitle 34 des 1. Nachtrages zu dem Neglement) außerWirksam-

keit tritt, endlich daß
3) bei Versetzten die nach §. 31 I. c. auszustellenden Bescheinigungen unter den Liqnidationen über

Micthsentschädigung sich nicht mehr darüber anszusrrechen haben, „daß die Versetzung nicht durch
das Privat-Interesse herbeigeführt, sondern viclmehr im diensllichen Interesse erfolgt ist."

Kriegs-Ministerium.
No. 8XI. J. NMl. O. D. 4 v. Kameke.

Nr. 16.
Druckexemplare der Aenderungen zum Exerzir-Reglement für die Infanteric.

Berlin, den 14. Januar 1880.
Zum Crerzir-Reglement für die Infanterie sind die durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 24. April 1879

befohlenen Aenderungen nunmehr gedruckt worden.
ieselben werden den Königlichen Gencral= Kommandos in derselben Anzahl von Exemplaren zugehen,

in we Scben das Reglement und die Abänderungen vom 9. Jannar 1878 überwiesen worden sinr.



Eine Bervollständigung der Bestände dieses Reglements und der Nachträge nach dem Druckvorschriften-
Etat bleibt vorbehalten.

Kriegs-Ministerium.
No. 393. 1. A. 1. v. Kameske.

Nr. 17.
Theilnahme von Stabsoffizieren des Garde-Korps am diesjährigen Aushebungsgeschäft.

Berlin, den 17. Zannar 1880.

Unter Bezugnahme auf §. 2, 1. der Nelrutirungs-Ordnung setzt das Kriegs-Ministerium hierdurch fest, daß
Stabsoffizierc des Garde-Korps den diesjährigen *“– 3 in. den Bezirken beziehungsweisevreustischen Gebietstheilen der 2., S., 11., 15., 17., 26., 32., 36., 39., und 62. Infanterie-Brigade
beizuwohnen haben.

Die Neisepläne sind seitens der bezeichneten Brigaden rechtzeitig dem Königlichen General Kommando
des Garde-Korps vorzulegen.

Kriegs-Ministerium.
No. 509 1. A 1. v. Kameke.

Nr. I8.
Erhöhung der Vergütungssätze für geleisteten Vorspann.

Berlin, den 21. Jannar 1880.

Die auf Grund der erfolgten Revisieni in Ausführung des 89 Nr. 1 des Gesetes über die Naturalleistungen
für die bewassnete Macht im Frieben vom 13. Febrnar 1875 (A.-B.-Bl. S. 111) ven dem Bundesrath in
seiner Sitzung vom 23. Dezember 1879 beschlessene Erhöhung der Vergüngssäue für geleisteten Vorspann,
sowie das danach abgeänderte Verzeichniß der für die Lieferungsverbände der Bundessstaaten festgestellten
Vergütungssätze für Vorspann, werden hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs Ministerium.No. 712. 12. M. O. D. 3. . Kamele.

Slalsen-Eintheilung der Vergütung- #
1 P * *P in I IV v

Bergütunsssäte für Es entfallen also auf
Klasse ein mit eineinemenPferdebe- ein mit zwei Pferden be.) Wagen und Führer

sutul mitsedes weitere Pferd spanmes dehrwert mit (Differenz von II u. III)
hrer (Summa von II u. III.)

.AM. AM. .M.

1 10 6 16 4
2 9 5 14 4
3 8 4½ 12½ 3½
4 7 31½ 10½ *#½

Der in Kolonne V aufgeführte Satz wird zur Hälfte für den Wagen und zur anderen Hälfte für
den Führer gerechnet.

Der Vergütungssatz für einen mil zwei Ochsen bespannten Wagen nebst Führer wird dem Satze
für das ginhi Pferdefuhrwert (Kolonne II) gleichgestellt; jedes weitereStückOchsen wird mit der Hälfte
des Sabes in Kolonne III, vergiltet.Die Vergütung für einen mit zwei Kühen bespannten Wagen erfelgt in der Weise, dast dabei drei
Kühe wie zwei Ochsen gerechnet werden.
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Verzeichniß
der

für die Lieferungsverbände der Bundesstaaten festgestellten VRergütungssätze für Vorspann.

 Nn il V I VWI

—für
ein mit zwei

Lau- ein mit einemt jed Pferden be-
Bundesstaat laferde be- jedes er-

fende sperbände in demselb inrerde e vweitere Fulbammesmit Vemer
9 Lieferungsverbände in demselben) Fuhrwerk mit er- Führer lungen.Ar. .. pspkvl

l ’ (Summa von
IIl und IV)

. Jä. »Es-. .-!.·

1 KönigreichPreußenmitHerzogthumLaucnburg.
a. Provinz Preußen.

Stadtkreise Danzig und Königsberg. . . .. 9 5 14
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz . 7 372H1UW

b. Provinz randenburg.StadtBerlin . 10 6 16
Stadikreis Frankfurt a. O. 8 4½ 12½
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz. 7 3½ 10½

c. Prrvinz Pommern.
Stadtkreis Seeni .. ..... 9 5 14
Sämmlliche übrige Kreise der Provinz. ..... 7 3½% 10½

d. Provinz Posen. 1! I
Stadtlkreis osen .·.. 9 5 14
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz . 7 137211072

s
c. Proving Schlesien. D D"

Stadtkreis Brcslan . ... 9 5 L
Saãmmtliche übrige Kreise der Previnz ... 7 3½ 10½

f. Provinz Sachsen. 1
Kreise: Aschersleben, Vilterfeld, Calbe, Deliclc Eckarts-berga, Erfurt (Stadt), Halberstadt,Halle (Stadt),Magreburg (Stadt), Mangdels (Gerirgerer. Mans-

feld (Seekreis), Merseburg, Naumburg, Neuhalvens= "„keten Oschersleben, Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen,
Schleusingen, Wazleben, Weifenel, Wernigerode.Wolmirstedt, Zeitg ... 8 14%% 12½Sämmtliche übrige Kreise der Previnz 7 1 3“ 10½

g. Provinz Schleswig-Holste in.Stadtkreis Altona 10 6 16
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz. 9 4½ 12½

s

h. Provinz Hannover. 1
 5 14Stadikreis Hannoer



9 II — III Iy V V.I

Vergütungssätze für

ein mit zwei
Lau- “- ein mit- 2 jedes Pierden be-

Bundesstaat * iedes spanntes. Bemer-
sende Liefer .-- · -. weitere Fuhrwerk mit
#. (Lieferungsverbände in demselben) Iuwener. mit * Führer kungen.

Führer je (Summa von
6 Ill und IV)

X. AAMA. AM.

Kreise: Bersenbrück, Harburg, Melle, Osnabrück 8 4½ 12½
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz . 7 Itzt-IMM-

i. Provinz Westfalen.

Kreise: Altena, Arnsberg, Bechum, Brilon, Dortmund, if
Hagen, Hamm, Iserlohn,#Lippstadt,Mescherr Olpc.

Siegen, Soest, Wittgenstein 9 5 14
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz 8 1# 12½

k. Provinz Hessen-Nassan «

Stadtkreise Franlfurt a. M. und Wirsbaren 10 6 16
Stadtkreis Kassel. .... 9 5 14
Kreise: Frankenberg,Hemburg, Kirchhain, Witzenhansen 7 3½ 10½
Sämmtliche übrige Kreise der Provinz. ... 8 4½ 12½

1. Nheinprovinz.
Stadtkreise: Aachen, Cöln, Düsselderf .... 10 6 106

pKräise- Aachen (and,Barmen, Vergheim, Benn, Cleve.Coblenz, Cöln (Land), Crefeld (Stadt und'“ Land),
Düren, Düsselderf (Land), Duisburg (Stadt), Elber=
feld (Stadt), Essen (Stadt und Land), Euskirchen,
Geldern, Gladbach, Grevenbroich, Gummersbach,
Kempen, Lennep, Mettmann, Movers, Mühlheim a. d.
Ruhr, Mülheim a. N., Neußt, Necs, Rheinbach, Sieg-
kreis, Solingen, Tricr, Waldbrocl. Wipperfurih 9 5 11Sämmtliche übrige Kreise der Provinz . 8 18 12½

m. Hohenzollerusche Lande 7 3½ 10 ½

Herzogthum Lauenbreg 7 3½ 10½
1

"
2 Königreich Bayern.

D

. a. Ober-Bayern.

Saktumagistrat Münden 10 6186Die übrigenLieferungsrerbände 8 4 142½
" b. Nieder-Bayern.

Sämmtliche Lieferungsverbände 7 3½ 10½
" c. Pfalz. »

sctadt Spenc1. ..... 9 5 14
Die übrigen Lieferungsverbände ...... 8 1% 12½
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ergitungostbe für
» ein mit zweiLau- Bundesstaat mit elnen. jedes h Ven

ferde be- anntes Bemer-
fende «.. intes eitere Fuhrwerk mit
* (Lieferungsverbände in demselben) zuhne mit. n Fltgrer kungen.

« Führer # (Summa von
4 IllI und IV

. Af. Al. M.
l

d. Oberpfalz und ehensturg
Stadimagistrat Regensburg. 5 44

Die übrigen feren ........ 8 4½ 12½
Oberfranken. «

Stadtmagistrat * .. 9 5 14
die übrigen Lieferungsverbände 8 1½ 12½

f. Mittelfranken.

Sttadtmagistrat Nürnberg . 9 5 14
Die übrigenLieferungsverbände 7 3½ 10½

# g. Unterfrauken und idail. ibits
Stadtmagistrat Würzbung . 9 5 14
Die übrigen Lieferungsverbände . 8 1½ 12½

b. Schwaben und Neuburg.

Staptmagistat Augsburg 5 11
Donauwort öl
Kaufbeuren ......... . d- 4½ 12
Lindau J
ucubugcuLicfcrnngsvcrbändc. 7 H:zs-«..310I·-U,.

3 Königreich Sachsen.

Stadtbezirle: Dresden,Leipzig, Chemmit 5 14Die übrigen Lieferungsverbände 9 4½ Ö 12½"

1 Königreich Württemberg.
D Oberamtsbezirke.
Freudenstadt, Nagold, Neuenburg, Siullgart (Sladt),

Sinttgart (Amt), Ulm ... 9 5 11
Besigheim, Bibcerach, Brackenheini, Calw, Cannfladt,
Ellwangen, Eßlingen, Gaildorf, E eislingen, Göppin-

gen, Hall, Letdeuheim, Heilbrenn, Herrenberg, Horb,
Rünzelsan, Lernberg, Ludwigsburg, Marbach, Maul-

bronn, Mergentheim, Nürtingen,Oberndorf, Oehringen, ·
Ravensburg, Reutlingen, Schorndorf, Sutz, Vaihingen. ·Weinsber ... · .. 8 47 12½

Die ibriger Leeferungsverbände . 7 3% 10½
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Vergütungssätze für

ein mit zwei
UQ ein mit einem Pferden be-8 Bundesstaat Pfer iedes spanntesBemer-ende .. » eitere Fuhrwerk mir (Lieserungsverbände in demselben) rn rrn 4awerk mit tungen.

Führer 1½ ((Summa von
II nd IV)

1 1(..

5 Großherzogthum Baden. « x
l

Amtsbezirke.
Baden, Karlsruhe, Mannheim, . ..... 9 5 14
Adclshcim, Bretten, Bruchsal, Buchen, Durlach, Eber- C

bach, Eppingen, Enlingen Heirelbern Lörrach, Mos- Dbach, Müllheim, Neustadt, Oberkirch, Osfenburg, Pforz-
beim, Rastadt, Säckingen, Scheplheinn- Schwetingen,Sinsheim, Tauberbischofsheim,Triberg, Uceberlingen,

Waldehnt, Weinheim, Wertheim, Wicsloch, Velsach 3 4½ 12½Dic übrigen Lieserungsverbände 7 3½ 0½

6 Großherzogthum Hessen. Ü n

Kreise #Mainz. .......... 10 6 16

Vingen, 1Darmstadt, Friedberg, Worms 9 5 11
Die übrigen Lieferungsverbände . s ,«l"«"-.- 12½

7 Großherzogthum Megevbung. t " «
Vezirk Schwerin . 955f31s1«
Uetlbugcnchttke........... 7 3“ 10½

1 1

"9 Großherzogthum Sachsen-Weimar. "% s
Verwaltungsbezirk «

Encnach, Weimar ...... 8 41% 12½
Die übrigen Lieferungsverbände ...... 7 3½ 1 10½

 Großherzogthum Mecklenburg-Strelittz 7 3# 10

10 Großherzogthum Oldenburg.Stadt Oldenburg 5 5 14
Im ilbrigen Großherzegihum Oldenburg. 7 3: 10½
Fürstenthümer Lübeck und Birkensellor 1l 12½

"1

11 Herzogthum Vrauunschweig. 6Stadt Braunschweig 9 5 14Die übrigen Lefte#n sverbinde . .·. 8 4 12½

12 Herzogthum Sachsen-Meiniugen. ISämmtliche Lieferungsverbände S8 4 122½
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rbineibe“für
ein mit zwei

. , ein mit einem Pferden be-

a Bundesstaat Pferde be- jedes spanntesBemer-
ende *bs .... . spanntes weitere Fuhrwerk mit

(Lieferungsverbände in demselben) x. «. —«...« kungeFuhrwerk mit ar## Führer ungen.
Ar. * Führer Pferd (Summa von

III und IV)
AM. M. A.

c

13 Herzogthum Fachsen-Atenburg nSämmtliche Lieferungsverbände 8 4½ 12½
14 Herzogthnm Sachsen-Coburg-Gothn,

KreisCoburg . 8 4½ 12
Die übrigen Lieferungsverbände . 7 I31,-.,. 101«-.·.
l

15 Herzogthum Anhalt. I
Sämmilliche Lieferungsverbände . . 8 4½ 12½

16 Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.
Sämmtliche Lieferungsvetbände 7 3½ 10½

l
17 Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt. 7 3½ 10½

18 Fürstenthum Waldeck.
Sämmtliche Lieferungsverbände 8 4½ 12½

19 Fürstenthum Reuß, ältere Linie.
Sämmtliche Lieferungsverbäure 7 3½ 10½

20 Fürstenthum Reuß, jüngere Linic.
Sämmtliche Lieferungsverbände 7 31/. 10½

21 Fürstenthum Schaumburg-Lippe. 7 3½ 10½

22 Fürstenthum Lippe 8 4½ 2½

23 | Freie und Hausestadt Lübeck. 9 5 14

21 Freic und Hausestadt Bremen. 9 5 14

25 . Freic und Hansestadt -
Stadt Hamburg nebst - 10 6 16Das übrige Gebiet 8 4½ 12½

26 6 Elsaß-Lothringen.
Die Städte Straßburg, Met und Mülhanfen 10 6 16
Die übrigen Lieserungsverbände 8 1½ 12½
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Nr. 19.

Bewaffunng der Kavalleric-Stabswache und der Feldgendarmeric.
Berlin, den 22. Januar 1880.

DOeine Maicslät der Kaiser und König haben Allergnädigst zu befehlen geruht, raß die Kavallerie-Stabs-
wache der höheren Kommandobehörden der Armec sowie die Neldgendarmeric, statt wie bisher mit abgekürzten
Kürassierdegen, mit Kavalleriesäbeln M/52 bewaffnet werden sollen.

Die Artillerie-Depots haben diesem gemäß die bezüglichen Etatsbestände zu reguliren beziehungsweise
die in Händen der Stabsordonnanzen besindlichen abgekürzten Kürassierdegen umzntauschen.

ie Abänderung der Wassen-Etats bleibt verbehalten.
Kriegs-Ministerium.

No. 267/I. Art. 1. v. Kameskc.

èr. 20.
Ergänzung des 8. 6, 2 des Geldverpflegungs-Regleneuts für das Prenßische Heer im Frieden.

Berlin, den 25. Jannar 1880.

Fur zu einer Probedienstleislung abkommandirte Unteroffiziere, denen zur Erreichung des im §. 39, 1d
Geldverpflegungs. Neglements für das Preußische Heer im Frieden normirten Einkommens ein Zaschuß s
Militärfonds gewährt wird, dürsen Gemcine eingestellt werden.

Kriegs-Ministerium.
v. Ramete.

No. 247. 1. 80. M. O. D. 3.

Nr. 21.
Abänderungen zur Vorschrift für die Verwaltung des Materials der Feld-Artilleric 2c.

Berlin, den 22. Jannar 1880.
Es sind „Abänderungen zur Vorschrift für die Verwaltung des Materials der Feld Artillerie und der der

Truppe hierzu gewährlen Fonds“ im Duuck erschienen und werden den betressenden Kemmando Behörden 2c.
in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren per Kuvert zugehen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Deparkement.
J. V.

Krause. Miller.
No. 31. 1. Art. 1.

Nr. 22.
Marschgebührnisse für Unterärzte des Beurlaubtenstandes.

Berlin, den 22. Jannar 1880.
Aus Anlaß eines Spezialfalles sowie unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 20. Februar 1879 (A.-V.-Bl.

S. 64/65) wird bemerkt, daß der Erlaß vom 29. September 1879 (A.-V.-Bl. S. 204), betreffend die Marsch-

gebührnisse für Ofsizier-Aspiranten des Vrur guttenstaudes, auf die Unterãtzic des Beurlanbtenstandes sinn-
gemäße Anwendung zu finden hal. Auf die Wasse kommt es hierbei nicht an.

Kriegs-Miristerium Militär-Oekonomie-Departement.No. 313. 11. Al. (.. D . Harttott. Kühne.
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Nr. 23.

—

Nachweisung der während des vierten Vierteljahres 1879 bei den Reichs-Telegraphen-Anstalten
vorgekommenen Veränderungen.

Berlin, den 16. Januar 1880.

Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) Her-odirekttns=
Nr. der Telegraphen-Anstalten. Irt.

A. Eingerichtete Telegraphen-Austalten.“)
1 mit beschränktem Tagesvienst, Aachen.
2 - Kiel.
3 - Schwerin.
4 Sy., 4 - Konstanz.

; bei Radolfzell, Sp., - Konstanz.- iel.

7 Nr. 3, „ Braunschweig.
8 - Arnsberg.
9 - Coblenz.

10 - Aachen.
11. - Coblenz.
12 - Coblenj.
13 - Oppeln.
14 - Arnsberg.
15 - Kiel.

16 - Aachen
17 Sp., - Kiel.
186 Coblenz, - Coblen
19 Sp., - Oldenburg
20 - osen.

21 - Erfurt.
22 - Straßburg i. Els.
23 Sachsen. Coburg-Gotha, - Erfutt.
24 Kr. Hirschberg i. Schl., - Liegnitz.
25 - Liegnitz.
26 - „Breslau.
27 - Danzig.

28 Pesen.
29 - Breslau.
30 Reg.-Bez. Cöln, - Cöln.
31 .- «Oppcln.
32 Oppeln.
33 - Danzig.
34 - Oppeln.
35 » . - Danzig.

36 r Kreis Grünberg in - Liegnitz.
37 Bahnhof, - Magdeburg.
38 Worbis, - Erfurt.

*) Die mit Fernsprechern eingerichteten Telegraphen-Anstalten sind mit „Sp.“ bezeichnet.
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bau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) er ofdireklien
Nr. der Telegraphen-Anstalten. ul.

39 Postamt 4, mit beschränktem Tagesdienst, Hannover.
40 - Braunschweig.
41 Neurode, Sp., - Breslau.
42 - Coblenz.
43 Sp., - Hannover.
44 - Konstamz.
45 - lzzkanliukt a. M.
46 - Nachen.

47 Neunplatz, Tribünc I, Petsbam.(während der Nenntage geöffnet),
48 Horhausen, Reg.-Bez. Coblenz, mitbeschräultem Tagesdienst, Coblenz.49 Jlmenan, Bahnhof, Erfurt.
50 Imgenbroich, (Annahmestelle) mit beschrinktem Jachen.

Tagesdien .

51 hris, mit beschränktem Whesdiensi, Halle a. S.
52 Kalkan, Oppeln.
53 Kelberg, - Coblenz.
54 Kinten, ,- Königsberg i. Pr.
55Kotlin, Posen.
56 . Lankuppen, Sp. " Königsberg i. Pr.
57 s. — Bez. Marienwerder, Danzig.
58 LiList, 6 Kiel59 Ee Bitterfeld, Sp., - Halle a. S.
60 - Bromberg.
61 - Potsdam.

62 Liegnitz, Sp., - Liegnißz.
63 - Magdeburg.
64 "# Breslau.
65 "n Halle a. S.
66 · Hamburg.
67 - Coblenz.
68 - Danzig.
69 Münnster, - Mülnster.
70 - Aachen.
71 2 (Wallischei Nr. 40), - Posen.
72 — Magdeburg.
73. - Danzig.
74 „Trier.
75. - L oblenz.
76 2 Cöln.
77 - Düsseldotj.
78 Sp., · Schwerin.
79 - Trier.

80 - ihders i. Pr.81 · Danzi82 Cassel, - C a
83 Kiel.
84 Sp., - Oppeln.



Lau- " Eigenschaft Gosshirekt
fende Ortsbezeichnung. i (Dienstzeit) Obet · olditettione-
Ar. der Telegraphen-Anstalten. " "

85 Rudolstadt, mit beschränktem Tagesdienst, Erfurt.
86 Schwerin.
87 Sp., - E
88 Cblu.
89 J - Liegnitz.
"9(0 " - Ceblem.
91 % - Aachen.
22 - h Braunschweig.
93. - Potsdani.
94 „ " Hannover.

95 . - Hamburg.

96 % - Lssehoe
97 " - Oppeln.
99 - Danzig.
99 - Erfurt.

100 - Liegnitz.
101“ - Sieltin.

102 1. - Erfurt.
103 - Aachen.

104 1 "• Konstanz.
105 I - Aachen.
106 - Ersurt.
107 - Konstanz.
108 Straßburg i. Els.
109 « - Vonstanz.

110 - Schwerin.

111 Sp., - Hamburg.

B. oas wurden:1 Bahnh — Karlsruhe.2 — Vahnhof sgehoben, — Minden.
3 — Erfurt.
4 — 3 — Karlsruhe.

5 — Cuufgeheben), — | Larlarnbe.6 — — Dresde

7 — Bahnhof cauf — Soaßbug i. Els.
8 — Stettin.

9 auf Ht. — Kiel.
10 7 — Cassel.11 ar Vase, 4 — Cassel.

C. Sonstige Veränderungen.

1 Essen, ist in ein Telegraphen--Amt I. Klasse Düsselvorf.
umgewandelt,2 Suberode, ist fortan mit beschränktemTagesdienst Magdeburg.

lwährend des ganzen Jahres geöffnet,1
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Lan- Eigenschaft 1# V ...1 - . . Olber-è "S #

fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) ber Foltr lien
Nr. |r der Telegraphen-Anstalten. 6 §;5

3 Sensberg, # Cöln.
4 Gladbach,
5 Neg. Bez. Cöln, 1
6 „

7 .

8 anstalt des beschränkten Dienstes ist
9 voller Tagcsdicust eingeführt.

10 -

11 2

12 -

13 *

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kuiegs.DDepartement.
v. Verdy. So

No. 307,1. 80. Ing.

Nr. 24.
Nachtrag zur Deutschen Wehr- und zur Heer-Orduung.

Berlin, den 26. Jannar 1880.
Der Nachtrag zur Deutschen Wehr, und zur Hcer-Ordnung für 1879 ist gedruckt und wird den ketressenden

Kommando= c. Behörden in der nach dem Druckvorschriften-Etat erforderlichen Anzahl von Exemplaren
mittelst Umschlag von hier aus zugehen.

Kriegs-Ministeriim Algemeines Liieg Departement.rdv. tlich.
No. 800/I. 80. A. 1

Nr. 25.
Reise. 2c. Kompetenzen der zu den „„Halbinvaliden“ gehörenden Feldwebel und — früher

etatsmäßigen — Vizefeldwe
Berlin, den 27. Jannar 1880.

Den zu den „Halbinraliden“ gehörenden Feldwebeln und —früher etatsmäßigen — Bizefelrwebeln, welche
nach §. 18, 3 des Geldverpflegungs. Reglements fürdas Preußische Heer im Frieden den Mehrbetrag der
Löhnung über den Etat erhalten, gebühren bei Dienst. und Versetzungsreisen dieTagegelder,Neisckesten und
die Vergütung für Umzugskesten und zwar nach den Sätzen der Unlerosfizierc, welche das Offizicrspertepec
tragen.

Kriegs- Minssterinm Militär-Oekonomie-Departement.No. 361,1. M. O. D. 3. u. Hartrott. Kühne.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. gerlin, den 3. Februar 1880. Nr. 4.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Derviertelährliche Pränumerationspreis dieses Vlattes beträgt 1.&amp;. 50 4. Abonnirt kann werden: auherhalt bei denlten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra
Bei Letzterer anfolgt anch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben Wiet sichnnach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 berechnet, falls nicht für einzelne Ntern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 26.
Rekrutirung der Armee für 1880/81.

Ich bestimme hinsichtlich der Nekrutirung der Armec für 1880/81 das Nachstehende:

I. Entlassung der Reservisten.
1) Die Entlassung der zur Reserve zu beurlaubenden Mannschaften hat bei denjenigenTruppen,welche

au den Herbst-Uebungen Theil nehmen, am 1. oder 2. Tage nach Beendigung derselben, bezw. nach
rem Wiedereintreffen in den Garnisonen stattzufinden.

2) Rr das PommerscheFuß-Artillerie-RegimentNr 2 und das Schleswigsche Fuß= Artillerie-Bataillon
c. 9 ist der 31. August, für alle übrigen Truppentheile der 30. September der späteste Ent-linszilu der Reservisten. Das Nähere bestimmen die betreffenden General-Kommandos, für vie

Juß- Artillerie die General-Inspektion der Arlillerie.
3) Die zu balblähriger alliver Dienstzeit eingestellten Trainsoldaten sind am 30. Oktober d. Is. bezw.

30. Aprilk.Is.zu entlassen, die Oekenomie-Handwerker am 30. September d. Zs.4) Wurlkalung von Mannschaften zur Disposition der Truppentheile haben an den Entlassungs-
terminen insoweit zu erfolgen, daß Rekruten nach Maßgabe der unter II bezeichneten Quoten zur
Einstellung gelangen können.

II. Einstellung der Rekruten.
1) Zum Dienst mit der Waffe sind einzustellen:

bei den Bataillonen der älteren Garde- Infanterie-Regimenter, denen des 1.lAbeinischen Infanterie-
Negiments Nr. 25, des 3. Mheinischen Jaanterie Regiments Nr. 29, 5. Pommerschen In-sonterie-Regiments Nr. 42, des Ostpreußischen Infanterie- W# Nr. 45, des
2.Niederschlesischen idsxm Nr. 47, des 7. Brandenburgischen. Infanteti- Regiments

r. 60, je .. . 2)9cclkutcn,

bei den übrigen Bataillonen ver Infanterie, däher und Schtemn ie . 190
bei jedem Kavallerie-Regiment mindestens 150 -
bei den reitenden Batterien mindestens 963 . . .........25 -
bei den übrigen Feld-Batterien mindestens 30 -
bei den Bataillonen des Rheinischen Fruen iärcuie dtetimenid Nr. 8 und desdud-

Artillerie-Negiments Nr. 15 je . 200 -
bei den übrigen Fuß.Artillerie- und den Pionier-Vataillonen je 1060
bei den Bataillonen des Eisenbahn-Regiments mindestensi 1335 -
bei jeder Train-Kompagnie:

zu Sjähriger aktiver Dienstzeit mindestens 15 -
zu halbjähriger aktiver Dienstzeit im Herbst ¾- 8s. und im Frühiahr l. Js. je 44 -
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2) zud eenemis-Handwerkern haben sämmtliche Truppentheile mindestens ein Drittel der etatsmäßigenZahl einzustellen.
3) Für denFall, daß bei einzelnen Truppentheilen eine Aenderung der vorstehenden Zahlcn nothwendig

erscheinen sollte, ermächtige Ich das Kriegs-Ministerium zu bezüglichen Anordnungen.
4) Die Einslellung der Rekruten zum Dienst mit der Waffe hat bei sämmtlichen Truppentheilen nach

näherer Anordnung der diesen letzteren vorgesetzten General-Kommandos in der Zeit vom 2. bis
6. Nevember d. Is. zu erfolgen; nur die für das Pommersche Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 2, das
Schleswigsche Fuß-Artillerie-Bataillon Nr. 9, die Unteroffizierschulen, sowie die als Oekonomie=
Handwerker ausgehobenen Rekruten sind am 1. Oktober d. Is., und die Trainsoldalen für den

Frühjahrstermin am 2. Mai k. Is. einzustellen. ·
Das Kriegs-Ministerium hat das hiernach Erforderliche zu veranlassen.

Berlin, den 29. Januar 1880.

25

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 29. Jannar 1880.

Vorstehende Allerhöchste Kabinels-Ordre wird unter Hinweis auf die diesseitigen Zusatzbestimmungen
vom 20, Januar v. Is. Nr. 829, 1, A. 1, (A.-V.-Bl. für 1879 Nr. 3) mit nachstehendem Bemerken bekannt

emacht:
8 zu L, 4. Dem 8. 14, 2 der Rekrutirungs-Ordnung darf nicht die Deutung gegeben werden, daß
es lediglich in das Ermessen des Truppenbefehlshabers gelegt ist, Mannschaften zur Disposition der Truppen-
theile zu beurlauben, sosern nur die entstehenden Vakanzen durch Frciwillige gedeckt werden können. Vielmehr
ist davon auszugehen, dast Beurlaubungen zur Disposition der Truppentheile im Allgemeinen nur an den
allgemeinen Entlassungsterminen verzunehmen und auf die sich aus den Allerhöchsten Festsetzungen über die
jährliche Rekrutirung ergebende Zahl zu beschränken sind, und daß eine Abweichung hiervon allein statthaft
erscheint, wenn es sich um die Nolhwendigkeit unvorhergesehener Einstellungen — unsichere Dienstpflichtige,
bretlose Rekruten 2c. — oder die Annahme von Kapitulanten handelt und bei der Unabsehbarkeit des Ein-
tritts einer Vakanz eine Beurlaubung auf bestimmte Zeit nicht angängig ist. Keines Falles darf die Beurlaubung
zur Dispesition als Mittel angewandt werden, um Vakanzen für den Eintritt Freiwilliger zu schaffen.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 13. 1. 80. A. 1.

Nr. 27.
Aenderung des Termins für die Einreichung der Personalberichte.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß die Personalberichte Mir sortan nur von vier zu
vier Jahren vorzulegen sind. Die nächste Einreichung derselben hat zum 1. Jannar 1882 stattzusinden.

Berlin, den 29. Jannar 1880.
Wilhelm.
v. Kameke.

Berlin, den 29. Jannar 1880.
Zur Ausführung vorstehender Allerhöchster Kabinets-Ordre wird Folgendes bestimmt:

1) Die kriegsministerielle Festsetzung vom 4. Juni 1851 Nr. 743,4A 1 passus 2, nach welcher in
Verbindung mit passus 1 der kriegsministeriellen Verfügung vom 22. Dezember 1854 Nr. 572, 10
A 1 Qnualifikationsberichte Zum 1. Januar der geraden Kalenderjahre vorzulegen sind, wird durchden Allerhöchsten Erlaß nicht berührt.

2) Wenn die auf der zweiten Seite des Personalberichts zu erwähnenden Verhältnisse überhaupt Anlaß
zu besonderen Bemerkungen geben, sind diese bei alleiniger Einreichung der Qnalisikations-Berichte
in den Text der letzteren aufzunehmen.

Kriegs-Ministerium.
No. 268/1. A. 1. v. Kameke.

An das Kriegs-Ministerium.



Nr. 28.
Diesjährige größere Truppen-Uebungen.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beslimme Ich hinsichtlich der diesjährigen größeren Truppen-Uebungen:
1) Das Garde-Korps und das 3. Armee-Korps sollen greße Herbstübungen: Parade und Korps-

manöver — jedes Armee-Korps für sich — und 3tägige Feldmanöver gegeneinander vor Mir abhalten.
Betreffs Zeit und Ort dieser Uebungen will Ich näheren Vorschlägen entgegensehen.
Das 4. Garde Grenadier-Regiment Königin ist zu den Uebungen des Garde Korps heranzuziehen.
Aus dem Beurlaubtenstande sind soviel Mannschaften einzuberufen, daß die vorgedachten Truppen

in der in den Friedens-Etats vorgesehenen Mannschaftsstärke zu den Uebungen abrücken können.
2) Die übrigen Armee-Korps haben, soweit nicht aus Nummer 4 dieser Ordre Abänderungen sich er-

geben, die im Abschnitt 1 des Anhanges III der Verordnungen vom 17. Juni 1870 erwähnten
Uebungen, jedoch mit der Maßgabe abzuhalten, daß versuchsweise die Regiments- Uebungen der
Insanterie um zwei Tage verkürzt, die Divisions-Uebungen in der Periode a dagegen um zwei Tage
verlängert werden. Diese beiden Tage können je nach Ermessen der General-Kommandos auch zum
Exerziren der Infanterie-Brigaden im Terrain benutzt werden.

Diese Verlängerung der Detachements-Uebungen findet auch beim Garde= und 3. Armee-Korps statt.
3) Von der Zutheilung von Artillerie an die Brigaden während der letzten Tage ihrer Uebungen ist

allgemein abzusehen.
4) Behufs Uebungen im Brigade= und Divisions-Verbande sind im Bereiche des 8. Armee--Korps auf

16 Tage zusammenzuziehen: die 14., 15. und 21. Kavallerie-Brigade, die Regimenter zu 4 Eskadrons,
sowie der Stab und zwei Batterien der reitenden Abtheilung Westfälischen Feld-Artillerie-Regiments
Nr. 96 Außerdem ist von der Kavallerie des 7. und 8. Armee-Korps noch je eine Eskadron heran-uziehen.
r administrativer Beziehung hat die gedachte Division von dem General-Kommando bezw. der

Intendantur des 8. Armee-Korpszu ressortiren.
5) in allen Uebungen ist in jeder Mihiung auf möglichste Verringerung der Flurschäden Bedacht zu

nehmen.

6) Zur Abhaltung von Gefechts- und Schießilbungen der Infanterie, Jäger, (Schützen) und Unteroffizier-
schulen im Terrain, sowie zu garnisonweisen Felddienst-Uebungen mit gemischten Waffen werden den
General-Kommandos, der Inspektion der Jäger und Schützen und der Inspektion der Infanterie-
Schulen durch das Kriegs-Ministerium Mittel zur Verfügung gestellt werde
n.
..

den.
ei dem 2., 8., 9., 10., 11., 14. und 15. Armce-Korps haben Kavallerie-Uebungs-Reisen nach der

Instruktion vom 23. Januar 1879 stattzufinden.
m Juli und August dieses Jahres soll bei Harburg auf der Elbe eine größere Pontonier-Uebung

in der Douer von 6 Wochen zur Ausführung kommen, an welcher:
zwei Kompagnien des Garde-PionierBataillons,
zwei Kompagnien des Schleswig-Holsteinschen Pionier-Bataillons Nr. 9,
eine Kompagnie des Pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2,
eine Kompagnie des Magdeburgischen Pionier-Bataillons Nr. 4,

f eine Kompagnie des Hannoverschen Pionier-Bataillons Nr. 10,owie

a#lr zwei Kompagnien des Königlich Sächsischen und Königlich Württembergischen Pionier-BataillonsTheil nehmen.
9) Bei Stralsund hat eine kleine Mineur-lebung stattzufinden. ·

Die Bezeichnung der theilnehmenden Kompagnien bleibt dem Kriegs-Ministerinm vorbehalten.
10) Von den unter 2 und 4 dieser Ordre bezeichneten Uebungen müssen sämmtliche Truppen vor dem

28. September dieses Jahres in die Garnisonorte zurückgekehrt sein.
Berlin, den 5. Februar 1880. "

Wilhelm.
v. Kameke.

7)

8)

An das Kriegs-Ministerium.



Berlin, den 5. Februar 1880.
Vorslehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht und gleich-

zeitig bemerkt bezw. bestimmt:
I.
Die zur Kompletirung erforderlichen Mannschaften sind derart zu beordern, daß sie vor Beginn

des begimenis Exersrens bezw. vor dem Ausrücken aus den Garnisonorten noch cine sechstägige
Detailansbilonn erhalten können.Eine Anrechnung dieser Mannschaften auf die für die Uebungen des Beurlaubtenstandes

festzusetzenden Uebungsstärken findet nicht statt.
Zur Berittenmachung der als Schiedsrichter, Zuschauer u. s. w. eintreffenden Offiziere werden
Ordonnanzgpferde seitens des 2. und 5. Armee-Korps gestellt werden. Die näheren Bestimmungen
bleiben vorbehalten.
Ueber die Theilnahme eines bei dem Garde-Pionier-Bataillon zu formirenden Telegraphen-
Detachements bleibt weitere Bestimmung vorbehalten.

**

H

Zu2.
Die im Passus 4 vorstehender Ordre bezeichneten Truppentheile der Kavallerie und Feld-Artillerie

nehmen an den Divisions-Uebungen der anderen Waffen nicht Theil.
Im Uebrigen bleiben die aus dem vorbezeichneten Passus sich ergebenden Aenderungen der Bestim-

mungen von Anhang III, Abschnitt I der Verordnungen vom 17. Juni 1870 dem Ermessen der General-
Kommandos überlassen.

Zu 1, 2 und 4.
Die nach den gegebenen Vorschriften aufzustellende Zeiteintheilung für die Herbst. Uebungen, sowie

die Zusammenstellung der voraussichtlichen Mehrkosten sind spätestens zum 1. Juni d. J. einzureichen.
Die Ansätze für Flurschäden-Bergütungen sind durch Angaben über die Kulturverhältnisse, soweit

angängig, zu motiviren.
Die Diovisions-Uebungen sind möglichst so zu legen, daß in die Dauer derselben höchstens drei Ruhe.

tage —einschließlich der Sonntage — fallen. Sind Märsche zwischen den einzelnen Uebungsperioden nicht
zu vermeiden, so dürfen, insoweit nothwendig, außer den Marschtagen noch die den letzteren—in Verbindung
mit den vorhergegangenen Uebungstagen — entsprechenden Ruhetage eingeschaltet werden.Bei Festsetzung der Ruhetage für die mit den Herbst-Uebungen verbundenen Märsche sind die Be-
stimmungen im §. 26 des Naturalverpflegungs-Regl ts für die Truppen im Frieden zu beachten.

Wo besondere Umstände — Rücksicht auf anstrengende Uebungen 2c. — eine Abweichung von der

vorbezeichneten Regel erforderlich machen, ist dies bei Vorlage derHeiteintheilung näher zu begründen.Den bestimmungsmäßigen Nachweisungen über die voraussichtlichen Mehrkosten haben die Intendanturen
besondere detaillirte Berechnungen als Unterlagen nicht beizufügen, die erforderlichen — möglichst kurzen —
Erläuterungen vielmehr unter der Rubrik „Bemerlungen“ aufzunchmen. Insbesondere ist anzugeben:

zu Kapitel 26 und 31 die Kosten der Bekleidung und die Marschkompetenzen für die zu den großen

Herbst-Uebungen ginhuziehenden Kompletirungs-Mannschaften3 Kapitel 34 bezüglich der Eisenbahn= und Danmfschiffsbeförderungen: die Kostenresultate dem
j(usmans he gegenüber für jeden der betreffenden Truppentheile rc.u 4.

a. Die nähere Bestimmung über den Zeitpunlt dieser Uebung folgt nach.
b. Betreffs Wahl des Uebungsplatzes trifft der Divisionsführer im Einvernehmen mit dem General-

Kommando 8. Armee-Korps — unter Mitwirkung der Intendantur — Bestimmung.
Der Diovisionsführer kann zu diesem Behufe für sich und einen Generalstabsoffizier oder

Adjutanten die Kosten einer Rekognoszirungsreise liquidiren.
. Die innerhalb der Brigade- und Divisions-Uebungen nothwendigen Nuhetage befinden sich in der

festgesetzten 16tägigen Uebungsdauer mit einbegriffen, wogegen die vor dem Anfange bezw. nach
dem Ende der Uebung etwa erforderlichen Ruhetage außerdem anzusetzen bleiben. Die Uebungs-
zeit ist derart zu wählen, daß außer zwei Sonntagen nur noch zwei andere Nuhetage für die
Dauer der Uebung zum Ansatz kommen.

Die Abgrenzung der Brigade- und Divisions-Uebungen bleibt dem Divisionsführer über-
lassen, welchem auch die obere Leitung hinsichtlich der Brigade-Uebungen zusteht. Es ist indeß zu
berücksichtigen, daß die Verlängerung der Uebungsdauer vorzugsweise für die im zweiten und dritten
Kehiel . VII. Abschnitts des Exerzir-Reglements für die Kavallerie vorgeschriebenen Uebungenestimmt ist.
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Seitens des General-Kommandos 8. Armee-Korps werden die im Auhang IV. Passus 1 der
Verordnungen vom 17. Juni 1870 gedachten Eingaben bezüglich aller Theile der Kavallerie-
Sn —jedoch getrennt von den auf die sonstigen Uebungen sich beziehenden Eingaben —vorgelegt.

Die Zeiteintheilung und der Kostenanschlag haben die Zeit vom Abrücken zu den Brigadc=
und Diovisions-Uebungen bis zum Wiedereintressen in den Garnisonorten zu umfassen.

Die im Passus 8 o. a. V. bezeichneten Berichte werden seitens des Divisionoführers dem
Kriegs-Ministerium direkt vorgelegt. Abschrift hiervon übersendet derselbe an die General-

#tt- derjenigen Armee=Korps, welche Truppen zu der Kavallerie-Divisions=Uebunggestellt haben.
Der Divisionsführer wird ermächtigt, den Regiments.Besichtigungen der an den Kavallerie=Divisions-Uebungen theilnehmenden Regimenter beizuwohnen
Ob von der Kavallerie des 7. und 8. Armee-Korps zur Markirung des Feindes und Beritten-
machung der der Uebung offiziell beiwohnenden Offiziere die 5. Eskadrons zweier an der Uebung
bereits betheiligten Kavallerie-Regimenter, oder Eskadrons anderer Regimenter zu gestellen sind,
wird dem Ermessen der General-Kommandos überlassen; das Kriegs-Ministerium sieht jedoch
hierüber einer bezüglichen Mittheilung entgegen.

Zu den in Rede stehenden Uebungen werden bewilligt:
a. dem 11. Armce-Korps 20000 Mark,

b. dem Garde-Korps und ver Infpektion der Jäger * Scuen i EEIIIE
. dem 2. und 4. Armee- Korps je .. .....16800«
d. dem 6., 7., S., 9., 10., 14. und is. Armee. * ie 13 9900 „e, dem 1.,3. und * Armee-Korps 5½ . .....·. . 14 700 »

f. der Infpektion der Infanterie-Schulen
Hierbei wird u,diebieseitigen. zur3329.Januar1876, 1 zu 5 (A..b— #e 35)

und 28. März 1877, I zu6(A.-V.-Bl. Seite 53) Bezug genommen und bemerkt, wie aus den
v

nung bei Kapitel ?4 Titel 21 zu erfolgen hat — keine anorstehend bewilligten Summen —mit Ausnahme der Kosten für lliulrlieren, als die bei den Her ebungen
zulässigen Ausgaben bestritten werden dürfen und wie nur verordnungs- bezw. reglementsmäßige
Gebührnisse zu gewähren sind, auch die Beschaffung und Verrechnung nach den bestehenden Be-stimmungen zu erfolgen hat.

Ueber die Verwendung der genannten Beträge und über die Ausführung der garnisonweisen
Uebungen mit gemischten Waffen wird zum 1. Dezember r. einer Mittheilung der Königlichen
General-Kommandos, bezw. der betreffenden Inspektionen entgegengesehen.

d Behufs Bestreitung der Kosten der Kavallerie- Uebungsreisen werden zur Versügung gestelle
em 11. und 15.olrnr-Korps je . 00 Mark,dem 2., 8., 9., 10. und 14. Armec-= Korp 3 je

Wegen Verrechnung dieser Benmen wird auf ##die „administrativen Bestimmungen für die
Kvallerie=Uebungsreisen“ (A.-V.-Bl. 1879, Seite 37 bis 39) Bezug genommen.

bestimmten Tage nicht zu erreichen vermögen,sosine Truppentheile, welche auf den Fußmarsch4 Angewisen,sing. lre Germseonen, biszudemEn
Mannschaften mit dem erforderlichenAufsichtsperlonalv—— soweit angängig —mittelst der Eisenbahn
in die betreffenden Garnisonorte skkrbchutefördern. Diese Bestimmung findet auf die Uebungenzu 1 der Allerhöchsten Ordre glei

. Zum Zwecke einer kriegsgemäßeren Verwendung der Pioniere bei den Herbst-Uebungen werden den
mäßig Anwendung.

e1eneral-Kommandos für dieses Jahr je 300 Mark für Rechnung des Kapitels 39 zur Verfügung
gestellt.

mandirenden Offiziere

Wegen Verrechnung dieser Beträge wird auf den Erlaß vom 19. Juli 1877 — Nr. 36. 6. Ing. —
u genommen-Poest d.J.finden zwei Uebungen im Festungskriege und zwar bei Königsberg i. Pr. und

Cöln statt

Ueber die zur geitung dieser Uebungen zu berufenden Gencrale und die zur Theilnahme zu kom-leibt die Bestimmung vorbehalten.
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34
Im Sommer sindet bei dem Militär-Reit-Institut eine Uebung im Zerstören von Schienengeleisen

und Telegraphenleitungen statt, zu der das nöthige Lehrpersonal vom Eisenbahn-Regiment bis auf
längstens 14 Tage nach Hannover heranzuziehen ist.

Der Chef des Militär-Reit-Instituts hat das Weitere hierzu bei dem Chef des Generalstabes der
Armce zu beantragen.

Diejenigen Armee-Korps, bei denen große Herbst Uebungen vor Seiner Majestät dem Kaiser und
Könige stattfinden, haben Abschriften der an den Chef des Generalstabes der Armee einzusendenden
Beri dee mit Ausschluß der Spezial-Berichte der Truppen-Befehlshaber — dem Kriegs-Ministeriumczulegen.
 Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß in den Berichten über die Herbst-Uebungen nach Schema 5

zu den Allerhöchsten Verordnungen vom 17. Juni 1870 bedeutende Abweichungen von der Etats-
stärke zu erläutern sind.

Kriegs-Ministerium.
v. Kamef1. 80. A. 1. c.e

Nr. 29.
Lehr.Jufanterie-Bataillon, Zusammensetzung und Zusammentritt im Jahre 1880.

Berlin, den 29. Jannar 1880.
In Betreff der Zusammensetzung des Lehr-Infanterie-Bataillons für das Jahr 1890 wird Folgendes bestimmt:

Es sind zu kommandiren:

A. Offiziere.
Zur Uebung 1880. Darunter für den Stamm 1880/81.

1. Armcc. Kerps. — Hpim.—Prem.-Lient.1Sek.-Lieut.—Hauptmann—Prem.-Lient.—Sek.-Lient.
3. 2 — l — · 1 * — - — - 1 2

4. rP –— - – r 1 ·# — * — r i “"

5. " –— * — " 1 —- — 2 — 2 — r

6. * — - 1 —-S * — 2 — I —

7. - — . — - 1 2 — r— — r* — r—i

8. - 1 — 2 1 - — · — - 1

9. - — 1 - — - — - — - — -

10. - — 1 — - — - 1 - — -

11. * — # — 6 1 r* — r*— — 2 2

12. (Kgl. Sächsisch.)
Armce-Korpds — — - 1 - — — - —

13. (Kgl. Württbg.)
Armee-Korps 1. — - — — - — - — -

4 - — - — - 1 - — - — · — -

15. 2 4 –—1 * — 2 1 2 2 2

Inspektion der Jäger
und Schützggn —. — - 1 - — — —

Summe: JHanpt= 3 Prem.-U##. 10 Sef.-Mo Haupstmann 1 Prem.-Gien — 7 Sek.-es.
leute.

Hierzu der gegenwär-
tige Winterstamm 1 Hplm. 1 - 2 -

Giebt die Etatsstärke v. 4 Hpll. 4 -

(ausschließlich Kommandeur u. Adjutant).
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R. Maunschaften.
Zur Uebung 1880. Darunter für den Stamm 1880/81.

1. Armee-Korps 2 Unieroff. 1 Tamb. — Hornist. 34 Gemeine 1 Unteroff. 1 Tamb. — Hornist. 7 Gem.
2. - 2 - — — - 34 - 1 - — - — · 7-

3. - 2 1. — 34 " 1 = 1 — 7

4. - 2 - 1 „ 1 - 34 - 1 2 — 1 2 7 z

5. - 2 - 1 — - 34 - 1 - — — - 7 z

6. - 3 - 1 = — - 34 - 1 - — „ — - 7 -

7. - 3 - — — 1 - 24 - 1 2- — 2 1 - 7 „"
8. - 3 “ 1 2 — - 34 - 1 - — " — - 7 -

9. - 3 - 1 1 - 34 - 1 - — „ 1 - 7 z

10. - 2 - 1- — - 34 - 1 - — „ — - 7

11. - 4 - 1. — - 52 2 - 1 — - 10

12. (Kgl. Sächsisch.)
Armee-Korps 3 1 1 = 34 - 1 —" 1 8.

13. (Kgl. Württbg.)
Armce-Kors S — — 344 1 — — 8

14. - 3 - 1.. — - 34 - 1 - — -Êâ — - 8

15. - 3 - 1 = - 34 - 1 - II — I 8 -

Zusammen: 40 Unteroff. 12 Tamb. 4 Hornist. 528 Gemeine s I6 Unteroff. 4 Tamb. 4 Hornist. 112 Gem.
Der Zusammentritt des Lehr--Infanterie-Bataillons findet in diesem Jahre am 15. April statt.
Gleichzeitig wird in Ergänzung des Abschnilts VII. der Zusammenstellung der für die Komman=

dirungen rc. zum Lehr- Infanterie-Bataillon maßgebenden Bestimmungen Folgenves festgesetzt:
Die Mannschaften haben sowohl für die Hin-, wie für die Rückreise — soweit angängig — die

Eisenbahn auf Requisitions-Schein zu benutzen. Hierbei — wie begüglich der Neise-Kompetenzen der Ofsi=
ziere — ist die Verfügung vom 2. März 1878 — Nr. 511. 2. M. O. D. 3 — (Armce-Verordnungs-Blatt
Seite 65) zu beachten.

Den Kommandirten ist bei Eisenbahn-Befördcrung in der Regel nur dann Nachtquartier zu verab-
folgen und für dicsen Fall eine Marschroute mitzugeben, wenn die Fahrt bis zum Bestimmungs-Orte fahrplan-
mäßig nicht an einem Tage zurückgelegt werden kann. Im Uebrigen sind Unterbrechungen für gewöhnlich
nicht statthaft (vergl. den Erlaß vom 20. September 1879 — Nr. 749. 6. M. O. D. 2 —. QOuartiermacher
sind bei der geringen Stärke der Kommandos nicht vorauszusenden.

Rücksichtlich der Berechnung des Erfrischungs-Zuschusses ist die Verabfolgung von Quartier mit Ver-
pflegung, nicht aber ein unvermeidlicher Aufenthalt auf dem Bahnhofe oder an dem betreffenden Stations-
Orte, als Unterbrechung der Fahrt angusehen.

Die Abfahrtszeit des Kemmandos, sowie die Höhe des dem Kommandoführer mitgegebenen Vor-
schusses hat der Truppentheil dem Lehr-Infanterie-Bataillon direkt mitzutheilen, sofern nicht eine Marschronte
mitgegeben und in dieser das Erforderliche vermerkt wird.

Kriegs-Ministerium.
No. 927/12. A. 1. v. Kameke.

Nr. 30.
Ausgabe von Nachträgen zu den Bekleidungs-Reglements 2c.

Berlin, den 30. Januar 1880.
E- wird hierdurch bekannt gemacht, daß den Königlichen General-Kommandos 2c.

ein vierter Anhang zum Reglement über die Bekleidung und Ausrilstung der Truppen im Frieden
vom 30. April 1868, ein zweiter Nachtrag zur Beschreibung der Bekleidungs= und Ausrüstungs.
Stücke der Großherzoglich Mecklenburgischen, Großherzoglich Hessischen und Herzoglich Braun-
schweigischen Truppentheile, sowie ein zweiter Anhang zum Reglement über die Bekleidung und
Ausrüstung der Armee im Kriege vom 8. Februar 1877

in der erforderlichen Anzahl Exemplare unter Umschlag zugehen werden.
Kriegs-Ministerium.

No. 672. 1. M. O. D. 3. v. Kameke.



Nr. 31.

Abänderungen zur Schieß-Instruktion für die Infanteric, sowie zur KKarabiner-Schieß-Instruktionfür dieKavallerie und den Train

Berlin, den 4. Februar 1880.
Zu den vorbenannten Schieß-Instruktionen sind die im Jahre 1879 ergangenen Abänderungen behufs Ein-
fügung inidle ersteren gedruckt wordenDie erforderliche Anzahl von Exemplaren wird den Kommando-Behörden 2c. in der dem Druckoer-
schriften. Etat entsprechenden Anzahl unter Anschluß der Vertheilungspläne per Couvert zugehen.

Kriegs-Ministerium.
No. 1086/I. 80. A. 1. v. Kameke.

Nr. 32.
Fortschaffung der behufs Ausbildung im Traindienst zu den Train-Bataillonen kommandirten Mann-

schaften der Kavallerie.
Berlin, den 30 Januar 1880.

UnterBezugnahme auf den Erlaß vom 11. Juli 1851 (M.-W.-Bl. S. 146) wird bemerkt, daß die behufs
Ausbildung im Traindienst zu den Train-Balaillonen kommandirten Mannshafeen der Kavallerie stets auf
die billigste Weise, per Eisenbahn, Dampfschiff, Pest oder senstige öffentliche Fuhrgelegenheit rc., nach ihrem
Kemmandrort und von dort zurück zum Truppentheil zu befördern und vie hierdurch wirklich entstandenen

Kosten bei) ger Intendantur zur Liquidation zu bringen sind.
s Pauschquantum zu Nebenkosten von 5 Pf. pro Meile (7½ km) für die Hin= und Rückreiseist künftig Da mehr zuständig und werden die Erlasse vom 26. März 1855 — Nr. 409. 3. 55. M. O. D. 2.

und vom 19. Februar 1875 — Nr. 725. 1. M. O. D. 3 —hierdurch aufgchoben.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 236. 12. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 33.
Anbringung von Deckungsmitteln an den aptirten Ehassepot-Karabinern M/71.

Berlin, den 2. Februar 1880.
i wird bestimmt, daß die zur Ausrüstung vonTruppen gehörigen, bepw. für diesen Zweck in den Artillerie=
Depots vorräthigen, sowie auch die in letzteren disponibel vorhandenen aptirten Chassepot-Karabiner M/71,
soweit vies, wie beim Visir und Korn, nicht schen der Fall ist, mit Deckungsmitteln versehen werden sollen.

Behufs dessen sind an jedem Karabiner: der Lauf mit Visirfuß zu brüniren; ferner
der Oberring,
der Unterring mit Riembügel,
der Abzugsbügel,
die Schiene (ehneTrageringeder Unterriembügelsuß mit Qubigel, endlich
sämmtliche Schrauben

ublänen.
Die erste Anbringung der Deckungsmittel hat sogleich zu erfolgen und sinden auf die im Friedenim Gebrauche besindlichen Karabiner demnächst die im Armce-Verordnungs-Blatte Nr. 15 pro 1879 verössent-

lichten Bestimmungen vom 7. Juni 1879 Nr. 479/5. Art. 1. bezügliche Anwendung.
Den Zeughausbülhsenmachern sind für die betressenden Arbeilen nachstehend angegebene Löhne zu zahlen:
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PreisAngabe der Arbeiten, welche in den ausgeworfenen
Benennung Preisen enthalten sind.

Lauf Sieel. Uisisußg, rbrüniren 40Abschmirgeln, brüniren.Oberring blau ma . 5»·.. .«».nterring mit Nienbügel blau machen. 5 Feinigen, blau machen und mit Oel abreiben.
Abzugsbügel blau machen —m . .Uchwcsphnc»Wenn»Man machen · 5 Echmirgelu, blau machen und mit Oel abreiben.
nterriembügelsuH mit Niembügelblan machen . 5Neinigen,blanmachenundmttOclabtecben.·11 Schrauben blau machen . . 11Event.hartcinietzcnschmitgclnuudblananlafsem

DiesePreissäte haben auch in den, in den 88. 49 und 53 derVorscheist für die Instandhaltung derWaffen bei denrTruppenangegebenen Fällen und zwar in denen des §. 53 ohne Zuschlag, Geltung.
Für die im Frieden im Gebrauche derTrain-Bataillone besindlichen und für die, laut Nr. 36 der

Waffen-Etats, bei den Artillerie -Depots vorräthigen aptirten Chassepot-Karabiner /71 sind die, durch dieAnbringung der Deckungsmittel entstehenden Kosten aus den Wassen-Reparaturfonds der Train-Bataillone zu
zahlen beze den betreffenden Artillerie-Depols zu erstatten.

durch Anbringung der Deckungmittel an den übrigen aptirten Chassepot-Karabinern M/71,enltchenden Lesten haben die ArtillericDepots Kapitel 37 Titel 18azu verausgaben.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Miller.
No. 511/1. Art. 1.

Nr. 34.

Ausgabe von Nachträgen zu den Ssbiionen betreffenddas Infanterie-Gewe
die Jäger-Büchse M/71 und
den Kavallerie-Karabiner N.71.

Berlin, den 2. Februar 1880.
Die im Laufe des Jahres 1879 zu den vorerwähnten drei Instruktionen erlassenen Abänderungen und Nach-
träge sind zusammengestellt und gedruckt worden.Dieselben werden den Kommando-Behörden c. in der erforderlichen Anzahl per Couvert zugehen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 570 12. 79. Art. I.

Nr. 35.
Verlin, den 5. Februar 1880.

In ginsolusse an die Ertasse vom 4. April 1878 — A.-V.-Bl. S. 94/195 — 10. August 1878 — A.-V.=
 201 — und 3. März 1879 — A.-V.-Bl. S. 82 — wird bekannt gemacht, daß nachstehenden Privat=die Veryflichung auserltgr ist, die Stellen der Subaltern= und Unterbeamten mit

Militäranwärtern, sofern dieselben das 35. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, nach den in dieser Be-

ziehung für. dieStaats. Eisenbahnen bestehendenVorschiften zu besetzen:1) D den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Stade

5 Cuxhaven und von, Stare nach lbh2) D hn-Gesellschaft für den Bau und Betrieb einer EisenbahnVen Paulinenaue nach —— ;
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3) Der Eisenberg.Crossener-Eisenbahn-Gesellshalt für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Eisen-
erg nach Crossen; .

4) Der Halberstadt-Blankenburger-Eisenhahn-Gesellschaft für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn
von Langenstein nach Derenburg. .

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Ziegler.

No. 719/I. 80. A. 2.

Nr. 36.
Beschwerden über die Beschaffenheit der an die Truppen im Jahre 1879 verabreichten Naturalien.

Berlin, den 4. Februar 1880.
Nach den in Gemäßheit des §. 156 des Neglements über die Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden

dem Kriegs-Ministerium zugegangenen Berichten der Königlichen General-Kommandos sind im Jahre 1879
im Ganzen 44 Beschwerden über die Beschaffenheit der an die Truppen verausgabten Naturalien erhoben
worden, und zwar:

Davon wurden erachtet für
Ueberhaupt: begründet: unbegründet:

— 1Beim 1. Armee-Korps 1
- 2. - -7 1 6

- 3. - 6 2 4
- 4. 2 2 —

- 5. - 3 1 2
- 6. - -4 4 —

" 9. 8 6 2
: 10.= 5 4 1
-11. - 4 4 —

: 15. - - 4 — 4

Summe 44 24 20

In den Fällen, in welchen die gemachten Ausstellungen als gerechtfertigt anerkannt werden sind,
hat der Ersatz in gutem Material oder in Geld sofort stattgefunden.

Nur in einem Falle konnte aus örtlichen Ursachen Ersatz für das getadelte Brot nicht rechtzeitig
beschafft werden.

Die Korps-Intendanturen haben die betressenden Lieferanten auf die genaue Innehaltung der kon-
traktlich Ubernommenen Verpflichtungen ernstlich verwiesen, in 8 Fällen Geldstrafen verfügt, in 6 Fällen die
Lieferung in andere Hände gelegt.

Ein Proviant-Amt, das in einem Falle nicht genügend ausgebackenes Brot geliefert hatic, ist zur
Tragung der entstandenen Mehrkosten angehalten und gleichzeilig zu größerer Sorgfalt bei Beaufsichtigung
des Bäckereibetriebes veranlaßt worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 1076. 1. M. O. D. 2. v. Hartrott. Koellner.

Nr. 37.
Wohlthätigkeit.

Berlin, den 24. Jannar 1880.
Aus der von den Fabrikbesitzern F. W. Aßmann und Söhne zu Lüdenscheid dargebrachten, zinslich angelegten

patriotischen Gabe im Betrage von 1000 Thlr. oder 3000 ..1. sollen der Bestimmung der Geber zufolge am
1. Januar jeden Jahres die Zinsen und ein Kapitals-Antheil von 50 Thlr. oder 150 „K. an invalide Soldaten
aus dem Feldzuge von 1870/71 zur Vertheilung gelangen.



Demgemäß ist für das Jahr 1879 jedem der nachbenannten Invaliden und zwar:
1) Hermann Sattler aus Dameran, Kreis Friedland Ost-Pr.,
2) Franz Erdmann aus Haaselau, Kreis Elbing,
3) Friedrich Kienitz aus Stralsund,
4) Eduard Bunde aus Pollnow, Kreis Schlawe,
5) Heinrich Zeidler aus Drossen, Kreis West-Sternberg,
6) Ludwig Lesen aus Wustrau, Kreis Ruppin,7) Johann Kübtscher aus Halle a. d. S.,
8) Friedrich Sauer aus Kobylin, Kreis Krotoschin,
9) Johann Vogt aus Brieg,

10) Karl Diedrich Siepmann aus Hörde, Kreis Dortmund,
11) Johann Urig aus Saarwellingen, Kreis Saarlonis,
12) Johann Sebelky aus Parchim,
13) Karl Heinrich Hermann Lange aus Hannover,14) Karl Wilhelm Reppel aus Freudenberg,

eine Unterstützung von je 15 J¼¾ zugewendet worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Kiegs-Ministerium, Departement für das Invaliden-Wesen.
. Wittcke. Wischhusen.

No. 885/I. 80. D. f. I. B.

Nr. 38.
Wohlthätigkeit.

Verlin, den 28. Januar 1880.
Aus den am 1. Januar d. Js. fällig gewordenen Zinsen der bei Gelegenheit der 50jährigen Dienst-Jubel-

feier Seiner Majestät des Königs gegründeten Stiftung für unbemittelte Inhaber des Eisernen Kreuzes, vom
Feldwebel abwärts, ist, nachdem Seine Majestät auf den Vorschlag des Kriegs-Ministeriums die nachbenannten
Invaliden zum Empfange einer Unterstützung auszuersehen geruht haben, jedem derselben durch Vermittelung
der General-Kommandos ein Gelvgeschenk von 60 K zugewendet worden, und zwar:

4 1) dem Julius Berthold zu Berlin,
2) . Wilhelm Klein zu Danzig,
3) Gottlieb Buchholz zu Eydttuhnen,
4) -Jakob Roslock zu Soczien, Kreis Lyck,
5) .Johann Schroeder zu Kolzow, Kreis Usedom-Wollin,
6) . Karl Jocks zu Gnesen,
7) .Karl Johann Dahms zu Franzburg,
8) . Nobert Stürzebecher vom 4. Brandenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 24 (Großherzog

von Mecklenburg Schwerin),
9) Aoolph Wegyrauch zu Spremberg,

10) . Wilhelm Wollenberg zu Dannenberg,
11) = August Semmler zu Neu-Nuppin,
12) = Johann Friedrich Ernst Baschin zu Dablow,
13) -Johaun Friedrich Wilhelm Lüdicke zu Brücck,14) Hahann Hartwig zu Frankfurt a- O.,
15) . Ferdinand Müller zu Magdeburg,
16) Friedrich Johann Eduard Wolfermann zu Merseburg,
17) Friedrich Traugott Steuer zu Kauxdorf,

18) .Johann Wilhelm Hübner zu Posen,
19). Gecorg Mackowiak zu Czerleino, Kreis Schroda,
20) , Karl Gottlieb Schubert zu Cammerswaldau, Kreis Schönau,
21) = Angust Wilde zu Bischwitz, Kreis Trebnitz,
22) = August Altvater zu Glatz,
23) Alois Swinty zu Ellguth-Tworkau, Kreis Ratibor,



24) dem
25) -
26) -J

27)0
28)
29)
30)
31)
32)

No. 839. 1. D. f. I. b.
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Johann Philipp Niehaus zu Bielefeld,
Karl August Drewes zu Graefrath, Kreis Solingen,

Jehann Hammerschlag zu Crefeld,Johannes Schmitter zu Münster,
Wilhelm Freitag zu Münster, «
Johann Friedrich Wilhelm Taube zu Hahn im Ober-Westerwald-Kreise,
Egidius Genten zu Berg, Kreis Malmedy,

Peter Hubert Simons zu Eschweiler, Kreis Aachen,Heinrich Louis Seeber zu Dormagen, Kreis Neuß.
Kriegs-Ministerium; Departement für das Invaliden-Wesen.

v. Tilly. Wischhusen.



— M —

Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. gerlin, den 21. Februar 1880. Nr. 5.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Derviertelährliche Prinumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .K. 50 . Wonnit. kann werden: außerhalb bei den
n und bei den Buchhandlungen. in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 69.Bei Letzterer afolgt zra irnn Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derleiben richtet sich nach der Anzahl

der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204 berechnet, salls nicht für einzelne R#untern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 39.
Probe eines Kürassier-Offizierdegens M/54.

A#t den Mir gehaltenen Vortrag und nachdem, in Gemäßheit Meiner Ordres vom 5. August 1876 und
7. Jannar 1878, die Kürassier- Regimenter einschließlich Mceinces Negiments der Gardes du Corps, mitasbee en M'ö4 bewaffnet worden sind, genehmige Ich die Mir vorgelegte, beifolgende Probe zu einem

Kürassier-Ofsizierdegen M/54, mit der Maßgabe, daß es gestattet sein soll, erforderlichenfalls, die beregten
Offizierdegen um 3 cm länger als die vorbezeichnete Probe anfertigen zu lassen. Die vorhandenen Kürassier-
O seHeerdetn älterer Modelle sind aufzubrauchen.

Berlin, den 5. Februar 1880.
S

Wilhelm.
v. Kameke.

An das Kriegs-Ministerium.

Berlin, den 13. Februar 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 252. 2. 830. Art. 1. v. Kameke.

Nr. 40.
Uebungen des Beurlaubtenstandes für 1880/81.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich hinsichtlich der Uebungen des Beurlaubtenstandes für das
Etatjahr 1880/81

1) Es werden zu diesen Uebungen aus der Landwehr und ber Reserve einberufen:
a. bei der Infanterie .. ( Man

b. bei den Jägern und Schiben ........ 2400 - einschliehligh der vom
. bei der Feld-Artillerie 60,100 Kriegs-Ministerium fest-
d. bei der Fuß-Artilleree 5,500 = liebeuden Zahl von
e. bei den Pionieren ....·... 2,500 - interoffizieren, Lazareth-
f. bei dem Eilenbahneseeginen ........ - gehurg. bei dem Traiun 5#v66n -

Die Bestimmung über die weilere Vertheilung hat durch das Kriegs-Ministerium zu erfolgen.
Ueber Einziehung von Mannschaften des Beurlaubtenstandes zur Kompletirung der an den grosien
Herbst-Uebungen theilnehmenden Truppentheile ist besondere Verfügung getroffen worden.

ülfen 2c.

#S
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3) Die Dauer der unter 1 gedachten Uebungen für die Landwehr und alle Train-Mannschaften — die
Tage des Zusammentritts und Auseinandergehens am Uebungsorte mit einbegriffen — beträgt
12 Tage. Wo es im Interesse der Ausbildung für wünschenserth frschtet-mirot. kann, für vie„Neserache. zje nach Bestimmungver-General-Kolmmandos#bese# oberstei Wasseß Instanzen) diese
Uebungszeit-bis zu 20|Fagen verlängert werden. . . "-

Die zu diesen Uebungen aus dem Beurlaubtenstande einzuziehenden Offiziere oder Unteroffiziere
haben überall einen Tag früher am Uebungsorte einzutreffen wie die übrigen Mannschaften.

4) Die Uebungen bei der Infanterie werden durch die General-Kommandos, bei den anderen Waffen
durch die obersten Waffen-Instanzen geleittt. —-

5) Die Uebungen der Landwehr-Infanterie finden in Bataillonen, und nur wo lokale oder andere
Verhältnisse dieses durchaus bedingen, in Kompagnien, die der Landwehr-Fuß-Artillerie in. Kom-
pagnien, wo mehrere derselben den gleichen Uebungsort haben, in Bataillonen, die des Tralns in
Kompagnien bezw. Sanitäts-Detachements statt, welche sämmtlich zu diesem Zweck besonders formirt

werden. 7 " · ’ «-««··

Reservisten der Infanterie sind nur dann in lebungs-Bataillone der Landwehr einzustellen, wenn
ausnahmsweise besondere Gründe dafür sprechen.

6) Ob bei den Pionieren und dem Eisenbahn-Regiment die Formation besonderer Kompagnien er-
forderlich ist, entscheiden die betreffenden obersten Wasfen-Iustanzen.

7) Die Uebungsorte der Garde-Landwehr-Infanterie werden seitens des General-Kommandos des
Garde-Korps bestimmt. ·-

Als Uebungsorte für die Provinzial-Landwehr-Infanterie werden in der Regel Garnisonorte
der Infanterie gewählt.

8) Lüger (Schuzen), Pioniere und Train-Mannschaften üben im Anschlust an die betreffenden Linien-ruppentheile. -

9) Die Uebungsorte für die Feld= und Fuß-Artillerie und für die Mannschaften des Eisenbahn-Regi-
ments bestimmt die General-Inspektion der Artillerie bezw. der Chef des Generalstabes der Armee
im Einverständnisß mit den bezüglichen General. Kommandos.

10) Der Zeitpunkt der Uebungen wird seitens der General-Kommandos bezw. obersten Waffen-Instanzen
nach Vereinbarung mit den ersteren, im Allgemeinen in die Monate April, Mai und Juni d. J.,
für die Schifffahrt treibenden Mannschaften in das Winterhalbjahr 1880/81 gelegt.

Die Interessen der am meisten betheiligten bürgerlichen Berufskreise werden bei der Wahl des
Zeitpunktes besonders zu berücksichtigen sein.

Die Train-Uebungen finden nach beendeten Herbstübungen der betreffenden Armee-Korps statt.
Die Sanitäts-Detachements üben zu gleicher Zeit mit den Krankenträgern des Friedensstandes.

11) Aus den Hohengollernschen Landen üben die bezüglichen Offiziere und Mannschaften des Beurlaubten.standes der Provinzial-Armer-Korps — aussahlclich der Jiger — mit denen des 14. Armec-Korps
emeinsam. ½ --

Die Jäger, sowie die im Bezirk des 14. Armee-Korps besindlichen Offiziere und Mannschaften
dieser Wasse üben nach näherer Bestimmung der betresfenden Inspektion beim Rheinischen Jäger-
Vataillon Nr. 8 bezw. Lauenburgischen Jäger-Bataillon Nr. 9.

Maunschaften des Beurlaubtenslandes des Garde-Korps aller Wassen, welche nach dem Königreich
Württemberg verzogen sind, werden nicht herangezogen.

12) Bei jedem Armec-Korps können. 26 Reservisten der Kavallerie auf die Dauer von 6 Wochen zu den
Kavallerie-Regimentern bezw. Train-Bataillonen über den Etat eingezogen werden.
Berlin, den 14. Februar 1880.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium. v. Kameke.

Berlin, den 14. Februar 1880.

Im Anschlusse an die vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre bestimmt das Kriegs-Ministerium:
1) Die Aulage ergiebt die Grenzen, innerhalb welcher sich die Uebungen, einschlieshlich derer der Schisf-

fahrt treibenden Mannschaften, zu halten haben. Beim Train kommen die etwa Übungspflichtigen
Schifffahrt treibenden Mannschaften nicht zur Einziehung.



2) Bei einer längeren als 12. bezw. 131ägigen Uebungsdauer ist eine entsprechend geringere Anzahl
von Nuschaften einzuziehen, damit die öhnungsbeträge für die in der anliegenden Zusammen-
stellung ausgeworfenen Mannschaften bei den cinzelnen Armee-Korps bezw. Wasfengattungen nicht
überschritten werden.
Die Einberufung von Premier-Lieutenants der Landwehr-Infanterie, Jäger, Fuß- Arlillerie und“*

Pioniere zu Uebungen bei der Linie behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Beförderung zum
1 .Hauptmann hat in möglichst umfangreichem Maßstabe stattzufinden.

Freiwillige Dienstleistungen bei Linien-Truppentheilen bis zur Dauer von 8 Wochen von Premier=
Lieutenants der vorgenannten Waffen, welche bereits die Qualifikation zum Hauptmann besitzen,
sowie von Hauptleuten dieser Waffen können unter Gewährung der reglementsmäßigen Kompetenzen
von Seiten der General-Kommandos genehmigt werden.
Die General-Kommandos werden rimähl t, inaktive oder dem Beurlaubtenstande engebbrige Offiziere,
welche für den Mobilmachungsfall als Adjutanten derstellvertretenden General-Kommandos oder
der stellvertretenden Infanterie-Brigaden designirt sind, oder für den Dienst als Adjutant eines
Landwehr-Bezirks-Kommandos ausgebildet werden sollen, — im Falle-,ihres Einverständnisses und
innerhalb der Zahl der im Armee-Korps etatsmäßigen Landwehr-Bezirks-Adjutanten-Stellen — zu

einer 6wöchentlichen Dienstleistung unter Gewährung sämmtlicher Lonwetenzen einzuberufen.Betreffs etwaiger Einziehung von Assistenz= und Unter-Aerzten des Beurlaubtenstandes haben sich
die Korps-General-Aecgte zuvor mit der Militär-Medizinal-Abtheilung in Verbindung zu setzen.

Dielim Bezirl des 15. Armee-Korps abzuhaltenden Uebungen finden bei Preußischen Truppen-theilen statt. .

7) Die Einberufung lann in mehreten Raten erfolgen.
8) Die zwölftägigen Uebungen sind so zu legen, daß in diese Zeiten möglichst nur ein Sonntag und

kein Festtag fällt. .
9) In welcher Stärke die einzelnen Kompagnien, da wo solche zu bilden sind, zusammengesetzt werden,

begtmmen die die Uebungen leitenden Behörden. Es ist nicht nolhwendig, daß diese Stärke gleich-
mäsig ist.

10) Zu den Landwehr-Uebungs-Bataillonen bezw. Kompagnien sind Lazarethgehülfen nicht heranzuziehen.
Dagegen sind Lazarekhgehülfen der Reserve zur Uebung auf 20 Tage in die Garnison-Lazarethe
einzuzichen; auch ist während dieser Zeit die Theilnahme derselben an den Uebungen im Kranken-
träger-Dienst — soweit angängig — zu veranlassen; voch dürfen hierdurch Mehrkosten nicht erwachsen.

Die Zahl der einzuziehenden, auf die in der Beilage festgesetzten Uebungsstärle in Anrechnung
kommenden Lazarelhgehülfen wird der Bestimmung der General, Kommandos überlassen. Es ist jedoch
darauf Bedacht zu nehmen, daß circa / der Übungspflichtigen Lazarethgehülfen des Beurlaubten-
standes zur Einziehung gelangt.

11) Die Führung der besonders formirten Kompagnien ist im Allgemeinen Hauplleuten des Friedens-
standes zu Übertragen, die, soweit am Uebungsorte Linien-Truppentheile der Wasse garnisoniren,
thunlichst diesen zu entnehmen sind. Auch sar Führung von Sanitäts-Detachements können Ritt-meister des Friedensstandes mit derselben Maßgabe kommandirt werden.

Werden Hauptleute — Nittmeister — zu dem gedachten Zwecke nicht verwandt, so übernimmt
die Führung der älteste der einberufenen bezw. kommandirten Offiziere (vergl. Passus 12).

12) Vom Friedensstande sind zu kommandiren:
a. zu jeder Garde-bezw. Provinzial-Landweh

SS#

» eknx Provinz hr-Inf ie-Kompagnie, sowie zu jeder bei den Pionieren
und dem Eisenbahn-Regiment ctwa zu formirenden Kompagnie:

1
als dienstthuender Feldwebel,1

2
b. zu jeder

1 *:

1 Feldwebel,
. zu jeder

1 als dienstihuender Wachtmeister,



13) Zu jedem besonders formirten Garde= und Provinzial-Landwehr--3

14)

1— SS

1

1

m

)
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als Quartiermeister,

d. zu jed =

(event. aus anderen Garnisonen),

dienstthnender Feldwebel,
bezw. Gefreite für Beaufsichtigung der Gespanne und Fahrzeuge,

bezw. Lazarethgehülfen,

##oder2——

P 3 h fanterie- und Landweht- Fuß-
Artillerie-Bataillon werden von den Garde= und Linien Truppentheilen kommandirt:

1 Stabsoffizier,
1 Lieutenant als Adjutant,
1 Assistenz-Arzt,
1 Zahlmeister-Aspirant als Rechnungsführer,

1 lnteroffizier als Schreiber;

a zsere für jeden Schießplatz, auf welchem eine Schießübung der Landwehr,- Fuß-Artillerieattfindet:
1 Feuerwerks-Lieutenant unter Gewährung der Kommando-Zulage und
3 Feuerwerker mit einer Zulage von je 6 „K. für die Dauer der Uebung.Wo keine Bataillone gebildet werden, sind die Kompagnien der Aufsicht eines ð labsoffiziers der

bezilglichen Waffe, sofern ein solcher überhaupt am Uebungsorte vorhanden ist, zu unterstellen.
Ist in einzelnen Fällen eine weitergehende, als die unter 12 und 13 vorgesehene Kommandlrung
von Offizieren und Mannschaften des Friedensstandes geboten, so darf solche von den General=
Kommandos bezw. obersten Wassen-Instanzen verfügt werden. Dagegen ist in solchen Fällen, wo

die Anghl der zu übenden Mannschaften weit unter der etatsmäßigen Stärke einer Friedens-Kom-
benie bleiht, die Kommandirung von Offizieren und Unteroffizieren des Friedensstandes entsprechendzu beschränken.
Eine weitere Kommandirung von Aerzten, wie unter 12 und 13 vorgesehen, hat nur da einzutreten,
wo der Uebungsort keine Garnison hat.
Iu allen anderen Fällen ist die Mitwahrnehmung der ärztlichen Funktionen einem Arzte der

Garnison zu Übertragen.
Für die Garde-Landwehr-Infanterie erfolgen seitens des Garde-Korps die erforderlichen Komman-
Hirunzen, l#r die Provinzial-Landwehr-Infanterie seitens desjenigen Armee-Korps, welches vdieebungen leitet.

Aus für die aus dem Bereiche des Herzoglich Braunschweigischen Landwehr„Regiments Nr. 92
zu formirenden Kompagnien werden Offiziere und Unterofsineen. durch das Herzoglich Braunschwei-
gische Infanterie-Regiment Nr. 92 gestellt. Wenn Aushülfe hierin erforderlich, erfolgt dieselbe
durch das 10. Armee-Korps. Anderweitige Aushülfen sind beim Kriegs-Ministerium zu beantragen.

deit len 15. Armee-Korps ist die Kommandirung von Personal nicht Preußischer Truppentheileausgeschlossen.
Bei den Spezial-Waffen regeln die obersten Wassen-Instanzen die Kommandirungen bezw. beantragen

dieselben bei den betreffenden General-Kommandos.
Für jede Uebungs-Kompagnie des Trains sind seitens der General-Kommandos aus den ausrangirten
Dienstpferden der Kavallerie und Artillerie dem bezüglichen Train-Bataillon zu Überweisen:

20 Reitpferde
44 Stangenpferde zur Bespaunung von 20 vierspännigen und

un 2 Karren-Fahrzeugen.
40 Vorderpferde

Wo die gleichzeitige Gestellung der Pferde für zwei Uebungs-Kompagnien Schwierigkeiten oder
größere Transportkosten verursacht, üben die Kompagnien nacheinander.

Das General-Kommando des 3. Armee-Korps hat sich jedoch zuvor mit dem General-Kommando
des Garde-Korps wegen Ueberweisung der bei diesem noch verfügbaren Pferde für das Branden-
burgische Train-Bataillon Nr. 3 in Verbindung zu setzen.



Der toßärztliche Dienst bei diesen Kompagnien ist, soweit angängig, durch einen Roßarzt der
Garnison mit zu versehen.

18) Die jedem Sanitäts-Detachement vom Friedensstande hinzutretenden Aerzte sind von der Kavallerie
oder Artillerie beritten zu machen.

Die sonst zur Uebung der Sanitäts-Detachements erforderlichen Rcit= und Zugpferde sind von
den bezüglichen Train-Bataillonen zu gestellen, desgleichen die Burschen für dic einberufenen Ossiziere.

19) Den zu lebungs-Bataillonen des Beurlaubtenstandes der Infanterie und Fuß-Artillerie als Bataillons=
Führer oder als Adjutanten außerhalb ihrer Garnison kommandirten Offizicren der Linie wird die
Mitnahme ihrer Pferde auf der Eisenbahn für Nechnung des Militär-Fonds in den Fällen gestattet,
in welchen die Entfernung 50 km oder mehr beträgt.

20) Für die Landwehr-Uebungs-Bataillone ist auch der karifmäßige Geschäftszimmer- Servis cines Linien-
Infanterie-Bataillons auf die Uebungsdauer liquide.

21) Die Bestimmungen über die Ausflhrung der Schieß-Uebungen sind von den die Uebungen leitenden
Behördenzuerlassen.Scheß. Preznien gelangen nicht zur Vertheilung.

22) Reisekosten behufs Besichtigung der Uebungen des Beurlaubtenstandes werden nicht bewilligt.
23) Den General-Kommandos bleibt es unter Bezugnahme auf die 88. 120, 123 und 124 des Reglements

über die Bekleidung und Ausrüstung der Truppen im Frieden Uberlassen, die Bekleidungs-Beslände
der Landwehr-Bataillone allein oder nur insoweit zu verwenden, als die Einkleidung nicht aus den
bercitesten Vorräthen der Linien-Truppen zu bewirken ist.

Die Gewährung der Bekleidungs-Entschädigung erfolgt nach Maßgabe der §§. 174 bezw. 176
des vorstehend bezeichneten Reglements

24) Die für die Landwehr erforderlichen Waffen nebst Zubehör sind aus den Beständen der Landwehr-
Bataillene der nächstgele enen Artilleric-Depots, die für die Reservisten aus den Angmentations-
beständen der bezüglichen Garde= und Linien-Truppentheile und die Geschütze für die Fuß-Artillerie
aus den Beständen der örtlichen Artillerie-Depots oder der bezüglichen Artillcric-Schießplätze zu

zanehinen benr. seitens der Artillerie-Depots auf die speziellen Anweisungen der General-Kommandoszu verabfolgen.
Nach beendeter Uebung sind die qu. Wassen, und zwar die der Landwehr gercinigt, aber in ihrem

augenblicklichen Zustande, die der Augmentationen der Linien-Truppentheile dagegen in brauchbarem,
völlig reparaturfreiem Zustande an dieselben Artillerie-Depots zurückzuliefern.

Die Instandsetzung der Waffen der Landwehr erfolgt bei den Artillerie-Depots durch die Zeughaus-
Büchsenmacher auf Nechnung der Waffenreparaturgelder-Fonds der betreffenden Truppentheile.

Die durch die Empfangnahme und Wiederablieferung der Wassen eutstehenden Transportkesten
haben die Truppentheile zubeiichtigen und bei den Intendanturen zur Erstattung zu liquidiren.25) Bei der Einzichung der Kavallerie-Reservisten (Passus 12 der Allerhöchsten Kabinets-Ordre) ist auf
biejenigen Mannschaften zu rücksichtigen, die — ohne Offizier-Aspiranten zu sein —nach einjähriger
Dienstzeit entlassen, bisher aber wegen mangelnder Vakanzen von der Ableistung einer Uebung befreit
bleiben mußten.

Außerdem können die im Mobilmachungsfalle zur Verwendung als Wachtmeister bezw. Vize-
Wachtmeister bei Kolonnen des Trains oder als Sergeanten bei Reserve-Feldtel hen-Abtheilung
designirten Unteroffiziere herangezogen werden.

26) Alle weiteren Anordnungen treffen die General-Kommandos bezw. obersten Wassen-Instanzen. Die
Anträge der Spezialwassen sind den General. Kommandos so Aleunig als möglich zuzustellen.27) Zum 20. April d. J. sieht das Kriegs-Ministerium einer Mittheilung der Königlichen General=
Kommandos entgegen, wann, wo, sowie in welcher Stärle und Formation (in Bataillonen oder Kom-
pagnien) die Uebungen der Landwehr-Infanterie im Etatsjahre 1880/81 stattsinden werden.

28) Zum 1. November d. Js. ist dem Kriegs-Ministerium von jedem General-Kommando:
ua#. eine summarische Nachweisung der zur Einziehung gelangten Offiziere und Offizier-Aspiranten,
b. eine Uebersicht über die Zahl der Mannschaften, welche thatsächlich geübt haben, sowie eine Zu-

· sankgcnstellang der Jahrgänge, welche seit 1873 zur Uebung herangezogen worden sind,einzureichen.
Ein Schema zu den vorgedachten Nachweisungen wird unter Couvert nachfolgen.

29) Etwaige Anträge für die Uebungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1881/82 sind gleichfalls
zum 1. November d. Is. hierher vorzulegen.

Kriegs-Ministerium.

9°#

No. 233. 12. 79. A. 1. v. Kameke.
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Zusammen
über den Umfang der Uebungen des Beur

1 2 I 3 I 4 | 5 I 6 I 7
Es sind einzuziehen aus

2t— d der der d beser er er .

welchem Anfanterie. darer Feld- Fuß- der Eisenbahn-
Armee=Korpe. ainx Schuten. Ariillerie. ¶Ariilerie. Pioniere . ¶ Iegiments.

Garde-Kords- 6,900
1. Armee-Korps .. 7,100
2. - 6,500

3. 2 - 7,800
4. - 7,000

5. 4,700
6. 2 7,100

7. - 8,300 inschließlich 2,400 6,100 5.500 2,500 400
6. - - 6,700 80 Mann. Mann. Mann. Mann. Mann.
9. 6,000 5 — einschließlich Zo#oo Unteroffizierc. —

10. - 5,100Untcrossiziere.
u· ,".J«· 9s500 Die nähere Vertheilung auf die einzelnen Armee-Korps erfolgt

einschließlich der durch die betressende oberste Wassen-Instanz.
Großherzoglich
Hessischen (25.)
Division.

14. Armce-Korps 4,000
15.1000

Summe 89,700 Mann.
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stellung
laubtenstandesfürdasEtatsjahr1880/81.

8 l
dem Beurlaubtenstande

des Train

zu den Train-Uebungen.

F+

zur Formation
von Sanitäts-Detachements.

*7

Bemerkungen.

Bei dem 1. bis 11. und 14. Armee-Korps
werden je zwei — bei dem Garde= und 15. Armec-
Korps sowie der Großherzoglich Hessischen (25.)
Division je eine — Uebungs-Kompagnie in
der Stärke von:

1 Rittmeister,
1 Premier-Lieutenant,
3 Sekonde-Lieutenants,

11 Unterofsizieren—einschließlich1Trom-
peter — und

84 Gemeinen
sormirt.

Als Pferdewärter entlassene Trainsoldaten
sind hierbei nicht heranzuziehen.

Zu der Uebungs-Kompagnie beim Garde-
Korps sind die erforderlichen Mannschaften aus
dem Bereich des 2., 3., 4., 11. Armee-Korps
und aus dem Königreich Sachsen heranzuziehen.

Außerdem sind vom Beurlaubtenstande des
Garde-Korps aus den vorstehend nicht genann-
ten Bezirken noch 10 Unteroffiziere, 80 Gemeine
einzubeordern. Dieselben befinden sich bereits
in den für das 1.,5., 6., 7., B., 9., 10., 14.
und 15. Armee-Korps ausgeworfenen Uebungs-
stärken und sind dementsprechend seitens bes
General-Kommandos des Garde-Korpsaufdie
einzelnen Korpsbezirke zu repartiren.

Bei dem 3., 4., 5., C. und 15.
Armee-Korps ist je ein Detachement
in der Stärke von:

1 Rittmeister,
1 Premier-Lieutenant,
1 Sekonde-Lieutenant,

18 Unteroffizieren,
2 Lazarethgehülfen,
2 Unter-Lazarethgehülfen,

zu formiren.

1) Die Oifizier-Aspiranten kommen
auf die nebenstehenden Mann-
schaftsstärken nicht in Anrechnung,
dagegen sind die in die Garnison-
Lazarethe einzuziehenden Lazareth=
gehülfen anzurechnen.

2) Außer den nebenstehenden Mann-
schaften sind die im Magazin-
Verwaltungs-, Speditions= und
Sanitäts-Dienst auszubildenden
Unteroffiziere und Gemeinen ein-
zuberufen.



Nr. 41.
Modifizirung der Bestimmung des §. 54 des Reglements über die Remontirung der Armee.

Berlin, den 5. Februar 1880.
Der 5. 54 alinen 1 des Reglements Über die Remontirung der Armee wird dahin modifizirt, daß Zeile 3

anstatt: „Roßärzte“ zu sotzen ist: „Oberroßärzte".
Die Roßärzte und Unterroßärzte sind, da dieselben nach §. 5 der Bestimmungen über das Militär-

Veterinär-Wesen zu den Wachtmeistern und Feldwebeln bezw. zu den Biewachtmeistern und Vizefeldwebelngehören, bei Kommandos mit Mannschaften den letzeren ebenso beizuzählen, wie die Wachtmeister
und Vizewachtmeister 2c.

daher ein Kommando einschließlich des demselben beigegebenen Noßarztes bezw. Unterroßarztes
über 20 Mann stark, so sind dem gleichzeitig kommandirten Offizier Reisekosten und Tagegelder nicht zuständig.

Kriegs-Ministerium.
No. 100/1. 80. R. A. v. Kameke.

Nr. 42.
Berichtigung in Bezug auf die Dauer der Pontonier-Uebung bei Harburg.

Berlin, den 11. Februar 1880.
Im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 4 — Seite 31 — muß es im Passus 8 der Allerhöchsten Kabinets-Ordre
vom 5. d. Mts. bezüglich der größeren Pontonier-Uebung bei Harburg nicht „6", sondern „3“ Wechen heißen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. v. Wittich.

No. 456. 1. A. I.

Nr. 43.
Ablieferung der im Königreich Württemberg ergriffenen dentschen Fahnenflüchtigen 2c.

Berlin, den 12. Februar 1880.
Nach Mittheilung des Königlich Württembergischen Kriegs-Ministeriums sind sämmtliche Württembergische

Bezirks-Polizeibehörden in Uebereinstimmung mit der Vorschrift unter III, 1 in Beilage 11 des Geldverpfle-
gungs-Reglements vom 24. Mai 1877 angewiesen, die in ihren Bezirken angehaltenen deutschen Fahnenflich-
tigen und sonstigen Militär-Arrestaten, gieichviel welchen Kontingenten dieselben angehören, zum Zwecke desmilitärischen Weitertransports an die nächste Militär-Behörde — bis auf Weiteres unter Einhaltung der
Württembergischen Transportvorschriften — abzuliefern.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 730. 1. 830. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 44.
Feststellung der Bekleidungs-Ersparnisse.

Berlin, den 12. Febrnar 1880.
Ein Spezialfall bietet Anlast, darauf anfmerksam zu machen, daß bei der in dem §. 218 des Reglements

über die Vekleidung und Ausrüstung der Truppen im Frieden vorgeschriebenen Festsiellung der Ersparnisse
nach Beendigung der jährlichen Bekleldungs-Beschaffungen nicht nur der baare Ueberschust in dem Vekleidungs-



jonds für regelmäßige Abfindungen, sondern auch der der folgenden Wirthschafts,Periode zur Last zu stellende
Besland an Materialien mit seinem Geldwerthe in Berechnung zu ziehen und dem Ersparnißfonds zuzuführen ist.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 227. 2. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 45.
Schemg zur Liquidation über Reisekosten, Tagegelder und Umzugskosten.

. Berlin, den 17. Februar 1880.

Infolge einer Anfrage wird bemerkt, daß die Anmerkung zu dem neuen Schema für die Liquidationen
über Reisekosten und Tagegelder 2c. auf Seite 201 des Armee-Verordnungs-Blattes für 1879 sich nur auf

edruckte, nicht aber àe liniirte bezw. geschriebene Formulare bezieht. In den letztkgedachten Formularen
önnen diejenigen Positionen der „Berechnung der Vergütung“ (Nr. 1 bis VI), welche bei Ermittelung des

zu liquidirenden Betrages nicht weiter erforderlich sind, ganz fortgelassen werden. Sind z. B. nur Tage-
gelder, persönliche Reisekosten für Eisenbahntouren und Nebenkosten zu liquidiren und ist Naturalquartier bei
den Truppen-lebungen nicht benutzt worden, so brauchen die Positionen IIb und c, IV, V und VI nicht
mit aufgenommen zu werden.

Die hiernach aufzunehmenden Positionen selbst sind dasegen im Uebrigen ihrem Wortlaut nachvollständig wiederzugeben. Kommen z. B. Reisekosten für den Diener oder Burschen zur Liquidation, so
dürfen die Worte: „für den nicht auf Regquisitionsschein mitgenommenen (oder herangezogenen) Diener
(Burschen)“ nicht fehlen.

Ist hiernach in liniirten bezw. geschriebenen Formularen die eine oder die andere Position der
„Berechnung der Vergütung“ nicht mit aufgenommen worden, so muß diesem Umstande die nämliche Wirkung
beigelegt werden, welche bei gedruckten Formularen das Durchstreichen der betreffenden vorgedruckten Po-
sitionen hat.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 213. 2. 90. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 46.
Grasnutzung im fiskalischen Festungsterrain.

Berlin, den 18. Februar 1880.
Denjenigen Truppentheilen zu Pferde, welche in oder in der Nähe von Festungen garnisoniren und welche
zur Grünfütterung von Pferden Grasnutzung im fiskalischen Festungsterrain zu erpachten wünschen, kann
solche freihändig gegen Zahlung des Durchschnitts-Pachtbetrages überlassen werden.

Die bezilglichen Anträge sind an die betressenden Kommandanturen zu richten.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Ziegler.
No. 292. 2. 30. A. 2.
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Armee- Verordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

I1. Jahrgang. Gerlin, den 29. Februar 1880. Nr. 6.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 /KX. 50 4. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 3 berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 47.
Disziplinarstraf= und Urlaubs-Befugnisse von Offizieren der Militär-Schießschule.

Awl den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich:
Der Kommandeur der Lehr-Abtheilung und der Vorstand der Versuchs-Abtheilung der Militär-

Schießschule haben die Disziplinar-Strafgewalt des Kommandeurs eines nicht selbstständigen Bataillons
auszuüben.

Dem Vorstande der Versuchs-Abtheilung will Ich die Befugniß zur Urlaubs-Ertheilung in denselben
Grenzen, wie sie der Kommandveur der Lehr-Abtheilung schon wahrnimmt, beilegen.

Die zur Führung der Stamm= bezw. Lehr-Kompagnien und der Offizier-Abtheilung bestimmten
Direktions-Mitglieder der Militär-Schiehschule haben die Disziplinar-Strafgewalt und die Befugniß zur
Urlaubs-Ertheilung eines Kompagnie-Chefs auszuülben.

Das Kriegs-Ministerium hat hiernach die weitere Bekanntmachung zu veranlassen.
Berlin, den 14. Februar 1880. 6

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kamekte.

Berlin, den 20. Februar 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Kriegs-Ministerium.
JNo. 510. 2 A. 2. v. Kameke.

Nr. 48.
Vorlage der Manöver-Dispositionen an Seinc Majestät bei großen Herbstübungen.

Berlin, den 21. Februar 1880.
Seine Majestät der Kaiser und König haben zu bestimmen geruht, daß in den Manöver-Dispositionen,

welche Allerhöchstdenselben bei großen Herbstübungen seitens der vas Kommando führenden Generale einzu-
reichen sind, angegeben werden soll, wo die Truppen im Biwak und auf Vorposten stehen.

Die Bestimmung im sechsten Absatze unter Nr. 5 des Anhanges IV der Verordnungen über die
Ausbilvdung der Truppen für den Feldvienst und über die größeren Truppen-Uebungen vom 17. Juni 1870
erhält demnach folgende Fassung bezichungsweise den hervorgehobenen Zusatz:

„Den Disposirionen ist steis die dazu gehörige Eintheilung der Truppen für Marsch oder
Gesecht (nach Schema 4) beizufügen, sowic eventuell anzugeben, wo die einzelnen
Truxpentheile im Biwak und auf Vorposten stehen.“

Kriegs-Ministerium.
No. 222/2. A. 1. v. Kameke.



Nr. 49.
Sattel-Untergurte bei der Kavalleric.

Berlin, den 26. Februar 1880.
Mit Allerhöchster Genehmigung bleibt es den Kavallerie-Regimentern überlassen, ob sie die Sattel-Unter-

gurte aus Leder oder aus Schnurgurt führen wollen.
Kriegs-Ministerium.

v. elNo. 263. 2. M. O. D. 3. e.

Nr. 50.
Dislokation der 1. und 5. Eskadron Westpreußischen Ulanen-Regiments Nr. 1.

Berlin, den 26. Febrnar 1880.
Mineesst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 14. d. Mts. ist bestimmt worden, daß die 1. und 5. Eskadron

Westprcußischen Ulanen-Regiments Nr. 1 von Krotoschin bezw. Sulau nach Militsch verlegt werden sollen,
sobald in letzterm Orte eine geeignete Unterkunft für dieselben sicher gestellt ist.

Dies wird hierdurch zur Kenniniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 617,2. A. 1. v. Kameke.

Nr. 51.
Erhebung der Anklage gegen Personen des Beurlaubtenstandes und Ersahreservisten, welche sich der

Wehrpflicht entzogen haben.
Berlin, den 23. Februar 1880.

Nach §. 472, Abs. 1 der Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 (N.-G.-Bl. S. 338) erfolgt die
Erhebung der Anklage und die Eröffnung der Untersuchung gegen Abwesende, welche sich der Wehrpflicht
entzogen haben, auf Grund einer Erklärung der mit der Kontrole der Wehrpflichtigen beauftragten Behörde.

Da die Personen des Beurlaubtenstandes und die Ersatz-Reservisten I. Klasse nach den Bestim-
mungen der Control-Ordnung lediglich der mililärischen Kontrole der Landwehr-Bezirks. Kommandos unter-
stellt sind, so haben jene Erklärungen in den im F. 472, Abs. 3 und 4 a. a. O. erwähnten Fällen des

8. 140, a 1, Nr. 2 und des §. 360, Nr. 3 des Strafgesetzbuchs die Landwehr-Bezirks=Kommandosauszustellen.
Diese Erklärungen sind gleichzeitig mit den Anträgen auf Einleitung des bezüglichen Verfahrens

der betreffenden Staats-Anwaltschaft vorzulegen.
Kriegs-Ministerium.

No. 621. 2. A. 1. v. Kameke.

Nr. 52.
Ergänzung der Festsetzungen für die Zulassung zur Zahlmeistercarrierc.

Berlin, den 26. Februar 1880.
E- wird hiermit Nachstehendes bestimmt:

1) Zur Ausbildung für den Zahlmeisterdienst sind forlan nur unverheirathete Individuen zuzulassen.
2) Zahlmeister-Aspiranten, welche auf dereinstige Beförderung zum Zahlmeister reflektiren, haben bei

Anbringung des Gesuchs um Ertheilung des Heiraths-Konsenses den Nachweis über tadellosen Lebens-
wandel der Braut, sowie darüber zu führen, daß den külnftigen Eheleuten ein sichergestelltes Privat,
Einkommen von mindestens jährlich 750 .A. zur uneingeschränkten Verfügung steht. Für letzteren
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Nachweis sind die Bestimmungen maßgebend, welche für die Führung des Vermögens-Nachweises
bei der Verheirathung von Offizieren gelten.

3) Von der Führung des beregten Einkommens-Nachweises darf abgesehen werden, wenn von dem
Aspiranten anf vie vereinstige Beförderung zum Zahlmeister protokollarisch verzichtet wird, sowie
außerdem in besonders dazu geeigneten Fällen mit Genehmigung des General-Kommandos.

Bei Vorlegung der Nachweisungen Über die im Korpsbezirk vorhandenen Hahlmeiser und Zahl-meister-Aspiranten — zum 15. Januar jeden Jahres — sind die von dem General-Kommando ge-
nehmigten Ausnahmen kurz zu erwähnen.

4) Zahlmeister-Aspiranten, welchen nach Verzichtleistung auf dereinstige Beförderung zum Zahlmeister
der Konsens zur Verheirathung ertheilt ist, dürfen im Etat der Aspiranten verbleiben bezw. in den-
selben einrücken.

Kriegs-Ministerium.
No. 298. 11. M. O. D. 3. v. Kameke.

Nr. 53.
Badekurkosten-Verrechnung.

Berlin, den 26. Februar 1880.
Die nach §. 6b der Bade-Bestimmungen vom 18. Juni 1878 (A.-V.-Bl. S. 136) den Militär-Kurgästen

des Mannschaftsstandes für die Reisen nach und von den Badeorten neben der freien Beförderung aufEies-
bahnen 2c. bewilligte Pauschvergütigung von 1 &amp; pro Kilometer ist, soweit es sich hierbei um aktive Mann-
schaften handelt, in Gemäßheit des §. 98,1 des Friedens-Geldverpflegungs-Reglements in angemessenen
Zwischenräumen besonders zu liquidiren und auf den Transportkostenfonds — Kap. 34. Tit. 2 — anzuweisen.

Wegen Verrechnung dieser Vergütigung für inaktive Mannschaften verbleibt es bei der Vorschrift
des §. 8bder vorgenannten Bade-Bestimmungen.

Eine nachträgliche Regulirung aus Anlaß des in ersterer Beziehung bisher eingeschlagenen ungleich-
mäßigen Verfahrens hat nicht einzutreten.

Kriegs-Ministerium.
No. 996. 11. M. M. A. v. Kameke.

Nr. 54.
Nachtrag zur Instruktion für die Behandlung der Feldgeschütze und Anhang zu den Exerzir-Reglements

für die Fußartilleric.
Berlin, den 23. Februar 1880.

Zur Instruktion für die Behandlung der Felvgeschüctze sind weitere Abänderungen und Nachträge, sowic
—als Anhang zu den Exerzir-Reglements für die Fußartillerie— Bestimmungen über die Besetzung und
Feuerleitung einer Batterie herausgegeben worden.

Die zur Ergänzung der gedachten Instruktion bezw. Reglements erforderlichen Druck= Exemplarc, so-
weit sie nicht durch die General-Inspektion der Artillerie zur Vertheilung gelangen, werden den betreffenden
Kommando-Behörden 2c. von hier aus unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. v. Wittich.

No. 410/2. A. 1.



Nr. 55.
Bekanntmachung der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marinc.

Berlin, den 26. Februar 1880.
Nachstehende Bekanntmachung der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine wird hierdurch

zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 1492/2. K. N. v. Kameke.

Die siebente ordentliche General-Versammlung der Mitglieder der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine (efr.S.11 des Statuts) ist auf:

 Dienstag, den 16. März cr., Mittags 12 Uhr,—

festgesett. worden und wird im Sitzungszimmer des Verwaltungsrathes der dicsseitigen. Anstalt im Kriegs-Ministerium (Wilhelmstraße Nr. 81) abgehalten werden.

Tagesordnung.
1) Verlage des siebenten Rechenschaftsberichtes und der Jahres=NechnungfürdasJahr1879,sowie

Ertheilung der Decharge.
2) Neuwahl des Verwaltungsratbes auf die statutengemäße Zeildauer ven drei Jahren.Berlin, den 21. Februar 1880.

Der Verwaltungs-Rath der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine.

Der Vorsitzende
v. Tilly,

General--Lientenant 2c.
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Armee-Verordnungos-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. gerlin, den 14. März 1880. Nr. 7.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Koönigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreig bieces Blattes beträgt 1 .4. 50 J4. Abonnirt kann werden: uherhalb bei denostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, KochstraBei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben gacchter ig nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204berechnet, salls nicht für einzelne N#nern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 56.
Unterstellung sämmtlicher Festungs-Gefängnisse unter die Inspektion der militärischen Strafanstalten.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß vom 1. April 1880 ab, neben den großen Festungs-
Gefängnissen und den Arbeirer-Abtheilungen, auch die kleinenFestungs-Gefängnisse dem Befehl des Inspekteurs
der mililärischen Strafanstalten unmittelbar unierstellt werden, und daß von diesem Zeitpunkte ab bei den
kleinen Festungs-Gefängnissen dieienigen Bestimmungen sinngemäste Anwendung finden, welche nach Maßgabe
der von Mir unter dem 14. Juni 1877 bestätigten Dienstordnung des Inspekteurs 2c. für die großen Festungs
Gefängnisse bereits in Kraft sind.— Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen unddie ae Erläuterungen zu geben.

Berlin, den 5. Februar 1880. "
Wilhelm.

An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 10. März 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht,

daßin der Dienstordnung für den Inspekteur der militärischen Strafanstalten vom 14. Juni 1877 — A.-V.-Bl.
122 u. ff. — nachstehende Aenderungen eintreten

1) Abschnitt 1 5 fällt fort; eine Unterscheidung in kleine und groste Festungs-Gefängnisse findet künftig
nicht mehr statt.

2) Dschnin- I 6. Die Bezeichnung „großen“ vor „Festungs-Gefängnisse“ in der ersten Zeile, sowie
die Worte beinschlieshiich“ bis „Arbeiter-Abtheilungen“ in der letzten Zeile sind zu streichen.

3) Abschnitt 1 7. Die Worte in der ersten Zeile „bezüglich der kleinen Festungs- Gefängnisse, sowie",
ferner die Wortein der vierten und fünften Zeile: „die kleinen Festungs-Gefängnisse und“ fallen fort.

4) Abschnitt 1 8 lautet nunmehr:
Die Ueberweisung der Verurtheilten an die verschiedenen Festungs-Gefängnisse, sowie die Ein-

veihan in die Arbeiter-Abtheilungen findet bis auf Weiteres nach dem bestehenden Vertheilungs-
plane statt.

Berstbun en, welche auf das nothwendige Bedürfniß zu beschränken sind, ordnet der Inspekteuran, unterMittheilung an den Befehlshaber, welcher die Annahme-Ordre erlassen, sowie an den
Truppentheil 2c., welchem der Versetzte zuletzt angehört hat.

Dauernde Aenderungen des Vertheilungsplanes werden auf Verschlag des Inspekteurs durch das

Allgemeine Kriegs- Debartemen vorgenommen.5) Abschnitt I 11. In Zeile 2 ist das Wort „großen“ vor „Festungs-Gefängnisse“ zu streichen
6) In der Ueberschrift zuAbschnitt II ist das Wort „ großen“ vor „Festungs= Gefängnisse“ zu streichen;

ebenso sind die Bestimmungen dieses Abschnitts sinngemäßt zu berichtigen.
7) Abschnitt II 12 erhält folgende Fassung:



Die Beschäftigung der in den Festungs,Gefängnissen in Danzig, Thorn, Cüstrin, Spandau,
Magdeburg, Posen, Glogan und Glatz befindlichen Militärgefangenen, welche mangels gceeigneter
Arbeitsräume vorzugsweise außerhalb des Gefängnisses stattfinden wird, regelt der Inspekteur unter
Berücksichtigung der bezüglichen Bestimmungen des Militär-Strafsvollstreckungs-Reglements vom

dun 1873 und der dazu ergangenen abändernden und erlänternden Verfügungen nach folgendenrundsätzen:
a. Die Gestellung von Gefangenen zur Außenarbeit findet in erster Reihe für die Fortisikation,

demnächst für das örtliche Artillerie-Depot und die Übrigen Lokalverwaltungen — unter thun-
lichster Rücksichtnahme auf Entlastung der Truppen vom Arbeitsdienste —statt.
Der Gouverneur 2c. giebt dem Festungs-Gefängniß den Bedarf an Außenarbeitern möglichst für
einen längeren Zeitraum im voraus an. Falls unter besonderen Umständen die requirirten Arbeiter
nicht gestellt werden können, so berichtet der Vorstand an die Inspektion, welche die Zahl der zu
stellenden Arbeiter mit dem Gouverneur 2c. vereinbart. Ueber die Vertheilung der gestellten Außen-
arbeiter auf die verschiedenen Verwaltungen 2c. trifft, unter Berücksichtigung der obigen Gesichts-
punkte, lediglich der Gouverneur rc. Bestimmung.

c. Die Bestimmungen vom 12. April 1878 finden auf die genannten Gefängnisse keine Anwendung.
Abschnitt II, 13 ist als 2. Absatz einzuschalten:

In Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse der unter Abschnitt II, 12 Absatz 2 genannten
Festungs-Gefängnisse erhalten dieselben zunächst keine eigene Verwaltung, sondern bleiben wie bisher
in ökonomischer Beziehung einem Truppentheil der Garnison attachirt. Den betreffenden Truppen-
theil bestimmt der Gouverneur 2c. unter Mittheilung an den Inspekteur.

Betreffs dieser Festungs-Gefängnisse kommen daher die Vorschriften des Strafvollstreckungs-
Reglements vom 2. Juli 1873 nebst den dazu ergangenen Erlassen zur Anwendung.

9) Abschnitt III fällt aus.
10) Abschnitt V erste Zeile ist das Wort „großen“ zu streichen.

Kriegs-Ministerium.
No. 558. 2. 30. A. 2. v. Kameke.

Nr. 57.
Hohenfriedberger Marsch.

Auf den Mir stehaltenen Vortrag erkenne Ich hierdurch ernent an, daß das Külassier-Regiment Königin
(Pommersches) Nr. 2 bei großen Paraden allein berechtigt sein soll, den Hohenfriedberger Marsch blasen zu
lassen und bestimme zugleich, daß bei solchen Gelegenheiten auch das Trio des Armce-Marsches Nr. 195
zues Truppentheile nicht blasen lassen dürfen. Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Weitere zu ver-anlassen.

Berlin, den 4. März 1880.
Wilhelm.

An das Kriegsministerium. v. Kameke.

Berlin, den 11. März 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 199/3. 80. A. 1. v. Kameke.

Nr. 58.
Feststellung des Begriffs „Militärbehörde“ in Bezug auf die Vorschriften der Civilprozeß. Ordnung

und derStrafprozeß- rdnung für das Deutsche Reich, soweit dabei das Heer betheiligt ist.
Inhalt der Vorschrift. Festsetzung.

Unter „Militärbehörde," is zu verstehen:I. .
8. 343 der Civ. Pr. O. — 8. 48, Abs. 2 der 1) In Ansehung derjenigen Offiziere und im Offizier=Str. Pr. O. range stehenden Mitterälue welche im Ver-



III.

Die Ladung einer dem aktiven Heere 2c. an-
gehörenden Sre des Soldatenstandes

l36 Zeuge erfolgt durch Ersuchen der Militär-ehörde.

§. 345, letzter Absatz der Civ. Pr. O. — §. 50,
letzter Absatz der Str. Pr. O. —

Die Vorführung einer, als Zeuge ordnungs-
mäßig geladenen, aber nicht erschienenen, dem
aktiven Heere 2c. angehörenden Militärperson
erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde.

§. 673 der Civ. Pr. O. —
Die Zwangsvollstreckung gegen eine dem akliven

Heere 2c. angehörende Militärperson darf erst
beginnen, nachdem von derselben die vorgesetzte
Militärbehörde Anzeige erhalten hat.

57

2

3

—

bande eines Regiments oder selbstständigen
Bataillons 2c. stehen, der Kommandeur dieses
Regiments bezw. selbstständigen Bataillons #c.,
in Ansehung aller übrigen Offiziere und im
Offizierrange stehenden Militärärzte der zunächst
vorgesetzte Militär-Befehlshaber, bezw. wenn
sie einem solchen nicht unterstellt sind, das Kriegs-
Ministerium;
in Ansehung der Unteroffiziere, der im Unter-
offizierrange stehenden Militärärzte und der
Gemeinen der Chef der zunächst vorgesetzten
Kommandobehörde. (Chef der Kompagnie, Es-
kadron, Batterie u. s. w. (vergl. §. 158 der
Civ. Pr.

u II.
! 1) In Betreff derjenigen Offiziere, im Offizier=

*“

range stehenden Militärärzte und oberen Militär-
beamten, welche im Verbande eines Regiments
oder selbststindigen Bataillons 2c. stehen, der
Kommandeur dieses Regiments bezw. selbst-
ständigen Bataillons 2c.;
in Betreff aller übrigen Offiziere, im Offizier-
range stehenden Militärärzte und oberen Militär=
beamten — von letzteren die unter 3 aufge-
führten ausgenommen —, sowie hinsichtlich der
sämmtlichen unteren Militärbeamten der zunächst
vorgesetzte Militärbefehlshaber; „Obezilglich jedoch
derjenigen Offiziere, welche einem Militärbefehls-=
haber nicht unterstellt sind, das Kriegs-Mini-
sterium;
in Betreff derjenigen oberen Militärbeamten,
welche nur den ihnen vorgesetzten höheren Be-
amten bezw. Verwaltungsbehörden untergcordnet
sind, der zunächst vorgesetzte höhere Beamte
bezw. die zunächst vorgesetzte Verwaltungsbe-
hörde;
in Beireff der Unteroffiziere, der im Unteroffizier-
range stehenden Militärärzte und der Gemeinen
wie zu I, 3.

(Vorstehende Festsetzungen finden für die nach
§. 104 der Konkursordnung der „Dienstbehörde
des Gemeinschuldners" zu machende Miltheilung,
sofern jene Behörde eine Militärbehörde ist,
gleichmäßig Anwendung.)

zu III.
Wie zu II.

*) Bei den militärärztlichen Bildungsanstalten der
Direktor.



IV. zu IV.
8. 699 der Civ. Pr. O. — 1) Hinsichtlich solcher Dienstgebäude, welche aus-

Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine dem schließlich einem Truppentheil oder einer, einem
aktiven Heere 2c. angehörende Person des mililärischen Chef unterstellten Anstalt zur Be-
SoldatenslandesinKasernenundanderennutzungÜberwiesen sind, der betreffende Kom-
militärischen Dienstgebäuden 2c. erfolgen, mandeur bezw. militärische Chef;
so hat das Vollstreckungsgericht die zuständige 2) Hinsichtlich der ÜbrigenDienstgebäude der Gou-
Militärbehörde um die Zwangsvollstreckung zu verneur, Kommandant oder Garnisonälteste des
ersuchen. Garnisonorts.

V. zu V.
§. 793 der Civ. Pr. O. — Derjenige Militärbefehlshaber, welchem über die

Soll die Haft (wegen Nichterscheinens zur betreffende Militärperson die Gerichtsbarkeit und wenn
Leistung des Offenbarungseides oder unbegründeter die Militärperson zu den Unteroffizieren oder Gemeinen
Verweigerung desselben) gegen eine dem aktiven gehört, die niedere Gerichtsbarkeit zusteht.
Heere 2c. angehörende Militärperson vollstreckt
werden, so hat das Gericht die vorgesetzte Militär-
behörde um die Vollstreckung zu ersuchen.

VI.
§§. 98, 105 der Sir. Pr. O. —

Beschlagnahmen und Durchsuchungen in mili-
tärischen Dienstgebänden erfolgen durch Ersuchen
der Militärbehörde und auf Verlangen der Civil-
behörde unter deren Mitwirkung.

zu VI.
Wie zu IV.

Berlin, den 4. März 1880.
Die vorstehenden, im Einvernehmen mit dem Reichsiustizamt getroffenen Festsetzungen werden hierdurch zur

Kenntniß der Armce gebracht, mit folgenden von Seiner Majestät dem Kaiser und Könige Allerhöchst genehmigten
Bestimmungen:

1, ad. III der Festsetzungen.
Ist die Zwangsvollstreckung gegen einen Militärbeamten verfügt, welcher im doppelten Unterordnungs-

verhältniß sleht, so hat der zunächst vorgesetzte Militärbefehlshaber von der ihm zugehenden Anzeige dem
Verwaltungsvorgesetzten bezw. der Verwaltungsbehörde des Militärbeamten Mittheilung zu machen.

2, ad. V der Festsetzungen.
a. Wenn die Haft gegen einen Regiments-Kemmandeur oder einen höheren Befehlshaber oder gegen

einen Ofsfizier vollstreckt werden soll, welcher in einer Immediatstellung sich befindet, so ist davon
in jedem einzelnen Falle Seiner Majestät dem Kaiser und Könige sofort Meldung zu erstatten.

. Wenn die Haft gegen einen im doppelten Unterordnungsverhältniß stehenden oder gegen einen nur
den vorgesetzten höheren Beamten oder Verwaltungsbehörden untergeordneten Militärbeamten voll-
streckt werden soll, so ist davon diesen Verwaltungsvorgesetzten bezw. der Verwaltungsbehörde Mit-
theilung zu machen.

S

Kriegs-Ministerium.
No. 3863. 2. S0. A. 2. v. Kameke.

Nr. 59.
Abgeänderter Fahrplan der Militär-Eisenbahn.

Berlin, den 6G. März 1880.
Nachdem der Winter-Fahrplan der Militär-Eisenbahn — Armece-Verordnungs-Blatt für 1879, Seite 210 —

Aendcrungen erfahren hat, wird der abgeänderte Plan hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 1753/2. K. M. v. Kameke.



Fahrplan Röniglichenmilitär-Eisenbahn.
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Nr. 60.
Allgemeine Verfügung des Justiz-Ministers vom 28. Februar 1880 betreffend Klagen gegen aktiveOitirre und Anträge auf Leistung des Offeubarungseidcs.

Die Vorschriften, nach welchen die Gerichte von jeder gegen einen aktiven Offizier eingehenden Klage dem
betreffenden Militärvorgesetzten Nachricht zu geben haben, bedürfen infolge der Einführung der Deutschen
Civilprozeßordnung einer Abänderung. Ich bestimme demgemäß unter Aufhebung der allgemeinen Verfügung
sen 12. Septenber 1857, Just.-Minist.-Bl. S. 334 und vom 4. Juni 1870, Just.-Minist.-Bl. S. 194,olgendes:

Wird gegen einen aktiven Ofsizier eine Klage gerichtet oder soll ein solcher Ossier im Zwangs-vollstreckungsverfahren zur Leistung des Ofsenbarungseides geladen werden, so hat der Gerichtsschreiber unter
Bezeichnung des Gegenstandes des Rechtsstreites dem Militärvorgesetzten des Offiziers hiervon Nachricht zu
ertheilen. Die Benachrichtigung erfolgt, sobald der beantragte Termin bestimmt ist.

Unter dem Militärvorgesetzten ist zu verstehen:
1) in Ansehung derjenigen Offiziere, welche im Verbande eines Regiments oder selbstständigen Batai

u. s. w. stehen, der Kommandeur dieses Regiments, bezw. selbstständigen Bataillons u. s. w.
2) in Ansehung aller übri en Offiziere, der zunächst vorgesetzte Militärbefehlshaber,
3) bezüglich derjenigen Offiziere, welche einem Militärbefehlshaber nicht unterstellt sind, das Kriegs.

Ministerinm.
Den Parteien sind Schreibzebühren für diese Mittheilungen nicht in Rechnung zu stellen.80.Verlin, den 28. Februar 18

Der Justiz-Minister,
Friedberg.

Berlin, den 8. März 1880.
Vorstehende Allgemeine erfügung des Herrn Justiz-Ministers wird hierdurch zur Kenntmiß der

Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 6. 3. 30. A. 2. v. Kameke.

Nr. 61.
Ergänzung des §. 50 der Vorschriften über Einrichtung und Ausstattung der Kasernen.

Berlin, den 25. Februar 1880.
An den Haus- und Korridorthüren in den Kasernen, sowie an den Eingangsthüren zu den Latrinen können
— wo ces die lokalen oder sonstigen Verhältnisse nothwendig erscheinen lassen — für Rechnung des Garnison-
verwaltungs-Fonds Vorrichtungen zum Selbstschließen angebracht und unterhalten werden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott.No. 730/12. M. O. D. 1. Sandkuhl.

Nr. 62.
Ablieferung der mit der Ziel-Uebungs-Munition den Truppen zugehenden Packgefäße.

Berlin, den 28. Februar 1880.
Im Anschluß an den Erlaß vom 17. Oktober 1879 Nr. 613/9. 79. Art. 1. — A.-V.-Bl. von 1879 S. 212 —
bestimmt das unterzeichucte Departement, daß die Truppen und Militär-Unterrichts-Anstalten die mit der
Ziel-Uebungs-Munition ihnen zugehenden Packgefäße an diejenigen Artillerie-Depots abliefern, von denen sie
die jährliche Uebungs-Munition empfangen. *2 »

DieAbgabedicierPackgcfäßehatspätestensbeidernächstfolgendenRilcklteicknngvonManna-nd-
Materialien stattzusinden. .

Deer rechnungsmäßige Nachweis der Packgesäße ist durch Attestwechsel zwischen den betreffenden
Artillerie-Depots und der Munitionsfabrik Danzig zu bewirken.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.



Nr. 63.
Nachtrag II zu dem Geldverpflegungs-Reglement für das Preußische Heer im Frieden vom 24. Mai 1877.

Berlin, den 7. Mätrz 1880.

Die im Jahre 1879 behufs der Ergänzung und Erliuterung des Geldverpflegungs Reglements für das
Preußische Heer im Frieden ergangenen Bestimmungen sind als Nachtrag II gedachtem Reglement zusammen-
gestellt worden. Die erforderlichen Exemplare dieses Nachtrags werden den Königlichen General-Kommandos cc.
unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 154/3. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 64.
Pferde-Bestands-Nachweisung.

Berlin, den 8. März 1880.
Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens bei Aufstellung der im §. 69 des Remontirungs-Reglements
vom Jahre 1876 vorgeschriebenen Pferde-Bestands-Nachweisungen wird bestimmt, daß

1) unter Position 4 der Bemerkungen nur der beim Abschnitt B. des Pferde-Verbesserungs-Fonds ult.
des Jahres verbliebene Geldbestand, und

2) das Durchschnitts-Alter der Pferde, bei vorkommender Bruchzahl solche im Decimalbruch auf 2 Stellen
(10,00), aufzuführen ist.

Kriegs-Ministerium; Abtheilung für das Remonte-Wesen.
v. Nauch. v. Uslar.

No. 115. 3. R. A.

Nr. 65.
Verordunng über die Ergänzung der Offiziere des Friedensstandes.

Berlin, den 12. März 1880.
Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 11. März cr. ist ein Neuabdruck der „Verordnung über die Ergänzung

der Offiziere des stehenden L#ereo# bezw. des Friedensstandes“ genehmigt worden.Die erforderlichen Exemplare werden den Königlichen Kommandobehörden 2c. von hier aus über-
sandt werden.

Im Buchhandel (Buchhandlung N. von Deckers Verlag, Marquardt &amp; Schenk, Niederwallstraße 22
hierselbst) ist diese neue Verordnung zum Preise von 30 Pf. pro Exemplar käuflich zu haben.

ezüglich der durch vieselbe außer Kraft gesetzten HKichartigen Verordnung vom 31. Oktober 1861ist in Gemäßheit des kriegsministeriellen Erlasses vom 20. Juli 1875 (A.-V.-Bl. S. 160) zu verfahren.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Ziegler.
No. 81/3 A. 2.



Nr. 66.

Verzeichniß
der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung der im 8. 3 der Verordnung ilber die Ergänzung der

Offiziere des Friedensstandes vom 11. März I880 bezeichneten Abiturienten· bezw. Primanerzeugnisse
berechtigt sind.

A. JZur Ausstellung vollgültiger Abiturientenzeugnisse, welche von der Ablegung der
Portepeefähnrichs-Prüfung befreien, sowie von Reife eugnissen für die Prima, welche zurZulassung zu der portepeefähnrichs-Prihung berechtigen:

a. Gymnasien:
I. Königreich Preußen. 36. das daselbst,

. 37. - daselbst,
Provinz Ostpreußen. 38.

1. Das Gymnasium zu Bartenstein, 39.
2. - Braunsberg, 40. - daselbst,
 - - -Gumbmncn, 41.

4. - bin 42. die5. - - Iusterbur 43. das
6. - Gymnasium zu Königsberg 44. a. d. Oder,

45. a. d. Oder,
7. daselbst, 46.
8. - daselbst, 47. -
9. daselbst, 48. - i. d. Neumark,

10. 49. - -

11. - „ Memel, 50. -
12. - - Nastenburg, 51. - - a. d. Warthe,
13. - - Rögssel, 52. -
14. " - Tilsit. 53. - -

Provinz Westpreußen. 54. ,QT "
15. Das Gymnasium zu 56. "„
16. " 57. -

17. - Königüche 58. ½
18. = Städiische 59. Pädagogium zu

3 Gymnasium zu Provinz Pommern.
21. - - 60. Das Gymnasium zu Anklam,
22. - - ¾l 61. * : “"Ö 8 elgard,
23. - 62. - = Cöslin,

24. - - 63. " Colberg,
25. 6 - - i. 64. - -·;)emmin,
26. " - 65. - -Dramburg,

* * Orei

Provinz Brandenburg. 646. 9 - - SKEPTIKER
27. Das zu Berlin, 68. - Neustettin,

28. - daselbst, 69. Pidagoßium zu Putbus,
W daselbst, 70. Gymmastum zu Pyriz,30. Gymnasium daselbst,I.4- * Stargard,
31. daselbst, 72. Marienhists. Gymnaskem zu Stettin,
32. 73. = Stadt-Gymnasium daselbst,
33. - daselbst, 74. GEymnasium zu Stolp,34. daselbst, 75. * Stralsund.
35. 76. - Treptow a. d. Rega.



Provinz Posen.
77. Das Gymnasinm zu Bromberg,
78. das Gymnasium zu Gnesen,
79. "D .Inowrazlaw,
80. Krotoschin,
81. - Lissa,
82. - -

83. - - Na

84. Ostrow86. - Friedrich-Withelms.Cyrosium zu Posen,
86. -Marien-Gymnasium dahelbs.
87. Gymnasinm zu 9 osa en86. - O Schneidemühl,
89. - - Schrimm,

90. - Wongrowitz.

Provinz Schlesien.
91. Das Gymnasium zu Beuthen i. O. Schl.
92. .= Elisabeth-Gymnasium zu Breslau,
93. . Friedrichs-Gymnasium daselbst,
94. .Johannes-Gymnasium daselbst,
95. , Magdalenen-Gymnasium daselbst,
96., Matthias-Gymnasium daselbst,
927. Gymnasium zu Brieg,
98. - - Junlan,99. - -

100.= - - 7st

101. - evangelische Cymnasinm“ zu Ilega
102. „ katholische Gymnasium daselbst,
103. - Gymnasium zu Görlitz,
104. - * Grosi-Strehlitz,

105. - Hirschberg,
106. - - Jauer,

107. "] Kattowitz,
108. - Königshütte
109. - Kreuzburg,

110. = - auban,111. Leobschütz,112. vie Nitter.Atademie zu Liegm ib,
das Städtische Gymnasium daselbst,
 Gymnasium zu Neiße,

- Neustadt i. O. Schl.,
Oels,
Ohlau,
Oppeln,
9

v

 Men

e" zchhchlen,
#leß,
Latibor,
Sagan,6. chweidnitz,
Strehlen,

Waldenburg,
Wchlau.
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Provinz Sachsen.
127. Das Gymnasium zu Bung,128. - sleben,129. - - eh

130. Halberstadt,
131. dic d. Saale,
132. das
133.=
134. L. Fr. zu

daselbst,
zu Merseburg,- Gymnasium zu Mühaesenn

138. = Dom-Gymnasium zu #Maumburg,139. . Gymnasiumzu Nordhausen,
140. die Landesschule

. das Gymnasium zu
 die Klosterschule zu
. das Gymnasium zu

144. -

5
V#r

*

*

-

d. Altmark,
 vvu„

*-
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Provinz Schleswig-Holstein.
152. Das Gymnasium zu Altona,
153. - -Fl ensburg,
154. - - * Glückstadt,

155. · -Hadersleben,
156. - -Husum,
157. - Kiel,
158. " - Meldorf,

159. "D * Plön,
160. " - - Natzeburg,

161. - * Nendsburg,

162. "b Schleswig,
163. - . Wandsbeck.

vinz Hannover.
14. Das Oymnasium zu Aurich,165. -
166. - - Ckaröthal,
167. - Enmden,
168. - -Göttingen,
169. - Hameln,

170. 2 1 4 5171.172. geiser Allase Gymnasium daselbst,
172. - Gymnasium Andreanum zu Hildesheim,osephinum daselbst,13 vieKlosterschule zu Ah



176.

.Das Gymnasinm zu

. Das Oymnasium zu

das Gymnasium zu Lingen,Aneburg,
WMepperNorde

Z. das Gyumasiam Carolinom- cu Osnabrück,
. Naths-Gymnasium daselbst,

- Gymnasium zu Stade,¾ Verden.

Provinz Westfalen.
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Provinz Hessen-Nassanu.

- - a. Main,
**#
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Rheinprovinz.
. Das Gymnasium zu Aachen,7. BBarmen,

vie Ritter-Akademie u Bedburg,
das Gymnasium zu Bonn,

- - * Cleve,

2 - * Coblenz,

" , an der Apostelkirche zu Cöln,

Fliedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst,
Kaiser Wilhelms-Gymnasium daselbst,
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Hohenzollernsche Lande.
Das Gymnasium zu Hedingen.

II. Königreich Bayern.
Das Gymnasium zu
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III. Königreich Sachsen.
1. Das Gymnasium zu Bantzen,
2. Königliche Emnasium zu Chemnitz,3. die Kreuzschule zu Dresden,4. das Biinhume sche Gymnasium daselbst,
5. Gymmasium zu Dresden-Neustadt,6. - Freiberg,
7. die Kürseen- und Landesschule zu Grimma,
8. „ Nibkolaischule zu Leipzig,
9. -Thomasschule daselbst,

10. Fuülsten·und Landesschule zu Meißen,
11. vas Gymmasium zu Plauen,12. . Zittan,
13. !.Zwickau.

IV. Königreich Württemberg.
1. Das evangelisch-theologische Seminar zu Blau-

2. - öhnnasium zu Ebingen,
3. - Sllwongen,4.
5. - -Heil brenn,
6. evangelisch-theologische Seminar zu Manl-

ronn,
7. . Gymnasium zu Nottweil,

8. —*- theologische Seminar zu Schön-tha
9. EImnaftum zu Stuttgart,10. - . Tüübingen,

11. Ulm
12. ruangelisch-theolegche Seminar zu Urach.

V. Großherzogthum Baden.
1. Das Gymnasium zu Baden,
2. = - Carlsruhe,

3. Constanz,
4. - Freiburg,
5. - -.s,)ecdelberg,
6. 9 . Mannheim,
7. - Nastatt,
8. - -Wertheim.

VI. Großherzogthum Hessen.
1. Das Gymnasium isBensheim,2. - Blldingen,
3. = - * Darmstadt,

4. - Gießen,
5 - - - Mainz,
6.= - . Worms.

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
1. Die Domschule zu Güstrow,
2. das Friedrich-Franz. Omnafium zu Parchim,Gymnasium zu Rostock,

4. das Gymnasium Fridericianum zu Schwerin,
5.= - u Waren,
6. die große ötadischule zu Wismar.

VIII. Großherzogthum Sachsen.
1. Das Gymnasium zu Eisenach.
2. = - Jena,
3. - Weimar.

IX. Großherzogthum Meckleuburg-Strelitz.

1. Das Gymmasium zu Friedland,2. Neubrandenburg,
3. - -Neustrelitz.

X. Großherzogthum Oldenburg.

1. Das Gymnasium zu Birlenfeh,2. = - . Eut

3. Morien-Gymnasinm zu Jever,4. - Gymnasium zu Oldenburg,
5. 2 * Vechta.

XI. Herzogthum Braunschweig.
1. Das Gymnastlum zu Blanlkenburg
2. .Gesammt.Gymnastum l r
3. Gymnasium zu Helmstedt,
4. -ß - ohminden,5. Wolfenbüttel.

XII. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

1. Das Gymmasium 4 Hildburghausen,2. Bernhardinum zu Meiningen.
XIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

1. Das LHeroglich Friedrichs=Gymnasiumtenbu
2. = Hergeglics (Christianeum zu Eisenberg.

XIV. Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.

1. Das Gymnasium Calintrionum zu Coburg.2. Ernestinum zu Gotha.
XV. Herzogthum Anhalt.

Das Herzogt. Gymnasium (Carls-Gymnasium)zu Bernburg,

Herzogliche Gymnasiuni zu Cäthen,

# —

1.

2 -

3. -
4. - Desan#

zu zerbs.
XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Das Gymnasium zu Rudolstadt.

XV. Fürstenthum Swarphurg Sondershausen.1 258 Gymnasium zu Arnstadt- Sondershausen.
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XVIII. Fürstenthum Waldeck.
Das Gymnasium zu Corbach.

XIX. Fürstenthum Reuß ältere Linie.

Gnafiahh Mätheilung der höheren Bürgerschule zureiz.

XX. Fürstenthum Reuß jüngere Linic.

1.Das Gynasium zu Gera, Schleiz.
XXlI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Das Fürslliche Gymnasium Adolphinum zu Bücke-urg.

XXlII. Fürstenthum Lippe.

1 Das Gymnasium Poegvoldinm zu Detmold,emgo

XXIII. Freie und Hansestadt Lübeck.
Das Catharinenm zu Lübeck.

b. Realschulen
I. Königreich Preußen.
Provinz Ostpreußen.

1. Die Realschule zu Insterburg (verbunden mitdem Gymnasium daselbst),
. Burgschule zu Königsberg i. Pr.,
Sitädtische Realschule daselbst,
- Nealschule zu Tilsit,-*' - Wehlau

-

Provinz Westpreußen.
Die Johannisschule zu Danzig,

Petrischule daselbst,
Realschule zu Elbin
Realschule zu Thorn (verbunden mit dem
Gymnasium daselbst).

Provinz Brandenburg.

lrr Vn

10. Die
- daselbst,

14.

17. -ßW

a. d. O.,
(verbunden mit dem

Gymnaslum daselbst),
20. Landsberg a. d. Warthe (ver-

bunden,mit dem Gymnasiumdaselb

XXIV. Freie Hanusestadt Bremen.
Das Gymnasium zu Bremen.

XXV. Freie und Hansestadt Hamburg.
Die Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg.

XXVI. Elsaß-Lothringen.
1. Das Buchsweiler,
2, die des — zu Colmar,
3. das agen4. die des brreuns zu Metz,
5. das zu Millhausen,

* - - WSaarge"¾l- die Ehmnastalllassen des Veming zu Straßburg.
9. das Protestantische Gymnasium daselbst,

10. -- Ghmnasium zu Weißenburg,11. - . Zabern.

erster Ordnung.
21. die Realschule zu Perleber ,22 ich z P g
23. " - (verbunden mit dem

ymnasium daselbst).
Provinz Pommern.

24. Die Realschule zu Colberg (verbunden mit dem
Gymnasium daselbst),

25. - Greisswald (verbunden mitm Gymnasium daselbst),26. eh.-Wihelldemule zu Stettin,
27. ealschule zu Stralfund.

Provinz Posen.
28. Die Realschule zu Bromberg,29. -Fraustadt,
30. - - Posen,
31. - Nawitsch.

Provinz Schlesien.
32. Die Realschule zum h. Geist zu Breslau,
33. = - am daselbst,
34. - - zu
35. - ·

36. "D "Q
37. 2 2 1

38. - *
39. - -

40. - -

Provinz Sachsen.
41. Die Realschule zu Aschersleben,
42. - Erfurt,



43. die Realichule zu Halberstod-44. d. S45.
46.

48.

9.
o

51.
52.

54.

55.
56.

57.

59.

1

*

vvvu

Die Realschule zu Bielefel

2

"

2

-

2

* « Not hausen.

Provinz Schleswig-Holstein.
47. Die Realschule zu Flenshurg (verbunden mitm Gymnasium daselbst),h sh (verbunden mit

dem Gymnasium daselbst).

Provinz Hannover.
Die Nealschule zu Celle.

Kn

*

 evomumV.

v

W

Göttingen (verbunden
dem Shmnasiun daselbst),Goslar

annover,
Harburg,
Hildesheim (verbunden mit
dem Gymnasium Andreanum

Lolelilh,
Lüneburg (verbunden mit
dem Gymnasium daselbst),

snabrück,Österode,
Quakenbrück.

Provinz Westfalen.

*

r“

*

*

I

IIIIIa

v

(verbunden mit
dem Gymnasium daselöst),
Burgsteinfurt (verbunden mit
dem Gymnasium daselbst),
Dortmund (verbunden mit
dem Gymnaslum daselbst),

agen,
serlohn,

Lippstadt, .
Minden (verbunden mit dem
Gymnasium daselbst),

ünster,
Siegen.

Provinz Hessen--Nassau.
. Die Realschule
. -Mu duerschu

u Cassel,

e - Manen a. Main,Wöhlerschule daseldas. Real-Gymnasium enl Wiesbaden.
Rheinprovinz.

Die Nealschule zu Uochen,- en,

Königliche Realschule! u Cöln (verbunden2

mit dem Friedridaselbst), F n ilhelms-Gymnasium
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mit

76. die Städtische Realschule “—
77. .Naealschule zu Dusseldorf,
78. - Duisburg,

79. - Eberfel-80 die Maalschule zu Krefe
81. - inm a. Rhein,
82. - 2 Mülheim a. d. Ruhr,
83. - Ruhrort,
84. l - rier.

II. Königreich Bayern.

1. Das Real· Gymnasium u Augsburg,2. I. Mülcherh
3. - - Nürnberg,
4 - -VRegensbürg,
5. - - Spehyer,

6. - .-Waürzburg.

III. Königreich Sachsen.

1. Die Realschule zu Annaberg,
2. Chenmis-33. . Dö

4. Annen-Mealschule naDresden,
5. = Neustädter Realschul e daselbst,
6. -Realschule zu Freiberg,
7. - Leipzig,

8. - - - Plblauen,9.. Städiische Realschnule zu Wurzen,
10. . Raalschule zu c deinshliegüch der

Handels= Abtheilung der
nstalt).

11. - Zmickau.

IV. Königreich Württemberg.
1. Das Real-Gymnastlum zu Stuttgart,
2. - - * Ulm.

V. Großherzogthum Badeu.

1. Das Real· Gymnasium zu Herlsuhe2. Mannheim.
VI. Großherzogthum Hessen.

1. Die Realschule 1.Ordnung zu Darmstadt,2. Main3. - - - -Ossenkeah.

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

1. Die Nealschule zu Sateow,ow,2.
3. - - Wudrigsins,

4. - Malcht,5. - Rostock,
6. - - Schywerin.



VIII. Großherzogthum Sachsen.
1. Das Real-Gymnasium zu Eisenach,
2. die Realschule zu Weimar.

IX. Herzogthum Braunschweig.
Die Nealschule I. Ordnung (Real-Gymnasium) zu

Braunschweig.
Herzogthum Sachsen-Meiningen.

1. Die Realschule zu Meiningen,
2. -ßP - Saalfeld.

XI. Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.
Die Realklassen des Gymnasiums zu Gotha.

XlII. Fürstenthum Reuß jüngere Linie.
Die Realschule zu Gera.

68
Freie und Hausestadt Lübeck.Die Nl. des Catharineums zu Lübeck.

XIV. Freie Hansestadt Bremen.
1. Die Handelsschule zu Bremen,
2. Realschule zu Vegesack.

XV. Freie und Hansestadt Hamburg.
Die Realschule des Johanneums zu Hamburg.

XVI. Elsaß-Lothringen.
1. Das Real-Gymnasium zu Gebweiler,
2. das mit dem Lyzeum zu Metz verbundene

Real. Gymnasium,
3. das mit dem Lyzeum zu Straßburg verbundene

Real-Gymnasium.

e. Realschulen mit mindesteus 9 jährigem Kursus ohne obligatorischen Unterricht im Latein für die-
jeuigen ihrer Schüler, welche durch eine Ergänzungsprüfung im Latein die für die Ausstellun von
Reifezeugnissen einer Rcalschulc I. Ordunng erforderlichen Kenntnisse, bezw. die Neisc für die rima

einer Realschule I. dn znwe
I. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.
1. Die Füieprichs= Werdersche Gewerbeschule zu
2. = Luisenstädtische Gewerbeschule daselbst.
3.. Guericke Schule zu Magdeburg.

I. Königreich Württemberg.
Die aimse zu Reutlingen,

 Stuttgart,
 Ulm.

Elsaß-Lothringen.Die Stischel Gershesheo zu Mülhausen.

 .

8. Zur Ausstellung von Entlafungszeugnissen, welche zur Julassung zur
Portepeefähnrichsprüfung berechtigen.

a. Progymuasien.
1. Königreich Preußen.
Provinz Östpreußen.

1. Das Prothmnaiun zu Königsberg i. Pr.
2. * Lötzen.

Provinz Westpreußen.
3. Das Progymmasium zu Löbau,4. Neumark i. Westpr.

Provinz Brandenburg.
5. Das Progymnasium zu Friedebergi.d.Neu-

Provinz Pommern.
6. Das Progymnasium zu Garz a. d. Oder,7. * Lauenburg i. V.,
8. OD * Schlawe.

Provinz Posen.
9. Das Progymnasium zu Kempen,

Provinz Sachsen.
11. Das Progymnasium zu Neuhaldensleben,12. Weißenfels.

Provinz Hannover.
13. Das Progr misian zu Leer (verbunden miter lschule1.Ordnungdaselbst),
14. Progymnastunt zu Münden (verbunden mit

der höheren Bürgerschule daselbst).
Provinz Westfalen.

15.Das Progymnasium zu Dorsten,16. Rietberg.
Rheinprovinz.

17. Das Progymnasium zu Andernach,18. - Boppard,
19. - Bohl ,
20. Eschweiler,
21. -Euskirchen,
22. M.-Gladbach,



22dedasProgymmastum zu Jlc,4

26. - Mlnenn,
26. bag27. einbach,28. - e

29. - Sobernheim,30. -Trarbach,
31. St. Wendel,
32. - Wipperfürth.

II. gorigreich Württemberg.
1.Das brzeum zu Cannstatt,2. Esslingen,
· * Ludwigsburg,

69
4. das kozeum zu Oehringen,Ravensburg,

* Reutlingen.

III. Großherzogthum Baden.

Das Progymnasium zu Bruchsal.
: Dawaucichingen,

s

") Sal 7Pforz- nn-
IV. Großherzogehum Hessen.

Das Progymnasium (Fridericianum) zu Laubach.

b. Realschulen II. Ordnung mit obligatorischem Unterricht im Latein.
I. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.
Die Realschule 1 Skremherg.Provinz Hessen-Nassau.Die Realschule tr MBcerhtm.

II. Königreich Württemberg.

1 Das Naal-Lyzeum zu Calw,Gmünd,7 - Nürtingen.
III. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Die Realschule zu Neustrelitz.

IV. Großherzogthum Oldenburg.
Die Nealschule zu Varel.

V. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.
Die Realschule zu Sondershausen.

VI. Freie Hansestadt Bremen.
Die Realschule zu Bremerhaven.

VII. Elsaß-Lothringen.
Die Realklassen des Gymnasiums zu Buchsweiler.

. Höhere Bürgerschulen, welche den Realschulen I. Ordunug in den entsprecheuden Jahreskursen
hleichgestellt sind.

J. Wonigreic Preußen.Provinz Brandenburg.
1.Dieböhere urzerse zu Eberswalde,Kottbus (verbundenmit dem Eymnasium daselbst.)

3. bie höhereBlrgerschule zu Lroslen,

#

4. - * Lübben,

5. - - Rathenow,

6. - -Wriezen.

Provinz Pommern.
7. Die höhere Bürzerschule zu Stargard,8. Wolgast,
9. - - - ollin.

Provinz Schlesien.
10. Die höhere Bürgerschule zu Freiburgi. Schl.,11. - Striegau.

ovinz Sachsen12. Die hahere ' zu Delitzsch,13. Eilenburg,
14. Oq Eisleben,

14. die höhere Bürgerschule zu Hordelegen,.Mühlhausen,74. -- - - Naumburg

Provinz Schleswig-Holstein.
. Die höhere Bürgerschule zu Hadersleben (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbsh,
19. . höhere Bürgerschule zu Husum (verbunden

mit dem Gymnasium dasel
20. = höhere Bürgerschule zu Itzehoc
21. .. Albinusschule zu Lauenburg a. d. Elbe,

22. -" höhere Bürgerichule zu Marne,23. Segeberg,
24. Schleswig (oper-bunden mit dem Gymnasium daselbst),
25. - höhere Bürgerschule znSenderb urg,26. - ndsbeck (ver-

bunden mit dem OGymmasium daselbst).
Provinz Hannover.

27. Die höhere Bürerschule zu Emden (verbundenmit dem Gymnasium daselbst),



28. die höhere Birgerschule zu Haneel (verbundenmit dem Gymnasium daselbst),
29. höhere Bürgerschule zu Münden,
:0. - - Nienburg

31. . Northeim,
32. - - Otterndorb,

33. - - nehen.Provin Westfale
34. Die höhere Bürc asahute zu Haum (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),
. - höhere Bürgerschule zu Lübeenscheid,
36. —- * Schwelm,

37. 6 Witten,

Provinz leeremilen38. Dieböhere Bürge chule zu Biebrich-Mosbach,39. " Diez,
40. - - Fulda,

41. - - -Geisenheim,

42. - Hersfeld,

43. - - Hosgeismor,
44. - - limburg a. d. Lahn,
45. - * Marburg,
46. - - Oberlahnstein,
47. . - Schmalkalden

Rheinprovin
48. Dieböhere Bürgerschule zu duer-
50. - — (verbun-

den mit dem Progymma ium daselbst),
51. " höhere Bürgerschule di Hupen,52. 2. . Gladbach (ver-bunden mit dem Fracbynmasiumdaselbst),

böhere Bürgerschule zu Lennep,- Nnen (verbunden

mit dem Eymnasium voselesh,
——*  vv

55. = höhere Bürgerschule zu Rheydt,
56. - · - Saarlouis,

67. - Solingen,
58. b5 Vie rsen,
59. 22 (verbundenBeselnit dem Gymmasium r*nme
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II. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

Die Realklassen des Friedrich-Franz-Gymnasiums zu
Parchim.

III. Großherzogthum Oldenburg.
Die Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Birkenfeld.

IV. Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Die Realschule zu Altenburg.

V. Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha.

1. Die Mealschule zu Koburg.2. 2 Ohrdruf.

VI. Herzogthum Anhalt.
1. Die höhere Bürgerschule zu Bernburg,
2. Nealtlaft 1en des Herzogl. Gymnasiums zuKöthen
3. Die Nalsche (Franzschule) zu Dessau,
4. die mit dem Gymnasium zu Zerbst verbundenenRealklassen.

VII. Fürstenthum Shworzburg-Rudolstadt.
Die Nealklassen des Gymnasiums zu Rudolstadt.

VIII. Fürstenthum Reuß ältere Linie.
Die Real-Abtheilung der höheren Bürgerschule zu Greiz.

IX. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.
Die mit dem fürstlichen Gymnasium verbundenc höhere

Bürgerschule zu Bückeburg.

X. Elsaß-Lothringen.

. Das Real-Proghmnasium zu Altlirch,. - Bischweiler,

Diedenhofen,
Markirch,
Schletistadt,

Thann.

*)
**

1
2

3. - -
4. - -

5 2 — i*
6 " -

d. Die ülbrigen zu Entlassungsprüsungen berechtigten höheren Bürgerschulen mit obligatorischemInterricht im Latein.
I. Königreich Preußen.
Provinz Ostpreußen.

1. Die höhere Bürgerschule zu Gumbinnen,
2. " - - - Pillau.

Provinz Westpreußen.
3. Diee höhere Bürgerschule zu Kulm,4. 6 ". Pr. Friedland.
55 - * Jenkau,

B"v die höhere Burgerschule zu Marienwerder,Riesenburg.
Provinz Brandenburg.

8. Diehöhere Bürgerschule zu Luckenwalde,9. Nauen,
10. - - -Straußberg.

Provinz Pommern.
11. Die höhere Bürgerschule zu Stolp (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst).



Provinz Schlesien. Rheineving
12. Die hohere Burzerschule zu Guhrau, 3.Die höhere Bürgerschule zu Mayen,13. Löwenberg. Oberhausen.

Hohenzollernsche Lande.
Die höl Provinz Sachsen. 4 1. Die höhere Bürgerschule zu Hechingen.

14. Die höhere Burgerschule zu Vangensalza. II. Großherzogthum Baden.
Provinz Hannover. 1. Die Realklassen des Gymnasiums zu Baden,

15. Die höhere Bürgerschule zu Clausthal (verbunden 2. das Realgymnasium zu Ettenheim,
mit dem Gymnasium daselbst), 3. die Realabtheilung des Progymnasiums zu Lahr,

16. die höhere Bürgerschule zu Einbeck, 4. das Realgymnasium zu Lörrach,17. Hilvesheim (ver- 5. - -Billingen.
zurn mit dem Gymnasium Josephinum da- . Großherzogthum Hessen.

1. - böhere Bürgerschule zu: weer, 6 Die höhere Bürgerschule zu Wimpfen am Berg.
19. — lade (verbunden IV. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

mit dem Gymmasium vaselbsh. 1. Die tuot i zu got
Provinz Westfalen. * Gret m /6 nitz.20. | Großherzogthum Mecklen anrrit.

20 DiDieböhereBürgerschulezu l Die Realschule zu Schonberg
22. "c Unna. VI. Fürstenchum Waldeck.

Provinz Hessen-Nassau. Die höhere * zu Arolsen.
23. Die höhere Bürgerschule zu Biedenkopf. I. Fürstenthum Lippe.24.= - - -Ems. Die Neealtlsell des Gymnasiums zu Detmold.

Verzeichniß
der berg-, sorstwirthschaftlichen und technischen Lehranstalteu, deren rinjähriger Zesuch nach § 11
der verordnung über die Ergänzung der Offiziere des Friedenostandes vom U. Klärz 1860 junge
Leute, welche im Besitz einco Abiturientenzengnisses, auf Leförderung zum Gffzier in die Armee
eintreien, von dem obligatorischen Besuch einer TKriegeschue vor abzulegender Offziersprüfung

entbinde

I. Königreich Preußen.

1. Die technische Hohschule zu Berlin,2. - Hannover,

3. -ß -Aachen,4. Verg-Akodemie . Berlin,
5. = - "b Clausthal.
6. Faorst--Akademie Eberswalde,
7. - - Münden.

II. Königreich Baiern.
Die technische Hochschule zu München.

III. Königreich Sachsen.
1. Das Polytechnikum zu Dresden,
2. die Berg-Akademie Freiberg,
3. - Fersl- Akademie - Tharandt.

IV. Königreich Württemberg.
1. Das Polytechnikum zu Stuttgart
2. die forstwirthschaftliche Acodexlie“ zu Hohenheim.
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V. Großherzogthum Baden.
Die Polytechnische Schule zu Karlsruhe.

VI. Herzogthum Braunschweig.
Die technische Hochschule Carolo Wilhelmina zu Braunschweig.

#iegs-Minssterium Allgemeines Kriegs-Departement.v. Verdy. iegler.
No. 31/3. A. 2

Nr. 67.
Wohlthätigkeit.

Berlin, den 4. Mäcz 1880.

Aus den Zinsen der von dem Klniglichen Heflieferanten, Kommissions-Nath Hoff in Berlin gegründeten
Stiftung, welche gegenwärtig aus 7800Mark in zinstragenden Papieren besteht, werden nach dem Wunsche

des Stifters alljährlich am Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers und Königs hülfsbedürftigen Veteranen
dertFelolügevon 1813/15 und Solvaten, welche bei der Erstürmung der Düppeler-Schanzen invalide gewordensind, beschenkt.

Der zeitige Stand der Fonds gestatict es, zachbeae 112 Veteranen der Feldzüge von 1813/15:Daniel Wahnefried aus Kapsteinischken, Kreis Pillkallen
Christian Kowitz aus Postelau, Kreis Danzig,

Peier Reis, aus Schöneberg, Kreis Marienburg,
Joseph Arlitowitz aus Piplin, Kreis Labiau,
Joachim Finck aus lUeckeritz, Kreis Usevom-Wollin,
Friedrich Hinze aus Buckow,
Friedrich Sabarowski ausTreuenbrietzen,
Franz Scharff aus Wilsikow. Kreis Prenzlau,
Johann Gottlieb Re fchelt aus Mittel=Lodendau, Kreis Goldberg-Haynan,
Karl Weiß aus Groß-Waltersdorf, Kreis Bolkenhain,
Anton Bartsch aus Peinessvar, Kreis Neiße,

dam Franzen aus Düsseldorf
und wnochbengldan 4 bei Erstürmung der Dieler= Schanzen invalide gewordenen Soldaten:

Friedrich Grohn aus Schwedt a#O.
Ednard Gutsche aus Cottbus,
dan Friedrich Wilhelm Schleinitz aus Platz bei Wrietzen a/D. undLorenz Hendsdick aus Kattenstroth, Kreis Wiedenbrückein Geldgeschenk U#n je 15 Mark zu bewilligen, welches den Genaunten am 22. v. Mts. durch Vermittelung

der betreffenden Königlichen General-Kommandos behändigt werden wird.
ies wird hiermit dankend zur öffentlichen Kenntniskl gebracht.

Kriegs-Minsterium tdepartemen für das Invaliden-Wesen.v. T Wischhusen.
No. 9. 2. 80. D. f. I. b.
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Armee-Verordnunge-Nlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. gerlin, den 31. März 1880. Nr. S.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .#4. 50 4. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20/berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 68.
Tagegelder und Reisekosten der Landwehr-Bezirks-K d

Auf den Bericht vom 10. März d. Is. genehmige Ich hierdurch in Ergänzung der Verordnung, betreffend
die Tagegelder und Reisekosten der Personen des Soldatenstandes des Preußischen Heeres vom 15. Juli 1873,
daß diejenigen Landwehr-Bezirks= deure, welche nur den Charakter als Major verliehen erhalten haben
oder in der Charge der Hauptleute (Nittmeister) stehen, bei Dienst-= und Versetzungsreisen die Tagegelder und
Reisekesten nach dem Satze für Stabsoffiziere und zwar vom 1. April 1879 ab empfangen. oweit den-
selben in einzelnen Fällen bereits vorher nach diesem Satze die Absindung gewährt worden ist, behält es
dabei sein Bewenden.

Berlin, den 11. Mäcz 1880.
Wilhelm.

An den Kriegs-Minister. v. Kameke.

Berlin, den 13. März 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 322. 3. 80. M. O. D. 3. v. Kameke.

Nr. 69.
Bekleidung der zur Probedienstleistung bezw. Vorbildung kommandirten oder beurlaubten Militäranwärter.

Berlin, den 19. März 1880.
In siungemäßer Anwendung der in dem F. 262 des Reglements über die Bekleidung und Ansrüstung der

Truppen im Frieden enthallenen Bestimmung wird hiermit genehmigt, daß auch den zur Probedienstleinung
bezw. Vorbildung bei Civilbehörden kommandirten oder beurlaubten Militär-Anwärtern (efr. §. 39 des
Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische Heer im Frieden) die Groß-Montirungs-Kompetenz mit
dem chargenmäßigen Satze in Gelde gewährt werden kann, sofern die betreffenden Behörden das Anlegen
von Civilkleidern wünschen.

Kriegs-Ministerium.
No. 626/2. 30. M. O. D. 3. v. Kameke.



Nr. 70.
Ranglisten.

Berlin, den 23. März 1880.
1. Nachdem die diesseitige Verfügung vom 25. Oktober v. Is. (Nr. 767/7. 79. A. 1.) — Armee-

Verordnungs-Blatt Nr. 23 für 1879 —die Anfertigung neuer Formulare für die Rangliste der Stäbe
und Truppentheile des Friedensstandes 2c. nothwendig gemacht hat, ist diesen behufs weiterer Ver-
einfachung die Form der Ranglisten-Veränd Lsnachweisungen zu geben, so daß für beide genannte
Eingaben nur ein mit entsprechender Ueberschrift zu versehendes Schema zur Anwenvung gelangt.
Das Schema der Rangliste für die Ofsiziere 2c. des Beurlaubtenstandes — Seite 114 u. ff. der
Landwehr-Ordnung —nebst der dazu gehörigen Veränderungsnachweisung nimmt die vorstehend fest-
gesetzte äußere Form der Ranglisten der Stäbe und Truppentheile des Friedensstandes an und
wird dahin abgeändert, daß in den Rubriken 8 und 11 die Abtheilungen „Nummer des Personal=
bogens“ bezw: „Jetziges Dienstverhälmmiß“ sowie in Rubrik 9 die Worte:

„nach Aufnahme in die Rangliste"
fortfallen, daß in Nubrik 10 statt „a Vaterländische“ „a Preußische“ gesetzt wird, und daß eine
neue RNubrik „Feldzüge“ zwischen den Rubriken 10 und 11 zur Einfügung gelangt.

Zur Ausführung hiervon wird im Anschluß an die Bemerkungen auf Schema 1 der Landwehr-
Ordnung bestimmt:
a. die Aktennummern der Personalbegen der Ofsiziere der Landwehr-Bezirks-Kommandos sind in der

Rubrik „Bemerkungen“ anzugeben;
b. in Rubrik „Feldzüge“ ist jedes nach den gesetzlichen Bestimmungen doppelt zu rechnende Kriegs-

jahr roth zu unterstreichen.
Auch wird bemerkt,

daß bei der Aufführung der aktiven Dienstzeit lediglich die für das Friedensverhältniß
maßgebende gesetzliche bezw. die im Friedensstande freiwillig Ubernommene Dienstverpflichtung
in Betracht zu ziehen ist

— -

und
daß in Rubrik „Früheres Dienstverhältniß" cvent. neben der speziellen Bezeichnung der
Charge und des Truppentheils, welchem der Betreffende als Reserveoffizier vor der Auf-
nahme in die Rangliste des Landwehr-Bezirks-Kommandos angehört hat, die Angabe
desjenigen Landwehr-Bezirks-Kommandos aufzunehmen ist, in dessen Kontrole derselbe bis
dahin gestanden hat.

Bei der Ausfüllung sämmtlicher Rubriken der neuen Schemalan) (I und II) sind jegliche Ab-
lürzungen insoweit zulässig, als dieselben zu Zweiseln keinen Anlaß bieten können.

Kriegs-Ministerium.
No. 545. 1. 80. A. 1. v. Kameke.

r. 71.
Aenderungen der Anlage 1 zu §. 1 der Ersatz-Ordnung.

Berlin, den 23. März 1880.
I. Vom 1. April d. Is. ab führt dos Landwehr-Bezirks-Kommando München die Benennung Land-

wehr-Bezirks-Kommando Mülchen I. Das Landwehr-Bezirks-Kommando Bruck erhält den Namen Landwehr-Bezirlsekommando München II und wird nach München verlegt.
Die nachstehend bezeichneten Landwehr-Bataillons-Bezirke erhalten folgende Zusammensetzung:

*) Anmerkung. Die unter I und II bezeichneten Formulare:
dunt Rangliste für Stäbe und Truppentheile des Friedensstandes und für die Institute

sind unter
A 10 Titelbogen

A 11 Einlagebogen undNangliste des Beurlaubtenstandes unter
A 164 Titelbogen
A 165 Einlagebogen

in der Reichsdruckerei vorräthig ünd kosten 100 Bogen AM. 4,20.



r - s-Landwehr— Verwaltungs Landwehr. Verwaltung
Bataillon Eezw. Bataillon Gezw.Aushebungs-) Bezirke 1 Aushebungs-) Bezirke

Bezirksamt
Mülnchen 1 Magistrat München

Gunzenhausen

Bezirksamt München I. Magistrat
München II.
Landsberg

München II Bruck
Friedberg
Dachau Bezirksamt Kelheim

Magistrat Landsberg Regensburg
Regensburg Stadtamhof

Parsberg
Magistrat Regensburg

Bezirksamt Passau
Wolsstein Bezirksamt Wunsiedel
Grafenau Rehau

Passau Regen KofDeggendorf Hof aila
Magistrat Tr Münchberg

Deggendorf · Berneck
Magistrat Hof

II. Die sum Landwehr-Bezirks-Kommando Detmold gehörenden Theile des Fürstenthums Lippe-Detmoldsind seit 1. Oltober v. Is. in die Aushebungs-Bezirke Detmold und Lemgo eingetheilt.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Liegs-Departement.
v. Verdy. v. Goßler.

No. 560. J. 70. A. 1.

Nr. 72.
Entlassung der zur Uebung eingezogenen Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes.

Berlin, den 25. März 1880.
Die Entlassung der zu einer Uebung eingezogenen Mannschaften des Beurlaubtenstandes muß, wenn der letzte

Uebungstag gleichzeitig der Entlassungstag 7r im Allgemeinen bis Mittag bezw. mit Rücksicht auf die Abgangs-
net eines zur Erreichung der Heimath oder des künftigen Aufenthaltsortes günstigen Eisenbahnzuges uhn

o daß den Betreffenden im Falle des Fußmarsches die Möglichkeit gewährt wird, an demselben Tage noch
einen Tagesmarsch zurücklegen.

· agegen ist der vorhergehende Tag als Uebungstag in vollstem Maße auszunutzen und darf die
Ausbildung der Mannschaften durch auf diesen Tag zu verlegende Entlassungs-Vorbereitungen nicht beeinträchtigtwerden.



Alle in Betreff der zuständigen Kompetenzen ergangenen Bestimmungen bleiben hierdurch unberührt.
Geleichzeitig wird darauf hingewiesen, wie auch die Entlassung der zu salhen Uebungen eingezogenenOffiziere des Beurlaubtenstandes sowie die Entbindung der von auswärtigen Garnisonen lommandirten Linien=

Offiziere am letzten Uebungstage und zwar derartig stattzufinden hat, daß die verordnungsmäßigen Tagegelder,
soweit irgend angängig, nur für einen und nicht für zwei Tage zur Berechnung kommen.

Kriegs-Ministerium.
v. KamekNo. 131. 3. 80. A. 1. e.

Nr. 73.
Das Erscheinen der Karte für das Deutsche Reich resp. die Umwandlung der bisherigen Preußischen undSächsischen Generalstabskarten "4 dieselbe, zum . april Wois * 6

Berlin, den 27. März 1880.
Nech Uebereinkommen des Kriegs-Ministeriums mit den Königlichen Kriegs-Ministerien von Bayern, Sachsen
und Württemberg ist die Herstellung einer einheitlichen Karte von dem Gesammtgebiete des Deutschen Reiches
in 1:100,000 in Kupferstich beschlossen worden. Diese Karte tritt seitens Preußens und Sachsens durch
Einrangirung der Blätter der bisherigen 100,000 theiligen topographischen Karten dieser beiden Staaten,
soweit die Blätter das Deutsche Reichsgebiet in vollständiger Weise enthalten, mit dem 1. April d. Is. ins
Leben. Die ersten Baycrischen und Württembergischen Sektionen werden erst später erscheinen.

Der General-Kommissions-Debit der Preußischen Blätter ist der S. Schropp'schen Hof-Landkarten-
handlung — Berlin, W. Charlottenstraße 61 — übertragen. Dieselbe wird sämmtliche Buchhandlungen des

nlandes mit Uebersichtstableaux und Katalogen ausstatten, aus denen zu ersehen ist, welche Blätter bereits
erschienen und von welcher Dienststelle dieselben herausgegeben sind.

Der Ladenpreis ist pro Blatt auf 1,50 Jr. festgesetzt. Die Offiziere der Armee und Marine können
durch Vermittelung ihrer Kommandobehörden zum Dienstgebrauch von den Plankammern der Generalstäbe
zu Berlin, München und Dresden resp. des topographischen Büreaus zu Stuttgart einzelne Exemplare zum

Preise von 0,75 Ac. pro Blatt beziehen. Uebersichtstableanx und Kataloge werden von letztgenannten Dienst-
stellen auf Erfordern gratis an alle Kommandobehörden abgegeben.

Krlegs-Ministerium.
v. Kameke.No. 602. 3. 80. A. 2.

Nr. 74.
Theilweise Kasernen-Selbstbewirthschaft

Berlin, den 11. März 1880.
Zur Beseitigung etwa bestehender Zweifel wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Bestimmung im §F. 2
des Anhangs I zur Garnisonverwaltungs= Ordnung —nach welcher der Uebernahme der Kasernen-Sclbst-
bewirthschaftung die Einholung der Genehmigung des General-Kommandos vorangehen muß —auch auf
die einzelnen Zweige einer thellweisen Kasernen-Selbstbewirthschaftung im Sinne des §. 21 I. c. gleichmäßige
Anwendung findet mit der Maßgabe, daß im Fall der unterlassenen rechtzeitigen Einholung dieser Ge-
nehmigung die Voraussetzungen nicht als erfüllt anzusehen sind, unter denen den Truppen die Verfügung
über etwa erzielte Ersparnisse zusteht.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott.No. 1093/12. M. O. D. 4. Sandkuhl.



Nr. 75.
Abändernugen der Ausrüstungs-Nachweisungen für die Feld-Artillerie, den Feld-Munitions-Park und

die Haupt-Munitions- Depots. »
Berlin, den 15. März 1880.

Zu den Ausrüstungs-Nachweisungen für eine Arkillerie-Munitions-Kolonne 2 eine Infanterie-Muni-

tions-Kolonne C 3 eine Kolonne des Feld-Munitions-Parks und ein Haupt-Munitions-Depot sind Ab-
änderungen erschienen, welche den Königlichen-General-K. dos in der, nach dem Druckvorschriften-Etat
erforderlichen Anzahl von Exemplaren für die betreffenden Kommando-Behörden 2c. von hieraus per Kouvert
zugehen werden.

ariegs · Miniserium Allgemeines Kriegs-Departement.v. Verdy. Müller.
No. 756. 2. 80. A-rt. 1.

Nr. 76.
Feldgeräths-Etat für eine Pionier-Kompagnic.

Berlin, den 18. März 1880.
Nachdem gegenwärtig der vorberegte Etat neu aufgestellt worden ist, werden den betreffenden Behörden die

erforderlichen Exemplare desselben mittelst Umschlags zugehen.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Meyer.
No. 248/3. Uug.

Nr. 77.

Ergänzung der Anmerkung * zum F. 47, 3 des Gelpverhflegungs-Reglements für das Preußischepeeer im Frieden, vom 24. Mai 1877.
Berlin, den 18. März 1880.

Die Gewährung der Kommandozulage auf längstens 180 Tage — vom Tage nach dem Abmarsch des
Truppentheils an gerechnet — an, in einem Marsch= oder Kantonnements-Quartier krankheitshalber zurück-
Holiebene Offiziere 2c. wird durch die Aufnahme der letzteren in ein außerhalb ihrer Garnison belegenesMilitär-Lazareth bezw. in eine gleichgelegene Heilanstalt nicht ausgeschlossen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 319. 2. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 78.
Reisegebührnisse der zur Probedienstleistung bei Zivilbehörden kommandirten Mannschaften.

« Verlin, den 23. März 1880.

Im Anschluß an den Erlaß vom 27. Oktober 1877 (A.-V.-Bl. S. 204) wird bestimmt, daß den zur Probe-
dienstleistung bei Zivilbehörden aus Reih und Glied kommandirten Mannschaften vom Felrwebel oder Wacht-
meister abwärts zur Benutzung der bestehenden regelmäßigen Dampfschiffverbindungen, wenn mit den betressenden
Damppfschiffgesellschaften ein Abkommen bezüglich der Beförderung von Militärpersonen gegen Rcquisitionsschein
Fetraffen ist, ein solcher zu ertheilen, dagegen ka, wo dies nicht der Fall, die Fahrkosten nach dem Satzeür den 2. Platz (und an Nebenkosten 1 Pf. pro Kilometer) zu vergüten sind.

Ur die Vergangenheit ist von einer etwaigen Ausgleichung abzusehen.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 36. 3. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Nr. 79.
Ausgabe eines Preistarifs Nr. 2 über Fabrikate des Feuerwerks-Laboratoriums in Spandau und Ab-

änderungen zu dem nuterm 16. Mai 1879 verausgabten Tarif Nr. 1 des genannten Instituts.

Berlin, den 25. März 1880.
Der vorerwähnte Preistarif Nr. 2, welcher vom 1. April d. Is. ab in Kraft tritt, wird den betreffenden
Behörden rc. mit den voraufgeführten Abänderungen in derselben Anzahl per Umschlag zugehen, in welcher
der Preistarif Nr. 1 zur Ausgabe gelangt ist.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Krause.

No. 610. 3. 80. Art. 2.

Nr. 80.
Einrichtung von Munitions-Behältnissen auf den Böden der Exerzirhäuser 2c.

Berlin, den 27. März 1880.
Unter Bezugnahme auf §. 3, 8 der „Vorschrift über die Verwaltung der den Truppen im Frieden überwiesenen
Munition" bestimmt das unterzeichnete Departement, daß die zur Unterbringung von Munition auf den Böden
der Exerzirhäuser und auf den obersten Kasernenböden erforderlichen Verschläge und verschlossenen Behälter
auf Kosten der Truppen aus dem Bleigelderfonds einzurichten bezw. zu beschaffen sind.

Den Truppen bleibt es überlassen, die Art und Form der zu fertigenden Behälter festzusetzen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 102./3. 80. Axrl. 1.
 — —

Nr. 81.

Wohlthätigkeit.
Berlin, den 22. März 1880.

Aus den Zinsen der von dem Kommerzien-Rath Salomon Lachmann in Berlin gegründeten Stiftung im
Betrage von 30 000 Mark sind nach dem Wunsche des Stifters und mit Dank für seine patriotische Gabeam Echurteiage Sr. Majestät des Kaisers und Königs nachbenannte Invaliden aus den Feldzügen von
1864, 1866 und 1870/71 mit Geschenken von je 54 Mark bedacht worden.

Friedrich Biallawons aus Sensburg,
Karl Waschinski aus Olschau, Kreis Neidenburg,
Franz Schlupski aus Neu-Mühlbach, Kreis Marienwerder,
Johann Schivelbein aus Wangerin, Kreis Regenwalde,
Johann Danelke aus Flatow, »
Joachim Gericke aus Pröttlin, Kreis West-Pricgnitz,
Rudolph Otto aus Berlin,
Wilhelm Scholle aus Peitz, Kreis Cottbus,
Martin Vorbrodt aus Thale, Kreis Aschersleben, ·
Wilhelm Andreas Oberländer aus Benneckenslein, Kreis Nordhausen,
Albert Stark aus Neukersvorf, Kreis Freisladt i. Schl.,
Feimeich Müller aus Dittersbachgrüßau, Kreis Landeshut,Julius Herrmann aus Kobylin, Kreis Krotoschin,
Gottlieb Herbst aus Ottag, Kreis Ohlau,
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Jakob Pampuch aus Alt-Poppelau, Kreis Oppeln,
Friedrich Ignatz Ostermann aus Hummersen, Amts Schwellenberg,
Wilhelm Buttermann aus Essen,
Angust Mathen aus Gleuel bei Köln,
Philipp Zenner aus Dillingen, Kreis Saarlonis,
Käintich Joachim Friedrich Mcyer aus Niendorf bei Lübeck,hristian Finke aus Altona,
Fimiich Ludewig aus Emmeln,ilhelm Wendt aus Linden,
Wilhelm Adam Schüppler aus Römhilv,
Peter Emde aus Hesborn.

Kriegs-Ministerium; Departement für das Invaliden-Wesen.
v. Tilly. Wischhusen.

No. 724/2. D. (. I. B.

Nr. 82.
Wohlthätigkeit.

Berlin, den 22. März 1880.
Aus den Zinsen einer von einem ungenannten Patrioten gegründeten Stiftung im Betrage von 4650.4K.

sind nach dem Wunsche des Stifters am Geburtstage Sr. Moajestät des Kaisers und Königs nachbenannte 13 Ve-
teranen aus den Feldzügen von 1813/15 mit Geldgeschenken von je 25 „K. bedacht worden.

Andreas Kiercmowski aus Bischofsburg, Kreis Rösel,
Gottlieb Hübner aus Gneist, Kreis Lötzen,
Karl Schmidtke aus Zinten, Kreis Heiligenbeil,
Paul Dombrowski aus Münsterwalde, Kreis Marienwerder,
Johann Großkopf aus Althagen, Kreis Ueckermünde,
Johann Kirck aus Adl. Rowe, Kreis Stolp,
Georg Herold aus Dirschau, Kreis Preuß. Stargardt,
Gottfried Jungnickel aus Wengeln, Kreis Lüben,
Go#fried Dreßler aus Ober,-Görisseiffen, Kreis Lowenberg,
Joseph Sobiechowski aus Pinne, Kreis Samter,
Michael Demmig aus Kl. Oels, Kreis Oels,
Karl Rabs aus Langenbielau, Kreis Reichenbach,
Johann Wilczek aus Pleß.

Das Kriegs-Ministerium bringt dies mit dem Ausdruck des Dankes hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.
Kriegs-Ministerium; Deparkement für das Invaliden-Wesen.

v. Tilly. Wischhnsen.
No. 118/2. D. . I. B.

Nr. 83.
Extraordinäre Verpflegungs-Zuschüsse pro 2. Quartal 1880.

Berlin, den 25. März 1880.
Die pro 2. Onartal 1880 bewilligken extraordinären Verpflegungs-Zuschüsse, einschließlich des Zuschusses
zur Beschaffung einer Frühstücks-Portion, betragen für die nachsiehend bezeichneten Garnisonen:
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Für die W Für die .on Für die n Für die Nn
Garnison= c. Orte: u. Tag. Garnison= 2c. Orte u. Tag. Garnison-c. Orte: su. Tag. Garnison= 2c. Orteiju. Tag.

Piennige. Plennige. Plennige. Pleunige.

Garde-Korps. Coerlin. 13 Lübben. 13 Weißenfes 15
Berlin 15 Coeslin. 13 Perleberg 16 Wittenberg . 14

Charlottenburg 15 Colberg 12 Prenzlau 15 Zerbst. . 15
Potsddd 16 Deutsch-Crone 8 Rathbenow. 14

Alt-Damm 12 Neu-Ruppin 13
Demmin 13Schwedt a. d. O.14 V. Armee=

I. Armee- 8 a. d. O. 13 Soron 12 Korps.
Korps. nesen. «- pandau 17 Beuthen a. d. O.11

Allenstein 10 Gollnom. 14 elionv. 18 Hosaner » ngwtmstein.·n Greiffenbergi.von. 12 Woldenberg 11 Fra 111
Braunsberg 13 HHreifswaldp 2 Zällchan 11 ansiont i. Schles.12
Culm . 11 8 aw . Glogun 11
Danz 12 Fonie# # Görliz 911
ol 75 augar 13. Guhrau 1E 10 Hasewall 12 IV. Armee- Haynau 12
Lü Eylau 11 Schievelbein 12 Korps Herrnstadt 13
Friedlanda.d.aue 12 Schlave t r ps. Hirschberg 15Goldap. 7 Schneidemühl- 12 Jauer 12
[- draudenz . 13 C argarto t Ponom Altenburg 17 kosten r 10
Gumbinnen. Stettin 14 Aschersleben 16 Krotoschin 12
Preuß.-Holland 7 Stolp 10 Bernburg " 13 Lauban 12
Insterburg. 8 Stralsund= 14 Bitterfeld' 13 Liegnit 12

3Swinemünde 18 Bur . 15 .-
Königsbergi. v. 13 8 Srg 5 Hissa i. P 13Loetzen Treptow a. d.MV.1 Desan . IHLöwenbng» u
Marienburg 10 15 Lüben 12

Marienwerder. 10 at n 14 Militsch 10
Memel . 16 Gardel 16 Wi- . 13

9 III. Armet- Ger elegen4 Neutomischel. 9J
Neuseedr . W. #. 13 Korps. Ge - «’I7-Istkocvo.. 11

sterode 13 ünd aeal adtr' 17 Polkwis 1
Rllau 17 Aggerm nde 15 dal erstadt is Posen 14

Rastenburg 12 Beeskow 13 Halle c. 15 Ranwitsch 11
Riesenburg 10 Bernau 16 Langensalza 17 Sagan 13
Rosenbergl. W Pr. 10 Brandenburga.d. H. 14 Maagdeburg 15 Samter 10
Preußisch Stargard" 13 #eal 13 +us zufe # Th 15 Schrimm 9khorn .1 ottbus. 12 Mühlhausen i. . Schroda 10

isstt. Crossen 11 Naumburga.d. S,5 Sprottau 12
Wartenburg 12 Cüstrin)n. 15 Neuhaldenslebern 18 Sulan 10
Wehlan 11 Frankfurt a. d. O.]2 Quedlinburg 18 Unrn stadt 5
· « Jkiesqck....17vkudocstth wwin 3

Fürstenwalde 14 Salzwedel. 16Winzig
Guben 15 Sangerhaufen 15

II. Armee- Havelberg 15 Schönebceck5
Korps. Jüterbo 13 Sondershausen 14IArmee-Korpé.

Anklam ...121 Königsberg N. M. 13Stendal 18 adt 11
Belgard 13 gandsberg a. d. W. Tangermünde. 15 Feuh eni.Ob. suit 12

dicien 11 Liebenwalde 14 Torgau. . . .16 PBreslau 12
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ro ro ; ro ro
Für die ann Für die ann Für die ann Für die aun

Garnison= 2. Ortei#u. Tag.] Garnison= 2c. Ortei#u. Tag. Garnison= 2c. Orteju. Tag.] Garnison= 2c. Orteu. Tag.

Pennige. Plennige. Pfennige. Plennige.

Brie 10 Lippstadt . 16 Flensburg 16 Wilhelmshaven 21
Cose 9 Meschede 13 Geestemünde 18 Wolffenbüttel 13

" dm Shel 11 NMinden 15 Hamburg . 20G atz 1 nster 15 Harburg "
Gleiwitz 12 Neuhaus 13 Itzehoe 20 #l E ###ich
Ober-Glogan- 11 —- 13 Kiel 18 Hessische Dioision.
Grottkau. 10 Padrrbarn .. 13 Lehe 18
Kreuzburg. 9 Recklinghausen 13 Kudwigelust 14 Arolsen 13Leobschütt 11Soest 15 DLübeck 15 Babenhausen. 15
Münsterberg 12 Werden. 14 Mölln 18 Biebrich5

bemelan 10 Wesel 186 teumünster 20 Butzbacchg44deiße 10 Parchim 14 Cassel 18
· kenstadtt Ob Sch. 11 8 Dirmistadt · sl711 Ratzeburg Diez . 16
* 13 ##t r mes Rendsburg 21Eisenach .15
Oppeln 13 Rostock 14Erbach i. O. 15
leß 11 Aachen 21 Schleswig 19 Hranksurt a. M.
datibor . 10 Andernach 16 Schwerin 17 Friedberg .1

Reichenbach 13 Bonn 18 Sonderburg 17 RFritzlar ..14
tosenbergi.O.% 9 Cobleng 20 Neu-Srrelitz. 14 Fulda 12

Rybnik 8 Coeln 16 Stade 19 Gießen 17
( ühweidnig . 12 Deutz bei Coeln.16 Wandcbeck 20 Gotha 14
Sohrau i.Ob. — 8 Ehrenbrritstein 20 Wismar 16 Hanau 16Strehlen 12 Engers. 15 Hersfeld ...17

Spotröelgau B rkelenz 15 Hlildbrghosen. . 1Wohlau upen Hof-Geismar 16
Ziegenhals. 9 Jülich 17 T Armee-Korp. *v.d.5. 20Kirn 11 Aurich 14 Vena 15

uwidt Hluntentarg 18 Friu-- 14
Saarbrücken Braun weig. 12 ainz 15VII Arme: Saarlouis 20 Celle 16 Marburg . 15
Siegburg 180 iohbenhurg . 14 Meiningen. 14

Attendorn 15 Trier 20 inbeck . 16 assau . . 15
Barmen 15 St. Wendel. 19 Emden 18 Offenbach 18
Henrath 17 Göttingen. 15 Rotenburg i. T 16
Bielefe d — hoslar: 17 Weilburg . 16ochum 4 Hameln. 15 eimar 16
Bückeburg 17 ““uss Hannover 13 Wetzlar 13

leve 16 Mecklenb. Konting. Hildesheim. 15 Wiesbaden 17
Detmold 17 Lingen . 16 orms .. 16

Duntmen#— 17 Altona. 18 hüneburg . .W 17eldorf. 17 penrade 17 ienburg a. d. 12
Essen 16 Bremen 19 Northent 16 S# Grnigntn

Geldern 14 Bremerhaven 18 Oldenburg. 15 mee-Korpe.
Graefrath 15 Bügomwm 15, Ogsnabrück. 12
Hamm 14 Cuxhaven 18 Uelzen 17 JAnnaberge. 16

serlohn 16 Doemitz 14 Verden 14 Bautzen 14
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ro ro ro

Für die Mann Für die ann Für die ann Für die unn
Garnison= c. Orteiu. Tag.Garnison= 2c. Orteju. Tag] Garnison= k. Orteu. Tag.) Garnison-2c. Orte: su. Tag.

Llennige. sennige. Plennige. Pennige

Borna 17Schneeberg 14 oerrach 16 HBegenau 14Chemnitz 17Waldheim 15 Mannheim 19 .19
Doebeln 15 Zittau. 15 Offenburg 14 Molsheim 17
Dresden 17 wickan 17 Rastatt. 18 Büchausank E.20Frankenberg 15 Schwebingen . 14 Pfalzburg 19
Freiberg 16 Sigmaringen. 16 Saarburg 17
Erüben 16 tocka 17 5 . 19Glauchan. 17 Schlettstadt 15
Grimma 17 XIV. Armee- Straßburg i. E. 1

Hiahenhain „ 14 v rps. Weißenburg 13Feslung Königstein 17 rucheee 16 Zabern 17
Laufi # . g 19 Zercueschingen .109 XV. Armee-
Leipzig 17Durlachh17 Korps.
: Marienberg 17Ettlingen. 16 Altkirch 14
Meißen. 14 Freiburg inBaden 15 St. Avold. 16
Oschatz 100erlachsheim 10 16
zegaun. 15 Hechingen 16 HieDriftch- 13

Pirna 15 Heidelber 6Colmar 15
lauen 18 Hurg, Shbune 18½" Beerele . 17dochlitz 15 Karlsru 7 nsisheim. 20doßwein 15 arseruhe 18 Falkenberg 19

No. 376/3. M. 0. D. 2.

Kriegs-Ministerium;
v. Hartrott. Koellner.

Militär-Oekonomie-Departement.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Serlin, den 3. April 1880. Nr. 9.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .. 50 4. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Vei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 = berechnet, salls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 84.

Abänderung des Reglements über die Serviskompetenz der Truppen im Frieden und des Anhangs 1
der Geschäftsordnung für die Verwaltung der Garnisonanstalten.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 21. Februar d. Is. genehmige Ich unter Aufhebung der entgegen-
stehenden Festsetzungen, insbesondere der §§. 73—75 des Reglements über die Serviskompetenz der Truppen
im Frieden, daß vom 1. April d. Is. ab den Truppen für den Fall der Selbstbewirthschaftung ihrer Kasernen
und Ställe ohne Rücksicht auf den Garnisonort folgende Jahres-Vergütigungssätze gewährt werden:

1) für die Kasernen, einschließlich der darin besindlichen Wachen, Arreste, Büchsenmacher= und Waffen-=
meister-Werkstätten, sowie der Geschäftszimmer — soweit es sich bei letzteren nicht um das Utensilement
und die Verbrauchsgegenstände handelt — auf jeden Kasernirten ohne Uünterschieh der Charge: 24.7.,2) für die in den betreffenden Kasernen untergebrachten Handwerksstuben und Montirungskammern,
und zwar für den Arbeitsraum eines jeden etatsmäßigen Oekonomie-Handwerkers: 27.7/. und für
jede etatsmäßige Montirungskammer: 36 .4K.,

3) er die Ställe auf jedes wirklich eingestellte Dienst= bezw. Offizierpferd: 6 .4.
Aus diesen Vergütigungsbeträgen sind die Kosten für die größeren baulichen Reparaturen, welche

bei sämmtlichen in Betracht kommenden Gebäuden der Verwaltung anheimfallen, nicht zu bestreiten Die
zur Zeit ihre Kasernen und Ställe selbst bewirthschaftenden Truppen sind bis zum Schluß des laufenden
Etatsjahres noch nach den bisherigen Vergütigungssätzen unter Zugrundelegung des älteren Servistarifs
vom 21. Dezember 1867 abzufinden.

Das Kriegs-Ministerium hat dementsprechend, auch wegen Modifikation der hiervon betroffenen
reglementgrischen Festsetzungen, das Weitere zu veranlassen.Verlin, den 2. März 1880.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers v. Kameke.

Scholz.
An den Reichskanzler und den Kriegs-Minister.

Berlin, den 29. März 1889.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armec gebracht und in

Ausführung derselben Folgendes bestimmt:
In dem Reglement über die Serviskompetenz der Truppen im Frieden vom 20. Februar 1868.
sind zu streichen, und zwar:

1) im §. 7 die Worte: „sowie bei Kas hschaftung
2) die den Abschnitt C umfassenden 88. 73 bis einschließlich 75,
3) der zweite Absatz des S. 76, *-5
4) in dem Schema zur Servis Liquidation (Beilage 2) die Rubriken 15 und 16, sowie im Text

Seite 44 die Unterabschnitte 1 und c, Seite 46 die Worte: „Hiervon ab zur baulichen7“

Unterhaltung der Kasernen und Ställe" und Seite 48 der Untera schnitt o.

!—–iQ ESeaenr M## «



II. Die Geschäftsordnung für die Verwaltung der Garnisonanstalten von 1843 unterliegt im Anhang1
folgenden Aenderungen:

..

) E 6 fällt aus,25 ber Schlußsatz des 8. 7a:
„Bei den Ställen werden in der Regel sämmtliche, also auch die größeren Reparaturen
aus dem Selbstbewirthschaftungs-Fonds bestritten“

ist zu streichen.III. Bei der Msfühhrime der nach der vorgedruckten Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 1. April cr.
in Kraft tretenden anderweiten Festsetzungen ist Folgendes zu beachten:1) Die für jeden Kasernirten (mit Ausschi#s der Soldatenfrauen) zahlbare Vergütung von

jährlich 24 „KM. ist während der 6 Sommermonate mit 1,60 .K., während der 6 Winter-
monate mit 2,40 „K. pro Kopf und Monat zu berechnen.

In der Gewährung und Verrechnung der an die kasernirten Offiziere und Beamte zu
zahlenden Servisquote wird bei der Selbstbewirthschaftung der Kasernen durch die Truppen

egen die bisherigen Bestimmungen nichts geändert.2) e Vergütung für die Handwerksstuben und zwar für den Arbeitsraum eines jeden etats-
mäßigen Oekonomie-Handwerkers ist während der Sommermonate mit 1,80 J/., während der
Wintermonate mit 2,70 „K. monatlich, die Vergütung für jede etatsmäßige Montirungs=
kammer, ohne Rücksicht auf deren räumliche Ausdehnung, mit 3 „K. monatlich zahlbar

3) Die Vergütung für die Ställe wird auf vie Zahl der eingestellten Dienstpferde, einschließlich
der Offizierpferde, für welche etatsmäßig Rationen gewährt werden, desgleichen für die Krümper-
pferde mit 0,50 Jl. pro Pferd und Monat berechnet.

4) Die zahlbaren Vergütungsbeträge werden von den betreffenden Truppentheilen allmonatlich
postnumerando bei der Korps= bezw. Divisions-Intendantur zur Liquidation gebracht und
von diesen auf die örtliche Garnisonverwaltung oder — wenn eine solche für die betreffende
Garnison nicht besteht — direkt auf die Korps-Zahlungsstelle zur Zahlung angewiesen.

Bei der Berechnung der Vergütung ist in erster Reihe die aus der stekelte. Anchweisungzur Servisliquidation hervorgehende Kopfzahl der kasernirten Mannschaften und Pferde unter
Hinzurechnung der kasernirten Offiziere, Beamten und Offizierpferde zu Grunde zu legen.
Die Zahlen unterliegen hierbei noch den durch die nachfolgenden Bestimmungen zu a und b
bedingten Veränderungen, soweit dieselben nicht schon bei der Ausstellung der Servisliquidation
bezw. bei der Feststellung der speziellen Nachweisung Berücksichtigunggesunden haben.u. Aus Veranlassung der Abwesenheit der Truppen zum Manöver wird der Kasernen-Selbst-

verwaltung ein Abzug von der zahlbaren Vergütung nicht #nacht.Bei einer anderweiten vorübergehenden Abwesenheit der Mannschaften und Pferde aus
dem Kasernement wird die Vergütung für den vollen Monat gewährt, wenn die Abwesenheit
nicht über das Ende des betreffenden Monats hinausgeht. Bei längerer Abwesenheln
wird die Vergütung für diejenigen Mannschaften und Pferde, welche nicht den ganzenMonat hindurch kasernirt waren, nach Tagen berechnet. Ebenso wird die Vergütung r
jedes vorübergehende Kasernement von Mannschaften und Pferden (auch für ein eintägiges)
ewährt.

b. ie aus den Kasernen versetzten, abkommandirten, beurlaubten und arretirten, sowie
für die in eine Heilanstalt aufgenommenen oder auf einer Dienstreise befindlichen Offiziere
und Beamten wird die Vergütung auf den vollen Abgangsmonat berechnet, wenn das
Kasernenquartier, welches der abgegangene Offizier inne hatte, wirklich für den Monat
des Abgangs offen Kbblieben ist und keine Gelegenheit zu einer anderweiten Belegung
vorhanden war. Andernfalls wird die Vergütung für den abgegangenen Offizier nur
bis zu dem Tage, an welchem das Quartier wiederum von einem anderen Offizier bezogen
worden ist, gewährt.

Die Mittheilung des bei der Aufstellung der Liquidationen zu Grunde zu legenden
Schemas bleibt vorbehalten.

5) Schließlich ist mit Bezug auf §. 12c des Anhangs I der Garnisonverwaltungs-Ordnung noch
darau binhneisen, zuß die für Geschäftszimmer, für die Unterbringung der Pferde nicht
kasernirter Offiziere bezw. nicht etatsmäßiger Offizierpferde, für Marketendereilokale 2c. auf-
kommenden Miethen auch bei der Selbstbewirthschaftung der Kasernen und Ställe durch die



Truppen der Reichskasse zuzuführen und deshalb am Schluß des Etatsjahres der Korps-
Intendantur zur Einziehung zu offeriren sind.

Kriegs-Ministerium.
' v. Kameke.

No. 318. 3. M. O. D. 1.

· Nr. 85.

Ergänzung des §. 1240 des Reglements über die Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden.
Auf den Mir gehaltenen Vertrag genchmige Ich die Ergänzung des §. 1240 des Reglements über die

Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden vom 13. Mai 1858 dahin, daß den darin bezeichneten Rations-
Berechtigten in denjenigen Fällen, wo von dem Natural-Empfange der Nalionen besonderer Umstände halber
kein Gebrauch gemacht werden kann, das Nations-Vergütigungs-Geld nach dem Normpreise gezahlt werden
darf. Meine Ordre vom 19. April 1877, wonach den stellverkretenden Führern einer Kompagnie die Nation
der Stelle auch in Gelve gewährt werden darf, wenn dieselben sich zur Ausübung des Dienstes beritten
gemacht haben, bleibt in Kraft.

Berlin, den 23. März 1880. "
Wilhelm.

An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin den 31. März 1880.
Vorslehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.

Kriegs-Ministerium.
No. 887/3. M. O. D. 2. v. Kameke.

Nr. 86.
Organisation der Verwaltung der Staats-Eisenbahnen.

Auf Ihren Bericht vem 17. November d. J. erkläre Ich Mich mit den in der beifolgenden „Organisation
der Verwaltung der Staals-Eisenbahnen und der vom Staate verwalteten Privalbahnen“ aufgestellten Grund-
sätzen für die Staals-Eisenbahnverwaltung einverstanden. Gleichzeitig ermächtige Ich Sie, die etwa künftig
Tllerderlich werdenden Aenderungen dieser Organisation, insoweit sie nicht prinzipieller Nalur sind, zu ver-anlassen.

Berlin, den 24. November 1879.

gez. Wilhelm.
» «« · ggz.Mahbach.

An den Minister der öffentlichen Arbeiten.

Organisation
der Staats-Eisenbahn-V ltung

Allerhöchst genehmigt unter dem 24. November 1879.
8. 1.

Einleitung.
Die nachstehenden Bestimmungen finden auf alle vom Staate verwalteten Eisenbahnen Anwendung
soweit nicht durch gesetzliche Vorschriften oder durch bestehende Gesellschaftsstatuten und Betriebs-Ueberlassungs-
verträge Abweichungen bedingt werden,
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Bezüglich der vom Staate für eigene oder fremde Rechnung verwallelen Privateisenbahnen bleibt "“
es außerdem dem Ressortminister voerbehalten, Abweichungen von den in den Abschuitten 1 und II enthaltencn
Bestimmungen dem Bedürfniß entsprechend zu gestatten.

I. Allgemeine Verwaltung.
I. 2.

Eisenbahn-Verwaltungsbehörden.
Die Verwaltung der im Bau oder im Betriebe befindlichen Staalsbahnen und vom Staale

verwalteten Privalbahnen erfolgt unter der oberen Leitung des Nessortministers
1) durch die Königlichen Eisenbahn-Dircktionen,
2) durch die Königlichen Eisenbahn-Betriebsämter,
3) durch die Königlichen Eisenbahn-Bau-Kommissionen.

g. 3.
Ministerium.

Der Minister entscheidet über die gegen die Berfligungen und Beschlüsse (§. 9) der Königlichen Cisen-bahn-Direktionen erhobenen Beschwerden. Gegen die auf Beschwerde ergangenen Verfügungen der König-
lichen Eisenbahn-Direktionen steht den Beamten eine Berufung nicht zu.

S. 4.
Vorbehalte des Ministers.

1. Bezüglich der Bauverwaltung.
Abgesehen von der für beseondere Fälle vorgeschriebenen höheren Genehmigung bleibt der Bestimmung

des Ministers bezüglich der Bauverwaltung vorbehalten:
a. die Genchmigung der generellen und spcziellen Vorarbeiten sowie des Dispesitionsplaues für vie

Bauausführung;
b. die Feststellung derjenigen Spczialbauprejekte und Anschläge, welche bei Genchmigung der spc-

ziellen Vorarbeiten der höheren Revision und endgültigen Bestätigung vorbehalten sind;
e. die Erösfnung des Betriebes auf fertigzestellten Bahnstrecken, welche zur Beförderung von Per-sonen oder Gütern im öffentlichen Verkehr bestimmt sind;
d. die Genehmigung der Normalsätze für die Besoldung der beim Bau beschäftigten Beamten, sowie

die Gewährung von Remunerationen und über 300 Mark betragenden Unterstützungen aus denin den Bauantuchen hierfür vorgesehenen Fonds;
P. bezüglich der Beschaffung von Oberbaumaterialien und Betriebsmitteln, die Ermächtigung zum

Abschluß freihändiger Lieferungsverträge, deren Gegenstand den Werth von 50 000 Mark übersteigt,
sowie zur Zuschlagsertheilung in öffentlichen Submissionen bei Objekten — jedes Los für sich
gerechnet — von mehr als 150 000 Mark.

S. 5.
2. Bezüglich der Betriebsverwaltung.

In gleicher Weise bleibt dem Minister bezüglich der Betriebsverwaltung vorbehalten:
a. die Genehmigung zur Einstellung des Betriebes und zur Aenderung des Betriebes durch Ein-

führung oder Aufhebung der Vahnorpnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedentung;b. die Fesistellung und Abänderung des Fahrplans der zur Personen= resp. Postbeförderung bestimmten
Züge bei Beginn der Winter= und Sommerperiode, sowie die Genchmigung der in der Zwischen-
zeit beabsichtigten Aenderungen, wenn dadurch die Zahl und Gattung der Züge berührt wird,
oder wenn eine Einigung der betheiligten Bahnverwaltungen und Postbehörden nicht erzielt worden ist;

. die Feststellung und Aeuderung der Lokal= und Verbandstarife, soweit die Bestimmung über
dieselben nicht den Direktionen überlassen wird;

d. die Genehmigung der Projekte und Anschläge für bauliche und sonstige Anlagen, welche bei Auf-
stellung des Betriebsctats nicht berücksichtigt oder bei Ueberweisung des genehmigten Etats der
höheren Revisien und endgültigen Feststellung vorbehalten sind;



Aeuderungen in der höheren Orts vorgeschriebenen, und wichtigere Aenderungen in der bisher
auf den Staats-Eisenbahnen gebräuchlichen Konstruktion der Betriebsmittel und der mechanischen
Betriebseinrichtungen;
die Ermächtigung zum Abschluß freihändiger Lieferungs= und Arbeitsverträge, deren Gegenstand
den Werth von 50 000 Mark Übersteigt, sowie zur Zuschlagsertheilung in öffentlichen Submissionen
bei Objekten — jedes Los für sich gerechnet — von mehr als 150 000 Mark;
 die Aenderung aller vom Minister festgestellten Instruktionen und Reglements, die Feststellung

der Dienstinstruktionen für diejenigen Beamten, deren Anstellung dem Minister vorbehalten ist
und die Abweichung von den vom Minister für bestimmte Dienstinstruktionen festgestellten Grunrzügen.

S. 6.
3. Bezüglich der Personalien.

Bezüglich der Personalien der Eisenbahn-Verwaltung bleibt dem Minisler vorbehalten:
u. die Ernennung, Anstellung und Versetzung der Vorsitzenden und der Milglicder der Königlichen

Eisenbahn-Direklionen und der Vorstände und ständigen Hülfsarbeiter der Königlichen Eisenbahn
Betriebsämter und Eisenbahn-Bau-Kommissionen, sowie

der Eisenbahn-Bau--Inspektoren,
der Eisenbahn-Maschinen-Inspektoren,
der Eisenbahn-Güter-Inspektoren,
der Eisen ahn-Tel g ph S###r-
der Eisenbahn-Banmeister,
der Eisenbahn-Maschinenmeister,
der Eisenbahn ptkassen-Rend ;

. die Aenderungen in den Besoldungs-Verhältnissen sämmtlicher vorbezeichneten Beamten;
die Versetzung von Beamten aus dem Bezirk einer Königlichen Direktion in den Bozirk einer
anderen, soweit dieselbe nicht unter besonderen Voraussetzungen den Direktionen oder deren
Vorsitzenden Überlassen ist eder überlassen wird;
die Gewährung von über 300 Mark betragenden Remunerationen und Unterslützungen aus
Betriebsfonds.

½#·

HS.
5

7.
Ressort-Verhälinisse.

Die Königlichen Eisenbahn-Direktionen sind dem Minister unmittelbar unterslellt. Firma, Silb
und Geschäftsbezirk derselben werden durch landesherrlichen Erlaß festgestellt.

· Die Königlichen Eisenbahn-Betriebsämter und die Königlichen Eisenbahn-Bau-Kommissionen, soweit
nicht bei deren Einrichtung eine abweichende Bestimmung getroffen ist, sind derjenigen Königlichen Direktion
unterstellt, deren Geschäftsbezirk die ihrer Verwaltung Überwiesenen, im Bau oder Betriebe befindlichen Bahn-
strecken augehören. Firma und Sitz derselben werden durch landesherrlichen Erlaß festgestellt.

8. 8.
Die Königlichen Eisenbahn-Direktionen.

Geschäftskreis der Direktionen im Allgemeinen.
· Den Königlichen Eisenbahn-Direktionen obliegt die obere Leitung der Verwaltung aller zu ihrem

Bezirk gehörigen, im Bau oder im Betriebe befindlichen Bahnstrecken. Sie bestehen aus cinem Präsidenten
als Vorsitzenden und der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern.

Die Küöniglichen Direktionen entscheiden über die gegen die Verfügungen und Anordnungen derKöniglichen Eisenbahn-Betriebsämter und Elznbapn, Bau-teanllsftenen erhobenen Beschwerden. Sie vertreten
in allen ihrer unmittelbaren geschäftlichen Erledigung (§§. 12 — 14) vorbehaltenen Angelegenheiten innerhalb
ihres Geschäftsbezirks die Verwaltung, so daß sic vurch ihre Rechtshandlungen, Verträge, Prozesse, Vergleiche 2c.
für die Verwaltung Rechte erwerben und Verpflichtungen übernehmen.

§. 9.
Geschäftserledigung durch das Kollegium der Direktion.

4 Die Mitglieder der Direktion bilden für die Erledigung der nachstehenden, zu ihrem Geschäftskreise
gehörenden Angelegenheiten ein Kollegium, dessen Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit mit der Maß-
habe gefaßt werden, daß bei gleicher Stimmenzahl die Stimme des Präsidenten den Ausschlag giebt;



für die von den Beamten der Verwaltung gegen die Verfügungen der Eisenbahn-Betriebsämter, der
Eisenbahn-Bau--Kommissionen oder der Eisenbahn-Direktionen erhobenen Beschwerden, sofern dieselben
die unfreiwillige Entlassung nicht definitiv angestellter Beamten oder eine die Hälfte des monatlichen
Gehaltsbetrages übersteigende Geldstrafe oder einen den monatlichen Gehaltsbetrag übersteigenden Regreß-
anspruch der Verwaltung zum Gegenstande haben.

F. 10.
Geschäftserledigung durch die Abtheilungen der Direktion.

In allen anderen, zu dem Geschäftskreise der Königlichen Eisenbahn-Direktionen gehörenden An-
Felegenheiten ist zunächst der Präsident und eventuell dessen Vertreter über die Erledigung zu bestimmen

efugt.
· Für die Erledigung der Geschäfte der Königlichen Eisenbahn-Direktionen werden Abtheilungen

gebildet, deren Geschäftskreis durch den Minister festgestellt wird.
Die Ueberweisung der Näthe und Hülfsarbeiter der Direktion an die einzelnen Abtheilungen erfolgt

durch den Präsidenten der Direktion. Die Vertheilung der Geschäfte unter die Abtheilungen der Direktion
geschieht durch den Präsidenten nach Maßgabe der von dem Minister festzustellenden Geschäftsordnung. Die
Vertheilung der Geschäfte unter die Mitglieder der Abtheilung erfolgt durch die Abtheilungsdirigenten, deren
Beslellung dem Minister vorbehalten bleibt, nach Maßgabe eines von dem Präsidenten zu genehmigenden
Geschäftsplancs.

Es bleibt dem Präsidenten der Direktion überlassen, diejenigen nicht zur Zuständigkeit des Kollegiums
gehörenden Sachen zu bestimmen, welche er sich zur Bearbeilung vorbehalten will.

« InsoweitdieErledigunghiernachnichtvvndemPtcisidcntenunmittelbarbewirktwird,unterliegt

dieselbe der Bestimmung des Dirigenten derjenigen Abtheilung der Direktion, welcher die Bearbeitung ressort-
mäßig von dem ersteren übertragen wird. -

»Esbleibtdcn Abtheilungs-Dirigenten überlassen, die der Abtheilung überwiesenen Sachen selbst zu
zeleiigen oder die Mitglieder der Abthellung mit der Erledigung nach Maßgabe des Geschäftsplanes zueauftragen.

» Dem Präsidenten obliegt für den gesammten Verwaltungsbereich, dem Abtheilungs-Dirigenten für das
Ressort der ihm unterstellten Abtheilung die Sorge für die Regelung des Geschäftsganges. Jusbesondere sind
der Präsident und die Abtheilungs-Dirigenten sowohl für die sach= und ordnungsmäßige Vertheilung derGeschäfte, wie für alle diejenigen Verfügungen und Erklärungen der Direktion, weiche zu ihrer Mitzeichnung
gelangen, nach Form und Inhalt verantwortlich. Im Uebrigen obliegt den Mitgliedern der Direktion die
Verantwortung für die sachgemäße Erledigung der ihnen zur Bearbeitung überwiesencn Geschäfte.

Für die Verbindlichkeit der von der Direktion abzugebenden schriftlichen Erklärungen genügt vie
Unterschrift des Präsidenten oder eines Mitgliedes der Direktion. Die Hülfsarbeiter der Direltion sind nur,
insoweit ihnen die Funktionen eines Mitgliedes von dem Minister Übertragen worden sind, zur selbstständigen
Erledigung der ihnen zur Bearbeitung überwiesenen Geschäfte befugt.

. 11.

Verhältniß der Direktion zu den Eisenbahn-Betriebsämtern und Eifenbahn-Bau-
Kommissionen.

Die Königlichen Eisenbahn-Betriebsämter und die Königlichen Eisenbahn-Bau-Kommissionen sind,
soweit nicht bei ihrer Errichtung eine abweichende Bestimmung getrossen wird, der Königlichen Eisenbahn
Direktion, zu deren Geschäftsbezirk sie gehören, instanzmäßig unterordnet und haben den Bau und Betrieb
der von ihnen verwalteten Strecken nach den Anordnungen der Direklion einzurichten.

F. 12.
Besonderer Geschäftskreis der Direktionen.

1. Bezüglich der allgemeinenVer waltung.

Abgesehen von der in besonderen Fällen vorgeschriebenen Genehmigung der Direktion zu denAnordnungen der Eisenbahn-Betriebsämter und Eisenbahn-Bau-Kommissionen bleibt den Königlichen Direk-
tionen zur unmittelbaren geschäftlichen Erledigung vorbehalten: » ·»

1) die generelle und gleichmäßige Regelung des Dienstes innerhalb des ganzen Bezirks der Direltion
und für alle Zweige der Verwaltung, namentlich die Feststellung und Abänderung der Instruktion
für sämmtliche Bau-- und Betriebs-Beamte;



2) das Etats-, Lassen, und Rechnungswesen der Central-Verwaltung, sowie die Beschaffung der zumBau und Betrieb erforderlichen Geldmittel. Hierzu gehört die Aufstellung des jährlichen Betriebs-
Etats der Direkkion nebst der Revision und Vorlage der Spczial-Etats der Eisenbahn-Betriebs-
ämter, die Aufstellung und Justifikation der Jahresrechnung der Direktion, die Ueberweisung der
für die Bauverwaltung erforderlichen Geldmittel aus Baufonds an die mit der Bauleitung beauf-
tragten Eisenbahn-Betriebsämter und Eisenbahn-Ban-K issi die definitive Vertechnung
sämmtlicher Transport-Einnahmen beim Betriebsfonds, sowie sämmtlicher Einnahmen bei den Ban-
und senstigen Fonds der Central-Verwaltung, die Verrechnung aller Ansgaben der Central- Verwaltung,
sowie die summarische Verrechnung der Ausgaben der Eisenbahn-Betriebsämter;
die Bearbeitung der Personalien aller Beamten der Central-Verwaltung und folgender Beamten
der Strecken= Verwaltung:

der mit der Geschäftsführung der Eisenbahn-Betriebsämter und Eisenbahn-Bau-Kommissionen
beanftragten Beamten und der denselben beigegebenen Hlllfsarbeiter,

der sämmtlichen höheren Bau= und Maschinen-Techniker,
der Bahn= und Betriebs-Kontroleure,
der Rendanten der Eisenbahn-Betriebskassen.

Bezüglich der Ubrigen Beamten bleibt den Königlichen Direktionen die Genchmigung zur definitiven
Anstellung und die Versetzung aus dem Bezirk eines Eisenbahn-Betriebsamtes in den Bczirk eines
anderen vorbehalten.

Auch kann die Anstellung sowie die Negelung der Besoldungsverhältnisse für diejenigen Beamten-
kategorien, für welche solches zur Vermeidung von Ungleichheiten erforderlich erscheint, von den
Direktionen für den ganzen Verwaltungsbezirk vorbehalten werden.

4) Alle Angelegenheiten, betreffend die Erweiterung des Bahnnetzes, die Uebernahme des Betricbes auf
fremden Bahnstrecken, sowie auf den Anschlußgeleisen der an der Bahn belegenen gewerblichen
Etablissements und die Zulassung fremder Verwaltungen zum Betriebe oder zum Mitbetriebe auf
der eigenen Bahn;

5) die Erlevigung aller derjenigen geschäftlichen Angelecgenheiten, welche die Direktion im Ganzen
betreffen, namentlich die Angelegenheiten des Deutschen Eisenbahn-Vereins, die Aufstellung der Jahres-
berichte, die Statistik, die Berechnung der Kommunal-Einkommenstener, sowie der Staatssteuer bei
den Privatbahnen 2c.;

6) die Ausübung aller derjenigen Befugnisse, welche bezüglich der Privat-Eisenbahnverwaltungen den
Eisenbahn-Kommissariaten beigelegt sind.

-—

F. 13.
2. Bezüglich der Bauverwaltung.

Bezüglich der Bauverwaltung bleibt insbesondere der Direktion vorbehalten:
die Aufstellung beziehungsweise, soweit diese durch Bestimmung des Ministers den Eisenbahn-=
Betriebsämtern oder Eisenbahn-Bau-Kommissionen übertragen wird, die Revision und Vorlage von
generellen und speziellen Vorarbeiten für neue Bahnstrecken, sowie nach Feslstellung derselben (5. 4 a)
die Ertheilung des Auftrags zur Uebernahme und Leitung des Baues an die hierzu geeigneten
Betriebsämter oder Bau-Kommissionen; in gleicher Weise die Ausstellung beziehungsweise die
Revision und Vorlage aller Projekte und Anschläge, welche der höheren Genehmigung bedürfen G. 4 bP
und c) und die Feslsetzung aller sonstigen Projekte und Anschläge, welche betreffen:
a. Normalkonstruktionen für die vorkommenden Bauobjekte,
b. Geleiscanlagen,
c. Bauten, deren Kosten den Betrag von 10 000 „K. Ubersteigen;

2) die Bestellung der Abtheilungs- und Sektions-Baumeister für die Neubaustrecken;
3) die Gesamtbeschaffung der Bahn-, Betriebs= und Werkstatts-Materialien, sowie die Beschaffung der

Betriebsmittel (Lokomotiven, Tender und Wagen);
4) diee#trige auf landespolizeiliche Revision fertiger Bahnstrecken, sowie auf Eröffnung des Betriebesderselben;
5) die Antrüge auf Gewährung von Remunerationen und Unterstützungen gemäß der Bestimmung im

#. 4 unter d sowie die Bewilligung von Unterstützungen über 150 K.
6) bei den vom Staate verwalteten Privatbahnen der Abschluß der Baufonds und die vorläufige

Abnahme der Baurechnungen;

— —
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7) — sofern nicht die Bestimmung im 8. 4 unter e Platz greift — die Ermächtigung zum Abschluß
freihändiger Lieferungs= und Arbeitsverträge, deren Gegenstand den Werth von 50 000 K. Über-
stcigt, sowie zur Zuschlagsertheilan in öffentlichen Submissionen bei Objekten — jedes Los fürsich gerechnet— von mehr als 150 000 K.

S. 14.
« 3. Bezüglich der Betriebsverwaltung.

Bezüglich der Betriebsverwaltung bleibt in gleicher Weise der Direktion vorbehalten:
1) vie Feststellung und Abänderung der Fahrpläne vorbehaltlich der höheren Genehmigung (§. 5 b);
2) mit derselben Maßgabe (§. 5e) die Feststellung und Abänderung der Tarife im Persenen und

Gülterverkehr;
3) dic obere Leitung des Betriebsdienstes der über den Bezirk der Direktion oder den Bczirk eines

Eisenbahn-Betriebsamtes trausitirenden Züge, sowie die Entscheidung über die gegen die Verwaltung
erhobenen Beschwerden und Entschädigungsansprüche aus dem Personen= und Güterverlehr, sofern

über die Auslegung und Anwendung dec bestehenden Tarife Beschwerde erhoben wird, oder
die Beschwerden oder die Entschädigungsansprüche nicht lediglich die eigene Bahn, sondern zugleich
fremde Bahnverwaltungen betresfen — nach dem Ermessen der Direklion — oder endlich
auf Grund des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 ein Schadensanspruch erhoben wird und
die vergleichsweise zu gewährende Entschädigung den Betrag einer einmaligen Vergütung von
3000 .K. ober einer jährlichen Nente von 300 K übersteigt;

4) die Disposition über den Maschinen= und Wagenpark, soweit nicht bestimmte Maschinen und Wagen
den Eisenbahn-Betriebsämtern für den Lokalvienst ihrer Strecke zur eigenen Disposition Über-
wiesen werden;

5) die Central-Betriebs= und Central-Werkstatts-MaterialienVerwaltung,sowiedieVerwaltungder
Central= und Hauptwerkstätten;

6) die Beschaffung des Jahresbedarfs an Bahn-, Betriebs= und Werkstatts-Materialien (vergl. auch §. 27);
7) die Beschaffung der Betriebsmittel (Lokomotiven, Tender und Wagen);
8) die Bestätigung aller für Rechnung des Betriebsfonds abzuschließenden freihändigen Verkräge, deren

Gegenstand den Werth von 5000 .K. übersteigt, sewic die Zuschlagsertheilung in öffentlichen Sub-=
missionen bei Objekten — jedes Los für sich gerechnet — von mehr als 15 000 ./4.;

9) die Aufstellung bezichungsweise, soweit diese durch Bestimmung des Ministers den Eisenbahn-Betriebs-
ämtern übertragen wird, die Revision und Vorlage aller Projekte, welche nach der Bestimmung zu
8. 5d zur höheren Genehmigung vorzulegen sind und die Feststellung der sonstigen Projekte und
Anschläge, welche betreffen:
a. Normalkonstruktionen für die vorkommenden Bauobjekte,
b. Geleiseanlagen,
. Neubauten, deren Kosten den Betrag von 3000 Al., und Reparaturbanten, deren Kosten den Betrag

von 5000 „K. übersteigen.
Die Mitwirkung der Eisenbahn-Betriebsämter bei der Anfertigung und Aufstellung der Projelte

ist dem Ermessen der Direktion vorbehalten.
10) Die Anträge auft Gewährung von über 300 K. betragenden Nemnnerationen und Unterstützungen,sowie die Bewilligaung ven Remuneralionen und Unterstützungen über 150 . K.

8. 15.
Geschäflsordnung der Direktionen.

Die Geschäfte der Königlichen Eisenbahn-Direktionen werden nach Maßgabe einer von dem Minister
zu erlassenden Geschäftsinstruktion geführt.

Für die Vermittlung des geschäftlichen Verkehrs der Direktionen sind die Eisenbahn-Hauptkassen
und die Centralbürcaus bestimmt. Die Geschäftsordnung für dieselben wird von dem Minister sestgestellt.

Die Eisenbahn-Hauplkasse besorgt den gesammten Geldverkehr, sowie die Buchung und Verrechnung
der Einnahmen und Ausgaben der Central-Verwaltung.

Das Centralbüreau vermittelt den sonstigen Geschäftsverkehr der Verwaltung. Es bestcht aus dem
Generalbürcau und den Geschäftsbüreaus für die Betriebsverwaltung, Verkehrsverwaltung, Bauverwaltung
und Maschinenverwaltung. Die Vorslände dieser Büreaus können zugleich als Hülfsarbeiter der Direktion
beschäftigt und mit der selbstständigen Erledigung bestimmter Geschäfte ihres Ressorts von dem Präsidenten
der Direktion nach Maßgabe der Geschäftsordnung beanftragt werden.

5
5



8. 16.
Die Königlichen Eisenbahn-Betriebsämter.

Geschäftskreis der Betriebsämter.

Den Eisenbahn-Betriebsämtern obliegt die Erledigung aller Geschäfte der laufenden Bau= und
Betriebs-Verwaltung, soweit dieselben nicht (im §. 12 bis 14) der Königlichen Direktion oder (im §. 4 bis 6)
dem Minister vorbehalten sind.

Innerhalb ihres Geschäftsbezirks vertreten sie in den zu ihrer Zuständigkeit gehörigen Angelegen-
heiten die Verwaltung, welcher sic angehören, selbstständig, so daß sic auch ehne besonderen Auftrag, durchihre Rechtshandlungen, Verträge, Prozesse, Vergleiche 2rc. 2 die Verwaltung Rechte erwerben und Verpflich-
tungen übernehmen. Sie haben auch die Bahnpolizei-Verwaltung in ihren Bezirken anszuüben.

Die ihnen übertragenen Geschäfte werden von den Eisenbahn-Betriebsämtern unter eigener Ver-

antwortung geführt. Die Bersügungen derselben bedürfen der höheren Genehmigung nur insofern, als sieAbweichungen von generellen Vorschriften enthalten, oder für besondere Fälle die Genehmigung ausdrücklich
vorbehalten ist. Außerdem obliegt den Eisenbahn-Betriebsämtern die Erledigung aller Aufträge der König-
lichen Direktion, deren Weisungen sie Überall genau Folge zu leisten haben.

S. 17.
Besetzung der Betriebsämter.

Die Eisenbahn-Betriebsämter werden mit einem Betriebs-Direktor als Vorstand und der erforderlichen
Anzahl ständiger Hülfsarbeiter besetzt, von welchen einer mit der ständigen Vertretung des Betriebs-Direktors
von dem Minister beauftragt wird.

8. 18.
Geschäftsordnung der Betriebsämter.

Die Geschäfte der Eisenbahn-Betriebsämter werden von dem Betriebs-Direktor oder rurch den von

ihm mitl der Bearbeitun bkaustragten ständigen Hülfsarbeiter erledigt.Dem Betriebs-Direktor obliegt die Sorge für den ordnungsmäßigen Geschäftsgang und Betrieb im
Allgemeincn, insbesondere ist derselbe für die sach= und ordnungsmäßige Verkheilung der Geschäfte, wie für
alle diejenigen Verfügungen und Erklärungen des Betriebsamtes, welche zu seiner Mitzeichnung gelangen,
nach Form und Inhalt verantwortlich. Den ständigen Hülfsarbeitern des Betriebsamtes oblicgt die Ver-
antwortung für die sachgemäße Erledigung der ihnen zur Bearbeitung überwiesenen Geschäfte.

Für die Verbindlichkeit der von den Eisenbahn-Betriebsämtern abzugebenden schriftlichen Erklärungen
genügt die Unterschrift des Betriebs-Direktors oder eines der ständigen Hülfsarbeiter des Betriebsamtes.

Die Geschäftsordnung der Eisenbahn-Betriebsämter wird von dem Minister festgestellt.

8. 19.
Betriebskassen und Betriebsblüreaus.

Für die Vermittelung des geschäftlichen Verkehrs der Eisenbahn= Betriebsämter sind die Eisenbahn-
Belriebskassen und das Betriebsblreau bestimmt.

Die Eisenbahn-Betriebskasse besorgt den gesammten Geldverkehr, sowie die Verrechnung der Einnahmen
und Ausgaben des Betriebsamtes.

Die Geschäftsordnung für dieselbe wird von dem Minister festgestellt.
Insoweit Betriebskassen nicht errichtet sind, werden die denselben zugewiesenen Geschäfte nach näherer

Bestimmung des Ministers von der Hauptkasse bezw. von den Stationskassen der betresfenden Eisenbahn-
Direktion mit wahrgenommen.

8. 20.
Betriebs, und Verkehrs-Kontroleure.

Den Betriebs-Kontroleureen obliegt die Beanfsichtigung und Revision des dogg und Stationsdienstes,den Verkehrs-Kontroleuren die Beaufsichtigung und Revision des Expeditions= und Kassendienstes, innerhalb
des Bezirks des ihnen vorgesetzten Eisenbahn-Betriebsamtes.

Die Stellen der Betriebs= und Verkehrs-Kontroleure können, sofern dem Bedürfnisse dadurch gen ügt
wird, auch in einer Person vereinigt werden.



§. 21.
Die Königlichen Eisenbahn-Bau-Kommissienen.

Den Eisenbahn-Bau= Kommissionen obliegt die Leitung der ihnen übertragenen Baulen, sowie die
Erledigung aller Geschäfte der Bauverwaltung innerhalb des ihnen zugewiesenen Bezirks, soweil dieselben
nicht durch die Vorschriften der §§. 4—6 und 12—14 der Organisation oder durch die Bestimmungen ihrer
Geschäftserdnung dem Minister oder der vorgesetzten Direktion vorbehalten sind. Die Besetzung der Bau-
klommission sowie die Feststellung ihrer Geschästsordnung erfolgt in jedem einzelnen Falle durch den Minister.

II. Spezielle Verwaltungszweige.
§. 22.

1. Bahnunterhaltung und Bahnaussicht.
Die Unterhaltung und Beaufsichtigung der im Betriebe befindlichen Strecken umfaßt die Fürsorge

für den guten baulichen Zustand der Strecken nebst allen darauf besindlichen baulichen Anlagen und für die
sichere Bewachung der Bahn. Insoweit diese Funktionen nicht von den Eisenbahn-Betriebsämtern wahrgenommen
werden lönnen, sind dafür Eisenbahn, Baumeister beziehungsweise Bauinspcktoren zu bestellen, welchen zugleich
innerhalb ihres Geschäftsbercichs die Verwaltung der Bahnpolizei Pbliegt. «Denselben untergeordnet sind die Bahnmeister und die den Bahnmeistern unterstellten Weichensteller
Bahnwärter, Hülfswärter und Streckenarbeiter.

8. 23.
2. Stations= und Zugdienst.

Für den Stations= und Zugdienst sind den Eisenbahn-Betriebsämtern die auf den Stationen und
Haltestellen fungirenden Beamten: die Stations-Vorsteher, Stations-Aufseher, Stations-Assistenten, Tele-
Fraphisten, Stations-Portiers und Nachtwächter, Rangirer und Weichensteller, sowic die mit dem Zugbegleitungs-
dienst betrauten Beamten: die Zugführer, Packmeister, Schaffner, Bremser und Schmierer nebst dem betreffenden.
Hülss= und Arbeiter-Personal untergeorduet.

8. 24.
3. Der Vetriebs-Maschinendienst.

DerBetriebs= Maschinendienst umfaßt die Fürsorge für die genügende und rechtzeitige Vorhaltung
der Zugkraft, für die betriebsfähige Erhaltung der Maschinen und Wagen sowohl während als außer der
Fahrt und die Regelung und Ueberwachung des Dienstes des Lokomotirpersonals. Inseweit diese Funktionennicht von den Eisenlahn) Verreeleranar wahrgenommen werden können, sind dafür Betriebs-Maschinen-
Inspekteren beziehungsweise Maschinenmeister zu bestellen.

6 Die mit dem Lokomotiv-(Fahr-) Dienst betrauten Beamten: die Lokomotivführer, Heizer sowie die
Wagenmeister und das betreffende Arbeiterpersonal auf den Stationen sind demselben untergeorduct.

§. 25.
4. Expeditionsdienst.

· Für den Expeditionsdienst sind den Eisenbahn-Betriebsämtern die auf den Stationen ihres Bezirks
mit der Billet, Gepäck- und Güler-Expedition betrautn Beamten nebst den Boden- und Lademeistern und
dem betressenden Arbeiterpersonale unkerssteoronet. ,Die dem Stalionsvorstande obliegende Regelung des Gesammtdienstes auf der Stalion erstreckt sich
auch auf den äußeren Expeditionsdienst.

§. 26.
5. Hauptwerkstätten-Dienst.

Der Werkstättendienst in den Hauptwerkstätten der Bahn steht unter der Leitung besonderer (Werk.
statls-) Maschinen-Jnspektoren beziehungsweise Maschinenmeister, welchen die für die betressende Werkstätte
maugestellten Werkmeister, Werkführer, Portiers, Nachtwächter, Dampfmaschinenwärter nebst dem betreffendenArbeiterpersonal unterstellt sind.



8. 27.
6. Materialienverwaltung.

Die jährliche Gesammibeschaffung und die Verwaltung der Betriebs-, Oberbau-, Werkstatts= und
Uniform-Materialien erfolgt durch die Direktion und ihre Organe. Inwieweit eine Mitwirkung der Eisenbahn-
Betriebsämter dabei stattfindet, wird durch die betreffenden Dienstinstruktienen der einzelnen Verwaltungen
bestimmt.

Die größeren Magazine sind besonderen Magazin= (Materialien.) Verwaltern unterstellt, während
die auf der Strecke oder in den kleineren Depots der Stationen und Nebenwerkstätten befindlichen Materialien
der Anfsicht der Bahnmeister, Stationsvorstände und Werkstätten-Vorsteher Übertragen werden.

§. 28.
7. Telegraphen-Unterhaltungs-Dienst.

Für den Telegraphen= Unterhaltungs-Dienst fungiren innerhalb des Bezirkes einer Direktion ein
oder mehrere Telegraphen-Inspektoren, welchen die Einrichtung und Bcaufsichtigung der Leitungen und Apparate
nach den Aufträgen der Direktion und des betreffenden Eisenbahn-Betriebsamtes oblieg Die mit der Unter-haltung der Leitungen und Apparate betrauten Telegraphen-Aufseher, sowie die für die Bedienung der Apparale
bestimmten Telegraphisten und Stationsbeamten sind in Bezug auf die lechnische Behandlung der Apparate
und der zugehörigen Materialien dem Telegraphen-Zuspeklor, im Uebrigen dem Betriebsamte unterstellt.

g. 29.
8. Bauverwaltung.

Die obere Leitung des Baues neuer Bahnstrecken erfolgt nach Maßgabe des Bedürfnisses entweder
unmittelbar durch die Königlichen Eisenbahn-Direktionen oder durch besondere Ban-Kommissionen, oder durch
diejenigen Eisenbahn-Betriebsämter, an deren Strecken die neuen Linien sich anschließen. Unter der bau-
leitenden Behörde fungiren Abtheilungsbaumeister für größere Neubaustrecken, welchen das gesammte, beim Bau
beschäftigte Aufsichts= und Arbeiter-Personal unterstellt ist. Auch die bei der Betriebsverwaltung beschäftigten
Beamten (Assessoren, Baumeister, Bauführer, Zeichner 2c.) können nach Bedürfniß zu den Geschäften der
Bauverwaltung herangezogen werden.

9. Kassen verwaltung.
Für die Kassenverwaltung bestehen außer der Eisenbahn-Hauptkasse und den Eisenbahn-Betriebs-

kassen — insoweit letztere eingerichtet sind — bei dem Veirele Stations= und Expeditions-Kassen, beim
Bau Spezial-Bankassen.burch die Spezial-Bankassen werden die für die Bauverwaltung erforderlichen Ausgaben bewirkt,
die Geschäfte derselben können hierzu geeigneten kautionspflichtigen Persenen nach Maßgabe der dieserhalb
erlassenen Bestimmungen vertragsweise Übertragen werden.

Die Expeditions. (Villet-, Gepäck= und Güter-) Kassen sind für die Erhebung der Transport-
Einnahmen der Bahn bestimmt und werden entweder von dem Expedienten oder von einem demselben bei-
geordneten Kassirer verwaltet. Sie haben ihre Einnahmen, insoweit nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen die
direkte Abführung an die Eisenbahn-Haupt= oder Betricbslasse angeordnet wird, periedisch an die Stations-
lassen abzuliefern.

en Statienskassen obliegt neben der Erhebung der nicht aus dem Transportverkehr originirenden
Einnahmen die Ausführung von Zahlungsaufträgen mittelst der vorhandenen Kassenbestände, sowie die perio-
dische Ablieferung der Bestände und der Zahlungsbeläge an die vorgesetzte Eisenbahnbetriebs-Kasse bezw.
Hauptkasse. Sie werden entweder von besonderen Stationskassen--Nendanten bezw. Einnehmern oder auf
kleineren Stationen von dem dazu bestimmten Stationsbeamten verwaltet. Dem Stationskassen-Verwalter
kann nach Bedürfniß auch die Verwaltung der Expeditionskassen Ubertragen werden. An dem Sitze eines
Eisenbahn-Betriebsamtes kann die Stationskasse mit ber Betriebskasse vereinigt werden.

Bei den Staatsbahnen werden die von den Eisenbahn-Betriebsämtern zur Zahlung angewiesenen
Betriebs-Ausgaben von der Betriebskasse selbsiständig verrechnet. Die vierteljährlich in die Bücher der Haupt-
kasse zu übernehmenden summarischen Ausgabc-Beträge werden in der Jahresrechnung der Direktion mit den
von den Betriebsämtern aufzustellenden Spczial-Rechnungen beligt. Insoweit die obere Leitung des Banesneuer Bahnstrecken den Eisenbahn-Betriebsämtern selbstständig übertragen wird, erfolgt die n- und
Verrechnung bei den betreffenden Baufonds durch die Betriebskassen.
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III. Allgemeine Bestimmungen über die Anstellung im Staats-Eisenbahndienst.
 31.

1. Art der Anstellung.

Die Anslellung der Beamten im Staats-Eisenbahndienst erfolgt mittelst Verleihung einer etatsmäßigen
Beamtenstelle oder mittelst Dienstvertrages im diätarischen Verhällniß.

Bahmwärter, Weichensteller, Portiers und Perrondiencr, Nachtwächter, Kassen= und Bürcaudiener,
Billeldrucker, Magazinaufseher, Brücken-, Maschinen= und Krahnwärter, Krahnmeister, Kohlenmesser,
Matrosen und Trajeklaufseher, Schmierer, Vremser und Heizer werden mittelst Dienstwertrages im diätarischenVerhällniß angestellt. Die Anstellung mittelst Verleihung einer etatsmästigen Beamtenstelle erfolgt entweder
fest (auf Lebenszeit) oder auf Kündigung.

Die Anstellung auf Kündigung kann erst nach Ablauf der vorgeschriebenen Probezeit ersolgen, welche,
soweit dieselbe nicht durch besondere Bestimmungen festgestellt ist, in der Regel ein Jahr beträgt.

Die feste Anstellung der Subalternen und Unterbeamten (§F. 33) kann nur bei denienigen Staats-
Eisenbahnbeamten erfolgen, welche die ihnen übertragene dienstliche Stellung fünf Jahre lang in befriedigender
Weise bekleidet haben.

Die Anstellung mittelst Dienstvertrages im diätarischen Verhältniß kann erst nach Ablauf einer
Probezeit, welche der Regel nach sechs Monate beträgt, erselhen.Die Anstellung und Beförderung der im Staats-Eisenbahndienst angestellten Beamten erfolgt im
Uebrigen nach Maßgabe der Qnalisikation und der Anciennetät.

§. 32.
2. Erfordernisse der Anstellung.

a. Für die höheren Beamten.
Zur Anstellung als Präsident oder Mitglied einer Königlichen Eisenbahn-Direktion, als Verstand

oder ständiger Hülfsarbeiter eines Eisenbahn-Betriebsamtes, als Bau-Inspektor oder Maschinen-Inspektor,
als Eisenbahnbaumeister sewie als Maschincumeister ist der Regel nach die MWlegung der betressenden höheren
Staatsprüfung erferderlich. Die Feststellung der sonstigen Voraussetzungen und soingungen von welchen
die Anstellung in einer der verbezeichneten Stellen abhängig zu machen, bleibt besonderer Bestimmung vor-
behalten.

Zur Anstellung als ständiger Hülfsarbeiter eines Eisenbahn-Betriebsamtes können ansnahmsweise
auch solche Personen zugelassen werden, welche durch eine mehrjährige Beschäftigung als Hülfsarbeiter einer
Königlichen Eisenbahn-Direktion oder eincs Königlichen Eisenbahn-Betrichsamtes nach dem Ermessen des
Ministers ihre Befähigung für die Bekleidung einer solchen Stelle nachgewiesen haben.

33.

b. Für die übrigen Beamten.
Alter.

Die bei der Staats-Eisenbahnverwaltung anzustellenden Beamten dürsen beim Eintritt in den
Staals-Eisenbahndienst das 40. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben. Ausnahmen untlerliegen der Geneh#
migung des Ministers.

S. 34.
Anstellungs-Berechtigung.

Für die Besetzung derjenigen Dienststellen, welche für Militär-Anwärter überhaupt oder ausschließlich
bestimmt sind, sind die über die Annahme der Militär-Anwärter des Heercs und der Marine erlassenenallgemeinen Vorschriften maßgebend.

Für die Besetzung der Subalternstellen, welche nach den bestehenden Vorschriften mit Civil-Anwärtern
besevt werden können, sind die über die Annahme vonCivil= Supernumerarien überhaupt und für den Siaats-
Eisenbahnvienst insbesondere erlassenen Bestimmungen masigebend.

Inseweit bei Besetzung derjenigen vakanten Stellen, welche ausschliestlich für Militär-Anwärter
bestimmt sind, in vorschriftsmäßiger Weise festgestellt ist, raß qualisizirte Anwärter nicht vorhanden sind, sowie
bei Besetzung solcher Stellen, welche weder für die ausschließliche noch für die alternirende Besehung mit



Militär-Anwärlern bestimmt sind (als der Stellen der technischen Eisenbahn-Sekretäre, Werkmeister, Werk.
führer, Lokomotivführer, Lokomotioheizer, Maschinenheizer, Bahnmeister, Zeichner, Wagenmeister2c.),können
auch andere Bewerber zur Anstellung zugelassen werden.

§. 35.
Erfordernisse für besondere Beamten-Kategorien.

für die Beschäftigung und Anstellung der Bahnpelizei-Beamten und Lokomotiv=
Bundesrath über die Befähigung dieser Beamten getroffenen bezw. künftighin

sowie nach den neben diesen Bestimmungen vom Minister zu erlassenden reglemen-

Kassen= oder Magazin-Verwaltung verbundenen Stelle ist die Hinter-
nach Maßgabe der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen

8. 36.
Prüfungen.

Zum Nachweis der für die Beschäftigung oder Austellung in einer bestimmten Stelle erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten bedarf es der Ablegung der reglementsmäßig vorgeschriebenen Prüfungen. Ueber
ausnahmsweise Entbindung von denselben befindek der Minister.

§. 37.
3. Diensteinkommen und Dienstemolumente.

Für die Regelung des Diensteinkommens und der Dienstemolumente der Beamten (Gehalt, diätarische
Remnneration, Kommissionszulage, Theuerungszulage, Diäten und Reisekosten bei Dienstreisen, Umsngstoften,Dienstwohnungen und Pensionen 2c.) sind die vdicsethalb erlassenen gesetzlichen und reglementarischen Be-
stimmungen maßgebend.

legung deresornsrtigl

F. 38.
4. Uniform.

Sämmtliche zur Anlegung einer Dienstuniform verpflichtete Beamte haben im Dienste die vorschrifts-
mäßige Uniform zu tragen.

F. 39.
5. Disziplin.

Die Dienstverhältnisse der auf Kündigung angestellten Beamten werden durch die besonderen, in der
Anslellungs-Verfügung bezw. in dem Engagements-Vertrage ausgedrückten Bedingungen und im Uebrigen
durch die betreffenden allgemeinen gesetzlichen Vorschriften geregelt.

F. 40.
Schlußbestimmung.

Diejenigen Eisenbahn-Direktienen, für deren Verwaltungsbezirke Eisenbahn-Betriebsämter noch nicht
errichtet sind, haben die den letzteren nach den vorstechenden Bestimmungen zugewiesenen Geschäfte mit wahr-
zunehmen, soweit nicht von dem Minister abweichende Bestimmung getrosfen ist.

Auf Ihren Bericht vom 19. Februar d. Is. bestimme Ich unter Hinweis auf die durch Meinen Erlaß vom

24. November v. Ic. genehmigte „Organisation der Staatseisenbahn-Verwaltung", rmit dem 1. April. ai 185

Is. 1) die infolge der Erlasse vom 5. November 1849 (G. S. S. 404) bezw. I. Juli (G. S.

S. 2r und 15. Dezember 1866 (G. S. 1867. S. 5) eingesetzten Königlichen Eisenbahn-Direktionen zu

**
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Münster —. „Königliche Direktion der Westfälischen Eisenbahn" —, zu Saarbrücken und zu Wiesbaden auf.
elöst, der Bezirk der Direktion der Westfälischen Eisenbahn zu Münster mit dem Verwaltungsbezirke ver

Eisenbahn-Direktion zu Hannover, und die Bezirke der Eisenbahn-Direktionen zu Saarbrücken und Wiesbaden
mit dem Verwaltungsbezirke der Eisenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M. vereinigt werden, 2) die zum Bezirkeder Direktion der Peelschfesisch-Mlareslhen Eisenbahn zu Berlin gehörige Strecke Berlin—Blankenheim aus

demselben ausgeschichen und mit dem Verwaliuugsbezirle der Eisenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M. ver-einigt wird, 3) die auf Grund der landesherrlichen Erlasse vom 21. August 1852 (G. S. S. 577) und 5. November
1849 (G. S. S. 404) eingesebten Königlichen Direktiencn der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn zu Berlinund der Ostbahn zu Bremberg vem 1. April d. Is. ab die Firma: „Königliche Eisenbahn-Direktion zu Berlin“
bezw. „Königliche Eisenbahn= Direklion zu Bromberg“ führen, daß mit demselben Zeitpunkte 4) sämmtliche
von der Direktion der Nieverschlesisch. Märkischen Eisenbahn zu Berlin, der Direktien der Ostbahn zu Bromberg,
der Eisenbahn-Direktion zu Hannover, der Eisenbahn-Direktion zu Elberfeld und der Direktion der Ober-
schlesischen Eisenbahn zu Breslau ressortirenden Eisenbahn-Kommissionen aufgelöst und an Stelle der letzteren:
„Königliche Eisenbahn-Betriebsämter“, ressortirend von derjenigen Eisenbahn-Direktion, zu deren Bezirk sie
gehören, errichtet werden, und zwar: a. im Bezirk der Eisenbahn-Direktion zu Berlin: je drei in Berlin
und je eins in Breslau, Görlitz und Halle a. S., b. im Bezirk der Eisenbahn Direktion zu Bromberg
je eins in Verlin, Schneidemühl, Stolp, Danzig, Königsberg i. Pr., Thern, Brember, und Stettin, c. imBezirk der Eisenbahn-Direktion zu Hannover: je eins in Münster, Dortmund, Paderborn, Hannover,
Bremen und Cassel, d. im Bezirk der Eisenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M.: je eins in Berlin,
Nordhausen, Wiesbaden, Trier, Saarbrücken und Frankfurt a. M., c. im Bezirk der Eisenbahn-Direktion
zu Elberfeld: je eins in Aachen, Düsseldorf, Hagen, Essen, Cassel und Altena, sowie f. im Ben derDirektion der Oberschlesischen Eisenbahn zu Breslan: je eins in Breslau, Posen, Glogan, Natibor,
Kattewitz und Neiste. Die vorbezeichneten Eisenbahn-Betriebsämter sollen in Angelegenheiten der ihnen über-
tragenen Geschäfte alle Befugnisse und Pflichten einer öffentlichen Behörde haben. Dieser Erlaß ist durch
die Gesetzsammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 21. Februar 1880.
gez. Wilhelm.

An den Minister der öffentlichen Arbeiten. ggez. Mahbach.

Aebersicht
der vom 1. April 1880 ab festgesetzten Eisenbahn-Direktions= und Betriebsamts-Bezirke der

Staats-Eisenbahn-Verwaltung.
A. Zönigliche Direktionen der Staale-Eisenbahnen.

I. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Berlin.
Präsident: Pape.

Betriebsämter:
1) Berlin. (Berlin— Sommerfeld.)

Direltor: Regierungsrath Guttmann.
Strecken: Berlin—SommerfeldundBerliner

Ningbahn.
2) Breslanu.

Direkior: Geheimer Regierungs-Rath Spiel-
hagen.

Strecken: Sommerfeld—Sagan—Breslau, Gas-
sen—Kohlfurt—Arnsderf und Bres-
lauer Verbindungsbahn.

3) Görlitz.
Direktor: Bauinspelter Garke.
Strecken: Kohlfurt — Lauban — Ruhbank—Alt-

wasser, Kohlfurt — Görlitz — Lanban,
Nuhhanl—Liebau und Dittersbach—
Glatz.

4) Berlin. (Berliner Nordbahn.)
Direktor: Regierungs= und Banrath Klose.
Strecke: Berlin—Stralsund.

5) Berlin. (Berlin—Dresden.)
Direktor: Regierungsrath Wittich.
Strecke: Berlin—Dresden. (Für Rechnung der

Berlin-Dresdener Eisenbahn-Gesell-
schaft verwaltel.)

6) Halle.
ireklor:

Strecken: Ei.
Rechnung der

Eisenbahn.
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II. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Bromberg

Präsident: Wex.

Betriebsämter:

1) Berlin.

Direktor: Regier * und Bauralh Nasch.Strecken: Berlin— in —Schneidemühl, Fre-

versvert Üdersdorf, Küstrin—Frank.urt

2) Schneidemühl.
Direktor: Regierungs-Assesser Graaf.
Strecken: Schneidemühl—Konitz—Dirschau, Pe-

sen—Neustettin.
3) Stolp.

Direktor: Regierungs= und Baurath Nahrath.
Strecken: Wangerin—Neustettin—Konitz, Neu-

stettin—Belgard, Neustettin—Zollbrück
—Stolpmünde und bezw. Nügenwalde.

4) Danzig.Direktor: Bauinspektor Naumann.
Strecken: Dirschau—Seepothen, Dirschan—Dan-

zig—Neufahrwasser.

5) Königsberg.
Direktor: Regierungs= und Baurath Reitemeier.
Stricken: Scepothen—Inslerburg—Eydtkuhnen

(Landesgrenze), Insterburg—Profslken
(Landesgrenze), Tilsit— Memel.

6) Thorn.
Direktor: Regierungs-Assessor r. Mühlenfels.
Strecken: Thorn—Insterburg,Thorn—Otllol-

schin (Landesgrenze).
Bromberg.
Direktor: Bauinspektor Blumberg.
Strecken: Schneidemühl—Thorn, Bromberg—

Dirschau, Laskowitz—Jablonowe.

–

8) Stettin.
Direktor: Regicerungs-Assessor Landgrebe.
Strecken: Stargard—Danzig, Belgard—Colberg.

(Für Rechnung des Staates verwaltcte
Hinterpommersche Strecken der
Berlin= Stettiner Eisenbahn Gesell-schaft, efr. ad B. VI.)

III. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Hannover.
Präsident: v.

Betriebsämter:
1) Mülster.

Direktor: Regierungs= und Baurath Bramer.
Strecken: Emden—Hamm, Rheine—Minden,

Mülnster—Enschede (letztere für Rech-
nung der Münster-Enscheder Eisen-
bahn-Gesellschaft verwaltet).

) Dortmund.
Direktor: Regierungs= und Baurath Urban.
Strecken: Welwer— Sterkrade, Hamm—Pader=

Paderborn.
Direktor: Bauinspektor Schulenburg.
Streecken: Paderborn—Nordhausen, Herzberg—

Braunschweigiche Landesgrenze, Alten.beken—Warburg,Ollbergen—Hohz-
minden.

—

x“

Schmerfelr.

4) Haunover.irekter: Nzierungsrath Dr. Koch.Strecken: Minden — Hannover — Brauuschwei-

ische Landesgrenze, Lehrte—Harburg,
sinet g.hunonn mit Echem—Hohnstorf.

5) Bremen.
Direktor: Regierungs= und Baurath Beckmann.
Streecken: Wunstorf—Bremerhaven, Burglesum—

Vegesack.
6) Cassel. (Hannover—Cassel.)Direkter: Regierungs= und Baurath Hinüber.

Sneccken Hannover—Cassel,Lehrte—Nord-
temmen.

7) Cassel. (Main-Weser-Bahn2
Direktor: Regierungs- und Baurath Ulhemann.Strecken: Cesser iegen.-Fransfurt a. M.

IV. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M.
Präsident: Hendel.

Betriebsämter.
Berlin.

Direktor: Bauinspehtor Stock.Strecke: Berlin—Blankenheim.
2) Nordhausen.

Direktor: Regierungsrath Pieper.
Strecken: gueegen . eonlk!felde—Treysa, Cassel— Waldkappel

1)
3) Wiesbaden.

Direktor: Geheimer Regierungs-Rath Hilf.
Strecken: Lollar—Oberlahnstein—Coblenz,Ober-

lahnstein—Frankfurta. M. nebst Zweig-
kahnen.

4) Trier.

-Veggierungerath Foerster.lenz—Trier r. U.—Perl (Landes-



grenze), Wasserbillig—Konz, Kar- (letzicre für Rechnung der Rhein-thaus—Konz, Trier I. U.—Kenz. # Nahe Eisenbahngesellschaft verwaltet).
6) Frankfurt a. M.

5) Saarbrücken. Direktor: Regierungs= und Baurath Scebaldt.
Direktor: Regierungs. und Baurath Bormann. Stecken: Frankfurt a. M.—Bebra —Göttingen

Strecken: Kenz—Saarbrücken—Nceunlirchen—Vex. nebst Zweigbahn nach Arcushausen,
bach nebst Zweigbahnen, Saarbrücken— Sachsenhausen—Osffenbach und Louisa,
Saargemünd (Landesgrenz.), Fisch- Elm—Gemünden, Hanau—Friedberg,
bachthalbahn und Rhein-Nahe Bahn Frankfurt—Homb#g.

V. Königliche Direktion der Berliner Stadteisenbahn zu Berlin (Baubehörde).
Vorsitzender: Regierungs= und Banrath Dircksen.

Strecke: Berliner Stadtbahn (im Van).

B. Königliche Direktionen der für Rechnung des Staales verwaltelen Eisenbahnen.
VI. Königliche Direktion der Berlin- Stektiner Eisenbahn zu Stettin.

Versitzcuder: Geheimer Regierungs-Rath Jecklin.
Strecken: Berlin— Stettin—Stargard mit Eberswalde—Frankfurt und Zweigbahnen nebst Angermünde—

Stwert, Angermünde —Stralsund nebst Steitin—Pasewalk—Mecklenburgische Grenze und Zweig-
bahnen.

VII. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Magdeburg.
Präsident: Redlich.

Strecken: Magdeburg—Halberstadt—Thale,HalleundCöthen—Vienenburg—Löhne,Frose—Ballensledt—
Heudeber—Dannstedt—Wernigerode, Grauhef—Clausthal, Güsten—Schönebeck, Staßfurt— Blumen-
berg, Sangerhausen —Erfurt, Magdeburg—Leipzig, Magdeburg—Wittenberge, Magdeburg—Oebis-
felde, Berlin —Lehrte, Stendal—lUelzen—Langwedel, Hannover—Allenbeken und Wecben— Hasle.

« Betriebsamt:

Berlin.
Direktor: Geheimer Regicrungsrath Ouassowsli.
Slrecken: Berlin—Magdeburg—Schöningen mit der Wannsec-Bahn, Magdeburg —-Biederitz und Eilsleben—

Helmstedt.
VIII. Königliche Direktion der Cöln-Mindener Eisenbahn zu Cöln.

Präsident: Offermann.
Strecken: Deutz—Minden, Emscherthalbahn, Oberhausen—Arnheim,Wesel—Bocholt,Cöln—Gießenmit

Betzdorf—Siegen, Venlo —Hamburg, Wanne—Haltern
mit den betreffenden Verbindungs= und Zweigbahnen.

IX. Königliche Direktion der Rheinischen Eisenbahn zu Cöln.
Präsident: Rennen. ·

Strecken: Cöln—Herbesthal,Cöln—BingerbrückmitAndernach—Mayen,Remagen—AhrweilerundBonn—
Euskirchen, Kalscheuren —Trier, Neuß —Düren —Euskirchen, Cöln — Nymwegen mit Neuß —Viersen,
Crefeld —Rheydt, Kempen —Venlo, Cleve—Zevenaar, Oppum —Hörde, Speldorf—Niederlahnstein,
Duisburg Quakenbrück, Düsseldorf—Hörde mit Wichlinghausen—Steele, Limburg Altenkirchen

mit den betreffenden Verbindungs= und Zweigbahnen.

C. fHönigliche Direktionen der für Nechnung von Privat-Gesellschaften verwaltelen Eisenbahnen.
X. Königliche Eisenbahn-Direktion zu Elberfeld.

4 Präsident: Jonas. ·

Betriebsämter: Strecken: Welkenracdt (Belgische Grenze) —
Neuß—Obercassel, Aach en M.—Nachen1) Aache
T., Rheydt—Dalheim, M.-Gladbach—

n.

Direltor: Regierungsrath Wrede.



2) Düsseldorf.
D irektor:
Strecken:

3) Hagen.
Direktor:
Strecken:

4) Essen.
Direktor:

1) Breslau.
Direktor:
Strecken:

2) Posen.Tosen.n
Strecken:

3) Glogau.
Direktor:
Strecken:

4) Ratibor.
Direktor:
Strecken:

Homberg, Viersen —Venlo, M.-Glad-
bach—Jülich—Stolberg und Jülich—.
Düren.

Regierungsrath Kauth.
Neuß—Schwelm, Düsseldorf—Kupfer-
dreh, Vohwinkel —Steele, Ueberruhr—
Dahlhausen, Haan—Deutz, Gligs-
Wald—Solingen, Mülheim a. Rh.—
Bensberg, Barmen —Rittershausen —
Remscheid, Lennep —Wipperführt und
Bonn—Wermelstirchen —Opladen.

Regierungs- und Baurath Buchholtz.
Schwelm — Hagen—Soest,Unna—
Hamm, Hagen — Haufe, Hagen—
Brügge—Lüdenscheid,Hagen—Her-
decke — Witten, Dahlhau en — Hat-

tingen—Herdecke, Herdecke—Hengstei,
Hengstei—- Cabel, Cabel—Hohensyburg.

—

Regierungs= und Baurath Janßen.
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Strecken: Duisburg—Steele—Dortmund, Holz-

wickede —Mülheim a. d. Ruhr—Ober-

bausen und Ruhrort, Kettwig —Mül-
geim a. d. Nuhrund Styrum, Bochum—iemke —Herne, Bochum—Watten-

sbeint — Essen — Werden, Essen—Schalke — Bismarck — Herne, Ober-

hausen—Osterfeld —Caternberg, Bis-
marck — Winterswyk, Winterswyk—
Bocholt, Steele—Dahlhausen — Laer
—Langendreer—Witten — Dortmund,

Dortmunderfeld—Huckerde.
5) Cassel.

Direktor: Regierungs-Assessor Braesicke.
Strecken: Schwarte —Warburg —Cassel—Ger-

stungen, Scherfede — Holzminden,
Fröndenberg — Menden, Hümme—
Karlshafen.

6) Altena.
Direktor: Bauinspektor Otto.
Strecken: Cabel—Siegen, Lethmathe —Iserlohn

Finnentrop—Olpe—Rothemühle.

XI. Königliche Direktion der Oberschlesischen Eisenbahn zu Breslau.

Präsident: Fleck.
Betriebsämter:

Regierungsrath v. Wehren.Sükebis —Breslau—Cosel, Brieg—
Neiße und Groschowitz—Groß-Streh,
litz — Preiskretscham — Borsig. Werk
bezw. Laband.

Regierungsrath Kramm.
Stargard — Posen, Posen — Thorn,
Inowrazlaw— Bromberg.

Regierungs= und Baurath Rintelen.
Schebitz — Posen, Lissa — Glogau—
Hansdorf und Sagan—Sorau.

Regierungsrath Busch.
Cosel—Oderberg, Ratibor— Leobschütz,
Nendza—Idaweiche, Fricdrichsgr.—
Martha-Valeska-Gr., Kattowitz —

—Jägerndorf.
5) Kattowitz.

Direktor: Regierungs= und Baurath Steeg-
mann.

Strecken5): Cosel — Oswiecim, NMweigvahnchoppinitz— Sosnowice, Morgenroth
— Tarnowitz, Gleiwitz — Beuthen—
Schwientochlowitz sowie die Zweig-
bahnen nach den Hütten und Gruben.

Saeleger, Rasselwitz— Leobschütz

6) Neiße.
Direktor: Regierungsrath Braunschweig.
Strecken: Breslau—Mittelwalde, Frankenstein—

Neiße — Rasselwit—Cosel,Deutsch-
Wette—Ziegenhals.

) Anmerkung. Außerdem gehört zum Bezirk des Be-
triebsamts Kattowitz das Net der verpachteten schmalspurigen
Zweigbahnen im Oberschlesischen Bergwerls= und Hütten-
revier.

Berlin, den 31. März 1880.
Vorslehendes wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 1738/2. K. M. v. Kameke.
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Nr. 87.
Friedens-Verpflegungs-Etats für 1880/81. Zulage für Unteroffiziere in Elsaß-Lothringen.

Berlin, den 28. März 1880.
Nach Genehmigung des Reichshaushalts-Etats für 1880/81 werden, soweit Aenderungen eingetreten, neue
Friedens-Verpflegungs-Etats ausgegeben werden und denBehörden und Truppen in der Art und Gobl
wie seither zugehen. Im Uebrigen bleiben die gleichen Etats für 1879/80 in Kraft. Die neuen Etatstreten mit dem 1. Aprild.Is. in Wirksamkeit.

Die den ünterefiieren c. der Besatzungstruppen in Elsaß-Lothringen im laufenden Jahre ge-
-währte Zulage ist auch im Etatsjahr 1880,81 zuständig.

Kriegs- Miusteriim.v. Kame
Do. 961. 3. A. 1.

Nr. 88.
Bedingter Wegfall der Marschronten bei der Eisenbahnbeförderung von Kommandos.

Berlin, den 1. April 1880.
DerEErlaß vom 20. November 1874 (A.-V.-Bl. S. 244) wird dahin erweitert, daß künftig die Ausfertigung

von Marschrouten für alle solche mit der Eisenbahn zu befördernde Militär-Kommandos, welche vem Abgangs-
bis zum Bestimmungserte einen Landmarsch nicht zurückzulegen und überhaupt an die Kommunen keinerlei
Aufprüche aai Naturalleistungen, wie Onartier, Verpflegung, Vorspann 2c. zu machen haben, nicht mehr er-forderlich i

Das Attest über die Nothwendigkeit der Benutzung der Eisenbahn, sowie diejenigen Erläuterungen,
welche andernfalls aus der Marschroute zu ersehen sein würden, bezw. für die Nevisionszwecke unentbehrlichsind, wic: Über den Zweck des Kommandos, den Ausgangs- und —*t desselben, sowie über den Zeit-

punkt des Antritts und der Beendigung der Fahrt, sofern letztere Angaben, zur ordnungsmäßigen Liquidirung
und Anweisung der zuständigen Marschgebührnisse nothwendig sind, hab en auf dem dem Kommandoführer
aerhleitenen Abschnitt 3 des Requisitionsscheines „Anerkenntniß für die Mililär-Verwallung“ ihren Platzzu sinden

Kriegs-Ministeriume Militär-Oekonomie-Departement.No. 243. 3. 80. M. O. pD. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 89.
Verkauf von Materialien und Geräthen für die Anfertigung der Munitionzu Zielübungen.

Berlin, den 30. März 1880.

Unter Da#ugnahme auf Pos. 4 des im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 23 pro 1879 veröffentlichten Erlassesvom 17. Ollober 1879 Nr. 613/9, Art. 1 wird hiermit bestimmt, daß die Truppen 2c. die Materialien für
die NMeMunin von denjenigen Artillerie-Depots käuflich zu entnehmen haben, auf welche sie be-

züglich des Empfanges ihrer Uebungs-Muunition angewiesen sind.
Die Verkaufspreise sind sestgesetzt für

1000 Papierhülsen ouf . 2 r. 30 J.
1000 Leschosse . .2215—-1000 Sp . ......1-90-1000 11 hen M„w1.4-. 4.é 50

1 Beutel zum Verpacken von 1000 bis 2000 Geschen — 1½ „]
1 Karton zum Verpacken von 500 SpiegelnDie Entnaline des ganzen Jahresbedarfes hat 1n auf ein Mal seltzusinen.

Die Geräthe zum Zusammensetzen der Papierpatronen, zum Laden und Schießen und zum Aus und
Einlöthen der Broncechlinder sind, bei eintretendem Bedarf von den Truppen 2c. aus der Gewehrfabrik in
Danzig zu beziehen und gilt für den Verkauf nachstehendes
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Preisverzeichniß.
Preis pro

Benennung. Stück
. I J.

Patronenbreiter mit 25 Löchern.w — 50

Pulvermaßße..wy g .... — 15

Trictheer; — 3

Spiegelsetzösersrsrs; — 4

Messinghülsen ............·.... —45

Hilfslorne zum Infanterie-Gewehr bm. [ —60
Hilfskorne zur Jäger-Büchse M/V7l. .............. —60
Raumnadeln.... .. ..... ...... —-— 4

Handfaconfrais zum Nachraumen der innerenHihlungddesEulsenankosee ....·. —50
RerbahlezumNachweitendesZundkanals.........·.. .... —10

FqconfkqtszmnLtwettcrnduZündqlocke... ... -—61

Kriegs-Ministeriun;Allgemeines guege W
No. 402/3. Ari. 1. M

Nr. 90.
Vierter Nachtrag zu dem Reglement über die Servis-Kompetenz der Truppen im Frieden vom

Februar 1868.
Berlin, den 2. April 1880.

Zu dem Reglement über die Servis-Kompetenz der Truppen im Frieden vom 20. Februar 1868 ist ein
vierter Nachtrag herausgegeben worden. Derselbe wird den Königlichen Kommande= rc. Behörden zur eigenen

Benutzung bew. zur entsprechenden weiteren Vertheilung in der erforderlichen Anzahl per Convert zugehen.
Zur Ergänzung der an die Garnison-Verwaltungen ausgegebenen Reglements ist der Bedarf von

den Korps-Intendanturen bei der Servis-Abtheilung des unterzeichueten Departements anzumelden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie- epartement.
. A.

No. 539,2. M. O. D. 4. v. Harttott. Müller.

Nr. 91.
Nachtrag Nr. 5 zum 1. Theile der Kriegsfenerwerkerei.

Berlin, den 3. April 1880.
Der-Nachtrag Nr. 5 zum 1. Theile der Kriegsfeuerwerkerei ist im Druck erschienen und wird den betresfenden
Kommando= 2c. Behörden, in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren, unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 734/3. 80. Art. 1.
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Nr. 92.
Ausstellung von Quartier- Bescheinigungen auf Märschen.

Berlin, den 3. April 1880.
Aif Grund des §. 15 der Ausführungs-Instruktion vom 31. Dezember 1868 zu dem Onartierleistungs-
Gesetze vom 25. Juni desselben Jahres sind den Ortschoften für gewährtes Quartier in Kantonnements und
auf Märschen nach dem daselbst bezeichneten Fermular E Qnuartier-Bescheinigungen zu ertheilen.

Wie zur diesseitigen Kenntniß gebracht, werden diese Bescheinigungen häufig zur Stelle gar nichtoder doch nur unvollständig ausgestellt, weil die Kommandoführer nicht mit den 3.#lichen Fermularen
versehen sind, wodurch Weiterungen entstehen bezw. die Schreiberei vermehrt wird.

Im Auschluß an die Verfügung vom 11. Juli 1870 wird daher darauf aufmerksam gemacht, daß
den Kommandoführern in allen Fällen die erforderliche Anzahl Formulare zu den qu. Onartier-Bescheim.
gungen mitzugeben ist. Denselben wird ferner die Anshändigung der demnächst vorschriftsmäßig auszu-
stellenden Bescheinigung an die betreffenden Kommunen noch besonders einzuschärfen sein.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
To. 1201 M. O. D. 1. v. Hartrott. Müller.

Nr. 93.

Gewährung der Fuhrkosten an Militärärzte und Militärpfarrer bei der ärztlichen Hefandlung der inden detachirten Forts der Festungen stationirten Wallmeister, Zeugfeldwebel und Zeugsergeanten bezw.
bei Vornahme von Amtshandlungen in den Wohnungen dieses Personals.

Berlin, den 5. April 1880.
Ein Spezialfall giebt dem unterzeichneten Departement Veranlassung, im Einverständniß mit dem Militär-

Oclonemie-Departement allgemein zu bestimmen, daß denjenigen Militärärzien, welche sich behufs Behandlung
erkrankter Wallmeister, Zeugfelrwebel und Zeugsergeauten, wie auch deren Familicn, nach den detachirten
Forts der Festungen bezw. nach den außerhalb der Stadt belcgenen Wohnungen dieses Personals begeben
müssen, die wirklich entstandenen Fuhrkosten in Grenzen der verordnungsmäßigen Reisekesten daun erslattet
werden dürfen, wenn die Dringlichkeit des Falles, die Rücksicht auf die Zeitversäumniß oder eine Entfernung
von — zur Zeit —mindestens 15 Kilemeter für Hin= und Rückweg die Benutzung eines Fuhrwerks er-
orderlich gemacht haben.

Die hiernach zuständigen Fuhrkosten-Vergütigungen sind, je nachdem das Fortisikations= oder Zeug-
personal zu den in Rede stehenden Dienstgängen Veranlassung gegeben hat, im crsten Falle aus dem Abschnitt II A.

des Dootrungesen, im letzten Falle von dem betreffenden Artillerie-Depot für Nechnung des Kapitel 37Titel 15 zu zahlen.
In denjenigen Festungen jedoch, in welchen die Garnisonärzte, sowie in Graudenz, woselbst der jedes-

malige Regimentsarzt ein Fuhrkosten-Aversum erhalten, können besondere Fuhrkosten für die behufs Behandlung
erkrankter Wallmeister, Zeugfeldwebel und Zengsergeanten bezw. deren Familien nach den Forts 2c. zurück-
zulegenden Dienstgänge den Militärärzten nicht gewährt werden.

Den Militärpfarrern, wenn von ihnen Amtshandlungen in den Wohnungen des genannten Forti-
sitations- resp. Zeugpersonals haben vorgenommen werden mülssen, sind Fuhrkesten nach Maßgabe der hinsichtlich

derDiensihänge der Beamten allgemein bestehenden Vorschriften aus dem Reisekosienfonds — Etals-Kapitel 34 —
zu vergüten.

8 Die in einzelnen Spezialfällen bisher ergangenenen Verfügungen werden durch vorstehenden Erlaß
aufgehoben bezw. modifizirt.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

623. 11. Art. 1.
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Nr. 94.
Druckfehlerberichtigung und sonstige Abänderungen "r Ausrüstungs-Nachweisung der Brückentrainseines Armee-Korps

Berlin, den 5. April 1880.
A. In den Aenderungen, welche durch Nr. 26 des Armee-Verordnungs-Blattes pro 1878 betreffs der

vorerwähnten Nachweisung bekannt gemacht worden sind, ist auf Seite 242 bei lfdr. Nr. 5 stalt
des Textes in der Rubrik „Bezeichnung der Aenderungen" zu setzen:

Karabiner-Schuhe mitSchuh- und Schlagriemen, per Reitpferd (excl. das des Roßarztes) 1.
In die Rubriken

„nlc, 20h, 3g, 4, 5, 6a und 6b“
ist einzutragen:

„35, 9, 17, 18, 35, — 35."“
In der unter dem 20. September 1879 ausgegebenen Ausrüstungs-Nachweisung sind folgende An-
gaben zu berichtigen:
1) Seite 16. In Spalte 1b unter Tit. 1V A lfdr. Nr. 1 fehlt bei Angabe der für jedes Fahr-

zeug ctatsmäßigen Achsschmierbüchsen mit Riemen die Zahl 1.
2) Seite 32. Unter Tit. VII D, 1 lfdr. Nr. 4 Spalte 4 sind 2 Zahnhobel für die 2 Divisions-

brückentrains und in Spalte 5 als Etatszahl für den Gesammtbrückentrain 3 dergleichen verzeichnet,
wogegen nur 1 Zahnhobel und wwar für den Korpsbrückentrain etatsmäßig ist.

3) Auf derselben Seire ist unter fr. Nr. Se „Hufzangen“ in der Spalte #bh die Zahl 1 nicht
ausgeworfen.

4) Desgleichen ist in der Spalte 1d hinter lfor. Nr. 22
3 Kolonnen-Pferde-Arzuei-Kasten C/73 das Gewicht pro Stück mit 37,90“ anstatt 37,00 und
4 Eskadron-Pferde-Arznei-Kasien C/73 mit 32,600 anstatt 32,40

ausgeworfen.
5) Seite 40. Unter Tit. VII G lfdr. Nr. 1 stehen in Spalte 1c 2 Bentel von Leinwand anstal!

der ctatsmäßigen 3 Stück verzeichnet.
6) Auf Seite 46 Zeile 11 von oben ist das Gewicht von 2 Schneidemessern auf 1,80 kg anstatt

1,00 kg angegeben.
. In allen Exemplaren der Ausrüstungs-Nachweisung ist beim Tit. VII Fa lfor. Nr. 13 „Leimtiegel“

in Spalte le die Zahl 4 in 3 umzuändern.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. eyer.

8
S25

·

No. 84. 4. 80. Ing.

Beförderung der zur Ausbildung als Zahlmeister-Aspiranten kommandirten Unteroffiziere im Marsch
oder Militär-Transport.

Berlin, den 6. April 1880.
Die zur Ausbildung als Zahlmeister-Aspiranten kommandirten Unterossizicre sind bei der Rückkehr zum
Truppentheil nach bestandener Prüfung ebenso zu befördern, wie bei dem Antritt ihres Kommandos zur Aus-
bilodung. (Ziffer IV des Erlasses vom 27. Juli 1879, A.-V.-Bl. S. 171). Dieselben haben daher auch für
die Rückkehr zum Trunpentheil Rcisekosten und Tagegelder nicht zu empfangen. Diese Gebührnisse slehen
denselben vielmehr erst von dem Zeilpunkte ab zu, an welchem der Truppentheil ihre Notirung in der bei
dem General-Kommande zu führenden Liste der Zahlmeister-Aspiranten im militärischen Instanzenwege beantragl.

Wo bisher anders verfahren worden, hat es dabei sein Bewenden.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 616. 3. M. O. D. 3 v. Hartrott. Kühne.





— 105 —

Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Herlin, den 16. April 1680. Nr. 10.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Koönigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche ziaranonog dieses Blattes beträgt 1 K. 50 7. Abonnirt kann werden: außerhalb bei denPostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expebition, Kochstraße 69.Bei Letzterer erfolgt Aal"s der Verkauf einzelner Nummern dieses Vlattes; der Preis derselben richtet sch nach der Anzahl
der Druckbogen; jederDruckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20=berechnet,falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders einc Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 96.
Einsetzung von Artillerie-Depot-Inspektionen.

Auf Grund des Reichshaushalts Etats für das Jahr 1880/81 genehmige Ich, daß im Monat April d. J.
vier Artillerie-Depot-Inspeltionen — in Posen, Siettin, Cöln und Straßburg — eingesetzt werden. Bieseiern
übernehmen die, gegenwärtig den Fuß-Artillerie-Brigaden mit obliegende Ueberwachung der artilleristischen
Vertheidigungs-Bereitschaft der Festungen, sowie die Leitung und Beaussichtigung der Verwaltung der Artillerie=
Depots. Das Kriegs-Ministeriumhat hiernach das Weitere zu veranlassen.Berlin, den 1. April 1880

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 6. April 1880.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets. Ordre wird hierdurch mit folgenden Bemerkungen zur allgemeinen
Kenntniß gebracht) Die erste, zweite, drikte und vierte Artillerie-Depot-Inspeltion, mit dem Sitz bezw. in Posen, Stettin,

Cöln und Straßburg, haben die vorerwähnten Geschäfte der bezw. ersten, wweiten, dritten und vierten
Fuß. Artillerie-Brigaden vom 1. Mai d. 9. ab nach den für letztere bestehenden bezw. den demnächst

u emanirenden Vorschriften 2c. zu führer2) heder Artillerie-Depot, Inspektion steht ein Mrilerie.Depot-Inspekteur mit dem Range eines Regiments-
Kommandeurs vor.

Das bei den Stäben der Fuß-Artillerie-Brigaden besindliche Zeug. und Feuerwerks--Personal tritt
zu den betreffenden Artilterte Depot-Inspeltionen über.

3) Dielebergabe, der G Ischäfte hat in der Weise stattzufinden, daß das Personal der Artillerie-Depot-Inspektionen Ende Aprild.J. nach dem Sitze seiner Inspektion übersiedeln kann.
Kriegs-Ministerium.

No. 97. 4. Art. 1. v. Kameke.

Nr. 97.
Generalstabs-Nebungsreisen bei den Armec-Korps im Jahre 1880.

Auf den Mir gehaltenen Vortraggenehmige Ich, daß in diesem Jahre Gencralstabs-Arbunggreisen bei dem
Garde-Korps, dem 1., 2., 3., 5., C., 7., 10., 14. und 15. Armec.Korps stattsinden. Das Kriegs-Ministerium hat
hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 1. April 1880.

An das Kriegs-Ministerium. .Kamete.



Berlin, den 11. April 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenniniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 106/4. A. 2. v. Kameke.

Nr. 98.
Disziplinar-Strafbefugnisse des Kommandeurs der Leib-Gendarmerie.

Ich bestimme, daß dem Kommandeur der Leib-Gendarmerie innerhalb seines Befehlsbereichs die Disziplinar-
Strafgewalt eines Regiments-Kommandeurs zusteht und beauftrage das Kriegs-Ministerium, hiernach das
Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 1. April 1880. ,
Wilhelm.

vr. Kameke.

Berlin, den 7. April 1880.
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 105. 4. A. 2. v. Kameke.

An das Kriegs-Ministerinm.

Nr. 99.
Dislokation des 2. Bataillons 2. Badischen Grenadier-Regiments Kaiser Wilhelm Nr. 110 und des

Füsilier-Bataillons 3. Vadischen Infankerie-Regiments Nr. 111.
Berlin, den 9. April 1880.

Mitelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 1. d. Mts. ist bestimmt worden, daß gleichzeitig mit der durch
Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 23. November 1871 angeordneten Verlegung des 2. Bataillons 2. Badischen
Grenadier-Regiments Kaiser Wilhelm Nr. 110 von Durlach nach Heidelberg, welche zum Frühjahr 1881
zu Tllolgenbatt das Füsilier-Bataillon 3. Badischen Infanterie-Regiments Nr. 111 von Nastat nach Durlach
zu dislociren ist.

Dies wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 143. 4. A. 1. v. Kamele.

Nr. 100.
Offizierburschen der Kriegsschulen.

Berlin, den 7. April 1880.
IZn denjenigen Offizieren der Kriegsschulen, welche nach alinen 3 des §. 6, II. Abschnitts der Instruktion,
betressend den Garnisondieust, vom 9. Juni 1870 die Burschen von ihren Truppentheilen zu erhalten haben,
sind auch die Direltoren derselben zu rechnen, infoweit sie nicht à la suite des Generalstabes stehen.

Gleichzeitig wird hierbei bemerkt, wie die zu den Ofsizieren 2c. der Kriegsschulen kommandirten
Burschen zu denjenigen Mannschaften gehören, über deren Disziplinar= 2c. Verhältnisse der §. 4 der Be-stimmungen über Organisation undDienstetrie der Kriegsschulen vom 27. Februar 1873 (Beilage zu Nr.7des
A.-V.-Bl. pro 1873) das Erforderliche enthält.

Kriegs-Ministerium.
No. 40. 3. A. 1. v. Kameke.
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Nr. 101.
Verordnung, betreffend das Regulativ über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen

des Forstdienstes, in Verbindung mit dem Militärdienst im Jägerkorps vom 15. Februar 1879.
Die im §. 17 des Regulalivs über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen des Forst-
dienstes in Verbindung mit dem Militärdienste im Jägerkorps vom 15. Februar 1879 enthaltene Bezeichnung
der für vie Jäger der Klasse A im vierten Dienstjahre zulässigen zeitweisen Beurlaubung behufs Verwendung
im Forstschutzvienste als „Beurlaubung zur Dispesition“ hat zu Zweifeln Anlaß gegeben, ob die Jäger währenddieser Beurlaubung im Sinne des F. 56 des Reichs-Militär-Gesetzes vom 2. Mai 1874 als „zum lanbeen.
stande“ gehörig zu betrachten seien oder nicht.

Da die Beurlaubung nur auf bestimmte Frist mit der unbedingten Verpflichtung nach Ablauf dieser
Frist zum Truppentheil zurückzukehren erfolgt, so gehören die zur Verwendung im Forstvienste zeitweise beurlaubten
Jäger nicht zu den im §. 56 unter 4 bezeichneten „zur Disposition der Truppentheile“ beurlaubten Mannschaften.

Zur Beseitigung etwaiger Zweifel wird daher bestimmt,
daß im §. 17 des Regulativo vom 15. Februar 1879 im 1. und 2. Satze die Worte: „Zur
Disposition“ zu streichen und die Inhaltsangabe am Rande abzuändern ist in „Beurlaubung zur
Verwendung im Forsldienste“.

Berlin, den 3. Februar 1880.

Der Kriegs-Minister. Der Minister für Landwirthschaft, Domainen und Forsten.
v. Kameke. Lucius.

Berlin, den 8. April 1880.
Vorstehende Verordnung wird hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß mit diesseitiger

Uebereinstimmung und in gleicher Weise das entsprechende Regulaliv für Elsaß-Lolheingen durch den Kaiser-
lichen Statthaller in Elsaß-Lolhringen unterm 31. v. Mts. abgeändert worden ist, sowie daß die diesseits
angeordnete Streichung des zweiten Absatzes in F. 16,2der Landwehr-Ordnung (vergl. Nachtrag zur Heer-
Ordnung für 1879 A.-V.-Bl. für 1880 Nr. 3) durch diese Verordnung bedingt war.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 207. 4. 80. A. 1.

Nr. 102.
eld-Magazin-Dienst--Ordnung.

Berlin, den 16. April 1880.
Miteeln Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 5. Februar d. Is. ist unter Aufhebung der Dienst-Ordnung für

die Feld-Proviantämter vom 14. Juni 1859 und aller zu letzterer später ergangenen Bestimmungen eine neue
Dienst.Ordnung für die Feld-Magazin-Verwaltungen genehmigt worden.

Den Königlichen General-Kommandos 2c. werden sowohl die für dieselben bezw. die untergebenen
Behörden 2c. bestimmten Exemplare der Dienst-Ordnung, als auch der von

Beilage 3. — Dienst-Anweisung für die Feld-Backmeister, —
. 4. — Dienst-Anweisung für die Oberbäcker, —
 5.- "Ür Bäcker,—
l 6.—. O" - Oberschlächter und die Schlächter, —
 7. — = - o Feld-Magazin-Aufseher — und

 II. —Auleitung zur Herstellung von Feld-Backofen —

gefertigten Separatabdrücke zur weiteren Vertheilung unter Umschlag ugehen,Die Feld-Magazin-Dienst-Ordnung ist von . Stankiewicz' Buchdruckerei hierselbst— Beuthstraße 5 —
für 2 „K. käuflich zu beziehen.

à#-

Kriegs-Ministerium.
No. 537. 4. M. O. D. 2. v. Kameke.
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Nr. 103.

Hekanwtutgchung eines Verzeichnisses derjenigen höheren Lehraustalten, welche zur Ausstellung gültigerZeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.
E# wird hierunter ein Verzeichuiß derjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen Kennlniß gebracht, welche
sich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90 Thl. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der
Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligenMilttürsien besinden.

Berlin, den 24. März 1880.
Der Reichskanzler.

In Vertkretung:
Eck.

Verzeichniß .

derhöhekoLehranstalten,welchezurAnsstellungvonZengnisschibekdicwissenschaftlicheBefähigungfilt-
den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechligt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Hesuch der zweiten Klasse zur
Darlegung der wisenschaftlichen gefähigung erforderlich is.

A. Gymnasien.
I. Königreich Preußen. 26. das Gymnasium zu Strasburg i. Weslpr.,
Provinz 27. - Thorn.

Das Gymnasium zu Provinz Brandenburg.

3. " " - 28. Das O#nasium
4. - - 29. Gymnasium
5. - - 30.

6. “"ê 2 - 31. * daselbst,

7. zu Königsberg 33 - daselbst,
8. 1 34. 2

9. - daselbst, 36. -
10. daselbst. 36.
11. zu 37.
12. = - 38.

13. b" 39. - daselbst,
14. - 40. -

15. - 41 "
Provinz Westpreußen. 43. vie

16. Das Gymnasium zu Conitz, 44. das
17. „ OD * Culm, 45. -
18. - Königliche Gymnasium zu Danzig, 46.
19. .Stiädtische Gymnasium daselbst, 47.
20. . Gymnasium zu Deutsch-Krone, 48. -
21. - Elbing, 49. i. d. Neumark
22. - - * Grandenz, 50. =

23. - -WMarienburg, 51. -
24. * Marienwerder, 52. = - - a. d. Warthe,
25. - - * Neustadt i. Westpr., 53. - -



54. das Gymnasium zu Neu Ruppin,
. 5 95. -· - Potsdam,

56. - - * Prenzlau,

57. - -Sorau,
58. - - Spandau,
59. *. Witistock,
2 Pädagegium zu Züllichau.

Provinz Pommern.
G1. Das Gymnasium zu2. - -

64. 2 - 2

*65. " "“ -
66.= Onr ¾
67. -
68. * ". v

*69. -

70. Piäbdagogium-
11. - hrtchin -
73- Stettin,
74. -ß
75.
76. -ßN

77. = a. d. Rega.

Provinz
7 Das Gymnasium zu

80.
81.
82.=
83.
84.
85.
86. zu Posen,
87.
88.
89.

*) Die mit einem übeegichneten 4eGymnasien und
Mohnalie.(A. B. a) sind befugt, gültigeeugnisse über die wissenschaltliche Befähigung für den

einjährig- fretwiliigen Militärdienst auch ihren von der Theil-nahme am #uze in der griechischen Sprache dis-
pensirten Schulern zu ertheilen, insofern letztere an dem
für jenen Unterricht eingeführten Ersatzunterrichte regel-
ähig theilgenommen und entweder die Sekunda absolvirtnach mindestens einjährigem Besuche derselben aufeen einer besonderen Prüsung ein Zeugniß des Lehrer=
kollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden
Lehrpensums erhalten haben.

109
Provinz Schlesien.

92. Das Gymnasium zu Benthen i. O. Schl.
93. . Elisabeth-Gymnasium zu Breslau,
94. .Friedrichs-Gymnasium daselbst,
95. .-Johannes.-Gymnasium daselbst,
96. Magdalenen-Gymnasium daselbst,
 . Matthias-Gymnasium daselbst,
98. .Gymnasium zu Brieg,
99. Bunzlau,

100. 2 2 2- —101. - - Glei
102. bvangelische Giwesuat zu Glogan,
103. katholische Oymnasium daselbst,104.. Gymnasium zu (Görlitz,
105. - - : Groß-Strchliz,

106. = - - Hirschberg.
107. " - * Jauer,

108. - - Kattowitz,
109. - „Königshutte,
110. - Kreuzburg.
111. - Lauba n,
112 - - Keobschüt,

*113. die Nitter-Akademie zu Liegnit,
114. das Städtische Gymnasium daselbst,
115. , Gymnasium zu Neiße,
116. · - Neustadt i. O. Schl.
117. ¾ !. Oels,

118. · Ohlau,
119. " * Oppeln,
120. - „Patschkau,
121. O leß,
122. - Natibor,
123.= - - Sagan,
124. - -Schweidnitz,
125. - Streehlen,
126. = - . Waldenburg,

127. = - -Wohlau.

Provinz Sachsen.
128. Das Gymmasium zu Burg,129. - Etslebeth
130. - 2 Erfuurt,
131. 6 Halbersta132. die Schn (0 alferlien 14. d. Saale,
133. dbas Sreen daselbst,
134. zu Heiligenstadt,
135. des Klosters U. L. Fr. zu

daselbst,
"D zu Merseburg,

Vonngsun u Mihthausen,Dom-Omnofium zu Naumburg,
" Gymnasium zu Nordhausen,

. die Landesschule Pforta,
142. das Gymnasium zu Quedlinburg,



3 die Klosterschule zu144. das Gymnasium zu
145. - 2 2

146. 2 -

147. - - - d. Altmark,
148. - - -

149. - - -

150. 2 2 -

151. r -

152. - -

Provinz Schleswig-Holstein.
153. Das Gymnasium zu Altona,
154. das Gymnasium zu Flensburg,*155. " Glückstadt,
156.= - - Hadersleben,
157. - * Husum,
158.= " Kiel,

* 159. - -Meldorf,
*160. -- - * Plön,
161. - * Ratzeburg,
162.= - -Rendsburg,
163. - -Schleswig,
164. - - = Wandsbeck.

Provinz Hannover.
165. Das Gymnasium zu Aurich,166. - * Celle,
167. - Clausthal,
168. "„ * Emden,
169. OD - Göttingen,
170. = - -ameln,

171. Lyzeuni I. = nnn-172. II. baselbst,
173. = Koiser-Wilhelms-Gynmatium daselbst,

174. Gymnasium Wtrssemum pon Hildesheim,175. Josephinum daselbst,176. die Klalerschule zu Ilfeld,
*177. das Gymnasium zu Lingen,
178. - - Luneburg,
179. - * Meppen,
180. - * Norden

181. = - Corolfnum“4 Osnabrück,
182. . Raths-Gymnasium daselbst,

183. - zu Stade,7*184. Verden.

Provinz Westfalen.
185. Das Gymnasium zu Arnsberg,
186. - * Attendorn,
187. - 2 - Bielefeld,
188. - - * Bochum,

189. - Brilon,
190. - -Usutgsteinfutt,
191. = - - Coesfeld,
192. = - - Dortmund,

10
193. das Gymnasium zu Gütersloh,

*194. - Hamm,
*195. - „Herford,

196. - i -öxter,
197. - "b Minden,
198. - -Münster,
199. - Paderborn,
200. " Recklinghausen,
201. " - RRheine,

*202. - - Soest,

203. - Warburg,
204. - * Warendorf.

Provinz Hessen-Nassau.

205. Das Gyummasium zu Cassel,206. -Dillenburg,
207. - Frankfurt am Main,
208. - "n - uld „
200. - * Hadamar,
210.= - -Hanau
211. - - derglid,
212. - - -Marburg,
213. - „Montabaur,
214. - Rinteln,
215. - -Weilburg,
216. - -Wiesbaden.

Rheinprovinz.
217. Das Gymmasium zu Aachen,218. - Barmen,
219. die Ritter-Abademie Bedburg,
220. das Gymnastum zu
221. - - .

222. -

223. -
224. -

225.
226. -

227. zu
228. - - -

229. - -

230. - -

231. * 2- 2
232. - -

233. "U -
234. - - -

*235. -
236. - - -

237. 2 2 -

*238. “v 2 I
239. - -

240. - -

241. - -

242. - - -

243. "Ü



Hohenzollernsche Lande.
244. Das Gymnasium zu Hedingen.

II. Bayern.
1 Das Gymnasium zu
3. 2 2

4. 2

5. zu
6. - -

7. „ -

8. 1 2 4

9. * . *

10.= 2 -

11. - - -

12. - -

13. 2 2 2

14. = - -

15. - -

16. - -

17. 2 7 1

18.= - -

19. -

20.=
21.
22. = zu
23. - - a. d. Donau,
24. - -

25. 2 * *

26. - -

27. -
28. * * 2

29. -
30. - - ·

31. * * 2

III. Königreich Sachsen

1. Das Ommmastum zu Bautzen,
2. „ Koönigliche Gnasiam zu Chemnitz,3. die Augfchure zu Dresd4. das Vitzthum'sche m— daselbst,
— Gymnasium zu Dresden-Neustadt6. erg,7. die Fürsten. und Handesscheh. zu Grimma,
B. das Königliche ugstenn zu Leipzig,9. die Nilolaischule daselbst

10. Thomasschule dasel
11.-Fürstenund Landesichule zu Meißen,
12. das Gymnasium zu Plau13. - *
14. - - Zwicau.

IV. Königreich Württemberg.
1 . Das evangelisch-theologische Seminar zu Blau-

beuren,

*2. das Gymnasium zu Ehingen.*

3. Elwangen,*4. - -

*5. - - Beilb ronn,

6. bangellschheologise Seminar zu Maul-
*7. Gymnasium zu Rottwei
8. zangelich theologische Nn#n zu Schön=

t

9. - Gmnasium zu Stuttgart,
*10. - - Fübingen,*11. .AUlm
12. erangelisch-thevlogüche Seminar zu Urach.

V. Großherzogthum Baden.
1. Das Gymnasium zu Baden,

*2. - - -BBruchsal,
3. - - Freiburg,

4. - - Keidelberg,
5. 2 Larlsruhe,— - Konstanz,
7. - - Mannheim,

78. - * Rastatt,
9. - Wertheim.

VI. Großherzogthum Hessen.

1. Des Gymnasium zu Bensheim,2. -HBüdingen,
3. - * Darmstadt,
4. - Gießen,
5. - Mainz,
6. - - . Worms.

VII. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
1. Die

2. das zu Parchim,
4. " zu Schwerin,
0. die zu

VIII. Großherzogthum Sachsen.

1 Das Gymnasium zu Eisenach,na,2. - .Weimar.
IX. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

4 Des Gynmastum zu Friedlandeubrandenburg,* - - Menbrane
X. Großherzogthum Oldenburg.

1 Das Eefon - Sirkenfeh, s
3 - Mrrien. Gmnasim 5 Jever,

4. .Gymnasium zu Oldenburg,
5. - - - Vechta.



—.

Xl. Herzogthum Braunschweig.
. Das Gymnasium zu Blankenburg,

 Gesammt-Gymnasium40 Braunschweig.Gymnosium zu elm
* Hol,minden,

. offenbüttet
XII. Herzogthum *

1. Das Gymnasium Georgianum zu Hildburg-

###

2. - Veruherdimumzu Meiningen.

XIII. bHerngtn FSplen tenlar1. DasH sium zuAlten-
2. - Eubteanenn zu Eisenberg.

XIV. Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.

1. Das Gymnasium asinirianum u Coburg,2. - Ernestinum zu Gotha.

XV. Herzogthum Anhalt.
1. Das Herzogliche Gymnasium (Karls-Gymna=

sium) zu Bernburg,
2 - (Ludwigs--Gym-

nasium) z Cöthen,3. - - u .

4·. - - Franeiseeun)
zu Zerbst.

XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Das Gymnasium zu Rudolstadt.

XVII. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

1.Das Gymnasium zu Aunstadt,*. Sondershansen.

XVIII. Fürstenthum Waldeck.
Das Gymnasium zu Corbach.

b. Rralschulen
I. Königreich Preußen.
Provinz OÖstpreußen.1. Die Realschule 1 Insterburg (verbunden mit

dem Gymnasium daselbst),
2. . Burgschule zu Königsberg i. Pr.3. ,„ Städissche A#ale daselbst,

4. Nealschule zu Tissit,
5. . Wchlan.Provim Westpreußen.
6. Die Johannisschule zu Danzig,

7. Petrischule daselbst,
8. Nealschule zu Elbing.9. - "b Ther (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst).

12

1.
7*2.

XIX. Fürstenthum Reuß ältere Linie.
Die Gymnasialabtheilung der höheren Bürger-

schule zu Greiz.

XX. Fürstenthum Reuß jüngere Linie.
Das Gymnasiuu zu Gera,

- - Schleitz.

XXlI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.
Das Fürstliche Gymnasium Adolphinum zu

Bückeburg.

1
2.

XXII. Fürstenthum Lippe.
. Das Gymnasium Leopoldinum zu Detmold,

- - zu Lemgo.

XXIII. Freie und Hansestadt Lübeck.
Das Catharincum zu Lübeck.

XXIV. Freie Hansestadt Bremen.
Das Gymnasium zu Bremen.

XXV. Freic und Hansestadt Hamburg.
Die Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg.

Fr2
**

*10.
*11.

erster

5

XXVI. Elsaß-Lothringen.
Das Gymnasium zu Buchsweiler,
die Gymnasialklassen des Weums zu Colmar,das Gymnasium zu Hagenadie Gymnasialklassen des azuns zu Met6,
das Gmmastum zu Mülhausen,- *Saarburg,

*. Saargemünd,
iie Gymnasialklassen des Lyzeums zu Straßburg,

das Protestantische Gymnasium daselbst,
Gymnasium zu Weißenburg,- * Zabern.

Orduung.
Provinz Brandenburg.

Die*

daselbst,

zu
2 *

*7

mit dem

,. Naalschule zu
bunden mit dem



21.

23.
die Nalschule zu Ferlberg,

- Prenzian (verbunden mitdem Gymnasium daselbst).

Provinz Pommern.
24. Die Nealschule zu Colberg (verbunden mit dem

ymnasium daselbst),
25.= - Greifswald (verbunden mitdem Gymnasium daselbst),
26. „Flriedrich-Wilhelmsschule zu Stettin,
27. . Realschule - Stralsund.ProvinzPosen.
28. Die olsce n Vromberg.29. Fraustadt,
30. = - -Posen,

31. Rawitsch.
Provinz Schlesien.

32. Die Realschule zum h. Geist zu Breslau,
33. - m Zwinger daselbst,34. = - 3n Görl itz
35. - Grünberg,
36. - -Landeshut,
37. - - Neiße,
38. - - Reichenbach,
39. - -Sprottau,
40. - Tarmnowitz,

Provinz Sachsen.
41. Die Realschnle zu Aschersleben,
42. - * Erfurt,
43. - Halberstadt,
44. - Halle a. d. Saale,
45. - -agveburg,
46. - -Nordhausen.

Provinz Schleswig Holstein.47. Die Nealschule zu Flensburg (verbunden mit
dem Gymnasium daselbst),

48. .Rendsburg (verbunden mit
dem Gymnasium daselbst),

Provinz Hannover.
49. Die Realschule zu ,
— - -Göttinencvekbnndcnnut

Gymnasium daselbst),
51. = 2 -

52. - * -

53. - -

54. - - mit

55. - -

56. -

daselbst),

113
57.
58.
59.

60.

erode,
 Quakenbrück.

die Nealschule zu Osnabrück,Osterod

Provinz WestfalenDie Nealschale 8 Bielefeld — mit
dem Gymnasium daselbst),

61. - - Burgsteinfurt (verbunden mit

dem Gymnasium daselbst),
62. - Dortmund (verbunden mit

dem Gymnasium daselbst),
63. - -Hagen,
64. - -9setlohn,
65. - Lippstadt,
66. Minden (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst),
67. - inster,
68.= Siegen.

ProrovinzHellen-Nassan.69. Die Realschule zu Cassel,70. . Musterschule zu Mansfart a. Main,
71. = Wöhlerschule daselbst,
72. das Nealgymnasium zu Wiesbaden.

Rheinprovinz.
73. Die ealfcte zu Aachen74.

75. = Königliche frfine zu Cöln (verbunden
mitt dem Friedrich-Wilhelms-
Onasium!peelbl,76. Städtische Realschule77. Nealschule zu i

78. Dnisburg,
79. - -Elberfeld,
80. - Krefeld,
81. "U„ - Mülheim a. Rhein,
82. - - Mülheim a. d. Nuhr,
83. 6 - Ruhrort,
84. - —- -Trier.

II. Königreich Bayern.
1. Das Nealgymmasium # Augsburg,2. = München,
3. - Nürnberg,
4. OD . Negensburg,
5. - Speher,
6. " . MWürzburg.

III. Königreich Sachsen.
1. Die Nealschule zu Annaberg,
2. Städtische Realschule zu Borna,
3.4 Nealschule zu Chemnit,4. * Döbeln
5. Annen.Nraalschuie zu Dresden,
G., Neuflädter Realschule daselbst,
7. Realschule zu Freiberg,
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8. die Nealschule zu KHeiiig, VIII. Großherzogthum Sachsen.9. Plau 1. Das Nealgymnasium zu Eisenach,
10. Sihute- vhhn zu Wurzen, 6 2. die Nealschule zu Weimar.11. = Realschule zu Zittau (einst lietlich der

Handels-Abtheilung der Anstalt), 1. Herzogihnm Brannschweig.
12. . Nealschule zu Zwickan. Die Nealschule 1. Ordnung (Nealgymnasium) zu

Braunschweig.
IV. Königreich Württemberg. erzegem Sachsen · Meiningen.1. Das Realgymnasinm zu Stultgart, 1.2 9 calschu e zu iine,

2. = " - m.

V. Großherzogthum Baden. HerzogthumSachsen· Coburg · Gotha.
1. D as Nealgbimnasiun zu Karloruhe, Die Aludsh es Gymnasiums zu Gotha.

2. Mannheim. XII. Fürstenthum Reuß jüngere Linie.
Die NRealschule zu Gera.VI. Großherzogthum Hessen.siherzogthum HefH XIII. Freie und Hausestadt Lübeck.

I. Die Nealichule I. - zu Darmstadt,2. . Maim, Die Nealschule des Catharineums zu Lübeck.
3. " - Ossenbach. XIV. Freie Hansestadt Bremen.
. . S 1. delsschul

VII. rin Meckleuburg-Schwerin. ! Die eee r reen,1. Die Naalschule zu Bützow,112. Güstrew, XV. Freie und Hausestadt Hamburg.
3. - - dudwigslust Die Realschule des Johanneums zu Hamburg.
4 b"“ - : .-

Naalchn, XVI. Elsaß-Lothringen.
6. · Schwerin. T. l Das Neal-Gymmasium zu Hebwelli . Oel-banden

, mit dem vyzeum daselbsi
tt) Auj der Realschule zu n- beginnt der Unter- 3. das Real-Gymnasium zu Straßburg (ver-

richt im Latein erst mit der Selur bunden mit dem Lyzcum daselbst).

C. Ncalschulen mit mindestens neunjährigem Kursus ohne obligatorischen Unterricht im Latein.
I. Königreich Preußen. . II. Königreich Württemberg.

Provinz Brandenburg. 3 1. Die Realanstalt zu Reutlingen,
1 Zi Irihrichs Werdersche Gewerbeschule zu" 2. „ " * Stuttgart,Verlin "n 3. Ulm.
die hensidtische Gewerbeschule daselbst. III. Etsaß;-Lothriugen.

· Provinz SSachsen. Die Gewerbeschule zu Mülhausen.
33. Die Guericke-Schule zu Magdeburg

B. Lehranstallen, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Gesuch der ersten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Progymnasien.
I. Königreich Preußen. « Provinz Brandenburg.
Provinz Ostpreußen. 5. Das Progymnasium zu Friedeberg in der

1. Das Progymnasium zu Königsberg i. Pr., Neumark.
2. O% Lötzen. Provinz Pommern.

Provinz Westpreußen. 4r
3. Das Progummasium zu Löbau,

Das Progymnasium zu Garz a. d. Oder,
4. Neumark i.Westpr. 1 "

Lauenburg i. P.,
Schlawe.tbe—



Provinz Posen.
Das Progymnasium zu —— remessen.

Provinz Sachsen.
. Das Progymnasium zu Neuhaldensleben,eißenfels.

Provinz Hannover.

rii-
——P *

13. Das Progymnasium zu Leer (verbunden mit

der Realschule K * n14. das Progymnasium (verdundenmit der höheren Bürzerschule vn net
Provinz Westfalen.

15. Das Progymmasium zu orsten,16. tberg.
Nheinprovinz.

17.Das Progymnasium u Andernach,18. 1 Bop nnd,
19. 2 * a rühl,
20. - - Enien
21. - -Euskirchen,
22. -N - : M.-Gla bach,
23.= - Jülich,
24. - - Linz,

b. Realschulen z
I. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.
1. Die Realschule zu Spremberg.

Provinz Pommern.
42. Die Realschule zu Stettin.

Provinz Sachsen.
43. Die Realschule zu Schönebeck.

Provinz Schleswig-Holstein.

4. Die Realschule zu Ahna,ie

Neumünster.6.
rovinz Hessen-Nassau.

17. Die iidil — Len-a#
18. —9. - - wege,110. er sie itischen Religions-
o zu Frankfurt a.111. EaaSschule der israelitischen Gemeinde

))Die mit einem be #blealschulenzweiter Ordnung und 165 eren Bürgerschulen
 b. und C. a. aa.) haben keinen obligatorischen Unter-

15
25. das Progymnasium zu Malmedy,26. rüm
27. - - —
28. - - Siegbur
29. - - S## eim,
30. = -Trarbach,
31. - -St. Wen
32. - —3

II. adrigreich Württemberg.
*1. Das Lyreum zu Cannstatt,*2. Eßlingen,
*3. - * Ludwigsburg,
*4. Oehringen,
*5. - Ravensburg,
*6. - -Neutlingen.

III. (Urofterzogihum Baden.
*1. Das Progymnasium zu Donaueschingen,2. Lahr,
*3. - D ug
t.75. . Tau erbischofsheim.

IV. Großherzegthum Hessen.
Das Progymnasium (Fridericianum) zu Laubach.

weiter Ordnung.

 hdie—daselbst,ule zu Hanau,

richt im Latein.

14. - omburg vor der Höhe,
115. iesbaden.

Rheinprovinz.
11DieRealschulezu Barmen-Mupperfeld,

1 -

tis. Gewerbeschule zu Neseid.
II. Khnigreich Sachsen.

11. Die Städtische Realschule zu Baugen,72. Crimmitschau3 Lehr- und Erteunsanktaltstir naben
zu Dresden-4. - Städtische “ t l

15. lauchau
16. - - -Grimma

7. - -Großenhain,
18. - - - 2- eipzig,
9. - - - -Leisnig,

i0o. - - öbau,

11. - - - 8

12. - - - - i13. - - - *. Mitweida,

14. - 2 - - Pie#115. - - - eichenbach,
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#16. die Städtische Realschule zu Reudnitz,
17. - - Nochlitz,)
118. - - - Schnecberg,
+119. . - - Stollberg,
20. -- - Werdau.

III. S#rigreich Wurstenberg.
I1. Die Realanstalt zu Biberach,

2. das Real-Lyzeum zu Calw,
13. die elanseetg zu Cannstatt,
44. - Eßlingen,5. das Real-.Lyzeum zu Gmünd,
16.bie Realanstalt zu Ghhpingen,· Ha7
8. - -Zeibronn
49. Ludwigsburg,i0. das Real ·Lryzeum zu Nürtingen,

111. die Realan talt zu Ravensburg,1#12. Rottvweil,
113. " - - Tübingen.

IV. Großherzogthum Hessen.
#. Die Realschule zu Alsfeld,

2. 2- - Alzey,1#2
13. - -. agenngk74. O zu Darmstadt
S mit beel Realz ul 1. Ordnungase

15. die Realschule zu Friedberg, die Foalschule zu Miehberdießen,
17. - - Grß- Unstadl,
18. II. Ordnung zu Mainz (ver-

bunden mit der Realschule J.vdidnuns dazelbsh),
9. die Realschule zu Michelst-;-1( Ordnungzu Offenbach (ver-bunden mit der HNeerde J. hole daselbst),

1) Auf der Realschule zu Nochlitz ist der obligatorische

tz#1.die Realschule zu WMwveenhein,I
*V. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

Die Realschule der großen Stadtschule zu Wismar.
VI. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Die Realschule zu Neustrelitz.
VII. Großherzogthum Oldenburg.

* Die Realschule zu Sborstein- Idar,2. „ Oldenburg,
3. - - - Varel

VIII. Herzogthum Brannschweig.
1Die Städtische Realschule 1I. Ordnung zu Braun

schweig.
IX. Fürsteuthum Schwarzburg-Sondershausen.

in Die Realschule zu Amnstadt,* Sondershausen.

X. Freie Hanfestadt Bremen.
14.Die Realschule in der Altstadt zu Bremen,beim Doventhor daselbst,zu Bremerhaven.

XI. Elsaß-Lothringen.
zu Barr,

des Gymnasiums zu Buchs-

des zu Colmar,

zu

Unterricht im Latein auf die drei unteren Klassen beschränkt.] 10. zu

c. Höhere Bürgerschulen, welche den Realschulen erster Orduung in den entsprechenden Jahreskursen
hleichgestellt sind.

4

1. Königreich Preußen. Prrginz Pommern.. AProvinz Westpreußen. Die hö bere ürgerschule zu uararg,
1. Die höhere Bürgerschule zu Jenkau. 8 - - - Nellen

Provinz Brandenburg. Provinz Schlesien.
11. h b Schl.,2. Die höhere Bürgerschule zu Eberswalde, 12. Die hö lere Bürgerschn " zu Fburg1 h

3. — ottbus (verbun- 13. - * Striegan.
den mit deur Gymnasiu n daselbst),

4. höhere Bürgerschule u Krossen, Provinz Sachsen5. Übben, 14. Die höhere Snhn, zu Delitsch,
6. - - Nathenow, 15. Eilenburg,
7. - - . Wriezen. 16. - Eisleben,



17. die böhere Bürgerschule zu Gardelegen,18. *. Mühlhausen,
19. - -Naumburg.

Provinz Schleswig ·Holstein.20. Die höhereE—Hadersleben. (ver-
bunden mit dem Gymnasium daselbst),

21 höhere Bürgerschule zu Ousum (verbundenmit dem Gymnasium daselbst),
22. böhere Pürzerschule zu Itehoe,23. . Albinusschule zu Lauenburg a. d. Elbe,

24. böhere Bürgerschule zu Marne,25. - Schleswig (ver-

bunden mit dem * daselbst),
26. böhere Bürgerschule zu Segeberg,27. " .Sonderburg,
28. - *. Wandsbeck (ver-bunden mit dem Gymmasium daselbst).

Provinz Hannover29. Die höhere Buchueschale zu Enden (verbunden
mit dem Gymnasium daselbst),

30. . höhere Bürgerschule zu Hameln (verbun-
den mit dem Gymnasiumdaselh,

31.- böhere Bürgerschule zu Münd32. - Nienberg,
33. - - -Northeim,
34. - - -HOtterndorf,

35. - - - rirhe.
Provinz Westfa

36. Die höhere Bürgerschule zu n (verbunden
mit dem Gymnasium daselbst),

37. — höhere Bürgerschule zu elheid,
38. hwelm,
39. * WMitten.

Provim zulen aese-40.DieböhereBürgerf ule zu Biebrich- Mosbach,41. Biedenkopf,
42. - - - iez,
43. 2 - 2- Fulda,
4. - - - Geisenheim,

45. " " Hersfeld,

46. - - Kaof eismar,
47. - - * Lim urg u. d. Lahn,
48. - - - arburg,
49. i - * Oberlahnstein,

50. ") - Schmalkalden.

heinprovinz.
5 Dieböhere blaungen u Dülken,
53. - weler (ver-

4 bunden mit #em Progomnasium daselbst,
54 böhere Bürgerschule zu- Eupen,55. Gladbach (ver-M.-Gbunden mit dem Progymnastum daselbst),

17

. die höhere Bürgerschule zu Leunep,Neuwied (verbun-
den mit dem Gynmasium daselbst),

58. = höhere Burgerschile zi ##berhausen,50. O"n t,
60. - - " * Saarlouis,

61. - - Soinger,62. "Q "O iersen,63. - - de (verbunden

1 dem Gymmastum daselbst).
Königreich Württemberg.Die Neoltlllfen des Gymnasiums zu Ulm.7)

III. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
Die Nealtlasen, w Friedrich-Franz-Gymnasiums zu

IV. Großherzogthum HlvdenburgDie Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Birkenfeld
erzogthum Sachsen-Altenburg.Die ? Kellichs 14n Atendurburg.

erzogthum Sechsen Cohur Gotha.1. “* zu C 82. - Satur
VII. Herzogthum Anhalt.

1. Die höhere Bürgerschule zu Bernburg,
2. Nealllessen des Herzoglichen Gymnasiumsöthen,öchen,(Franzschule) zu Dessau,
2. Niealklassen des S Eimmiose

zu Zerbst.
VIII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Realllassen des Gymnasiums zu Rudolstadt.

IX. Fürstenthum Reuß ältere Linie.
Die Real- bsbei ung der höheren Bülrgerschule zu

b
X. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Die hohere Bürgerschule zu Bückeburg (verbundent dem Fürstlichen Gymnasium daselbst).
XI. Elsaß-Lothringen.

1. Das Neal· Progymnastum zu Altkirch,2. - -Bischweiler,
3. . - -Diedenhofen,
4. „ D . Markirch,

5. = - v - Schlettstadt,

6. - - -Thann.

*) In aahze veränderker Organisation der Anstalt im
Frühjahre 18 aufgehoben. Die bis dahin ertheiltenefähi — * den einjährig-freiwilligen Militär-
dienst behalten Gültigkeit.



118

Lehranstalten, bei welchen das BHestehen der Entlaffungsprüfung zur Darlegung der
wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist. -

a.Oesseutltchc.
its-Höhe»YürgerfchukemwekchenichtzudensenigenunterMugehören.

I. Königreich Preußen.
vinz OstpreußenPro

1. Die höhere Vihesdi zu m2.

Provinz Westpreußen.
3. Die höhere Bühherschule zu Fe
4. "b O Pr. Friedland,
5. - - - Martetnverdet,

6. - - * Riesenburg.

Provinz Brandenburg.
7. Die böhere Bürgerschule zu Luckenwalde, -- auen,

9. - - - -Strausberg.

Provinz Pommern.
10. Die höhere Bürgerschule zu Stolp (verbunden

mit dem Gymnasium leteth.
Provinz Schlesier

11. Die etß ebangelische behen Bürgerschule zuBreslau,
712. 4 keevangelische höhere Bürgerschule

ase
13. — tatholisch u1e höhere Bürgerschule daselbst,

14 höhere rzershe zi Guhrau,115. Ratibor.

Provinz Sachsen.
16. Die höhere Bürgerschule zu *

Provinz Hannove17. Die höhere Birer chule zu Wlausthal (ver-
bunden mit dem Gymnasium daselbst),

18. - höhere Bürgerschule zu Einbeck,
119. - Hannover,

20. Hildesheim (ver-
*mit dem Gymnasium Josephinum

21. höhere Nürgerschule zu Lapenburg.22.= ade (verbunden

niit dem Gynnasiunn *
Provinz Westfale

23. Die höhere ichu#äge zu Menno,
24. * Bocholt,

125. Oewerbeschule zu Dorlmund,
26. „ höhere Bürgerschule zu Unna.

Provinz Hessen- Ralsau.27. Die höhere Bürgerschule zu Ems728. . Selektenschule zu Frhnsurt, #a. Main.

Rheinprovinz.
129. Die höhere Bürgerschule zu Düsseldorf,

30. - - - . Mayen.

Hohenzollerusche Lande.
31. Die höhere Bürgerschule zu Hechingen.

II. Königreich Bayern.

r Die Realsch ule zu Amber* . An Sbach,

„Mo.às

s—is—s.ss.ses—..——.—.—.—.
—-*

Uh assenburg,Kreis. Mealschule zu ülugabnenn,
Realschule zu Bamberg,

i Keershule nzu ns
ühl,Realschule zuDink

Eichstätt,
- Elrlangen,
- * Freising,

- - u tth,
2- - Hof,

Ingolstadt,reisrealschule Kaiserslaulern,
Realschule zu Kanfbeuren,

Kempten,
Kissingen,
Kitzingen,
Landau,Kn #leevlvea
Memmingen,

Kreisrealschule zu München,
Raalschule zu Neuburg a. d. Donan, Nenmarkkti.d.Oberpfalz,

- - Neustadt a. d. Hardt,
Närdlingen,

Kreisealchu zu Nürnberg,Passau
* Regensburg,

Reallchile zu Rothenburg a. d.
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Traunstein
Beiden,
Weißenburg am Sand,Kreisrealschule zu Würzburg,

Realschule zu Wunsiedel, Zweibrücken.

Tauber,

vv.e

S

S



III. Königreich Württemberg.

F+ Die Realanstalt zu Calw,,)12. - Nürtingen. r)
IV. Großherzogthum Baden.

1. Die Realklassen des
2. das Real-Gymnasium zu

3. die höhere Bürgerschule zu

15. - -

zu Baden,

vv
16. - -

7. . Neal-zalbiheilung besLah
8. das 8Gonnasium zu Lörrach,

- Villingen.

V. Großherzogthum Hessen.
Die höhere Bürgerschule zu Wimpfen am Berg.

VI. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
1. Die höhere Bürgerschule zu Grabon,
2. - - - Nibnitz

0) Die Rcalanstalten zu Calw und kairtingen sind inFolge veränderter Orgmmstion im Frühjahre 1876 auf
gehoben worden. Die bis dahin vondielen Anstalten er-

theilten Hesähigung Peugsse fürfürdeneinjährig-freiwilligenMilitärdienst behalten Gültigkeit.

19
VII. Großherzogthum Sachsen.

1 DieGroßherzogliche Wilhelm und Louis Zimmer=
mann's Nealschule zu Apolda.

VIII. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.
Die Nealschule zu Schönberg.

IX. Herzogthum Sachsen-Meiningen.
 Die höhere Bürgerschule zu Sonneberg.

X. Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.
1 Die höhere Bürgerschule zu Gotha.

XI. Fürstenthum Waldeck.
Die höhere Bürgerschule zu Arolsen.

XII. Fürsteuthum Lippe.
Die Nealklassen des Gymnasiums zu Detmold.

XIII. Freie und Hansestadt Lübeck.
1 Die höhere Bürgerschule zu Lübeck.

XIV. Freie und Hansestadt Hamburg.
1 Die höhere Bürgerschule zu Hamburg.

bb. Mndere Tebranstallen.
I. Königreich Preußen.

Provinz Hessen-Nassau.
Die Städtische Handelsschule zu

a. Main,
— Franlfurt

2. - Gewerbeschule daselbst.

II. Königreich Bayern.
1. Die Andustrieschnie zu Angsburg,2. Kaiserslautern,3. Zentral. T hierarzneischule zu München,
4. -Stäolische Handelsschule daselbst,
5. „Industrieschule daselbst,

Industrieschule zu Rürnberg,
Städtische Haudelsschule daselbst,
landwirthschaftliche Zentralschule zu

Weihenstephan.
III. Königreich Sachsen.

ie öffenlliche Handels-Lehranstalt zta Chemnitz,Landwirthschaftsschule zu Döbeöffentliche Halwelz.ekanstalt 2
Dresdener Kaufmannschaft (höhere Han-
velsschnle) zu Dresden,

öffentliche Handels-Lehransaalt zu Leipzig-a

b. Privat-Lehransalten. 0)
J. Königreich Preußen.

Provinz Weslpreußen.. Die Handels-Atademie zu Danzig.
Provinz Brandenburg.

 Die Handelsschule des Dr. Lange zu Berlin,

1—

—

#) Die unter dieserKategoricausgeführken Anstalten,
mil Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (I. 6.), dürfen
Selähigungsgeuguusfe nur auf Grund einer im Beiseein
aesserunrn ausstellen, für welche das Neglement
von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

*Das Viktoria-Inslitut des Dr. Siebert (früher
F. Schmidt) zu Falkenberg i. M.

rovinz Posen.
. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach

zu Ostrowo bei Filehue.Provinz Schlesie
. Die Hgndeloschule des Dr. Steinhans zu

i

9 das rla zu Niesly.
rovinz Hessen-Nassau.Das Schenuiche Lehr= und Eipehungs-Insiünt

zu Friedrichsdorf bei Homburg.
5



Rheinprovinz.
8. Die ichunga. Ansialt des Dr. Kortegarn zuBonn.

II. Königreich Sachsen.

1. Die NalubtheiungesLehr- 1ndPerziehungs-Anstalt von Böhme zuD n,2. Lehr= und Erziehungs- Anstalt r Dr. Jor-
dan (früher Dr. Krause) daselbst,

5 hrinsiu des Dr. Th. Schlemm (früherKäuffer) daselbst,
4. . Gelinek-Körner'sche Real-Institut daselbst.

III. Königreich Württemberg.
1. Die Paulussche wissenschaftliche Bildungs-An-stalt auf dem Salon bei Ludwigsburg,*)
2. .. höhere Handelsschule zu Stuttgart.

IV. Großherzogthum Baden.

Die mit der Großher Püchen, höheren Bürgerschuleverbundene Bender'sche Privatanstalt zu
Weinheim.
V. Großherzogthum Hessen.

1. Die Widat. Nealschule des br Klein (Frühercharvegel) zu Main2. Hanveloschale en Dr. Migler zu Offenbach.
VI. Herzogthum Braunschweig.

. Die getransaa des Dr. Günther zuBraunschwe2. Jatebseu Schlke zu Seesen.

*) Die Anstalt ist mit dem 31. März 1879 aufgehoben
worden. Die bis dahin ertheilten Befähigungszeugnisse

u en einjährig-sreiwilligen Militärdienst behalten Gül-

D. Lehranstalten, deren Berechkigung zur

120 —

VII. Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.
Die Handelsschule zu Gotha.

VIII. Herzogthum Anhalt.
Das Erziehungs- und Unterrichts--Institut des

Prof. Dr. Brinckmeier zu Ballenstedt.

IX. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Ecziehunge Anstale des Dr. Johannes Varopzu Keilhan.

X. Fürstenthum Reuß jüngere Linie.
Die Handelsschule des Dr. Amthor zu Gera.

XI. Freie und Hansestadt Lübeck.
Die Realschule des Dr. G. A. Reimann (früher

von Großheim) zu Lübeck.

XII. Freie Hansestadt Bremen.
Die Lehranstalt von C. W. Debbe zu Bremen.

XIII. Freie und Hansestadt Hamburg.
1. Die Schule ves Dr. H. Bock (früher Dr. J

. Fischer) zu Hamburg,2. - 92 Förster (früher Dr. J. N.

* und E. Förster) daselbst,3. - t Gebruder F. und W. Glitzaditi st,
4. - des Dr.Wichard Lange daselbst5. - - vonF.L.Nirrnheim daselbst,
— des Dr. M. Otto daselbst,
7. - iscaelitische Stiftungsschule daselbst,
8. . Talmud-Thora-Schule daselbst,
9. . Realschule der reformirten Gemeinde daselbst.

Ausstellung wissenschaftlicher efähigungs-
zeugnisse von der Erfüllung besonders festgestellter gedingungen abhängig ist.

I. Königreich Preußen.
Provinz Ostpreußen.

1. Die Gewerbeschule zu Königsberg i. Pr.“)
Provinz Brandenburg.

2. Die Gewerbeschule zu Frankfurt a. d. Oder,
3. - Potsdam.o)

Provinz Schlesien.
4. Die Gewerbeschule zu Breslau,,)

0) Die unter Nr. 1—9, 11—13 und 15—19 aufgeführten
Anstalten dürfen Befähigungszeugnisse denjenigen ihrer
Schüler ausstellen, welche nach Absolvirung der ersten theo-
retischen Klasse die Reife für die Fachklasse erworben haben.

5. die Gewerbeschule u Brieg,)6. z Glleig4
7. = - u
8. - - * Liegnitßz.0)

Provinz Sachsen.
9. Die Gewerbeschule zu Halberstadt.#)

Provinz Schleswig-Holstein.
10. Die Kaiserliche Marineschule zu Kiel.“)

1!) Diese Anstalt darf denjenigen jungen Leuten Be-
sähigungszengnisse ausstellen, welche dic Kadctten-Eintritts-
prüfung bestanden haben.



Provinz Hannover.
11. Die Gewerbeschule zu Hildesheim.o)

Provinz Westfalen.
12. Die Gewerbeschule zu Bochum.“)

Provinz Hessen-Nassau.
13. Die Gewerbeschule zu Cassel.“)

Rheinprovinz.
14. Die höhere Gewerbeschule zu Barmen,)

1) Diese Anstalt darf denjenigen ihrer Schüler Be-
fähigungszeugnisse ausstellen, welche nach Absolvirung der
beiden höheren Klassen die Reise für Selekta dargethanaben.
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15. die Gewerbeschule zu Coblenzo))
1 Cöln,6. *r
17. - -Elberfeld,)
18.= - -Krefeld,“)
19. - Saarbrücken.)

II. Königreich Sachsen.
Die höhere Gewerbeschule zu Chemnitz.-)

2 Diese Anstalt ist befugt, denjenigen ihrer Schüler
Befähigungszeugnisse zu ertheilen, welche in einer von einem
Regierungs-Kommissar abgehaltenen Schlußprüfung dar-
gethan haben, daß sie den ersten (1½jährigen) und zweiten
(1jährigen) Kursus der Anstalt durchgemacht und sich das
Lehrpensum genügend angeeignet haben.

Es wird hierunter ein Verzeichniß ween höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorischgestatlet worden ist, Zeugnisse über die wissenscha
ausgzustellen.

tliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst

Diese Anstalten dürfen solche Zeugnisse nur denjenigen ihrer Schüler ertheilen, welche eine auf
Grund eines von der Aussichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Negierungs-Kommissars
abzuhaltende Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, den 24. März 1880.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Eck.

Verzeichniß.
I. Königreich Preußen.

a. Oeffentliche Lehranstalten.

1 Die Landwirthschaftsschule zu
3. = - -

4. * - -

5. * -

6. 2 -
7. - -

8. * * -

9. -* *#
10. * 3 r

11. = - -

b. Privat-Lehranstalten.
12. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Künkler

und Dr. Burkart zu Biebrich,

- Helsschute des Dr. Wahl zu Erfurt,14. das Ruoff-Hasselsche Erziechungs-Institut zu
Frankfurt a. Main,

Hofmann'sche Erziehungs-Institut zu St.
Goarshausen,

16. die Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Lichter-selse bei Berlin,
17. = Nölle'sche (H. Steumer'sche) Handelsschule

u Osnabrück,
18. das Knickenberg'sche Erziehungs-Iustitut zu

Telgte.
II. Königreich Bayern.

Die Sthsche Handelsschule zu Marktbreit am
ain.

III. Königreich Sachsen.

1. Die Dr. Nittnagel'sche Privet-Handels-Lehr-anstalt (höhere Handelsschule) zu Dresden,
2. .Realklassender Unterrichts-und Erziehungs-

Anstalt des Dr. Ernst Zeidler (früher
Dr. R. Albani) daselbst,

3.. Erziehungs-Anstalt des Dr. E. J. Barth
zu Leipzig,4. Pitvari und Erziehungs-Anstalt des
Dr. Julius Körner daselbst.

IV. Großherzogthum Baden.
Das internationale Lehrinstitut des Dr. v. Sé-

chelles zu Bruchsal,
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V. Herzogthum Braunschweig. VII. Freie und Hansestadt Hamburg.
Die landwirthschafiiche Schule Marienberg zu Die Privatanstalt des Dr. T. A. Bieber zu-

elmste Hamburg.
VI. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Die Lehr= und Exzichungs-Anstalt des Dr. Sieg-
fried Schaffner zu Gumperda bei Kahla.

Berlin, den 1. April 1880.
Vorstehende Bekanntmachungen werden hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. v. Wittich.

No. 1047. 3. 80. A. 1.

Nr. 104.
Miethsentschädigung für servisberechtigte Beamte bei Versetzungen.

Berlin, den 12. April 1880.
In Bezug auf den Zeitpunkt, von welchem ab den servisberechtigten Beamten bei Versetzungen die Mieths-
entschädigung nach dem wirklichen Miethszins zu gewähren ist, bemerkt das Kriegs-Ministerium im Anschluß
an den Erlaß vom 18. Juli 1876 (Seite 34 des 1. Nachtrages zum Servis-Reglement) Folgendes:

1) Nach §. 10 der Allerhöchsten Verorenung vom 21. Juni 1875, betreffend die Tagegelder, Fuhrkosten
und Umzugskosten der Neichsbeamten (Armee-Verordnungs-Blatt Scite 144), ist allgemein den etats-
mäßig angestellten Neichsbeamten der Miethszins, welchen der Versetzte auf die Zeit von dem Ver-
lassen des bisherigen Aufenthaltsortes bis zur Auflösung des Micthsverhältnisses hat aufwenden
müssen, jedoch längstens auf 9 Monate, zu vergüten.

Den versetzten servisberechtigten Militärbeamten steht demnach von diesem Zeitpunkt ab ebenfalls
der Anspruch auf Ersatz des wirklichen Miethszinses zu.

Da aber
) grundsätzlich neben dem Servise eine Miethsentschädigung für ein und dieselbe Garnison nicht

liquide ist, so hat die Serviszahlung nur bis zu dem Tage stattzufinden, mit welchem der Versetzte
in den Genuß der Mietheentschädigung tritt.Die §§. 24 und 26 des Servis-Reglements sind dem entsprechend hinsichtlich der versetzten servis-
berechtigten Beamten modifizirt.

3) Wo in dem Falle des Passus 3 des vorerwähnten Erlasses vom 18. Juli 1876 die Miethsentschädigung
mit Bewillung des Militär-Oekonomie-Departements im Anschluß an ein vorangegangenes Kommando
zahlbar wird, ist der wirkliche Miethszins von dem nächsten Tage ab zu gewähren, an welchem die
die Versetzung anordnende Verfügung bei der bisherigen Behörde des Versetzten bekannt geworden ist.

Etwaige nachträgliche Ansprüche der seit dem 15. Juli 1875 versetzten Beamten auf Grunddes gegenwärtigen Ertafees können befriedigt werden.
Kriegs-Ministerium.

v. Kameke.

S—

No. 1181. 12. M. O. D 4.

Nr. 105.
Eröffnung der Eisenbahn Crossen—Eisenberg.

Berlin, den 5. April 1880.
Die Eisenbahn zwischen Crossen, Regierungs-Bezirk Merseburg, und Eisenberg in Sachsen-Altenburg ist am

1. April d. Is. eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 124. 4. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Nr. 106.

Berichtigung des Verzeichnisses der für die Lieferungsverbände der Bmüesstaaten festgestelltenVergütungssätze für Vorspann.
Berlin, den 9. April 1880.

Im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 3 pro 1880 — Seite 20 — Zeile 11 von oben muß es statt Homburg
heißen: „Homberg“.

Kriegs-Ministerium; Militär -Oekonomie-Departement.
No. 445. 3. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne

Nr. 107.
Benutzung des Oderthor, und des Stadt-Bahnhofes in Breslau als Anfangs- bezw. End.Station beiBeförderung von Kommandos von und nach Breslau auf der Rechten dereser.Elsenbahn.

Berlin, den 11. April 1880.
Bei der Beförderung von Kommandos und einzelnen Militärpersonen von und nach Breslau auf der Rechten

Oderufer-Eisenbahn hat für diejenigen Kommandos und einzeln kommandirten Mannschaften, welche in
Breslau verbleiben beziehungsweise dortselbst übernachten, und *iln solche, welche von Breslau abfahren, all-

emein der Oderthor-Bahnhof als End= beziehungsweise Anfangs-Station zu dienen. Dagegen dürfen diejenigen
ommandos und einzeln kommandirten Mannschaften, welche auf ihrer Tour von auswärts Breslau nur

passiren müssen, die Rechte Oderufer-Eisenbahn bis zum Stadt-Bahnhofe benutzen. Es ist daher für die Folge
in den auszustellenden bezüglichen Reauisitionsscheinen der von den Kommandos 2c. als End= beziehungsweise
Anfangs-Station zu benutzende Bahnhof speziell anzugeben.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 605. 3. 30. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 108.
Berichtigung der Loosnummern- 2c. Tabelle für 1879.

Berlin, den 14. April 1880.

Nach einer Mittheilung desKöniplichenGeneral Kommandos 14. Armee-Korps vom 9. d. M. ist im Jahre
1879 die Abschlußnummer des Jahrgangs 1857 im Mushehungsbezirt Eberbach auf Nr. 52 hinaufgerückt.Behufs Berichtigung der auf Grund des §. 57,3letzten Absatz der Ersatz-Ordnung diesseits zu-
sammengestellten und veröffentlichten tabellarischen Uebersicht wird Vorstehendes hierdurch bekannt gemacht.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
. v. Verdy. v. Wittich
422. 4. 30. AA.

Nr. 109.
Ergänzung der §§. 59, 3 und 61 des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische Heer im Frieden.

Berlin, den 15. April 1880.

J Gemäßheit der Festsetzungen des Reichshaushalts-Etats werden die 8§. 59, 3 und 61 des Geldverpflegungs-
eglements für das Preußische Heer im Frieden dahin ergänzt, daß der Kommandeur des Lehr-Infanterie-

Bataillons das beim 1. Garde-Regiment z. F. für Stabsoffiziere etatsmäßige Tisch= und Kleiderzuschuß-Geld
zu empfangen hat.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
3.No. 367. 3. 80. M. O. D. v. Hartrott.
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Nr. 110.
Nachtrag zur Instruktion für die Behandlung der Feldgeschütze.

Berlin, den 16. April 1880.

Zu der Instruktion für die Behandlung der Feldgeschütze — Berlin 1876 — ist ein weiterer Nachtrag —
* am 1. März 1880 — herausgegeben wordezur Ergänen der genannten Instruktion erforderlichen Druckexemplare werden den betreffenden

Kommando- Schörden von hier aus unter Umschlag zugehen.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. v. Wittich.
No. 1011. 3. Al.
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Nr. 111.

Aufhebung des §F. 88 des Reglements über die Naturalverpfle u der Truppen im Frieden nebst zuge-hörigem Nachtrag und Ergänzung des §. 92 Alinea 2 ebendaselbst.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag genchmige Ich die Aufhebung des §. 88. des Reglements über die Natural-

verpflegung der Truppen im Frieden vom 13. Mai 1858 nebst zugehörigem Nachtrag. Zugleich bestimme
Ich, mit Bezug auf Alinca 2 des §. 92 des genannten Reglements, daß bei Abkommandirungen von Kompagnie-
Chefs und Truppen-Adjutanten die Deppelgewährung der Nation an den Inhaber der Stelle und an den
Stellvertreter für die Dauer der Kommandozeit nur unter der Voraussetzung zulässig ist, daß seitens der
nächstvorgesetzten Kommandobehörde die Nothwendigkeit des Berittenseins der bis dahin nicht rationsberechtig-
ten Stellvertreter ausodrücklich ancrkannt und die letzteren sich wirklich beritten machen. Schließlich ermächtige
Ich das Kriegs-Ministerium, in Fällen, wo den bisherigen Bestimmungen des §. 88 mehrerwähnten Reglements
entgegen der Nationsempfang bewirkt ist und besondere Verhältnisse für eine Berülcksichtigung sprechen, viesen
Empfang nachträglich zu genehmigen.Berlin, den 13. April 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 18. April 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit dem Hinzufügen bekannt gemacht, daß der darin

enthaltenen Allerhöchsten Bestimmung gemäß in vorkommenden Fällen die Fourage. Quittungen beziehungs-
weise Liquidationen Über Nationg= Derhütigungsgelder, welche Empfänge für Stellvertreter abkommandirterKompagnie-Chefs und Truppen-Adjutanten enthalten, entsprechend zu bescheinigen sind.

Kriegs-Ministerium.
No. 540. 4. NMl. O. D. 2. v. Kameke.

Nr. 112.
Neue Probe des Karabiner-Futterals.

Auf den Mir gehaltenen Vorklrag Lcnehmige Ich, daß bei den Dragonern, Husaren und Ulanen die bei-
folgende Probe des Karabiner-Futterals für Neubeschaffungen eingeführt werde.

Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.
Berlin, den 13. April 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.



Berlin, den 22. April 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets. Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee georacht.
Die erforderlichen Proben des Karabiner-Futterals werden den Königlichen General-Kommandos

nach erfolgter Anfertigung zugesandt werden.
Kriegs-Ministerium.

v. Kameke.
No. 406/1. M. O. D. 3.

Nr. 113.

Neue Probe des Lanzenarmriemens undEinführung eines Doppellanzenschuhes am linken Steigbügel beien Ulanen.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß bei den Ulanen die beifolgenden Proben des Doppel.
lanzenschuhes am linken Steigbügel und des Lanzenarmriemens eingeführt werden. Das Kriegs-Ministerium
hat hiernach das Weitere, auch hinsichtlich des Befestigens des Armriemens am Lanzenschaft, zu veranlassen.

0Berlin, den 13. April 1880.
Wilhelm.

An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 25.April 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Die erforderlichen Proben des Doppellanzenschuhes und des Lanzenarmriemens werden den Königlichen

General-Kommandos nach erfolgter Anfertigung zugesandt werden.
Hinsichtlich des Befestigens des Armriemens am Lanzenschaft wird besondere Bestimmung ergehen.

Kriegs-Ministerium.
No. 407. 4. M. O. D. 3. v. Kameke.

Nr. 114.
Kompetenz an Kochholz bei Aufhebung eines Biwaks.

Berlin, den 21. April 1880.
Als Ergänzung zu §F. 59 der Instruktion über die Lagerung der Truppen im Frieden vom 20. Dezember

1842 wird bestimmt, daß wenn biwakirende Truppen nur die Mittags= und Abendkost ablochen und das
Biwak dann aufgehoben wird, für den bezlglichen Tag zur Bereitung dieser beiden Mahlzeiten an
Feuerungs-Material der wirkliche Bedarf bis zur Hälfte der für einen Tag oder auf eine Dauer von 24 Stunden
normirten Sätze verabfolgt werden darf.

Kriegs-Ministerium.
No. 871/2. M. 0. D. 1. v. Kameke.

Nr. 115.
Anderweitige Bezeichnung des 1. Bataillons (Rotenburg i. H.) 2. Thüringischen Landwehr-Regiments Nr. 32.

Berlin, den 25. April 1880.
Unter Aufhebung des diesseitigen Erlasses vom 19. Jannar 1874 (Nr. 146/1. 74 A 1.) — Armee-Verord-
nungs-Blalt für 1874, Seite 16 — wird bestimmt, daß behufs Uebereinstimmung mit dem postmäßigen
Brauch das 1. Bataillon (Rotenburg i. H.) 2. Thüringischen Landwehr-Regiments Nr. 32 fortan die Be-
zeichnung „Rotenburg a. d. Fulda“ zu führen hat.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 713/4. 390. A.1.
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Nr. 116.
Abänderung der Bestimmungen betreffend die Befugnisse zur Beurlaubung von Offzieren 2c.

Berlin, den 29. April. 1880.
Infolge der Allerhöchsten Kabineks. Ordre vom 1. April d. Is. — A.-V.-Bl. Nr. 10 S. 105 —betreffend

die Einsetzung von 4 Artillerie-Depot-Inspektionen ist im §. 10 Nr. 5 b. und c. der Bestimmungen betreffend
die Befugnisse zur Beurlaubung von Offizieren, Militärärzten und Mannschaften vom 23. Oktober 1879 —

snö Nr. 24 S. 223 —statt „Brigade-Kommandeur“ bezw. „Brigade-Kommandeure der Fuß-Artillerie“
zu setzen:

„Artillerie-Depot-Inspekteur“ bezw.
„Artillerie-Depot-Inspekteure.“

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke

No. 850/1. 80. Art. 1.

Nr. 117.
Einmalige Beihülfe für Unteroffiziere.

Berlin, den 19. April 1880.
Uneeroffiziere, welche nach 12jähriger akliver Dienstzeit in ein Invaliden-Institut eingestellt werden und
war in der Weise, daß an ihr Ausscheiden aus dem Truppentheile rc. die erwähnte Einzelne unmittelbar
sich anschließt, erwerben hierdurch den Anspruch auf die einmalige Beihülfe von 165 .K. noch nicht, auf sie
findet vielmehr die Verfügung vom 20. Juli 1878, Seite 25 des Nachtrags 1 zum Geldverpflegungs-Regle-
ment für das Preußische Heer im Frieden, sinngemäße Anwendung.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 160. 3. 30 M. O. pD. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 118.
IV. Nachtrag zu den Vorschriften über Einrichtung und Ausstattung der Kasernen.

Berlin, den 21. April 1880.

38 den Vorschriften über Eimrichtung und Ausstattung der Kasernen vom 21. Juli 1874 ist ein vierter
Nachtrag gedruckt worden. Die zur Ergänzung der ausgegebenen Reglements erforderliche, bezw. die als
Bedarf angemeldete Anzahl Exemplare wird den Kommandobehörden rc. unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. Sandkuhl.

No. 213/1. M. O. D. 1.

Nr. 119.
Konstruktions-Aenderungen am Kavallerie-Säbel Mecklenburgischen Modells.

Berlin, den 22. April 1880.
Die Konstruktions-Aenderungen, welche mittelst Erlasses vom 25. April 1879 Nr. 483/4. Art. 1. — Armee.

Verordnungs-Blatt Nr. 12 pro 1879 — für den Kavallerie-Säbel M/52 angeordnet worden sind, haben,
unter den in jenem Erlasse bestimmten Modalitäten, auch bei dem Kavallerie-Säbel Mecklenburgischen
Modells einzutreten.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 482/4. Art. 1.
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Nr. 120.

Modifikation des 8. 157 des Reglements über die Bekleidung und Ansrüstung der Truppen im Frieden.8 Vom 30. April jung *
Berlin, den 23. April 1880.

Zur Sprache Hetemmene Zweifel geben, „Veranlassung; noch besonders darauf hinzuweisen, daß infolge
Verlegung des Etatsjahres der§.157des Reglemenis über die Vekleidung und Ausrüstung der Truppenim Frieden insofern eine Miri 57 tt hat, als nicht mehr die am 1.
1. April vorhandene Anzadltder Orgeetejelfebufenund Lazarethgehülfen bei Liquidirung der Bekleidungs-Entschädigung für diese Chargen maßgeben

Kriegs- * Militär-Oesonomie-Departement.
Hartrott. KühnNo. 380/1. 30. M. 0. D. 3.

Nr. 121.

Nachwelsung der während des erle Vierteljah'# 1880 beiden Reichs-Telegraphen-Anstaltenvorgekommenen Veränderungen
Berlin, den 23. April 1880.

Januar, sondern die om

Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) Ober deltien6
Ar. der Telegraphen-Anstalten. urk-

A. Eingerichtete Telegraphen-Anstalten.7)
1 Sachsen-Altenburg Nr.2 mit beschränktem Tagesdienst Leipzig.

2 Sp., Schwerin3 -
4 Els. Nr. 2 (Bahnhof), - Spen i. Els.

5 Magdeburg, Sp., "n Magdeburg.
6 - Steinen
7 - Dllsseldorf,
8 - Straßburgi. Els.
9 Bahnhof, Frankfurt a. O.

10 - Bremen.
11 - Hamburg.
12 - — assel.
13 - Potsdam.

14 Sp., - SEtraßburg i Eli15 Franlfurt a.
16 7, - Hannover.
17 - Düsseldorf.
18 Sp., - Coblenz.
19 Oldenburg.
20 - inden.

21 OD Konstanz.
22 - Bromberg.
23 Oppeln.
24 Sp., 7 Cassel "
25 - Magdeburg.

*) Die mit Fernsprechern eingerichteten Telegraphen-Anstalten sind mit „Sp.“ bezeichnet.
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Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) Ober- r—*
Nr. der Telegraphen-Anstaltcn. 5

26 Sp., mit beschräuktem Tagesdienst Stettin.

3 Ersurt.- Hamburg.

3 bei Cöln, Sp., - C —- Coblenz.
31 bei Leipzig, i - Lei 9
32) Mecklbg., · - Schwerin.
33 Sp., - Dresden.
34 O Darmstadt.
*m*“ - Cöslin.
36 - Leipzig
37 Wicsbaden, " « stantktnt a. M.
38 O „Trier.
39 - Coblenz
40 - Dresden

41 "Ür „Coblenz.
3 I - - stanäfmt a. M.Potsdam
44 in Schwarzburg-Rudolstadt, - Ersurt.
4% 1 - Darmstadt.
46 Sp., - Danzit
47 T - Dardadt.
3 4% " Ereslan.

» -E - Schwerin.
50 — Bahnhof, % " NBomberg.

51. Aachen, - Aachen.
52 - Magdeburg.
53¾ - Frankfurt a. M.
54 j- - Darmstadt.
55 . O"D Halle a. S.

/U . ,.

v Leipzig, "• Wien.
58 Sp., " - Arnsberg.
59 “ O„ Münster.
60 - lachen.
61 - Potsdam.

B. Sonstige Veränderungen.
1 Call, nstatt des beschränkten ist voller,Aachen.

- | Tagesdiens eingeführt.
2 Ertelenz, 1 "
3 Heinsberg, ê -
4derbesthal, - -
5 Jülich, I - .

6»mech -
7Wontjoie, - -

Zuen - Arnsberg.i Brilon, "b -
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Lau-
fende
Nr.

l

Ortsbezeichnung.
Eigenschaft

(Dienstzeit)
der Telegraphen-Anstalten.

Ober-Postdirektions-
Bezirk.

—S

1— O

# Gevelsberg,
D Herdecke,
Hene,
Herrln idenscheid,

Meschede,Schalle,
6 # "

! Bremerhaven,

Diepholz,
7 i. Hannover,

i. Schlesien,
Reg.-Bez. Breslau,

in Schlesien,

a. Rhein,

i. Westpreußen,

i. Sachsen,
4,

10,
Herrnhut,
Neustadt b. Stolpen,
Reichenau i. Sachsen,
Königstein i. Sachsen,

. l

anstatt des beschränklen ist voller
Tagesdienst eingeführt

*

1

der volle Tagesdienst ist bis 10 Uhr
Abends ausgedehnt,

anstatt des beschränkten ist voller Tages-
dienst eingeführt,

l
l

vonvuIvvvvsanIik
noka

an den Wochentagen ist anstatt des
beschränkten der volle Tagesdienst ein-

geführt.

anstatt des beschränkten ist voller Tages-
dienst eingeführt,

an den Wochentagen ist anstatt des
beschränkten der volle Tagesdienst ein.

geführt.
*

*

anstatt des beschränlten ist voller Tages.
dienst eingeführt,

Arnsberg.

ve
Bremen.

4

Breslau.

Cassel.

Goblen.
4

#

Danzig.

Dresden.

III-no
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Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) —
Nr. der Telegraphen-Anstalten. Arl.

50 Löbau i. Sachsen, anstatt des beschränkten ist vollerDresden.

41 Tagesdienst eingeführt,*. - *

52 Stadt, - -
53 * #

54 - Düsseldorf.
55 -

56 - -

57 r* 2*

58 versuchsweise ist verlängerter Tages-Erfurt.
dienst bis 11 Uhr Nachts eingeführt,

59 Frankenhausen, -versuchsweise ist anslatt des beschränkten
60 der volle Tagesdienst eingeführt,
61 O OÜr

62 - -

63 a. d. Orla,
64 ·

65 -

6 i. Sachsen-Meiningen, -
68 - -

69 * -

70 * *

71 - -

72 anstatt des beschränkten ist vollerr Frankfurt a. M.
Tagesdienst eingeführt,

73 Eltville, 2 2
74 Frankfurt a. M., Postamt 4, · -
7ööchsta.M., -
76 Limburg a. d. Lahn, - -
77 Rudesheim a. Rh., - -
78.oachsenhausen bei Frankfurt a. M., -
79 Weilburg, - ·-
80 Johannisburg, - Gumbinnen.
81 Kaukehmen, - -

82 Lötzen, -
83 HPillkallen, -
84 Prostken, · -

85Ragnit, anstatt des beschränkten ist voller
Tagesdienst eingeführt,

86 Halberstadt, der Dienst beginnt fortan während Magdeburg.
des ganzen Jahres um 7 Uhr früh,

87Calbe a. S., anstatt des beschränkten ist voller -Tagesdienå eingeführt,
88 Oardelegen, -
89 Schönebeck, - 2

90 | Seehausen i. d. Altmark, - i
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Lan= Eigenschaft
1* 8 - -

fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) Ober lolbirelttne
Nr. der Telegraphen-Anstalten. ezirk.

91 Gütersloh, anstatt des beschränkten ist voller Minden.
Tagesdienst eingeführt

92 Herford, - -
93 Hoöxter, - -
94 Ninteln, - -
9) Warburg, - -

96 Groß Eirelitz, Oppeln.
97 4 cogolin, - -
98 Laurahütte, - -
99 Morgenroth, -

100 Zabrze,
101 Rawitsch, - Posen.
102 Schrimm, -
103 Schwedt a. O., - Potsdam.
10|1 8 Bittstock, - « -
105 Wrietzen, - -

106äiitzow, - Schwerin i. M.
107/Malchin, - -

108 Plau i. M., - -
109 Teterow, -
110 Waren, - -

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdb. Meyer.

No. 631. 4. 30. Ing.

Nr. 122.

Schema zu den Liqnidationen der Truppen über die Absindungsbeträge für übernommene Selbst.

wwird in
E

bewirthschaftung von Kasernen und Stallungen.

der

968. 4. M. O. D. 4.

Berlin, den 26. April 1880.

Mit Bezug auf den Schlußsatz unter III.4des kriegsministeriellen Erlasses vom 29. März d. J. (Seite 84)

Sandkuhl.

Anlage das Schema veröffentlicht, welches von den Truppen bei Aufstellung der Liquidationen
über die Abfindungsbeträge für übernommene Selbstbewirthschaftung von Kasernen und Stallungen vom 1. April
d. J. ab zur Anwendung zu bringen ist.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott.



— 134 —

Nr. 123.
Berichtigung.

Berlin, den 27. April 1880.
Im Anschluß an die kriegsministerielle Verfügung vom 23. v. Mts. (Nr. 545/1. 80. A 1) — Armee Verord.

nungs-Blatt Seile 74 — wird hiermit zur Kenniniß gebracht, daß in dem Formular der Nangliste für die
Släbe und Truppentheile des Friedensstandes und für die Institute in Spalte 12 „Orden und Ehrenzeichen“
zu setzen ist

a) Preußische
b) Andere,

und daß in den Formularen der Rangliste für die Offiziere c. des Beurlaubtenstandes die neue Rubrik
„Feldzilge“ als Spalte 10 zur Einfügung gelangt.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
I. V

v. Wittich. v. Wobeser.

No. 800/4. 80. A. 1. —————

Nr. 124.
Die Ermittelung des Eigenthümers eines Ringes, welcher angeblich einem deutschen Offizier e. während

des letzten Feldzuges verloren gegangen ist.
Berlin, den 16. April 1880.

Am Vorabend des Gefechts von Villersexel hat im Schlosse zu Bournel (Departement du Doubs) ein
unbekannter deutscher Offizier (event. Offizier-Aspirant oder Beamter 2c.), welcher daselbst einquartiert war,
einen Mg verloren. Der Ring ist später von den Qnartierwirthen aufgefunden und dem Kriegs-Ministeriumübermittelt.

Indem das Kriegs-Ministerium dies hiermit zur allgemeinen Kenntniß bringt, stellt es dem recht-
mäßigen Eigenthümer event. dessen Erben anheim, sein Eigenthumsrecht bezw. ihr Erbrecht nachzuweisen
und die Anshändigung des Ninges zu beanspruchen.

Kriegs-Ministerium.
No. 45. 4. 30. A. 2. v. Kameke.
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Armee-Verordnungs-Mlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Herlin, den 26. Mai 1880. Nr. 12.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .K. 50 4. Abonnirt kann werden: uberhalb bei denPostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet 8 nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20—= berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 125.

Gesetz, betreffend Ergäunzungen und E des Reichs-Militärgesetes vom 2. Mai 1874.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths !4 des Reichstags,
was folgt:

Artikel lI.

Das Reichs-Militärgesetz vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. 1874 S. 45) wird durch nachfelgende
Bestimmungen ergänzt, beziehungsweise geändert.

8. 1.
In Ausführung der Artikel 57, 59 und 60 der Reichsverfassung wird die Friedens--Präsenzstärke

des Heeres an Mannschaften für die Zeit vom 1. April 1881 bis zum 31. März 1888 auf 427274 Mann
festgestellt. Die Einjährig-Freiwilligen kommen auf die Friedens-Präsenzstärke nicht in Anrechnung.

8. 2.
Vom 1. April 1881 ab werden die Infanterie in 503 Bataillone, die Feld-Artilleriein 340 Batterien,

die Fusß-Artillerie in 31 Bataillone, die Pioniere in 19 Bataillone formirt.

§. 3.

Auf diejenigen Mannschaften, welche nach Erlaß dieses Gesetzes wegen bohzer J aer.wegen geringer körperlicher Fehler der Ersatzreserve erster Klasse überwiesen werden (§.25 Abs. 1 und Alf.2 b des Reichs-Militärgesetzes), finden, soweit dieselben nicht auf Grund der Okdingiion au e- Priester-
weihe dem geistlichen Stande angehören, in Ergänzung ihrer bisherigen Verpflichtungen, die nachfolgenden
Bestimmungen Anwendung:

1) Dieselben dürfen im Frieden zu Uebungen einberufen werden. Die Zahl der zur ersten Uebung und
der zu wiederholten Uebungen einzuberufenden Mannschaften wird durch den Reichshaushalls= Etat
festgesetzt. Ersatzreservisten, welche geübt haben, verbleiben während der Gesammtdauer ihrer Ersatz-
reservepflicht in der Ersatzreserve erster Klasse.
Zunächst sind die Freigeloosten nach der Mühhenfelge ihrer Loosnummern heranzuziehen, sodann die-
1enigen Mannschaften, welche wegen geringer körperlicher Fehler an die Ersatzreserve erster Klasseüberwiesen werden, nach Maßgabe des Lebensalters und der besseren Dienstbrauchbarkeit. Die

Aswahl der letzteren erfolgt n ihrer Ueberweisung zur Ersatzreserve erster Klasse im Aushebungs-
geschäft

2r
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3) Diese Uebungspflicht erstreckt sich auf 4 Uebungen, von welchen die erste eine Dauer von 10, die

zweite eine Dauer von 4 und die beiden letzten eine Dauer von je 2 Wochen nicht überschreiten
sollen. Der Gestellungstag für die erste Uebung ist den Uebungspflichtigen bei der Ueberweisung
zur Ersatzreserve bekannt zu machen. Erfolgt die Einberufung zu einem späteren Termin, so kommt
die Zwischenzeit auf die Dauer der Uebung in Anrechnung. Letztere Bestimmung findet keine
Anwendung, wenn die spätere Einberufung auf Ansuchen der Uebungspflichtigen, oder wenn mit
dem Einvernehmen der Zivilverwaltung im Interesse der Uebungspflichtigen eine Verschiebung des
Termins der Einberufung erfolgt.

4) Jungen Leuten von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und
verpflegen, und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmäßigen Umfange dargelegt
haben (§. 11 des Gesetzes, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst, vom 9. November 1867),
steht für die erste Uebung unter denjenigen Truppentheilen die Wahl frei, welchen für das betreffende
Jahr die Ausbildung von Ersatzreserven übertragen ist.

5) Die Uebungspflicht erlischt, wenn die ausgewählten Mannschaften innerhalb vierwöchentlicher Frist
nach dem unter3 bezeichucten Gestellungstage zur Uebung nicht einberufen sind.

Ist der Gestellungstag auf Ansuchen des Uebungspflichtigen, oder mit dem Einvernehmen derZivilverwaltung im Inoebesse des lecbungspflichtigen verschoben worden, so ist für dies Erlöschen der
Uebungspflicht, statt des unter 3 bezeichneten, der verschobene Gestellungstag maßgebend.

6) Von der Uebungspflicht können die Mannschaften nach Maßgabe des §. 59 des Reichs-Militär-=
usetzes befreit werden. Jede Einberufung zum Dienst im Heere zählt für eine Uebung. Schiff-frt treibende Mannschaften sollen zu Uebungen im Sommer nicht eingezogen werden.

7) Die Jahreszeit, in welcher die Uebungen stattsinden sollen, wird zwischen Militär-- und Zivilbehörden
unter Berücksichtigung der bürgerlichen Interessen vereinbart.

8) Uebungspflichtige Eriabreseroisten. unterstchen in Bezug auf Auswanderungserlaubniß, Entlassungaus der Staatsangehörigkeit, Befolgung des Einberufungsbefehls, sowie als Angehörige des aktiven
Heeres während einer Uebung den für Reservisten und Wehrlente geltenden Vorschriften.

8. 4.
Die Versetzung aus der Reserve in die Landwehr und die Entlassung aus der Landwehr finden,

soweit die zwölfjährige Gesammtdienstzeit (Art. 59 der Reichsverfassung) zur Einführung gclangt ist, im
Frieden bei den nächsten, auf Erfüllung der Dienstzeit folgenden Frühjahrs-Kontrolvers lung t.

Hinsichtlich derjenigen Mannschaften, deren Dienstzeit in der Periode vom 1. April bis zum 30. Sep-
tember ihr Ende erreicht, bewendet es bei der Bestimmung von §. 62 des Reichs-Militärgesetzes.

Artikel II.
Die 8§. 10, 12, 14, 53 und 66 des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Neichs-Gesetzbl.

1874 S. 45) erhalten die nachstehende Fassung:
8. 10.

Alle Wehrpflichtigen sind, wenn sie nicht freiwillig in den Heeresdienst eintreten (§8. 10 und 11
des Gesetzes vom 9. November 1867, Bundes-Gesetzbl. S. 131), vom 1. Jannar des Kalenderlahres an, in
welchem sie das 20. Lebensjahr vollenden, der Aushebung unterworfen (militärpflichtig). Sie haben sich zu
diesem Zwecke vor den Ersatzbehörden zu gestellen, bis über ihre Dienstverpflichtung den Bestimmungen dieses
Gesetzes gemäß endgültig entschieden ist, jedoch höchstens zweimal jährlich.

Der Eintrilt zum drei= oder vierjährig-freiwilligen Dienst kann Militärpflichtigen durch die Ersatz-
behörden gestattet werden.

8. 12.
Jeder Militärpflichtige ist, sofern er nicht die Erlaubniß zum freiwilligen Eintritt in den Heeresdienst

erhalten hat, in dem Aushebungsbezirke, in welchem er seinen dauernden Aufeulhaltsort oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen Wohnsitz hat, gestellungspflichtig. Wer innerhalb des Bundesgebiets weder einen dauernden
Aufenthaltsort, noch einen Wohnsitz hat, ist in dem Aushebungsbezirke seines Gebursortes gestellungspflichtig.
und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen Aushebungsbezirke des Inlandes, in welchem
die Eltern oder Familienhäupter ihren letzten Wohnsitz hatten.

In dem Aushebungsbezirke, in welchem die Militärpflichtigen sich zu gestellen haben, werden sie
auch, unter Anrechnung auf das von demselben aufzubringende Nekrutenkontingent, zum Militärdienst heran-
gezogen.
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. 14.

Die zumeinjährig freiwilligen Dienst t ten haben die Verpflichtung, sich spätestens zum
1. Oklober desjenigen Jahres, in welchem sie das 23. hebenssahr vollenden, zum Dienstantritt zu melden.
Ausnahmsweise kann ihnen über diesen Zeitpunkt hinaus Aufschub gewährt werden. Bei ausbrechendem
Kriege müssen sich alle zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten, welche bereits in das militärpflichtige
Alter eingetreten sind, auf öffentliche Aufforderung sofort zum Heercsdienst stellen.

Wer die rechtzeitige Meldung zum Dienstantritt versäumt, verliert die Berechtigung zum einjährig-
freiwilligen Dienst; nach Befinden der Ersatzbehörde kann ihm die Berechtigung wieder verliehen werden.

Ein Gesetz wird die Vorbedingungen regeln, welche zum einjährig-freiwilligen Dienst berechtigen.
Zur Annahme Einjährig-Freiwilliger sind die Truppen der Feld-Artillerie und des Trains in Orten,

wo außerdem Truppen zu Fuß garnisoniren, nur insoweit verpflichtet, als die Zahl von vier Einjährig-Freiwilligen
bei jeder Batterie und Kompagnie nicht überschritten wird.

8. 53.
Soldaten im aktiven Dienst können auf Ansuchen zur Verfügung der Ersatzbehörden entlassen werden,

wenn einer der im §. 20 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Gründe nach ihrer Aushebung eingetreten ist, oder wenn
n drzelgn Fällen besondere in diesem Gesetze nicht ausdrücklich vorgesehene Billigkeitsgründe dies recht-ertigen (§. 22).

8 Üeber die Zulässigleit des Gesuchs entscheidet nach Begutachtung der Verhältnisse durch die ständigen
Mitglieder der Ersatzkommission der kommandirende General desjenigen Armce-Korps, in welchem der Reklamirte
seiner Dienstpflicht genügt, in Gemeinschaft mit der betreffenden (§. 30 Nr. 3c.) Landes= oder Provinzial-
behörde seines Heimathsbezirks beziehungsweise das zuständige Kriegs-Ministerium in Gemeinschaft mit der
obersten Zivilverwaltungsbehörde seines Heimathsbezirks.

Die Entlassung des Reklamirten erfolgt erst zu dem nächsten allgemeinen Entlassungstermine, sofern
nicht ein ungewöhnlicher Grad der Dringlichkeit die frühere Entlassung nothwendig macht.

Auf Soldaten, welche sich bei mobilen Truppen im Dienst besinden, haben diese Bestimmungen in
der Negel keine Anwendung.

. 66.
Reichs-, Staats= und Kommunalbeamte Süse durch ihre Einberufung zum Militärdienst in ihren

bürgerlichen Dienstverhältnissen keinen Nachtheil erleiden.
Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus denselben und ihre Anciennetät, sowie alle sichdaraus ergebenden Ansprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum Militärdienst gewahrt. Erhalten

dieselben Ofsizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag derselben auf die Zivilbesoldung angerechnet
werden; denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohn-
orts jedoch nur, wenn und soweit das reine Zivileinkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von
3600 K jährlich Übersteigen.

rkach denselben Grundsätzen sind pensionirte oder auf Wartegeld stehende Zivilbeamte hinsichtlich
ihrer Pensionen oder Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den Kriegsdienst ein-
treten.

Obige Vergünstigungen kommen nach ausgesprochener Mobilmachung auch denjenigen in ihren Zivil-
selungen abkömmlichen Reichs= und Staatsbeamten zu Gute, welche sich Kewwg in das Heer aufnehmen

assen.

Die näheren Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundesregierungen überlassen.
Artikel III.

Die Ausführungsbestimmungen zum Artikel I §8. 3 und 4 und zum Artikel II dieses Gesetzes erläßt
der Kaiser.

Artikel IV.

Gegenwärtiges Gesetz kommt in Bayern nach näherer Besümmung des Bündnißvertrages vom23. November 1870 (Bundes--Gesetzbl. 1871 S. 9) unter III l 5, in Württemberg nach nähererBebemmng
der Militärkonvention vom 21./25. November 1870 (Bundes-Gesetzbl. 1870 S. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.Gegeben Wiesbaden, den 6. Mai 1880.

(I. 8.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.



Berlin, den 15. Mai 1880.
Vorstehendes Gesetz (Neichs-Gesetzbl. 1880. S. 103) wird hiermit zur Kenntniß der Armce gebracht.
Die Ausführungsbestimmungen zum Artikel 1 88. 3 und 4 und zum Artifel II des Gesetzes folgen nach.

Kriegs-Ministerium.
No. 441. 5. 30. A. 1. v. Kameke.

Nr. 126.
Verlegung des Stabsguartiers des 1. Bataillons (Rosenberg) 4. Oberschlesischen Landwehr-Regiments
Nr. 63 von Rosenberg nach Crenzburg und demnächstige anderweitige Benennung des beregten Bataillons.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß am 1. Oktober d. Is. das Stabsquartier des
1. Bataillons (Rosenberg) 4. Oberschlesischen Landwehr-Regiments Nr. 63 von Rosenberg nach Crenzburg
verlegt werde, und daß vom gedachten Zeilpunkte ab das genannte Bataillon die Bezeichnung 1. Bataillon
(Crenzburg) 4. Oberschlesischen Landwehr. Regiments Nr. 63 anzunehmen hat. DasKiegs-Ministerium hat
hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 23. April 1880.
Wilhelm.

An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.
Berlin, den 2. Mai 1860.

Verstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch zur Kenntniß gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 964. 4. 80. A. 1. v. Kameke.

Nr. 127.
Entschädigung der Offiziere des Beurlaubtenstandes für Abhaltung von Kontrol-Versammlungen.

Berlin, den 12. Mai 1880.
Jusoweit die Stellen von Landwehr-Kompagnieführern nicht besetzt sind und die ältesten Hauptleute der

Infanterie-Regimenter bezw. die in den Stellen derselben sich besindenden Stabsofsiziere zur Abhaltung von
Nontrol-Versammlungen ausnahmsweise nicht herangezogen werden können, so daß zu diesem Dienst auf
Ossiziere des Beurlaubtenstandes kurtähegriffen werden muß, erhalten die Letzteren:a. für die außerhalb ihres Wohnortes abgehaltenen Kontrol-Versammlungen die verordnungsmäßigen

Neisekosten und Tagegelder aus Kapitel 34 der fortdauernden Ausgaben des Militär--Etats,
b. für die am eigenen Wohnort abgehaltenen Kontrol-Versammlungen eine tägliche Entschädigung

in Höhe der chargenmäßigen Tagegelder aus Kapitel 24 Titel 8, welche von dem Landwehr-
Bezirks-Kommando in die Verpflegungs-Liquidation aufzunehmen ist.

Die Bestimmung unter b findet auch auf diejenigen Orte Anwendung, welche mit dem eigent-
lichen Wohnorte des Offiziers zu einem gemeinsamen Garnisonverbande vercinigt sind.

Hätte der Offizier sich selbst zu der betreffenden Kontrol-Versammlung gestellen müssen, so wird für
Abhaltung dieser Versammlung keine Vergütung Pnihrt. Wird aber an vempacten Orte, an demselben oder
dem folgenden Tage noch eine weitere Kontrol-Versammlung von ihm abgehalten, so ist dafür die Ent-
schädigung nach b zahlbar.

% Die hierüber ergangenen früheren Bestimmungen werden aufgehoben, auch ändert sich in vorstehendemSinne die entsprechende Anmerkung zu dem Friedens-Verpflegungs-Etat Nr. 48.
Kriegs-Ministerium.

v. Kameke.
No. 832. 4. 80. M. O. D. 3.

Nr. 128.
Mittheilungen über die Wiederbeschäftigung von pensionirten Beamten im unmittelbaren Staatsdienste.
E#s ist mehrfach vorgekommen, daß von Behörden, welche die Wiederbeschäftigung von pensionirten Beamten
im unmittelbaren Staatsdienste gegen Vergütung verfügt haben, unterlassen worden ist, diejenigen Stellen
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hiervon mit Benachrichtigung zu versehen, von welchen wegen eventueller Kürzung der Pension der betreffenden
Beamten das Erforderliche anzuordnen war.

Die Königliche Regierung veranlassen wir daher, in Fällen der vorbezeichneten Art derjenigen
Behärde, bei welcher der betreffende Pensionär sein Ruhegehalt zu erheben hat, eine Mittheilung über die
Art derVerwenbung desselben, den Zeitpunkt, von welchem ab ihm das neue Diensteinkommen gewährt wird,die Höhe dieses Einkommens, sowie darüber zugehen zu lassen, ob die dauernde Beschäftigung des betreffenden
Beamten bei befriedigender Dienstführung beabsichtigt wird, oder ob es sich nur um eine vorübergehende
Beschäftigung handle; endlich solche Mittheilungen bei einer Veränderung in den für die Kürzung oder
Einziehung der Pension maßgebenden Verhältnissen des Beamten in entsprechender Weise zu ergänzen.

Berlin, den 25. März 1880

Der Minister des Innern. Der Finans Minister
Nibbeck. Meinecke.

An

die sämmtlichen Kniglichen Regierungenund die Königliche Finanz-Direktion in Hannover.
Berlin, den 14. Mai 1880.

Verstehender Erlaß wird, behufs gleichmäßiger Beachtung im Ressort der Militär-Verwaltung,
hierdurch bekannt gemacht. !-½-

Kriegs-Ministerium.
No. 547. 4. 80. K. M. v. Kameke.

Nr.
für die

ür

Vorschrift über Artillerie-Depots.
den

Berlin, den 20. Mai 1880.
Die vorerwähnten Vorschriften sind im Druck erschienen und werden den betreffenden Kommando-Behörden 2c.

in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.
Die nachstehend aufgeführten Vorschriften treten hierdurch außer Kraft:

Vorschrift zur Verwaltung der Artillerie-Depols vom 13. September 1865.
Reglement über das Rechnungswesen der Artillerie-Depots vom 1. Oktober 1865.
Instruktion für die Regiments-Kemmandos der Festungs-Artillerie vom 13. September 1865.Vorschrift über dasGeschäftoverfahnen bei den technischen Nevisionen im Bereiche des Artillerie-

und Waffenwesens vom 1. Oktober 1865.
Vorschrift zur Verwaltung der zu den Artillerie-Depots gehörenden Laboratorien vom 25. No-

vember 1861. .

Wegen der durch die Vertheilung der neuen Vorschriften nothwendig werdenden Aenderungen des
Druckvorschriften-Etats wird das Erforderliche durch die nächsten periodischen Nachträge desselben veranlaßt
werden.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 438. 5. Art. 1.

Nr. 130.
Sommer-Fahrplan der Militär-Eisenbahn.

Berlin, den 22. Mai 1880.
Der nachstehende Sommer-Fahrplan der Militär-Eisenbahn wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebrachl.

Kriegs-Ministerium.
No. 331/5. 80. K. M. v. Kameke.
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Nr. 131.
Geschäfts. Ordnung für die Festungs-Bau-Kassen vom 11. März 1880.

Berlin, den 7. Mai 1880.
Die umgearbeitete Geschäfts-Ordnung für die Festungs-Bau-Kassen vom 11. März cr. wird den betreffenden

Kemmande= 2c. Behörden von hier aus unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Moyer.

No. 771. 4. 80. Ing.

Nr. 132.
Feldpost-Dienstordnung.n 8 Berlin, den 8. Mai 1880.

Von der Feldpest-Dienstortnung vem Jahre 1873 ist unter Berücksichtigung der im Laufe der Zeit er-
gangenen abändernden Bestimmungen ein Neu-Abrruck veranlaßt worden.

Die erforderlichen Exemplare werden den Königlichen Kommando-Behörden 2rc. zur weiteren Ver-
theilung unter Umschlag zugehen.

Bezüglich der hierdurch außer Kraft gesetzten älteren Exemplare jener Dienstordnung ist nach Maß-
gabe des kriegsministeriellen Erlasses vem 20. Juli 1875 (A.-V.-Bl. S. 160) zu verfahren.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Ziegler.

No. 168. 5. 80. A 2.

Nr. 133.
Erlänterung zu §. 129 des Reglements über die Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden.

Berlin, den 8. Mai 1880.
Zur Behebung von Zweifeln nimmt das Departement Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß der im §. 129
des Natural-Verpslegungs-Reglements für die Truppen im Frieden, behufs Beschaffung diätetischer Gegen-
stände für kranke Dienstpferde, gestattete Empfang der Nations-Vergütigungsgelder für einzelne Rations=
hheile für kranke Offizierpferde nicht zulässig ist, die betreffenden Offiziere vielneh im Falle derErkrankung ihrer Pferde nach dem kriegsministeriellen Erlasse vom 25. Juni 1877 — A.-V.-Bl. von 1877,
S. 130 —berechtigt sind, das Nations-Vergütigungsgeld für die volle Ration auf die Dauer der Krankheit
nach dem Normpreise zu empfangen und hierdurch die Mittel erhalten, die Kosten für Futtersurrogate 2c. m
bestreiten und, soweit verwendbar, Fouragetheile zu beschaffen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 288. 4. M. O. D. 2. v. Hartrott. Köllner.

Nr. 134.

Abänderungen und Nachträge zu den Exerzir Reglements für die Fuß-Artillerie und der Instruktionü er die Bedienung.
Berlin, den 10. Mai 1880.

Zu den genannten Exerzir-Vorschriften für die Fuß-Artillerie sind weitere Abänderungen und Nachträge —
abgeschlossen im März 1880 —herausgegeben worden.

Di wur Ergänzung dieser Vorschriften erforderlichen Druck-Exemplare werden den betreffendenKommando-Behörden 2c. unter Umschlag zugehen.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. v. Wittich.
No. 1125. 4. Al.
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Nr. 135.
Servis-Kompetenz der Dienstwohnungs-Inhaber bei Versetzungen.

Berlin, den 11. Mai 1880.
Ueber die Kompetenz an Servis der Dienstwohnungs-Inhaber im Falle einer Versetzung bestehen noch immer
Unsicherheiten, zu deren Beseitigung Folgendes bemerkt wird.

Für die bisherige Garnison verbleibt dem versetzten Dienstwohnungs-Inhaber die bis dahin zu-
ständig gewesene Kompetenz, Kleichwie dem Selbstmiether, noch auf den Abgangsmonat unverkürzt, währendin der neuen Garnison der Anspruch der Dienstwohnungs-Inhaber danach zu beurtheilen ist, ob daselbst
eine Dienstwohnung disponibel ist, oder nicht.

I. Ist eine solche disponibel, so beginnt der Anspruch auf das an Stelle des Wohnungsgeld-Zuschusses
und in Höhe desselben kompetirende 3 des Servises

. wenn der Versetzte in der alten Garnison ebenfalls eine Dienstwohnung inne hatte und daher
in dem Verhältniß als Dienstwohnungs-Inhaber eine Aenderung nicht eingetreten ist, vom
1. des auf den Abgang aus der früheren Garnison folgenden Monats,

. wenn derselbe in der alten Garnison Selbstmiether war, vom 1. desjenigen Monats ab, für
welchen der Wohnungsgeld-Zuschuß nach Maßgabe der Verfügung vom 22. Oktober 1875 nicht
mehr zur Ausgabe gelangt.

Das weitere ½ des Servises ist in beiden Fällen nach Vorschrift des §. 25 des Servis-
Reglements zahlbar.

Ist dagegen in der neuen Garnison eine Dienstwohnung nicht disponibel, dann findet für den
Beginn der Zahlung des vollen Servises der vorberegte §. 25 ebenfalls Anwendung, und bleibtdaneben der Wohnungsgeld--Zuschuß mit dem 1. des M#cs des Garnison-Wcchsels zu gewähren.

Für die Höhe des Wehnnngsgeld. uschusses ist in jedem Falle die Stelle, aus welcher das Gehalt
bezogen wird, maßgebend. (ekr. Verfügung vom 22. Oktober 1875. A.-V.-Bl. Nr. 22.)

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 474. 3. M. O. D. 4. v. Hartrott. Sandkuhl.

Nr. 136.
Nachtrag zum Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über diehtrag #Pissenschckeline Besähignn für den einjährig-freiwilligen Miltzärdia#t beshüßgt sind.
Ee wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Städtische Gewerbeschule zu Frankfurt a. M. (Ver-
zeichniß vom 24. März 1880, unter C. u. bb. I. 2.) aufgelöst und somit die derselben zuerkannte Berechtigung
zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär=
dienst erloschen ist.

Berlin, den 29. April 1880.

S

—! —

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.
Berlin, den 12. Mai 1880.

Vorstehendes wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerimmn; Allgemeines Kriegs-Departement.

No. 336. 5. 90. Al. v. Verdy. v. Wittich.

Nr. 137.
Abschlußnummer im Anshebungs-Bezirk Hammelburg für 1879.

Berlin, den 14. Mai 1880.
Nach einer Mittheilung des Königlich Bayerischen Kriegs-Ministeriums vom 8. d. Mts. beträgt die Abschluß-
nummer im Aushebungs-Bezirk Hammelburg für das Jahr 1879 nicht 139, sondern 159.

Behufs Berichtigung der auf Grund des §. 57,3 letzten Absatz, der Ersatz Ordnung, diesseits zu-
sammengestellten und veröffentlichten tabellarischen Uebersicht wird Vorstehendes hierdurch bekannt gemacht.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
vNo. 346/5. 80. A. 1. Berdy. v. Wittich.
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Nr. 138.
Gebührnisse auf Urlaub erkrankter Mannschaften.

Berlin, den 14. Mai 1880.
Auf Urlaub erkrankte Mannschaften dürfen — entsprechend der Festsetzung in 8. 34, Ziffer 8, des Geld-
verpflegungs-Reglements für das Preußische Heer im Frieden, gemäß welcher dieselben vom Tage der Erkrankung
ab nicht als beurlaubt, sondern als krank zu behandeln sind — für die Zeit ihres Krankseins, wenn ihnen
nach Maßgabe der Bestimmungen in gedachtem Paragraphen Löhnung bewilligt werden kann und bewilligt
ist, neben der letzteren auch die N lverpflegungs-Gebührnisse (der extraordinäre Verpflegungszuschuß nach
dem Satze des Aufenthaltsortes, oder wenn sich daselbst leine Garnison befindet, nach dem Satze des zunächst
belegenen Garnisonortes — §. 12 des Reglements über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden —)
sowie der Servis des Aufenthaltsortes nach den für Natnralquartier- Jnhaber giltigen Grundsätzen gewährt
werden, falls sie für ihre Verpflegung bezw. für ihr Unterkommen selbst sorgen.

Ob bezw. wie lange die Behandlung solcher Mannschaften im Revier erfolgen darf, bleibt dem pflicht-
mäßigen Ermessen der Truppenbefehlshaber Überlassen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 1011/4. M. 0. D. 2. v. Hartrott. Koellner.

Nr. 139.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Peiskretscham—Borsigwerk. ·

Berlin, den 14. Mai 1880.
Die Eisenbahn zwischen Oppeln und Borsigwerk ist am 15. Mai d. Is. auf der Schlußstrecke Peiskretscham—

Borsigwerk eröffnet worden.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 330. 5. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 140.
Beförderung der behufs Verpassens künstlicher Glieder einbeorderten Invaliden auf Eisenbahnen.

Berlin, den 14. Mai 1880.
Nach einer Mittheilung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 10. v. Mts. sind die Königlichen

Eisenbahn-Direktienen angewicsen worden, für die Beförderung der behufs Verpassens künstlicher Glierer
einbeorderten sowie der zum Kurgebrauch einberufenen und nach den Badeorten entsendeten Invaliden auf
den Eisenbahnen den im §. 7 ad 10. des Reglements für die Beförverung von Truppen und Armeebedürfnissen
auf den Staatsbahnen 2c. vom Jahre 1870 bezeichneten Satz von 10 pro Person und Meile zu liquidiren.

Zu diesem Zweck sind den betreffenden Invaliden für die vorbezeichneten Reisen Eisenbahn-Requisitions-
scheine mutzugeben.

Kriegs-Ministerium; Departement für das Invaliden-Wesen.
v. Tilly. Wischhusen.

No. 727/8. D. s. I. b.

Nr. 141.
Reise- und Umzugs-Gebührnisse der Unterärzte.

Berlin, den 17. Mai 1880.

1) Einjährig-freiwilige Aerzte, sowie Zöglinge der militärärztlichen Bildungsanstalten*)erhalten bei
Versetzungen infolge ihrer Beförderung zum Unterarzt Reisekosten und Tagegelder, dagegen keine

*) Ziffer 1 findet auch Anwendung auf die als Unterärzte in der Armee angestellten und gleichzeitig dem
hiesigen chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut behuss Ablegung der Staatsprüfung attachirten ehemaligen Zöglinge
der militärärztlichen Bildungsanstalten für die nach Ablauf der Prüfungs-Periode auszuführende Reise zu ihrem Truppen-
theil (Verfügung vom 4. April 1874 A.-V.-Bl. S. 74).

on Wiedercinziehung der in diesen Fällen bisher etwa bereits gezahlten Umzugskosten-Vergütung wird Ab-
stand genommen.



Umzugskosten-Vergütung, da ein Anspruch auf letztere durch die Stellung bedingt wird, aus welcher
—nicht in welche — die Versetzung erfolgt, die genannten Personen aber vor ihrer Versetzung

üÜberhaupt nicht einc solche Stellung innegehabt haben, welche zu Umingskosten berechtigt. Erst beispäter stattfindenden Versetzungen der gedachten Unterärzte ist die Umzugskosten-Vergiltung zu-
ständig. (ekr. §§. 1 und 3 der Verordnung vom 23. Mai 1878, betreffend die Umzugskosten der
Personen des Soldatenstandes des Preußischen Heeres.)

2) Die in Gemäßheit des §. 14 des Geldverpflegungs-Reglements für das Prenßische Heer im Frieden
durch den Gencralstabsarzt der Armec mit der Wahrnehmung vakanter Assistenz-Arztstellen beauftragten
Unterärzte haben grundsätzlich Reisekosten und Tagegelder bezw. bei Versetzungen die Umzugskosten-
Bergütung, nur nach ihrem Nange — als Portepee-Unteroffizier — zu empfangen.

Insowceit auf Grund der bisherigen Bestimmungen hinsichtlich ver Tagegelder anders verfahren,
hat es dabei sein Bewenden.
Die Bestimmung in dem Erlaß vom 17. Februar 1876 (A.-V.-Bl. S. 61), wonach die als Vertreter
von Assistenz= oder Stabsärzten fungirenden Unterärzte (auch einjährig-freiwillige Aerzte), welche
mit dem Truppentheil die Garnison verlassen, bei Benutzung der Eisenbahn in der 2. Wagenklasse
zu befördern sind, erleidet keine Aenderung.
Sind bei einer Mobilmachung Unterärzte (des Friedens= oder des Beurlaubtenstandes), ein-
jährig-freiwillige Aerzte, Zöglinge der militärärzilichen Bildungsanstalten oder zur Ableistung ihrer
aktiven Dienstpflicht unter Ernennung zum Unterarzt einberufene Aerzte und Mediziner nach den
Etats bezw. nach den hierüber bestehenden besonderen Bestimmungen zum Empfange des Assistenz-
Arztgehaits berechtigt, so haben dieselben für die Reisen zum Antrikt der Kriegsstelle und bei der
Wiederentlassung gemäß Ziffer 8 der Erlänterungen und Festsetzungen zur Ausführung der Verordnung,
betresfend die Tagegelder und Neisekosten der Personen des Soldatenstandes des Preußischen Heeres
vom 15. Juli 1873 (A.-V.-Bl. S. 232) die Tagegelder und Reisekosten nach den Sätzen der Assistenz-
Aerzte zu beanspruchen.

In diesem Falle würden — wic in Ergänzung der Ziffer 1 des Erlasses vom 20. Februar 1879
(A.-V.-Bl. S. 64) bemerkt wird — auf die aus dem Beurlaubtenstande eingerogenen Aerzte
die Bestimmungen des Erlasses vom 14. Januar 1878 (A.-V.-Bl. S. 2) siungemäste Anwendung
zu sfinden haben.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 619/1. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

——

#— —

Nr. 142.
Eröffnung der Eisenbahn Niedermendig—Mayen sowie der Eisenbahnstrecken Bettenhausen—Cassel und

Eschwege —Leinefelde.
Berlin, den 22. Mai 1880.

Die Eisenbahn zwischen Niedermendig und Mayen, sowie die Schlußstrecke Bettenhausen—Cassel der Eisen-
bahn zwischen Cassel und Waldkappel und die Eisenbahnstrecke Eschwege—Leinefelde sind am 15. Mai v. Js.
eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 495. 5. 80. M. O. D. 3. A. Hartrott. Kühne.

Nr. 143.
Feier des Todestages des Herzogs Lcopold von Braunschweig.

* Berlin, den 13. Mai 1880.

In Gemäßheit der Urkunre über die zum Andenken des Hochseligen Heriogs Leopold ven Braunschweig
errichtete wohlthätige Stiflung wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am 27. v. Mts, dem
Todestage des Herzogs, vie dicsjährige Gedächmißfcier zu Frankfurt a. O. stattgefunden hat und bei dieser
Gelegenheit 16 Kinder der Garnison- (Leopold-) Schule daselbst vollständig neu gekleidet worden sind.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Ziegler.

No. 191. 5. A2.
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Armee-- Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. terlin, den 13. Juni 1880. Nr. 13.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Vlattes beträgt 1 ¾. 50 J. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

- besonders eine Preisermäßigung sestgesetzt ist.

Nr. 144.
Vormals Nassauische Offizier-Wittwen= und Woaisen-Kasse.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich mit Bezug auf Meine Ordre vom 5. September 1867,
daß bei Feststellung derjenigen Pension der Interessenten der vormals Nassanischen Offizier-Wittwen= und
Waisen-Kasse, nach welcher sich die Pension für ihre dereinstigen Relikten bemißt, fortan die Normen des
Nassauischen Gesetzes vom 2. Juni 1860 Auwendung finden. Es sind hierbei jedoch nur das im Militär-
dienst zuletzt bezogene Gehalt und event. der pensionsfähige Betrag des Wohnungsgeld-Zuschusses zu berück-
sichtigen. Auch auf diejenigen zur Zeit noch im Pensionsgenuß besindlichen Relikten vormaliger Interessenten
der beregten Kasse, deren Pension die Normen des Preußischen Militär-Pensions-Reglements vom 13. Juni
1825 bezw. des Reichs-Militär-Pensions-Gesetzes vom 27. Juni 1871 zu Grunde gelegt sind, soll vorstehende
Bestimmung nachträgliche Anwendung finden, jedoch mit der Maßgabe daß eventuell die höhere Pensions-kompetenz erst vom 1. Januar 1880 ab zu gewähren ist, eine Nachgewährung von Pension für die Zeit bis
Ende Dezember 1879 daher nicht stattzusinden hat.

Berlin, den 13. Mai 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 25. Mai 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.

Kriegs-Ministerium.
No. 909. 5. 830. W. v. Kameke.

Nr. 145.

Verordnung, betreffend nähere Festsetzungen über die Hewährang, von Tagegeldern, Fuhrkosten undlimzugskosten an die Beamten der Militär- und Marine-Verwaltung.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, auf Grund des §. 18 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse
der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 64) im Einvernehmen mit dem Bundesrath,

was folgt: s1

Die Vorschriften Unserer Verordnung über die Tagegelder, die Fuhrkesten und die Umzugskosten
der Reichsbeamten vom 21. Juni 1875 (Neichs-Gesetzbl. S. 249) sinden auf die Beamten der Militär- und
Marine-Verwaltung nach Maßgabe der folgenden besonderen Bestimmungen Anwendung.
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g. 2.
Servisberechtigte Militärbeamte, welche mit Truppentheilen oder den Stäben der höheren Truppen-

befehlshaber sich auf dem Marsche oder in Kantonnirungen befinden, erhalten als Entschädigung-zur Bestreitung
der Mehrkosten des Aufenthalts außerhalb der Garnison an Stelle der Tagegelder neben dem Naturalquartier
die Kommandozulage nach Maßgabe der darüber erlassenen näheren Festsetzungen.

In gleicher Weise werden auch diejenigen servisberechtigten Militärbeamten entschädigt, welche nicht
im Anschluß an Truppentheile oder die Stäbe der höheren Truppenbefehlshaber bei Uebungen oder Truppen-
Usammenziehungen mit der Wahrnehmung des Administrationsdienstes bezw. mit der Beaufsichtigung oder

Verwaltung von Magazinen, Lazarethen oder sonst ihnen unterstellten Anstalten beauftragt werden.
Beziehen servisberechtigte Beamte keine Fourageration, so erhalten sie, mit Ansnahme der Unter-

beamten, neben der Kommandozulage zu ihrer Beförderung, sofern ihnen zu ihrem Fortkommen ein Fuhrwerk
oder Dienstpferd nicht gestellt worden oder ihre Beförderung nicht im Militärtransport stattfindet, die im
§. 4 Unserer Verordnung vom 21. Juni 1875 festgesetzten Fuhrkosten.

In Fällen, in denen die tellung von Vorspann gefordert werden darf, wird den Berechtigten,
sofern sie sich die Trausportmittel selbst beschafft haben, die Geldvergltung dafür nach Maßgabe der in
dieser Beziehung von der obersten Militärverwallungsbehörde des Kontingents gegebenen besonderen Be-
stimmungen gewährt.

Vorstehende Bestimmungen finden auch auf die nicht servisberechtigten Beamten der MilitärverwaltungAnwendung, jedoch erhalten dicseiben an Stelle der Kommandozulage und des Naturalquartiers die ver-
ordnungsmäßigen Tagegelder.

F. 3.
Für Dienstgänge nach Anstalten, welche zu den Garnisoneinrichtungen des Wehnortes (Garnison,

Garnisonverband) oder des Kommandoortes der Beamten gehören, aber außerhalb drseelben belegen sind,
bezw. für Dienstzänge nach Anstalten, deren Beaufsichtigung oder Verwaltung ihnen besonders Übertragenist, werden den Beamten der Militärverwaltung weder Tagegelder noch Fuhrkosten gewährt.

Beträgt die Entfernung von der Grenze des Wohnortes (Garnison, Garnisonverband) oder des
Kommandoortes zu den gedachten Anstalten fünf Kilometer oder mehr, oder beträgt bei Wegen nach mehreren
solchen Anstalten, die an einem Tage unmittelbar nach einander zurückzulegende Enifernung zehn Kilometer
oder mehr, so werden den nicht rationsberechtigten Beamten die etwaigen durch Annahme eines Fuhrwerks
oder Reitpferdes entstandenen Auslagen in den Grenzen der verordnungsmäßigen Fuhrkosten und außerdem
sonstige nothwendige Unkosten, wie Brücken= oder Fährgeld, erstattet.

Nach gleichen Grundsätzen sind auch diejenigen Dienstgänge zu vergüten, welche von Beamten bei
Dienstreisen vom Orte der Bestimmung aus nach den zu demselben gehörenden Garnisonanstalten oder nachsonstigen ihrem Wirkungskreis zntersielleen Anstalten gemacht werden.

Die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents ist ermächligt, den nicht rationsberechtigten
Beamten für Dienstgänge nach Garnisonanstalten des Wohnortes oder des Kommandoortes, sowie nach den
ihnen sonst unterstellten Anstalten eine Panschsumme zur Bestreitung der Auslagen bezw. zur Unterhaltung
von Fuhrwerk oder Pferden zu gewähren.

§. 4.
Für Dienstgänge im Kantonnementsort oder im Lager wird den Beamten der Militärverwaltung

eine Entschädigung nicht gewährt, ebensowenig für Dienstgänge außerhalb derselben bis zu einer Entfernung
von hin und zurück weniger als zehn Kilometer von der Grenze des Kantonnementsortes oder Lagers. Bei
größeren Entfernungen erhalten sie zu ihrer Beförderung die im §. 4 Unserer Verordnung vom 21. Juni
1875 festgesetzten Fuhrkosten, sefern der Weg nicht mittelst eines dienstlich gestellten Fuhrwerks oder eines
Dienstpferdes zurückgelegt wird.

Soweit die Entnahme von Vorspann zulässig ist, wird die Gelrvergütung für die Selbstbeschaffung
desselben nach den darüber gegebenen besonderen Bestimmungen gewährt.

8. 5.
Beamte, welche mehr als eine Nation beziehen oder denen ein Dienstpferd gestellt wird, erhalten

bei Dienstreisen im Umkreise von 22 Kilometern von der Grenze ihres Wohnortes (Garnison, Garnisonver-
band) bezw. Kommando= oder Kantonnementsortes keine Fuhrkosten. Ob ein Reiseziel 22 Kilometer oder
weiter von dem Wohnerte 2c. entfernt ist, wird nach der nächsten Landstraßenverbindung bemessen.
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8. 6.

Die Feststellung der den Beamten bei den Reisen behufs Ablchägung. der durch die Truppenübungenentstandenen Flurschäden zu gewährenden Reisegebührnisse erfolgt durch die oberste Militärverwaltungsbehörde
des Kontingents.

S. 7.

Elatsmäßig, angestellte Beamte sind:a. bei einer Beschäftigung außerhalb ihres Wohnortes (Garnison, Garnisonverband), deren längere
als sechsmonatliche Dauer von vornherein feststeht,

b. bei einer gleichen Beschäftigung, deren Dauer von vornherein unbestimmt ist, sobald feststeht, daß
dieselbe voraussichtlich noch länger als sechs Monate dauern wird

im Sinne Unserer Verordnung vom 21. Juni 1875 als versetzt anzusehen und haben die im §. 10 daselbst
festgesetzten Vergütungen zu empfangen.

In dem Falle zu a. haben diese Beamten nur für die Dauer der Reise, in dem Falle zu b. bis
zum Tage der dienstlichen Eröffnung über die weitere Daner des Kommandos Anspruch auf die verordnungs-mäßigen bezw. die besonders sesoesegten Tagegelder.

F. 8.
Mobil gemachten Beamten werden bei Dienstreisen, Versetzungen und Kommandos Tagegelder,

Fuhrkosten und Umzugskosten in der Regel nicht gewährt.
Ausnahmen hiervon bedürfen der Genehmigung der obersten Militärverwaltungsbehörde bezw. der

von verselben dazu ermächtigten Behörde.
S. 9.

Ob im einzelnen Falle ein Beamter der Militärverwaltung, welcher behufs Verrichtung von Dienst-
geschäften seinen Wohnort (Garnison, Garnisonverband), Kommando= oder Kantonnementsort verlassen muß,
als auf einer Dienstreise oder auf dem Marsche, dem Militärtransport, im Kantonnement oder im Lager
befindlich zu erachten, sowie welcher Ort als das Reiseziel anzusehen ist, ferner ob im einzelnen Falle eine
Versetzung oder ein als solche anzusehendes Kommando vorliegt, entscheidet bei vorhandenem Zweifel die
oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents.

8. 10.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Beamten der Marineverwaltung sinngemäße An-

wenbung, und werden in Bezug auf diese die vorstehend der obersten Militärverwaltungsbehörde ubertragenen
Befugnisse von der Kaiserlichen Admiralität ausgeübt.

S. 11.
Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. »
Urkundlich unter Unserer Schsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.1880.Gegeben Berlin, den 20. Mai

(I. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Berlin, den 7. Juni 1880.
Vorstehende Allerhöchste Verordnung, welche in dem am 2. Juni d. J. ausgegebenen Reichs-Gesetz

blatt Nr. 11 verkündigt worden ist, wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

v. Kameke.
No. 116/6. M. O. D. 3.

Nr. 146.
Dislokation einiger Truppentheile im Bereich des 2. Armec-Korps.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß der Stab, die 1. und 2. Abtheilung 1. Pommerschen
Feld-Artillerie Regiments Nr. 2 von Stralsund beziehungsweise Gollnow nach Stettin und der Stab, die
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1. und 2. Abtheilung 2. Pommerschen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 17 von Stettin beziehungsweise Colberg
nach Bromberg zu verlegen sind, sobald die erforderlichen Unterkunftsräume in den neu zu beziehenden
Garnisonortenhergestellt sein werden. Gleichzeitig genehmige Ich, daß das 1. Bataillon 3. Pommerschen
Infanterie-Regiments Nr. 14 von Swinemünde nach Stralsund herangezogen und das 3. Bataillon Pommerschen
Füsilier-Regiments Nr. 34 von Stettin nach Swinemünde verlegt wird. Das Kriegs-Ministerium hat hier-
nach das Weitere zu veranlassen, auch den näheren Termin für die nach Vorstehendem zu bewirkende Ver-
legung der genannten Infanterie-Truppentheile seiner Zeit festzusetzen.

Berlin, den 27. Mai 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 7. Juni 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinels. Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 853/5. 830. A. 1. v. Kameke.

Nr. 147.
Deklaration des §. 14 der Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen.

Berlin, den 25. Mai 1880.
Die Büchsenmacher der Truppen zu Fuß haben von jetzt ab, statt der aptirten Hirschfänger, Seitengewehre

derjenigen Arten anzulegen, wie sie die Mannschaften der betresfenden Truppentheile führen.
Der bezügliche Umtausch hat bei den zuständigen Artillerie-Depots durch die Truppentheile stattzu-

finden.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

 V.
No. 615. 5. Art. 1. Krause. Miüller.

Nr. 148.
Statistischer Sanitätsbericht über die Königlich Preußische Armec und das 13. (Königl. Württembergische)

Armee-Korps für die vier Rapportjahre 1874/78.
Berlin, den 11. Juni 1880.

Der Sanitätsbericht pro 1874/78 ist im Druck fertig gestellt und werden den Kommandobehörden u. s. w.
die für sie bestimmten Exemplare nedbst einem Vertheilungsplan per Convert zugehen.

Kriegs-Ministerium.
No. 1105/5. M. M. A. v. Kameke.

Nr. 149.
Ausgabe von Instruktionen, betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Fuß bezw. die Seitengewehre

der Truppen zu Pferde und die Lanze.
Berlin, den 25. Mai 1880.

Die vorpenannten Instruktionen, welche von jetzt ab in Kraft treten, werden den Kommandobehörden rc.
mit dem bezüglichen Vertheilungsplan per Couvert zugesandt werden.

Dagegen verliert die unterm 19. Oktober 1877 Nr. 320. 8. Art. 1 ausgegebene Vorschrift über die
Behandlung und Reparatur des Kavallerie-Säbels M/52 ihre Gilligkeit. .

Die Aufnahme der Justruktionen in den Druckvorschriffen-Etat wird gelegentlich der nächsten
Abänderungen desselben geregelt werden. «

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
J. Vr*nm- s

No.571,«4As--.1. Krause. Müller.
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Nr. 150.
Weitere Anwendung des Reglements für die Beförderung von Truppen und Armee-Bedürfnissen auf

den Staats-Eisenbahnen 2c.
Berlin, den 1. Juni 1880.

Des Neglement für die Beförderung von Truppen und Armee-Bedürfnissen auf den Staats-Eisenbahnen
und den unter Staats-Verwaltung stehenden Privat-Eisenbahnen 2c. vom Jahre 1870 findet vom 1. Februar
d. Is. ab auch auf das in den Besitz des Staates übergegangene Eisenbahn-Unternehmen der Cöln-
Mindener-Eisenbahngesellschaft in seinem vollen Umfange Anwendung.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 380. 5. 680. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne. .

Nr. 151.
Nichtgewährung der Umzugskosten an die Eleven der Militär-Roßarztschule.

Berlin, den 5. Juni 1880.
Im Anschluß an den Erlaß vom 19. Juli 1878 (A.-V.-Bl. S. 161) wird bemerkt, daß die Eleven der
Mililär-Noßarzischule auf Umzugskosten-Vergülung sowohl für die Reise zur Schule, als auch nach beendetem
Besuch derselben für die Reise zum Truppentheil keinen Anspruch haben.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 333/3Z. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 152.
Abzug an Tagegeldern bei Benutzung von Barackenquartieren. .

Berlin, den 6. Juni 1880.
Offiziere, Portepee-Unteroffiziere sowie die in dem Erlaß vom 27. Juli 1879 (A.-V.-Bl. S. 171) unter

Ia bezeichneten Unteroffiziere ohne Portepee und servisberechtigte Beamte, welche bei Dienstreisen nach
Artillerie-Schießplätzen 2c. zu ihrer Unterkunft disponible Barackenquartiere benutzen, haben dafür — vom
Etatsjahre 1880/81 ab — einen Abzug an den Tagegeldern in Höhe des Naturalguartierservises zu erleiden,
welcher in der Liquidation über Neisekosten und Tagegelder unter siungemäßer Anwendung der Bestimmungen
unter Zisser 5 des Erlasses vom 24. August 1878 (A.-V.-Bl. S. 199) zurückzurechnen ist.

Kriegs-Ministeriuim; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 717/3. 80. M. O. D. 4. v. Hartrolt. Kühne.

Nr. 153.
Schluß der Station Hildesheim der Hannover-Altenbekener Bahn.

Berlin, den 7. Juni 1880.

Nach einer Miltheilung des Reichs-Eisenbahn-Amtes ist die Station Hildesheim der Hannover-Altenbekener
Bahn vom 20. Mai d. JIs. ab für den Personen., Geräck-, Eilgut= und Vieh-Verkehr geschlossen und sindet
die Abfertigung dieses Verkehrs seildem ausschließlich auf der Staatsbahn-Station Hildesheim statt.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 80/6. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.





—151 —

Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

4. Jahrgang. Herlin, den 29. Juni 1380. Nr. 14.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes belrägt 1 K. 50 3. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
« Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 4 berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 154.
Abänderung des §. 24 der Verordnung über die Organisation des Sanitäts-Korps vom 6. Februar 1873.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich eine Abänderung des §. 24 der Verordnung über die
Organisation des Sanitäts-Korps vom 6. Februar 1873 dahin, daß Assistenzärzte des Beurlaubtenstandes
nur dann zur Beförderung in Vorschlag gebracht werden dürfen, wenn sie entweder einen dreiwöchentlichen
Kursus in der chirurgischen Anatomie und in den Operations-Uebungen durchgemacht, oder bei einer infolge
der Dienstverpflichtung stattgehabten Einziehung ihre Qualisikation zur höheren Charge dargethan haben.
Die Bestimmungen in den Absätzen 4 bis 6 des vorerwähnten Paragraphen treten hiernach außer Wirksamkeit.

Berlin, den 13. Mai 1880. 6

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 21. Juni 1880.
Verstehende Allerhöchste Kabinets. Ordre wird mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht,

daß die erforderlichen Ansführungsbestimmungen besonders ergehen werden.
Kriegs-Ministerium.

No. 053/5. M. M. A. v. Kameke.

Nr. 155.
Dislokationen im Bereiche des 3. Armee-Korps.

Berlin, den 17. Juni 1880.
Miteesst Allerhöchster Kabincts-Ordre vom 10. d. Mts. ist bestimmt worden, daß zum 1. Oktober d. J.

der Stab des Grenadier-Regiments Prinz Carl von Preußen (2. Brandenburgischen) Nr. 12 von Guben
und das 2. Bataillon desselben Negiments von Crossen nach Frankfurt a. O., sowie das 1. Bataillon
6. Brandenburgischen Infanterie-Negiments Nr. 52 von Frankfurt a. O. nach Crossen verlegt werden sollen.

Dies wird hierdurch zur Fn#muiß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 393/6. A. 1. v. Kameke.

Nr. 156.
Reisegebührnisse der Offiziere des Beurlaubtenstandes bei ihrer Einziehung zur Uebung 2c.

Berlin, den 16. Juni 1880.
Im Anschluß an die im 2. Absatz Zisfer 3 des Erlasses vom 14. Jannar 1878 (A.-V.-Bl. S. 2) enthaltene
Festsetzung wird Folgendes bestimmt:
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1) Als letzte Garnison der Waffe in der Richtung nach dem im andern Korpsbezirk gelegenen Uebungs-
orte ist auch eine mit einem Truppentheil des betreffenden Armee-Korps belegte Garnison anzusehen,
die in territorialer Hinsicht außerhalb des Korpsbezirk gelegen ist.
Bei Kavallerie-Offizieren kommt nicht der letzte Garnisonort der Waffen gattung (im engerenSinne), welcher dieselben angehören, sondern die letzte Garnison der Kavallerie desbenessanden
Armee-Korps in Betracht (vgl. Verfügung vom 31. Jannar 1880. 204/1. M. O. D. 3.).
In den Fällen, in welchen ein Garnisonort der Waffe in der Richtung nach dem im andern Korps-
bezirk gelegenen Uebungsorte nicht vorhanden ist, bleibt die dem Aufenthaltsorte des betreffenden
Offiziers nächstgelegene Garnison der Wasfe als diejenige Garnison anzusehen, in welcher die Uebung
stattfinden würde, wenn die Heranziehung nicht nach einem andern Korpsbezirk erfolgte. Liegt in-
deß der Uebungsort selbst näher, so werden die Reisegebührnisse nur bis zu letzterem vergület.

Die Reisekosten 2c. für die Entfernung vom Aufenthaltsorte bis zum Landwehr-Bataillons-Stabs-
quartier müssen event. auch hier in Abzug gebracht werden.

Kriegs-Ministerium.
No. 611/J. M. O. D. 3. v. Kameke.

S

Nr. 157.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Bonn—Euskirchen, sowie der Eisenbahn Ludwigslust —Parchim.

Berlin, den 15. Juni 1880.
Die Eisenbahnstrecke Bonn—Euskirchen ist am 7. Juni d. Is. und die Eisenbahn zwischen Ludwigslust und

Parchim am 15. Juni d. Js. eröffnet worden.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 360/6. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 158.
4Beeorderung zur Feststellung der Dienstfähigkeit.

Berlin, den 22. Juni 1880.

Die Beorderung zur Feststellung der Dienstfähigkeit der zu Feldbeamten belignirten Mannschaften (§. 50. 2.der Dienskanweißn zur Beurtheilung der Militärdienstfähigkeit 2c. vom 8. April 1877) darf in der Regel
mit Kosten für den Militär-Etat nicht verbunden sein, va die durch Militärärzte vorzunehmenden Unler-
suchungen gelegentlich der Kontrol-Versammlungen und Uebungen stattfinden können.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 334/6. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 159.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Essen-Winterswyk.

Berlin, den 22. Juni 1880.

De Eisenbahnstrecke Essen, Regierungs-Bezirk Düsseldorf, — Winterswyk in Niederland ist am 21. Juni d. Is.
eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 572/6. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 160.
Wegaall besonderer Requisitionsscheine für die Uebergänge von Militär-Transporten von einer der durchdie Gesetze vom 20. Dezember 1879, 14. Februar und 25. Februar 1880 vom Staat erworbenen Privat-

Eisenbahnen auf dic andere. x
Berlin, den 24. Juni 1880.

Uneer Bezugnahme auf den §. 10, Absatz 3 des Reglements für die Beförderung von Truppen und Armee-
Bedürfnissen auf den Staats-Eisenbahnen r2c. vom Jahre 1870 wird darauf aufmerksam gemacht, daß bei
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E— SBeutung der nach den Gesetzen vom 20. Dezember 1879, 14. Februar und 25. Februar 1880de 1879 und
Unternehmungen

et

soweit
unter
künftig

No. 531/6. M. O. D. 3.

zwar:

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott.

Nr. 161.

Uhne.

G.-S. S. 20 und 55 de 1880) auf den Staat übergegangenen Eisenbahn-

denselben im unmittelbaren Zusammenhange und ebenfalls
bewegt, besondere Requisitionsscheine für jede dieser Bahnen
ein Regquisitionsschein genügt.

Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtrausporten mit Eil- und Schnellzügen.
Berlin, den 24. Juni 1880.

Nockstehende Veränderungsliste zu dem im Armee-Verordnungs-Blatt S. 142 und 143 de 1879 abgedruckten
Verzeichniß W*-p. Eil-, Schnell-, Kurier= 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransportezu den für die Be
auf Militärbillets befördert werden können, sowie zu den im Armee-Verordnungs-Blatt S.örderung von Truppen auf Eisenbahnen reglementsmäßig festgestellten Terifäten, ben4

bekannt gemachten Abänderungen dieses Verzeichnisses wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.!]
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 412/6. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kü hne.

Veränderungsliste.
.. . Bahnstrecke

Nähere Bezeichnung
Bahnverwaltung und Nr. des Zuges Anfangsstation und Endstation und Bemerkungen

nach dem Kursbuch Abgangszeit Ankunftszeit

1. Berlin—Anhal= Schnellzug Nr. 67 sZerbst 345 A. Leipzig 535 A.
tische Bahn

2. Berlin—Görlitzer 3 Gerlin 35 A. itan 919 A.Bahn 4 Zittau 112s V. Berlin 530 A.
3. Berlin—Stettiner 9 Stettin 885 V.LBerlin 1146 VM bisher Zug 15.

Bahn 10 Berlin 428 A. tettin 7½ A]bisher Zug 16.
. 24 In der Zeit vom

15. Mai bis 14. Juni
und vom 1. bis
14. Oktober:

Angermünde 10 ¼ V.tralsund 22 U.
In der Zeit vom
15. Juni bis30. Sep-
tember:

Berlin 840 V. Stralsund 228 W.
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Nähere Bezeichnung
Bahnstrecke

Bahnverwaltung und Nr. des Zuges Aufan i · Bemerkun2 Anfangsstation unddErvstation und gen
nach dem Kursbuch Abgangszeit Ankunftszeit

3. Berlin—Stettiner Schnellzug Nr. 25 In der Zeit vom
Bahn 15. Mai bis 14. Juni
' und vom 1. bis 14.Ok-

tober:
Stralsund 1220 A.Angermünde 436 M.
In der Zeit vom

15. Juni bis 30. Sep-
ember:

Stralsund 1220 A.]Berlin 62 A.
4. Breslau— . 24 Sorgau 911 V. Breslau 113° V.

Schweidnitg—
Freiburger Bahn

5 . sische 58 Bingen 357 A.Frankfurt a. M.
udwigs-Bahn

Lübeck—Bülchen
und Lübeck— Ham-
burger Bahn

. Magdeburg—

da erstädterahn

—

. Nassauische und
Taunus Bahn

. Pfälzische Bahn1.

Saarbrilker und
Nhein-Nahe-Bahn

17.

19. Weslfälische Bahn

Diie
zur B

v
v DS

à½i

Fällt in dem Verzeichuiß aus, weil fortan

Schüellzug Nr. 260
- * 225

* o 5

- 1#

1 1 4

2 * 3

6
Frankfurt a. M. 525 V.
Main 6o V.3 0 B.

Sachsenhausen 85 V.

Mannheim Hpt-
Bahnhof 102 V.
amburg 70. V.

Lilbeck 51 A.

Stendal 2° A.
Stendal 1050 V.
Uelzen 11 1 V.

* V.

V. Aschaffenburg 7is V.

595 A.
18 BBingen

Mannheim Hpt.“
ahnhof 9122 V.

Sachsenhausen 1138 V.

Lübeck 820 V.
Hamburg 710 N.

Magdeburg 333 N.
Langwedel 36 A.
Stendal 137 N.

werde
[Germersheim 31 MA.
[Zweibrücken 7 °s8 V.

Bingerbrück 618 A.
Saarbrücken 122, U.

Emden 520 V.
Soest 543 U.

Nr. 162.

volle Schnellzugspreise
u sollen.
Zweibrücken 554 A.
Germersheim 1014 V.

Saarbrücken 102 A.
Trier R. 2u A.

Soest 111 V.
Emden 1131 A.

Extraordinäre Verpflegungs-Zuschüsse pro 3. Qnartal 1880.
Berlin, den 24. Juni 1880.

schaffung einer Frühstücks-Porlion, betragen für die nachstehen

neu hinzugetreten.

biöher Zug 129.

Strecke Stendal—Ver-
lin fällt fort, weil der
in Stendal 28 anschlie-
sende Zug 107 ein Per-
sonenzug ist.

in Anspruch genommen

Mit diesen Zügen, die
Wagen III. Klasse nur
in beschränkter Anzahl
führen, können Militär=
personen 2c.

Fällt in dem Verzelch=
nisse forl, weil nicht
mehr Schnellzug.

pro 3. Quartal 1880 bewilligten extraordinären Verpslegungs-Zuschusfe einschließlich des Zuschussese d bezeichneten Garnisonen:
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ro ro ro ro
Für die ann Für die ann Für die kann Für die 8

Garnison= 2c. Orteiu. Tag. Garnison= 2c. Orteu.Tag.]Garnison=2c. Orte/u. Tag.] Garnison= 2c. Orteim. Tag.

Plennige. Vlennige Pfennige. Plennigc.

Garde-Korps. Coerlin. 14 Lübben. 13 Weißenfell5
Berlin 16 Coeslin. 14 HPerleberg 16 Wittenberg 14

Charlottenburg 15 Colberg. 12 HPrenzlau 1588erbst. 16
Potsdam . 16 Deutsch-Crone 9Ratbenomwm. 15

Alt-Damm. 12 Neu-Ruppin . 13
Demmin 13 JSchwedt a. d. 2 16 V. Armee-

1 Armee- 83 a. d. O. Soran, ... 12 Korps.orps. nesen. pandau 17 Beuthen a. d. O.1
Allenstein 8 Gollnomw. 14 Teltow. 18 Sie » 11Bartenstei. 11 greilsenoargt. 2 12 Woldenberg 11 Fraustadt 12
Hraunsberg . 12 Greifswald 12 Züllichaur 11 Freistadt i. Söch 12
Culm . 11 Dnowrazlaw#. 9 Glogau. 10

13 Konit " 10 Gört“ 11
*7 7 Naugard 9 Guhrau 12
El .1 HPasewalk 13 Haynau . 13

Sübin Eyiau .11 Schievelbein 12 *x*sx Herrnstadt 13
Friedland a. d. Ale 11m Schla 13 orps. Hirschberg 15Goldap. 9 Szweldentl 2 zauer 12
-- Braudenz. 13 Stargard I. Pom. 12 Altenburg 18 kosten ½*m“ 10Gumbinnen. Stettin 14 Lscheraeden 15 Krotoschn12
Preuß.-Holland 7 Stolp 1 Bernburg 14 Lauban ’z
Insterburg. 7r• 8 Stralsund 11 Bitterfeld . 13 Liegni“ 13
Köntgsbehe#. v. 14Swinemünde 16 Burg 15 Lissa i. P 1
Loetzen. DTreptow a. d.RK. 13 Dessau 15 Löwenberg 12
Marienburg 10 Düben · 15 Lüben 11

Marienwerder. 13 Eisleben 14 Militsch 10
Menel 16 ( )urt 16 Muskan 12Mew 9 III. Armee- ardelegen 13 Neutomischel 9

Temmedrt i. W. pr. 13 Korps. « 17 strowo 11
Osterodde 14 SGreiz#- 17 Polkwitz 12
Pillau 17 Angermünde · 15 Halberstadt 18 Posen 13

Rastenburg 13 Deeskow 14 Halle a. d 15 Kawitsch 11
Riesenburg · 9Jruau. 16 Langensalza 16 öagan 13
1 2iIeenbur Wipr. 11 18 krandeenburh.ad.o 14 agdeburg 15 Samter. 11
Lranisch Stargardt 13 Calau 13 Mesbure 15 Schrimm. 11horn 14 brtbus. 13 Mühlhausen i. . 14chroda 11
Silsit 9 voflen: 11 Naumburga. d. 15 Sprottau 12Wartenburg 10 Cüstrin 16 Neuhaldensleben.18Sulau 10

Wehlau 10 Frangsurt a. d. 2. 13 Quedlinburtg8 Unruhnaadt 10
"“ Friesack. . 17Rudolstadt..16 inzig 10

Fürstenwalde 14 JSalzwedel. 16
Guben 15 Spmistoin 15

II. Armee- Havelberg 15Schön .15
Korpos. Jüterbog 13 Shohet 14 Hlrme: Kore,

Anklam .11 Königsberg N. M. 14 tendal 19 Bernstadt. 11
Belgard 12 KLandsberg a. d.V.13 Tangermünde. 13 Ferben-Ob.— 12
Bromberg. .13 LLiebenwalde 14 Torgau. 16 Breslaun. 12
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ro ro ro ro
Für die ann Für die ann Für die ann Für die ann

Garnlson= 2c. Ortei# u. Tag. Garnison= 2c. Ortez/u. Tag.| Garnison= 2c. Orteu. Tag.] Garnison= 2c. Ortezu. Tag.

Pennige. Plennige. Mennige. Pfennige.

Brie 10 Lippstadt 17 18 Wilhelmshaven 20Cose 10 Meschede 13 18 Worlffenbüttel 13

*8 Sbiel 12 iie 16 1611 ünster 15 .. 0x1Armu,Ko,«z
Gletwch .. 12Neuhauö 12 .21 intl. biheeni

Ober-(Glogau- 11 — 13 . 18 Heffische Division.
Grottkau 10 Pederbarn .. 13 . 18
Kreuzburg 10 Recklinghausen 12 . .15 rolsen. . 13
berbschche. . 11Socst... 16 ..16 Bebenhausen . 15
Mürsterderg#. 12 Werden. 16 .18 Biebrich 15
Namslau 11 Wesel 19 .20 Bupboch 15Neiße . 10 . 14 Cassel 17
Neustadti. Ob.Sch. 11 . 18 Darmstadt.. 17
Oels 11 VIII. Armcc- .18 diez. . .. 15

Ohlau. 13 Korpe. 21 isenach 15
Dpeeln . 13 14 Erbach i. O. 15Pleß 11 Aachen 22 20 lrankfurt a. M. 18
Ratibor 10 .Andernach 15 17 Friedberg 15
Reichenbach 13 Bonn 18 19 Fritzlar 14

cofenberi.O.Sh 10 Coblenz 20 14 Fulda 13
Ry 10 Coeln 17 19 Gießen 17Spin . 11 Deutz bei Coein. 17 20 Gotha 15

Sohraui.Ob.sSch 8breubreitstein 20 16 Hanau 16Strehlen 13 n . 15 bersseld . .16

Excltjelgau 11 it . 15 Pigboe .15
Wohlau. 12 upen. 17 "b · Hof-Geismar 15
Ziegenhals. 9 Jülich 18 T Armee-Korps Hawburg v. d.6. 20

Kirn 11 14 JJena 15

keuwie. 15 16 Leburg .44. Armce= Saarbrücken. 20 12 ainz 15
VI# 4 " Saarlouis. 20 16 Marburg 16

Sicgburg . 18 15 Meiningen: 14Attendorn. 16 Tr . 19 16 Nassau. 16
armen 14 S.. (Weide . 19 18 Ossenbach 18

Heurath 17 15 Kotenburg i. 7- 16
Bielesel 17 17 Zeieilbunrg 16ochum 14. Arme-Korps 15 eimar 16
Bückeburg 18 intl.Erobstragt 13We#zlar 13

leve 17 Mecklenb.Konüng. 15 Wiesbaden 16
Detmold 17 16 orme. 16
Dansn . 17 Alten 18 16eldorf. 18 pbenrade 17 13

een 17 Bremen . 19 16 ch Grniglich
Geldern 15 Bremerhanvnen 18 15 mee-Korpeé.
Graefrath. 16 iltzow. .. 16 12
Hamm. 14 Cuxhaven 18 18 Annaberg. 15
Iserlohn 17 Doemitz 13 14 Bautzen 16
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r

Für die con Für die #an Für die #nn Für die enn
Garnison= 2c. Orteiu. Tag.Garnison= 2c. Ortei u. Tag] Garnison= 2. Orte'#u. Tag. Garnison= c. Orte:u.Tag.

Imlennige. Pfennige. Pfennige. Pennige.

Borna- 16 Schneeberg 15 Loerraach13 Hagenan 15Chemnitz 17 Waldheim 15 Mannheim 19 etz .. 20
Doebell 15 ittau 14 Offenburg 15 JVWolsheim. . .16
Dresden7 wickan 16 RastattX 19 Mülhausen i. E.19

Frankenberg 14 Schwetzingen 16 Pfalzburg19
Feiberh 16 Sigmaringen 17Saarburg. 17eithaan 16 tockach 16 Saargemünd 19
Glauchau 17 1 Schlettstadt 15
Grimma 17 V. Armec- Straßburg i. E.16

Hrohenhain siei 13 v grps 6 Weißenburtg 15estung Königstein 17 ruchsa ..1 jahrrn....17
Lin-fisk- ...19·Donaueichingcn.19 XV. Armee-
Leipzig . .17 Durla . . 17 Korps.

Marienberg 16 Ettlingen 15 Altkirch 14
eißen 14 Freiburg in Baden 16 St. Avold 17

Oschaz 16 Gerlachsheii 119i . 17
Pegau . 15 Hechingen. 17 Neu-Breisach 13
Pirna 15 Heidelberg. . . 17 Colmar. . 16

Plauen 19 Hurg Hohenzollernn 19| Diedenhofen 18Rochlizs 16 Karlsruhe. bl’1Ensisheim. 19
Roßwein. . . 17 Konstanz . 17 Falkenberg 18

No. 927/6. M. O. D

Vergütungssätzefür.

. 2.
v. Hartrott. Koellner.

Nr. 163.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie--Departement.

Brot und Fourage und Bergütungspreis für den aus Preußischen Magazinen an
adetten-Anstalten verabreichten Roggen pro II. Semester 1880.

Berlin, den 25. Juni 1880.
In dem Zeitraum vom 1. Juli bis Ende Dezember 1880 sind nach den von den resp. Kriegs-Ministerien
erfolgten Festsetzungen zu vergüten:

A. bei den nachstehend bezeichneten Kontingenten des Deutschen Reichsheeres als Garnison-Brotgeld,
sowie für nicht abgehobene tarifmäßige Fonrage, ferner für gegen Entgelt gewährte übertarifmäßige
Rationen und Rationstheile, endlich für überhobene Brot= und Fourage-Beträge, letztere mit dem
were Zuschuß von 25% — F. 131 des Neglements über Natural-Verpflegung der Truppenim Frieden —

(Für die Gewährung der Geldvergülung statt ctatsmäßiger Rationen an Offizierc, Aerzte und
Beamie sind die in der kriegsministeriellen Verfügung vom 1. Jannar 1876, betresfend Gewährung
von Natural-Verpslegungs= 2c. Kompetenzen auf Grund des Neichs-Militär=Etatsfür1876
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— A.-V.-Bl. pro 1879 Nr. 2 S.
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3 Ziff. 3 — sowie die in der Verfügung vom 15. Jannar 1879
11 und 12 — getroffenen Bestimmungen maßgebenv.)

I. Preuß. Ar-
mee und die

unter Preußi-
scher Verwal-
tung stehen-
den Kontin-

gente:

U. 12. &amp;5.=

nigt. Sächst.
sches) Armee.
Korps.

Für die tägliche Für die monatliche Für einzelne Fouragetheile
leichte

leichte schwere leichte smittlere Garde- schwere pro pro pro
davall.

50 kg 50 ktc S0 kg

Brotportion. Fourage-Ration. Hafer. Heu. Stroh.
4 -t ILALALMIAIA ILAIA 2A) ILMAII

14,5 19,330—331150 3 33J 88 3 14 2 59
————..

658.J Fro Brot a3kg

12,9 17,28 503030 M181l0 23 3 33 2 45
 ––—

52./ pro Breta3kg
B. Für den aus Preußischen Magazinen an Kadetten-Anstalten verabreichten Roggen

No. 57876. 80. M. O. D. 2. rot

9 ¾¼ pro 50 kg.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

v. Har t. o
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rmee- Verordnungs·Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

4. Jahrgang. Lerlin, den 22. Juli 1880. Nr. 15.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

———.....-

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .X. 50 J. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
· Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 / berechnet, salls nicht für einzelne Nummern noch

besonders einc Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 164.
Gesetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehsenchen. Vom WB. Juni 1880.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

8. 1.
Das nachstehende Gesetz regelt das Verfahren zur Abwehr un

der Hausthiere, mit Ausnahme der Rinderpest.
ls verdächtige Thiere gelten im Sinne dieses Gesetzes:
Thiere, an welchen sich Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch einer übertragbaren Seuche be-

fürchten lassen (der Seuche verdächtige Thiere): ·Thiere, an welchen sich solche Ersheinungen zwar nicht zeigen, rücksichtlich deren jedoch die Ver-

muhung vorliegt, daß sie den Ansteckungsstoff ausgenommen haben (der Ansteckung verdächtigehiere).
8. 2.

Die Anordnung der Abwehr- und Unterdrückungsmaßregeln und die Leitung des Verfahrens
liegt den Landesregierungen und deren Organen ob. *

Zur Leitung des Verfahrens können besondere Kommissare bestellt werden.
ie Mitwirkung der Thierärzte, welche vom Staate angestellt sind ober deren Anstellung vomStaate bestätigt ist (beamtete Thierärzte), richtet sich nach den Vorzhrfften dieses Gesetzes. An Stelle der-

selben können im Falle ihrer Behinderung oder aus sonstigen dringenden Gründen andere approbirte Thier-
ärzte zugezogen werden. Die letzteren sind innerhalb des ihnen ertheilten Auftrages befugt und verpflichtet,
heeigen misverrichtungen wahrzunehmen, welche in diesem Gesetze den beamteten Thierärzten über-tragen sind.

Die näheren Bestimmungen über das Verfahren, über die Zuständigkeit der Behörden und Beamten
und über die Bestreitung der durch das Verfahren entstehenden Kosten sind von den Einzelstaaten zu treffen.

8. 3.
Nücksichtlich der Pferde und Proviantthiere, welche der Militärverwaltung angehören, bleiben die

Maßregeln zur Ermittelung und Unterdrückung von Seuchen, soweit davon nur das Eigenthum dieser Ver-
waltung betroffen wird, den Militärbehörden überlassen.

Dieselben Befugnisse können den Vorständen der militärischen Remontedepots auch rücksichtlich der
dazu gehörigen Rindvieh= und Schafbestände, sowie den Vorständen der landesherrlichen und Staatsgestüte
rücksichtlich der in diesen Gestüten aufgestellten Pferde von den Landesregierungen übertragen werden.

In den beiden Fällen (Absatz 1 und 2) sinden die serneren Bestimmungen dieses Gesetzes sinn-
gemäße Anwendung.
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Die Militärbehörden haben die Polizeibehörden der Garnison, der Kantonnements und des Marsch-
ortes von dem Auftreten eines Seuchenverdachts und von dem Ausbruche einer Seuche sofort zu benachrich-
tigen und von dem Verlaufe sowie dem Erlöschen der Seuche in Kenntniß zu setzen.

In gleicher Weise haben die Vorstände der bezeichneten Remontedepots und Gestüte die Polizei-
behörde des Orts zu verständigen, wenn ihnen die Maßregeln zur Ermittelung und Unterdrückung von
Seuchen übertragen worden sind.

8. 4.
Dem Reichskanzler liegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen

Anordnungen zu überwachen. "

Tritt die Seuche in einer solchen Gegend des Neichsgebiets oder in solcher Ausdehnung auf, daßvon den zu ergreifenden Maßregeln nothwendig die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werden müssen,
so hat der Reichskanzler oder ein von ihm bestellter Reichskommissar für Herstellung und Erhaltung der
Einheit in den seitens der Landesbehörden zu treffenden oder getroffenen Maßregeln zu sorgen und zu diesem
Behufe das Erforderliche anzuordnen, nöthigenfalls auch die Behörden der betheiligten Bundesstaaten unmittel-
bar mit Anweisungen zu versehen.

Die Behörden der Bundesstaaten sind verpflichtet, sich bei Ausführung der Maßregeln zur Abwehr
und Unterdrückung der Seuchen gegenseitig zu unterstützen.

I. Abwehr der Einschleppung aus dem Auslande.
a. Einfuhr= und Verkehrsbeschränkungen.

8. 6.
Die Einfuhr von Thieren, welche an einer übertragbaren Seuche leiden, ist verboten.

. 7.

Wenn in dem Auslande eine abertragbare Seuche der Hausthiere in einem für den inländischen
Viehbestand bedrohlichen Umfange herrscht oder ausbricht, so kann: «

1) die Einfuhr lebender oder todter Thiere aus dem von der Seuche heimgesuchten Auslande allge-
mein oder für bestimmte Grenzstrecken verboten oder solchen Beschränkungen unterworfen werden,
welche die Gefahr einer Einschleppung ausschließen oder vermindern:

2) der Verkehr mit Thieren im Grenzbezirk solchen Bestimmungen unterworfen werden, welche geeignet
sind, im Falle der Einschleppung einer Weiterverbreitung der Seuche vorzubeugen.
Die Einfuhr= und Verkehrsbeschränkungen sind, soweit erforderlich, auch auf die Einfuhr von

berichen Rohstoffen und von allen solchen Gegenständen auszudehnen, welche Träger des Ansteckungsstoffesein können.
Von dem Erlasse, der Aufhebung oder Veränderung einer Einfuhr= oder Verkehrsbeschränkung ist

unverzüglich dem Reichskanzler Mittheilung zu machen. 4 "
Die verfügtenEinfuhr= oder Verkehrsbeschränkungen sind ohne Verzug öffentlich bekannt zu machen.

b. Viehrevisionen.
g. 8.

Gewinnt die Seuche in einem Nachbarlande eine bedrohliche Ausdehnung, so kann für die Grenz-
bezirle eine Revision des vorhandenen Viehbestandes und eine regelmäßige Kontrole über den Ab-- un
Zugang der durch die Seuche gefährdeten Thiere angeordnet werden.

II. Unterdrückung der Viehseuchen im Inlande.
1) Allgemeine Vorschriften.

a. Anzeigepflicht.
98

8. 29 .

Der Besitzer von Hausthieren ist verpflichtet, von dem Ausbruche einer der in §. 10 angeführten
Seuchen unter seinem Viehstande und von allen verdächtigen Erscheinungen bei demselben, welche den Aus-
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bruch einer solchen Krankheit befürchten lassen, sofort der Polizeibehörde Anzeige zu machen, auch das Thier
von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung fremder Thiere besteht, fern zu halten.

Die gleichen Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in Vertretung des Besitzers der Wirthschaft
vorsteht, ferner bezüglich der auf dem Transporte befindlichen Thiere dem Begleiter derselben und bezüglich
ver ing. fremdem Gewahrsam befindlichen Thiere dem Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppelnoder Weiden.

Zur sofortigen Anzeige sind auch die Thierärzte und alle diejenigen Personen verhstichtet, welche
64h gewerbsmäßig mit der Ansübung der Thierheilkunde beschäftigen, ingleichen die Fleischbeschauer, sowieiejenigen, welche gewerbsmäßig mit der Beseitigung, Verwerthung oder Bearbeitung thierischer Kadaver

oder thierischer Bestandtheile sich beschäftigen, wenn sie, bevor ein polizeiliches Einschreiten stattgefunden
hat, von dem Ausbruche einer der nachbenannten Seuchen oder von Erscheinungen unter dem Viehstande,
welche den Verdacht eines Seuchenausbruchs begründen, Kenntniß erhalten.

K. 10.
Die Seuchen, auf welche sich die Anzeigepflicht (§. 9) erstreckt, sind folgende:

1) der Milzbrand:
2) die Tollwuth; .

3) der Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel; ·
4) die Maul= und Klauenseuche des Rindviehs, der Schafe, Ziegen und Schweine:
5) die Lungenseuche des Rindviehs;
6) die Pockenseuche der Schafe:; «
7)diesssefckälfcuchcderPferdenndderBläschcnausfchlagdes-PferdeusiddcsNindvkchs;
8) die Räude der Pferde, Esel, Maulthiere, Maulesel und der Schafe. »

Der Reichskanzler ist befugt, die Anzeigepflicht vorübergehend auch für andere Seuchen einzuführen.
8. 11.

Die Landesregierungen sind ermächtigt, für solche Bezirke, in welchen sich der Milzbrand sländig
eigt, von der Anzeigepflicht (8. insoweit zu entbinden, als die Seuche nur vereinzelt auftritt.Indiesem

Fele müssen die Schutzmaßrege aän nach Maßgabe des Gesetzes und der Ausführungsinstruktion (F. 30)
allgemein vorgeschrieben werden.

b. Ermittelung der Seuchenausbrüche.
8. 12.

Die Polizeibehörde hat auf die erfolgte Anzeige (§§. 9 und 10) oder wenn sie auf irgend einem anderen
Wege von dem Ausbruche einer Seuche oder dem Verdachte eines Seuchenausbruches Kenntniß erhalten
hat, sofort den beamteten Thierarzt behufs sachverständiger Ermittelung des Seuchenausbruchs zuzuziehen
(vergl. jedoch §. 15). Der Thierarzt hat die Art, den Stand und die Ursachen der Krankheit zu erheben
und sein Gutachten darüber a Auge en, ob durch den Befund der Ausbruch der Seuche festgestellt oder der
Verdacht eines Seuchenausbruchs begründet ist. « «

In eiligen Fällen kann deritr schon vor polizeilichem Einschreiten die sofortige vorläusige Ein-
sperrung und Absonderung der erkrankten und verdächtigen Thiere, nöthigenfalls auch die Bewachung der-
selben anordnen. Die getroffenen vorläusigen Anordnungen sind dem Besitzer der Thiere oder dessen Ver-
treter entweder zu Protokoll oder durch schriftliche Verfügung zu eröffnen, auch ist davon der Polizeibehörde

sofort Auzege machen.uf Ersuchen des Thierarztes hat der Vorsteher des Seuchenorts die vorläufige Bewachung der
erkrankten Thiere zu veranlassen.

g. 13.
Wenn über den Ausbruch einer Seuche nach dem Gutachten des beamteten Thierarztes nur mittelst

Herlegun eines verdächtigen Thieres Gewißheit zu erlangen ist, so kann die Tödtung desselben von derolizeibehörde angeordnet werden.
S. 14.

Auf die gutachtliche Erklärung des beamteten Thierarztes, daß der Ausbruch der Seuche festgestellt
sei, oder daß der begründete Verdacht eines Senchenausbruchs vorliege, hat die Polizeibehire ie für denFall der Seuchengefahr in diesem Gesetze und den zur Ausführung desselben erlassenen Verordnungen vor-
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gesehenen, den Umsländen nach erforderlichen Schutzmaßregeln zu treffen und für die Dauer der Gefahrwirlsam durchzuführen. Hegt die Polizeibehörde Zweifel ber die Erhebungen des beamteten Thierarztes,
so kann dieselbe zwar die Einziehung eines thierärztlichen Obergutachtens bei der vorgesetzten Behörde bean-
tragen, die Anordnung der erforderlichen Schutzmaßregeln darf jedoch hierdurch keinen Aufschub erleiden.

§S. 15.
Ist der Ausbruch der Maul= und Klauenseuche (K. 10 Ziffer 4) durch das Gutachten des beamteten

Thierarztes festgestellt, so kann die Polizeibehörde auf die Anzeige neuer Seuchenausbrüche in dem Seuchen-
orte selbst oder in dessen Umgegend sofort die erforderlichen bolizeilichen Schutzmaßregeln anordnen, ohnedaß es einer nochmaligen Zuziehung des beamteten Thierarztes bedarf. "

Auch ist in solchen Bezirken, in welchen sich der Milzbrand ständig zeigt (S. 11), die Zuziehung
des beamteten Thierarztes nicht in jedem Falle dieser Seuche erforderlich.

§. 16.
In allen Fällen, in welchen dem beamteten Thierarzte die Feststellung des Krankheitszustandeseines verdächtigen Thiers obliegt, ist es dem Besitzer desselben unbenommen, auch seinerseits einen appro-

birten Thierarzt zu diesen Untersuchungen zuzuziehen. Die Anordnung und die Ausführung der Schutzmaß-
regeln wird hierdurch nicht aufgehalten. ·

Die, vorgesetzte Behörde hat jedoch im Falle erheblicher Meinungsverschiedenheit zwischen dem
beamteten Thierarzte und dem von dem Besitzer zugezogenen approbirten Thierarzte über den Ausbruch
oder Verdacht einer Seuche, oder wenn aus sonstigen Gründen erhebliche Zweifel über die Richtigkeit der
Angaben des beamteten Thierarztes obwalten, sofort ein thierärztliches Obergutachten einzuziehen und dem
entsprechend das Verfahren zu regeln.

§. 17.
Alle Vieh= und Pferdemärkte sollen durch

Maßregel kann auch auf die von Unternehmern behufs
Räumlichkeiten zusammengebrachten Viehbestände, auf die
Zuchtthiere, auf öffentliche Thierschau und auf die durch
Niehungen von Pferde und Viehbeständen ausgedehnt
auf dem Markte oder unter den vorbezeichneten Pferde-
Seuchen oder seuchenverdächtiger Erscheinungen sogleich zur
sofortiger Untersuchung des Falles die Anordnung der
beantragen. % « . ·

Liegt Gesahr im Verzuge, so ist der Thierarzt befugt, schon vor polizeilichem Einschreiten die Ab-
sonderung und Bewachung der erkrankten und der verdächtigen Thiere anzuordnen.

werden.

c. Schutzmaßregeln gegen Seuchengefahr.

S. 18.

 Im Falle der Seuchengefahr (. 14) und für die Dauer derselben können, vorbehaltlich der inbiesem Gesetze rücksichtlich einzelner Seuchen ertheilten besonderen Vorschriften, je nach Lage des Falles und
nach der Größe der Gefahr, unter Berücksichtigung der betheiligten Verkehrsinteressen die nachfolgenden
Schutzmaßregeln G. 19 bis 29) polizeilich angcordnet werden.· eschwerden des Besitzers über die von der Polizeibehörde angeordneten Schutzmaßregeln haben
keine aufschiebende Wirkung.

verdächtigen Thiere.
Der Besitzer eines der Absonderung oder polizeilichen Beobachtung unterworfenen Thieres ist

verpflichtet, auf Erfordern solche Eineichtungen zu treffen, daß das Thier für die Dauer der Ab-sonderung oder Beobachtung die für dasselbe bestimmte Räumlichkeit (Stall, Standort, Hof= oder
Weideraum u. s. w.) nicht verlassen kann und außer aller Berührung und Gemeinschaft mit anderen

8. 19.
1) Die Absonderung, Bewachung oder polizeiliche Beobachtung der an der Seuche erkrankten und der

e

Thieren bleibt.



— 163 —

8. 20.
2) Beschränkungen in der Art der Benutzung, der Verwerthung over des Transports kranker oder

verdächtiger Thiere, der von denselben stammenden Produkte oder solcher Gegenstände, welche mit
küanten cder verdächtigen Thieren in Berührung gekommen oder sonst geeignet sind, die Seuchezu verschleppen.

Beschränkungen im Transport der der Seuchengefahr ausgesetzten und solcher Thiere, welche
geeignet sind, die Seuche zu verschleppen.

S. 21.
3) Verbot des gemeinschaftlichen Weideganges von Thieren aus verschiedenen Stallungen und der

4)

E

gesehen sind.

Benutzung bestimmter Weideflächen, ferner der gemeinschaftlichen Benutzung von Brunnen, Tränken
und Schwemmen und des Verkehrs mit seuchenkranken oder verdächtigen Thieren auf öffentlichen oder
gemeinschaftlichen Straßen und Triften.

Verbot des freien Umherlaufens der Hunde.

§. 22.
Die Sperre des Stalles oder sonstigen Standortes seuchenkranker oder verdächtiger Thiere, des
Gehöfts, des Orts, der Weide oder der Feldmark gegen den Verkehr mit Thieren und mit solchen
Gegenständen, welche Träger des Ansteckungsstoffes sein können.

Die Sperre des Gehöfts, des Orts, der Weide oder der Feldmark darf erst dann verfügt
werden, wenn der Ausbruch der Seuche durch das Gutachten des beamteten Thierarztes festgestellt ist.

Die Sperre eines Orts oder einer Feldmart ist nur dann zulässig, wenn die Seuche ihrerBeschaffenheit nach eine größere und allgemeinere Gefahr einschließt, und Thiere in größerer Zahl
davon bereits befallen sind. Die Sperre kann auf einzelne Straßen oder Theile des Orts oder
der Feldmark beschränkt werden.

Die polizeilich angeordnete Sperre eines Stalles oder sonstigen Standortes, eines Gehöfts oder
einer Weide verpflichtet den Besitzer, diejenigen Einrichtungen zu tresien, welche zur wirksamen
Durchführung der Sperre vorgeschrieben werden.

ç S. 23.

Die Impfung der derSruchengefahr ausgesetzten Thiere, die thierärztliche Behandlung der erkranktenThiere, sowie Beschränkungen in der Befugniß zur Vornahme von Heilversuchen.
Die Impfung oder die thierärztliche Behandlung darf nur in den Fällen angeordnet werden,

welche in diesem Gesetze ausdrücklich bezeichnet sind, und zwar nach Maßgabe der daselbst ertheilten
näheren Vorschriften.

Die polizeilich angeordnete Impfung erfolgt unter Aufsicht des beamteten Thierarztes oder
durch denselben.

S. 24.
Die Täödtung der an der Seuche erkrankten oder verdächtigen Thiere.

Dieselbe darf nur in den Fällen angeordnet werden, welche in diesem Gesetze ausdrücklich vor-

Die Vorschrift zunerzüglicher Tödtung der an einer Seuche erkrankten oder verdächtigen Thiere
i t enthalten ist, keine Anwendung auf solche Esterg welche einerh

findet, wo sie in diesem
eren Lehranstalt übergeben sind, um dort für die Zwecke der-der Staatsaufsicht unterworfenen hö

selben verwendet zu werden.
§. 25.

Werden Thiere, welche bestimmten Verkehrs= oder Ruzungsbeschränkungen oder der Absperrung
unterworfen sind, in verbotwidriger Benutung oder außerhalb der ihnen aupewuiesenen Räumllichkeit,oder an Orten, zu welchen ihr Zutritt verboten ist, betroffen, so kann die Polizeibehörde die sofortige
Tödtung derselben anordnen.

S. 26.
7) Die unschädliche Beseitigung der Kadaver solcher Thiere, welche an der Seuche verendet, infolgeder GEeache oder infolge des Verdachts getödtet sind, und solcher Theile des Kadavers kranker
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oder verdächtiger Thiere, welche zur Verschleppung der Seuche geeignet sind (Fleisch, Häute, Ein-
geweide, Hörner, Klauen u. s. w.) endlich der Streu, des Düngers oder anderer Abfälle kranker
oder verdächtiger Thiere.

S. 27.
) Die Unschädlichmachung (Desinsektion) der von den kranken oder verdächtigen Thieren benutzten

Ställe und Standorte und die Unschädlichmachung oder unschädliche Beseitigung der mit denselben
in Berührung gekommenen Geräthschaften undsonstigen Gegenstände, insbesondere auch der Kleidungs-
stücke solcher Personen, welche mit den kranlen Thieren in Berührung gekommen sind.

Erforderlichenfalls lann auch die Desinsizirung der Personen, welche mit seuchekranken Thieren
in Berührung gekommen sind, angeordnet werden.

Die Durchführung dieser Maßregeln muß nach Anordnung des beamtelen Thierarztes und unter
polizeilicher Ueberwachung erfolgen.

N

g. 28.
Die Einstellung der Vieh- und Pferdemärkte, sowie der öffentlichen Thierschauen innerhalb des
Säuchenartes oder dessen Umgegend, oder der Ausschluß einzelner Viehgattungen von der Benutzunger Märkte

2 —

1S
5S. 29.

Die thierärztliche Untersuchung der am Seuchenorte oder in dessen Umgegend vorhandenen, von der
Seuche gefährdeten Thiere.

2. BesondereVorschriften für einzelne Senchen.
Die näheren Vorschriften über die Anwendung und Ausführung der zulässigen Schutzmaßregeln

(55. 19 bis 29) auf die nachbenannten und alle Ubrigen einzelnen Seuchen werden von dem Bundesrath auf
dem Wege der Justruktion erlassen.

K sollen jedoch bei den hierunter benannten Seuchen, vorbehaltlich der weiter erforderlichen Schutz-
maßregeln, nachfolgende besondere Vorschriften Platz greifen.

a. Mitzbrand.F. 3Thiere, welche am Milgzbrande erkrankt zoel- dieser Seuche verdächtig sind, dürfen nicht ge-
schlachtet werden.

32.

Die Vornahme blutiger — an milzbrandkranken oder der Seuche verdächtigen Thieren ist
nur apprchirten Thierärzten gestattEine Oeffnung des Shaheln darf ohne polizeiliche Erlaubniß nur von approbirtenThierärzten vor-
genommen werden.

F. 3ge Kadaver gefallener oder getödteter nilbiedlranler oder der Seuche verdächtiger Thiere müssen
sofort zus beseitigt werden.

Dier Mbbezutn derselben ist verboten.gleichen Vorschriften finden beim Ausbruche des Milzbrandes unter Wildständen auf die Kadaver
desgefaulde t getödteten Wildes Anwendung.

b. Zollputh.8.3
Hunde oder sonstige ausiere welche der Siche verdächtig sind, müssen von dem Besitzer oder

demjenigen, unter dessen Aussicht sie stehen, sofort getödtet oder bis zu polizeilichem Einschreiten in einemsicheren Behältnisse eingesperrt Waren.
8.3

Vor polizeilichem Einschreiten dürfen bei 4½ oder der Seuche verdächtigen Thieren keinerleiHeilversuche angesselt. werde
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S. 30.
Das Schlachten wuihkranker oder der Seuche verdächtiger Thiere und jeder Verkauf oder Verbrauch

einzelner Theile, der Milch oder sonstiger Erzeugnisse derselben ist verboten.
8. 37.

Ist die Tollwuth an einem Hunde oder an einem anderen Hausthiere festgestellt, so ist die sofortige
Täödtung des wuthkranken Thieres und aller derjenigen Hunde und Katzen anzuordnen, rücksichtlich welcher
der Verdacht vorliegt, daß sie von dem wuthkranken Thiere gebissen sind.

Liegt rücksichtlich anderer Hausthiere der gleiche Verdacht vor, so müssen dieselben sofort der polizei.
lichen Beobachtung unterworfen werden.

Zeigen sich Spuren der Tollwuth an denselben, so ist die sofortige Tödtung auch dieser Thiere
anzuordnen.

Ausnahmsweise kann die mindestens dreimonatliche Absperrung eines der Tollwuth verdächtigen
Hundes gestattet werden, sofern dieselbe nach dem Ermessen der Polizeibehörde mit genügender Sicherheit

Lurchwühren. ist, und der Besitzer des Hundes die daraus und aus der polizeilichen Ueberwachung erwachsendenasten trägt.
8. 38.

Ist ein wuthkranker oder der Seuche verdächtiger Hund frei umhergelaufen, so muß für die Dauer
der Gefahr die Festlegung aller in dem gefährdeten Bezirle vorhandenen Hunde polizeilich angeordnet werden.

Der Festlegung ist das Führen der mit einem sicheren Maulkorbe versehenen Hunde an der Leine gleich zuerachten. enn Hunde dieser Vorschrift zuwider frei umherlaufend betroffen werden, so kann deren sofortige
Tödtung polizeilich angeordnet werden.

5. 39.
Die Kadaver der gefallenen oder getödteten wuthkranken oder der Senche verdächtigen Thiere müssen

sofort unschädlich beseitigt werden.
Das Abhänten derselben ist verboten.

c. Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel.

8. 40.
» Sobald der Rotz (Wurm) bei Thieren festgestellt ist, muß die unverzügliche Tödtung derselben

polizeilich angeordnet werden.
KF. 41.

Verdächtige Thiere unterliegen der Absonderung und polizeilichen Beobachtung mit den nach Lage desFalles erforderlichen Verkehrs= und Kn#nahsbeschränlungen oder der Sperre (§§. 19 bis 22).

8. 42.
Die Tödtung verdächtiger Thiere muß von der Polizeibehörde angeordnet werden,

wenn von dem beamteten Thierarzte der Ausbruch der Rotzkrankheit auf Grund der vorliegenden
Anzeichen für wahrscheinlich erklärt wird, oder

wenn durch anderweite, den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Maßregeln ein wirksamer
Schutz Een die Verbreitung der Seuche nach Lage des Falles nicht erzielt werden kann, oderwenn der Besitzer die Tödtung beantragt, und die beschleunigte Unterdrlckung der Seuche im
öffentlichen Interesse erforderlich ist.

8. 43.
Die Kadaver gefallener oder getödteter rotzkranker Thiere müssen sofort unschädlich beseitigt werden.
Das Abhänuten derselben ist verboten.

5S. 44.
Die Polizeibehörde hat von jedem ersten Seuchenverdacht und von jedem ersten Seuchenausbruche in einer

Ortschaft, sowie von dem Verlaufe und von dem Erlöschen der Seuche dem Generalkommando desjenigen
Armeekorps, in dessen Bezirk der Seuchenort liegt, sofort shristih, Mittheilung zu machen. Befindet sich an
dem Seuchenorte eine Garnison, so ist die Mittheilung dem Gonverneur, Kommandanten oder Garulson-
ältesten zu machen.
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d. Lungenseuche des Rindviehs.

8. 45.
Die Polizeibehörde hat die Tödtung der nach dem Gutachten des beamteten Thierarztes an der

Lungenseuche erkrankten Thiere anzuordnen und kann auch die Tödtung verdächtiger Thiere anordnen.

c. Pockenseuche der Schafe.

8. 46.
Ist die Pockenseuche in einer Schafherde festgestellt, so muß die Impfung aller zur Zeit noch

seuchenfreien Stücke der Herde angeordnet werden.
Auf den Antrag des Besitzers der Herde oder dessen Vertreters kann für die Vornahme der

Impfung eine Frist gewährt werden, wenn nach dem Gntachten des beamteten Thierarztes die sofortige
Impfung nicht zweckmäßig ist.

Auch kann auf den Antrag des Besitzers oder dessen Vertreters von der Anwendung der Impfung
ganz Abstand genommen werden, sofern Maßregeln getroffen sind, welche die Abschlachtung der noch seuchen-
freien Stücke der Herde innerhalb 10 Tagen nach Feststellung des Seuchenausbruchs sichern.

5S. 47.
Gewinnt die Seuche eine größere Ausdehnung, oder ist nach den örtlichen Verhältnissen die Gefahr

einer Verschleppung der Seuche in die benachbarten Schafherden nicht auszuschließen, so kann die Impfung
der von der- Seuche bedrohten Herden und aller in demselben Orte befindlichen Schafe polizeilich an-

geordnet werden.
S. 48.

Die geimpsten Schafe sind rücksichtlich der polizeilichen Schutzmaßregeln den pockenkranken gleich
zu behandeln.

F. 49.
Außer in dem Falle polizeilicher Anordnung (§§. 46 und 47) darf eine Pockenimpfung der Schafe

nicht vorgenommen werden.

s. Beschälseuche der Pferde und Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs.

Pferde, welche an der Beschälseuche, und Pierde oder Nindviehstücke, welche an dem Bläschenaus-
schlage der Geschlechtstheile leiden, dürfen von dem Besitzer so lange nicht zur Begattung zugelassen werden,
als nicht durch den beamteten Thierarzt die vollständige Heilung und Unverdächtigkeit der Thiere festgestellt ist.

51.
Tritt die Beschälseuche in einem Bezirke in größerer Ausdehnung auf, so kann die Zulassung der

Pferde zur Begattung für die Dauer der Gefahr allgemein von einer vorgängigen Untersuchung derselbendurch den beamteten Thierarzt abhängig gemacht werden.

g. Räude der Pferde, Esel, Manlthiere, Maulesel und der Schase.

8. 52.
Wird die Näudekranlkheit bei Pferden, Eseln, Maulthieren, Mauleseln (Sarcoptes- oder Dermato-

coptes- Rãude) oder Schafen (Dermatocoptes-Räude) festgestellt, so lann der Besitzer, wenn er nicht die
Tödtung der rändekranken Thiere vorzieht, angehalten werden, dieselben sofort dem Heilverfahren eines appro-
birten Thierarztes zu unterwerfen.

3. Besondere Vorschriften für Schlachtviehhöfe und öffentliche Schlachthäuser.

Auf die einer geregelten veterinär-polizeilichen Kontrole unterstellten Schlachtviehhöse und öffentlichen
Schlachthäuser und das daselbst aufgestellte Schlachtvieh sinden die vorstehenden Bestimmungen dieses Gesetzes
mit denjenigen Aenderungen Anwendung, welche sich aus den nachfolgenden besonderen Vorschriften ergeben.
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8. 64.
Wird unter dem daselbst aufgestellten Schlachtvieh der Ausbruch einer übertragbaren Seuche ermittelt,

oder zeigen sich Erscheinungen bei demselben, welche nach dem Gutachten des beamteten Thierarztes den Aus-
bruch einer solchen Seuche befürchten lassen, so sind die erkrankten und alle verdächtigen Thiere sefort in
polizeiliche Verwahrung zu nehmen und von jeder Berührung mit den übrigen auszuschließen.

S. 55.
Soweit die Art der Krankheit es gestattet (vergl. §§. 31, 36, 43), kann der Besitzer des erkraullen

oder verdächtigen Schlachtviehs oder dessen Verlreter angehalten werden, die sofortige Abschlachtung desselbenunter Aufsicht des beamteten Thierarztes in den dazubeslkaemeen Näumen vorzunehmen.
Diese Maßregel kann in dringenden Fällen auf alles andere, in der betreffenden Räumlichleit vor-

handene, für die Seuche empfängliche Schlachwieh ausgedehnt werden.

8. 56.
Nach Feststellung des Seuchenausbruchs können Schlachtviehhöfe oder öffentliche Schlachthäuser für

die Dauer der Seuchengefahr gegen den Abtrieb der für die Seuche empfänglichen Thiere abgesperrt werden.
Strengere Absperrungsmaßregeln dürfen nur in dringenden Fällen angewendet werden.

4. Entschädigung für getödtete Thiere.
F. 57.

Für die auf polizeiliche Anordnung getödteten oder nach dieser Anordnung an der Senuche gefallenen
Thiere muß vorbehaltlich der in diesem Gesetze bezeichneten Ansnahmen eine Entschädigung gewährt werden.

5. 58.
Die Bestimmungen darüber:

1) von wem die Entschädigung zu gewähren und wie dieselbe aufzubringen ist,
2) wie die Entschädigung im einzelnen Falle zu ermitteln und festzustellen ist,

sind von den Einzelstaaten zu treffen.
Die in dieser Hinsicht in den Einzelstaaten bereits bestehenden Vorschriften bleiben unberührt. In-

soweit solche Vorschriften nicht entgegenstehen, sind die Landesregierungen befugt, zu bestimmen, daß die Ent-
schädigung für getödtete Pferde und Rinder bis zum Eintritt einer anderweiten landesverfassungsmäßigen
Negelung durch Beiträge der Besitzer von Pferden und Rindvieh nach Maßgabe der über die Vertheilung und
Erhebung der Beiträge von der Landesregierung zu treffenden näheren Anordnung ausgebracht werden.

In allen Fällen sollen jedoch die Vorschriften der Is. 59 bis 64 dieses Gesetzes dabei maßgebenv sein.

S. 59P.

Als Ensschädigung soll der gemeine Werth des Thieres gewährt werden, ohne Rücksicht auf denMinderwerth, welchen das Thier dadurch erleidet, daß es mit der Seuche behaftet ist. Bei den mit der Rotz=
krankheit behafteten Thieren hat jedoch die Entschädigung drei Viertel, bei dem mit der Lungenseuche behafteten
Rindvieh vier Fünftel des so berechneten Werths zu betragen.

Auf die zu leistende Entschädigung werden angerechnet:
1) die aus Privatverträgen zahlbare Versicherungssumme, und zwar bei Rotz zu drei Vierteln, bei Lungen-

seuche zu vier Fünfteln, in allen anderen Fällen zum vollen Betrage; 4
2) der Werth derjenigen Theile des getödteten Thieres, welche dem Besiczer nach Maßgabe der polizei-

lichen Anordnungen zur Verfügung bleiben.
8. 60.

Die zu leistende Entschädigung wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht bekannt ist, demjenigen
gezahlt, in dessen Gewahrsam oder Obhut sich das Thier zur Zeit der Tödiung befand.

Mit dieser Zahlung ist jeder Entschädigungsanspruch Dritter erloschen.
KS. 61.

Keine Entschädigung wird gewährt: 4
1) für Thiere, welche dem Reich, den Einzelstaaten oder zu den landesherrlichen Gestüten gehören;
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2) für en welßze, der Vorschrift des §. 6 zuwider, mit der Krankheit behaftet in das Reichsgebieteingeführt sind;
3) für Thiere, bei welchen nach ihrer Einführung in das Reichsgebiet innerhalb 90 Tagen die Notz=

krankheit oder innerhalb 180 Tagen die Lungenseuche festgestellt wird, wenn nicht der Nachweis
erbracht wird, daß die Ansteckung der Thiere erst nach Einführung derselben in das Reichsgebiet
statigefunden hat.

8. 62.
Die Gewährung einer Entschädigung kann versagt werden:

1) für Thiere, welche mit einer ihrer Art oder dem Grade nach unheilbaren und unbedingt tödtlichen
Krankheit, mit Ausnahme jedoch des Notzes und der Lungenseuche, behaftet waren;

2) für das in Schlachtoiehhöfen oder in ösfentlichen Schlachthäusern aufgestellte, auf polizeiliche Anord-
nung geschlachtete oder getödtete Schlachtvieh;

3) für Hunde und Katzen, welche aus Anlaß der Tollwuth getödtet sind (55. 34, 37 Absatz 1, 38).
S. 63.

Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg:
1) wenn der Besitzer der Thiere oder der Vorsteher der Wirthschaft, welcher die Thiere angehören,

vorsätzlich oder fahrlässig, oder der Begleiter der auf dem Transporte befindlichen Thiere, oder be-
züglich der in fremdem Gewahrsam befindlichen Thiere, der Besitzer des Gehöflis, der Stallung,
Koppel oder Weide vorsätzlich, den Vorschriften der 89. 9 und 10 zuwider, die Anzeige vom Aus-
bruche der Seuche oder vom Seuchenverdacht unterläßt, oder länger als 24 Stunden nach erhaltener
Kenntniß verzögert;

2) wenn der Hester. eines der Thiere mit der Seuche behaftet gekauft oder durch ein anderes Rechts-
eschäft.gue ebenden- erworben hat und von diesem kranken Zustande beim Erwerbe des Thieresenntniß hatte;

3) im Falle des F. 25, oder wenn dem Besitzer oder dessen Vertreter die Nichtbefolgung oder Ueber-
tretung der polizeilich augeordneten Schutzmaßregeln zur Abwehr der Senuchengefahr zur Last fällt.

S. 61.
Wenn zur Bestreitung der Entschädigungen Beiträge nach Maßgabe des vorhandenen Pferde- und

Rindviehbestandes erhoben worden, dürfen diese Beiträge für Thiere, welche dem Reich, den Einzelstaaten oder
zu den landesherrlichen Gestüten gehören, und im Falle des §. 62 Nr. 2 für das in Schlachtviehhöfen oder
in öffentlichen Schlachthäufern aufgestellte Schlachtvieh nicht beansprucht werden.

III. Strafvorschriften.
5. 65.

Mit Geldstrafen von 10 bis 150 Mark oder mit Haft nicht unter einer Woche wird, sofern nicht
nach den beslehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, bestraft:

1) wer der Vorschrift des §. 6 zuwider Thiere einführt, welche an einer übertragbaren Seuche leiden.
Neben der Strafe ist auf Einziehung der verbotswidrig eingeführten Thiere zu erlennen, ohne

Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht;
wer der Vorschrift der 88. 9 und 10 zuwider die Anzeige vom Ansbruche der Senche oder vom
Seuchenverdacht unterläßt, oder länger als 24 Stunden nach erhaltener Kenntniß verzögert, oder es
unterläßt, die verdächtigen Thiere von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung fremder Thiere
besteht, fern zu halten;
wer den Vorschriften der Ih. 31 bis 33 zuwider an Milzbrand erkrankte, oder der Kranlheit ver-
dächtige Thiere schlachtet, blutige Operationen an denselben vornimmt, oder die Kadaver derselben
abhäutet oder vorschriftswidrig eine Oeffnung derselben vornimmt, oder es unterläßt, dieselben so-
fort unschädlich zu beseitigen;
wer den zum Schutze gegen die Tollwuth der Hausthiere in den ös. 34, 35, 36 und 39 ertheilten
Vorschriften zuwider handelt;
wer den Vorschriften im 8. 43 zuwider die Kadaver gefallener oder getödteter rotzkranker Thiere
abhäutet, oder nicht sofort unschädlich beseitigt;

V

-

GP ——
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6) wer außer dem Falle polizeilicher Anordnung die Pockenimpfung eines Schafes vornimmt;
7) wer gegen die Vorschrift des §. 50 Pferde, welche an der Beschälseuche, Pferde oder Viehstücke,

welche an dem Bläschenausschlage der Geschlechtstheile leiden, zur Begattung zuläßt.

8. 66.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, bestraft:
wer den auf Grund des F. 7 dieses Gesetzes angeordneten Einfuhrbeschränkungen zuwider handelt.

Neben der Strafe ist auf Einziehung der verbotswidrig eingefülhrten Thiere oder Gegenstände zu
erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.

2) wer den auf Grund des F. 8 dieses Gesetzes polizeilich angeordneten Kontrolmaßregeln zuwiderhandelt;
3) wer den in den Fällen des F. 12, Absatz 2 und des F. 17, Absatz 2 von dem Thierarzte getroffenen

vorläufigen Anordnungen zuwider handelt;
4) wer den im Falle einer Seuchengefahr polizeilich angeordneten Schutzmaßregeln (Ss. 19 bis 28, 38,

51) zuwider handelt.
S. 67.

Sind in den Fällen der §5. 65, 66 die Zuwiderhandlungen in der Absicht begangen, sich oder einemAnderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen oder einem Anderen Schaden zuzusügen, a4 tritt, sofern nicht
nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, Geldstrafe nicht unter 50 bis
zu 150 Mark oder Haft nicht unter drei Wochen ein.

IV. Schlußbestimmungen.
5. 68.

Das Gesetz, betreffend die Beseitigung von Ansteckungsstofsfen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen,
vom 25. Februar 1876 (Reichs-Gesetzblatt Seite 163), wird durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt.

5. 69.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1881 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 23. Juni 1880.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Berlin, den 7. Juli 1880.

brach Vorstehendes Gesetz (Reichs-Gesetzblatt Nr. 16 Seite 153) wird hierdurch zur Kenntniß der Armeegebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 123. 7. 30. A. 2. v. Kameke.

Nr. 165.
Verordnung, betreffend die Klasseneintheilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine

vom 29. Juni 1880.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc. verordnen im Anschluß an
die Vorschrift unter B der Anlage des Militärstrafgesetzbuchs für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872
(Reichsgesetzblatt S. 174) im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:
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Die in der Anlage enthaltene Klasseneintheilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der
Marine tritt mit dem 1. Juli d. J. an die Stelle der zur Zeit die Klasseneintheilung dieser Beamten
regelunden Bestimmungen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Bad Ems, den 29. Juni 1880.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Klasseneintheilung
der

Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine.

teim Reichsheere: . Bei der Marine:

I. Militärbeamte, welche nur den ihnen vorgesetzten Militärbefehlshabern
untergeordnet sind.

A. Obere Militärbeamte
(im Offizierrange).

1) Der Büreauvorsteher bei dem Chef des preußi= 1) Die Lootsenkommandeure der Marine und deren
schen Generalstabes der Armee. Vertreter.

2) Die Festungsinspektionssekretäre, Fortifikationss 2) Die Geschwadersfekretäre während ihrer Dienst-
Festungsinspeltionsbi ssistenten und leistung als solche.

— ###

sekreläre, Festungsinf

Fortifikationsbüreauassistenten.
3) Die Zahlmeister.
4) Die Korpsroßärzte und die Oberroßärzte.

Bayern:
der Oberstabsveterinär, die Korpsstabsveteri-

näre, die Stabsveterinäre und die Veterinäre)
1. und 2. Klasse.

Sachsen: siehe II A.
5) Die Oberapotheker.
6) Die Stallmeister.

Außerdem im Kriege und während des mobilen Zustandes.
7) Der Setretär beim Chef des Generalstabes der

Feldarmce. ·

8) Die Ongenieurgeographen. ;
9) Der höhere Zivilverwaltungsbeamte bei den

Etappeninspektionen. T
10) Die in Beamtenstellen des Militäreisenbahnwesens

befindlichen oberen Beamten, als:
a. die höheren Eisenbahnbeamten bei dem Chef

des Feldeisenbahnwesens, ·
b. die Eisenbahntelegrapheninspeltoren, die Te-

legraphenassistenten und die Rendanten bei den
Militäreisenbahndirektionen, .
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Beim Reichsheere:

c. die Eisenbahnsekretäre bei dem Chef des Feld-
eisenbahnwesens.

11) Die nicht zu den Personen des Soldatenstandes
gehörigen, bei dem Militäreisenbahnwesen zur
Anstellung kommenden oberen Beamten, als:

die Mitglieder der Militäreisenbahndirek-
ionen,

die Eisenbahnbauinspek-
toren und Eisenbahnbe-
triebsinspektoren,

. die Eisenbahnbaumeister,
Maschinenmeister, Ma-
schineningenicure,') Te= bei den Militär-
legrapheningenieure, eisenbahndirektio-
Stationsvorsteher,Bahn-lnen,Betriebsinspek-
und Betriebskontrolöre, tionen, Betriebs-
die Eisenbahnbauführer, und Bau-

Maschinenmeisterassi- kompagnien.
stenten, Stationsassisten-
ten, Expeditionsbeamten,
Geometer,

4 die Eisenbahn= und die
Betriebssekretäre.
die Eisenbahnverwaltungsbeamten bei den
Eisenbahnarbeiterkompagnien (Güterexpedi-
tionsvorsteher und Güterexpedienten),

g. die Materialienverwalter, Bahnmeister und
Telegraphenaufseher.
Die unter 10 und 11 aufgeführten Beamten

sind nachMaßgabe der bestehenden Ressort-verhältnisse auch
heordnet, welche an Stelle vonMiliireehse.
habern zur Anstellung kommen.

12) Die Feldzahlmeister;
erner

Württemberg:
13) Der Feldoberauditeur.

5

“

·

.

#

2

B. Untere Militärbeamte

denjenigen Beamten unter--

gSei der Marine:

(im Range vom Feldwebel abwirto).

1) Die Zeughausbüchsemmacher2) Die Büchsenmacher und Sattler bei den Truppen.
1) Die Büchsenmacher bei den Marinetheilen.

Außerdem im Kriege und während des mobilen Zustandes.
3) Die Oberdrucker, die Drucker und Druckergehülfen

bei der mobilen Metallographie im großen Haupt-
quartier und bei den Armee-Oberkommandos.

*) Aumerkung. Als Maschineningenicure können
der Militärcisenbahnverwaltung auch solche Beamte mit
höherer technischer Vorbildung überwiesen werden, welche
in ihrem Zivildienstverhältnisse vorübergehend als Werl-
meister thätig sind.

2) Die Beobachter (bei den Küstenbeobachtungs-
stationen).
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4) Die nicht zu den Personen des Soldatenstandes
gehörigen, bei dem Militärcisenbahnwesen zur
Anstellung kommenden unteren Beamten, als:

a. die Werkmeister,)Wagenmeister und Ma-
gazinaufseher,

. die Lokomotivoführer, Zugführer, Packmeister,
Telegraphisten,
die Zimmermeister und Maurermeister,

4.# die Zeichner, Kanzlisten und Drucker,
. die Schaffner, Telegraphenvorarbeiter,

S

Se Ober-
, Heizer,

Maschinenwärter,
die Raugirer, Weichensteller, Bahnwärter,
Bremser, Oberbauarbeiter, Werkstattarbeiter,
Güterbodenarbeiter, Maschinenputzer und
Wagenschmierer.

Die unter Nr. 4 aufgeführten Beamten tuonach Maßgabe der bestehenden Ressortver-
hältnisse auch denjenigen Beamten unter-

geordnet, welche an Stelle von Militärbefehls-habern zur Anstellung kommen.
5) Die Meister und Arbeiter bei den Reparaturwerk-

stätten des Belagerungstrains.

172
zei der Marine:

II. Militärbeamte, welche in einem doppelten Anterordnungsverhältniß stehen, und zwar
einerseits zu den ihnen vorgesetzten Militärbefehlshabern, andererseits zu den ihnen vor-

gesetzten höheren Beamten oder Behörden.
A. Obere Militärbeamte

(im Offizierrange).
1) Die Korpsintendanten und die Vorstände der Di-

visionsintendanturen, sowie deren Vertreter.
(Sachsen siche III A 2.)

2) Auditeure.
3) Die Militärgerichtsaktuarien.

(Bayern: die Kanzleisekretäre bei den Militär-
bezirksgerichten.)

1) Preußen und Sachsen:
die Militärpfarrer.

Bayern und Württemberg: |siehe II A 18.
5) Die Korpsstabsapotheker.
6) Sachsen: der Korpsroßarzt.

*) Anmerkung. Als Maschineningenieure können
der Militäreisenbahnverwaltung auch solche Bcamte mit
höherer technischer Vorbildung überwiesen werden, welche
n ihrem Fbiheniurshtaff vorübergehend als Werk-

meister thätig sind.

1) Die Marinestationsintendanten und deren Vertreter.
2) Die Marineanditeure.
3) Die Marinegerichtsaltuarien.
4) Die Marinepfarrer.

5) Die Marinecoberzahlmeister mit D4dem Nange der Kapitänliente- soweit die-
nants, selben nicht

6) Die Marinezahlmeister mit dem lediglich
Aunge der Lientenants zur schwader-

7) Die Marinennterzahlmeister mit selretäre
dem Nange der Unterlieutenants fungiren

r See siehe 1A2.

8) Die auf Schisfen undFahrzeugen der Marine zur
Verrichtung dienstlicher Funklionen eingeschifften
oberen Zivilbeamten, sowie die unter III A8
bis 15 genannten Militärbeamten der Marine.



Beim Reichsheere:
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Bei der Marine:

Außerdem im Kriege und während des mobilen Zustandes.
7) Bei den Feldintendanturen:

a. die Armeeintendanten, die Etappenintendanten,
sowie sämmtliche Feldintendanturräthe und
Assessoren und die mit einer Feldintendantur-
vorstandsstelle oder mit der Stelle eines

etatsmäßigen Feldintendanturraths beliehenen
Beamte
die Sekretä
die Eperienkn und Kalkulatoren,

. die Assistenten.

8) Diestellvertretenden Intendanten.(Sachsen:siehe III A5.)9) Die oberen Eaa bei den Feldkriegskassen,
sowie den Kriegskassen der Etappen-- und Militär-
eisenbahnbehörden, als:
 die Kriegszahlmeister,
 die Kassirer,

die Buchhalter,
die Assistenten,

die Buchhalter bei den Betriebsabtheilungen
der Militäreisenbahndirektionen, falls sie nicht
zu den Personen des Soldatenstandes gehören.

10) Die oberen Beamten bei den Feld- und Etappen-
magazinanstalten, einschließlich der Feldbäckerei-
ämter,
a. die
b. die
c. die
d. die

oberen

5#e

%E

11) den Feld- und Etappen-

c

12) beigegebenen
und die Feld-

13) bei den Feld= und Elappen-
als:

e. die

den Feldpostanstalten, als:

9) Die Telegraphenassistenten bei den Kriegsküsten-
telegraphenstationen, welche seitens der Oberpost-
direktionen gestellt werden.
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Beim Reichsheere: J Bei der Marine:

16)

f. die Feldoberpostsekretäre,
g. die Feldpostsekretäre,
h. die Roßärzte (Bayern: Veterinäre) der Post-

pferdedepots.
Der Polizeidirektor im großen Hauptguartier.

17) Die Intendantur-, oberen Magazin-, Garnison=

1 “

— —

#S

—S——

5)
6)

–

9)
10)

1 — )

l.

1)

verwaltungs-, Lazareth= und Montirungsdepet-
beamten in Festungen, welche in Belagerungs-
zustand erllärt sind;

ferner:
Bayern und Württemberg: die Feldgeistlichen.

B. Untere Militärbeamte
(im Nange der Maunschaften vom Felvwebel abwärts).

Die Unlerapolheker und Pharmazenten einschlies-
lich der einjährig-freiwilligen Pharmazenten.
Preußen und Sachsen:
die Veulitärküster.
(Württemberg: siehe II B 11.)

1) Die Marineküster.
2) Die auf Schisfen und Fahrzeugen der Marine

zur Verrichtung dienstlicher Funktionen einge-
schifsten unteren Zivilbcamten, sowie die unter
III B 6 bis 10 genannten Militärbeamten derNne

Außerdem im Kriege und während des mobilen Zustandes.
Die Kassendiener bei den Feldkriegskassen und
den Kriegskassen der Etappenbehörden.
Die Felvbackmeister und die Feldmagazinansseher
bei den Feld und Elappenmagazinanstalten.

Die Feldpestschaffner bei den Feldpostanstalten.
Die Polizeibcamten im großen Hauptquartier und
bei den Generalctappeninspektionen.
Die chirurgischen Instrumcnienmacher und die
Apothekenhandarbeiter bei den Feld= und Elappen-

lazarcthanstalten.Die Telegraphenvorarbeiter und Arbciter bei der
Feld= und Etappentelegrayhie.
Die Felvpostillone bei den Feldposlanstalten.
Die Unterbeamten der Magazin-, Garnison-,
Lazareth= und Montirungsdepotverwaltungen in

seeßngen= welche in Belagerungszustand erllärtind;
erner:

Württemberg: die Feldküster.

Militärbeamte, welche nur den ihnen vorgesetzten höheren Beamten und Behörden
untergeordnet sind.

A. Obere Militärbeamte

(im Offizierrange).

Preußen:
der Gencralanditeur der Armee und die
Näthe (Mitglieder) des Generalanditoriats.

Di inei 3 joweit die·1) Die Marineintendanturräthe, scbe# uicht
unter die

Kttooor ev IAl sjalle



Beim Reichsheere:

175
Bei der Marine:

als Vorstand des Ober-
und der Oberkriegsgerichtsrath.

und Räthe (Mit-

2) Bei
a. und) soweit dieselben

nicht unter die
Kategorie II A1

fallen.
b.
C.

d.
e. und Registraturassistenten;

ferner:
Sachsen:

der Intendant der Armee,
die vortragenden juristischen Näthe

Kriegsministeriums,
die Expedienten, Kalkulatoren, Registratoren

und expedirenden Sekretäre des Kriegs-
ministeriums.

Württemberg:
die Näthe, die Sekretariats= und Registratur-

beamten des Kriegsministeriums (einschließlich
Sekretär des Oberkriegegeri-hts),die Beamten des Kriegszahlamts:a. der Kriegazahlmeiskt,

b. der Kassi

e. der Puchhalter,d. der Assistent
der Intendantut- und Baurath und der Bau-

inspektor.
3) Preußen:

der nrngelische und der katholische Feldprobstder?

des

2) Die Marineintendanturassessoren,

3) Die

4) Zi iednhtiee,l5) D

 ° WMyU *8 4 «- *8

soweitpini
nicht

unter die

AategorieA1Mtenr

6) Die Marineintendantursekretariats= und Regi-
“

Die Oberlootsen der Marine, soweit dieselben# unter die Kotegorie I A1 fall
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Die Direk. zu 8 bis
boren, an 14, welche

· hafen-, vor dem

di Ober Masch#.1. April
. « nen- 1880 in

Die Inge.Schiff- diese
mieure, und Stelle
Die Unter--Garni- eingetre-
ingenienre,) sonbaues,en sind;
Die Kon-
struktions. .
zeichner,
Die Ober-

reiiser 6(Oberwerk- bei d ,
meister), ei den welche voriem #Wersten, .
Marine- April

rendanten, 1880
Die Werft- Werft-
betriebs- sekretäre
sekretäre,) waren

Die am
Bordein-

Plcbiffteneamten
der ge-
nannten

Katego-
rienstehen

im
doppelten
Unterord-

nungs-
verhält-

nisse.
Siehe II

A B.
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Beim Reichsheere: s KcidckMakinc

16) Die Marinerendanten, Berelleung n
17) Die Marinekontrolöre, welche sich zur Zeit in18) Die Bürcauassistenten, kaelcheepacn h eibe

Außerdem im Kricge und während des mobilen Zustandcs.

4) Preußen: 19) Die Direktoren,
Die im mobilen Bürcau des Kriegoministers 20) Die Oberinge= des Marine-

sich besindenden Räthe, sowie die den mobilen nieurc, hafen-, Ma-
Bürcaus des Krie gsministers und des vor- 21) Die Ingenieure, schinen= und
tragenden Genernlk bintanten des Kaisers zu. 22) Die Unteringe- Schissbaues,
getheilten Geheimen expedirenden Sekretärc, nieure,
Geheimen Registratoren und Geheimen23) Die Konstruk. seweit di

Kanzleisekretäre. — genn "4“5) Bei den stellvertretenden Intendanturen: 24) Die Obermei- selben nicht

die „Erpedienten und Kalkulatoren, sier (Oberwerk- 1s-e zuntermeister),
Sachsens per stellvertretende Intendank. 25) Die Marincren= 4

danten -
.« bei den Kategorien26) Die Werftver- ;) Die Werstoe Werften, gehören.

äre,
27) Die Werftbe-

triebssekretär.
28) Die Werftsckre-

tariatsassisten-
ten, )

29) Die im mobilen Büreau des Chefs der Admi-
ralität sich befindenden etatsmäßigen oberen Zivil,
beamten der Admiralität.

Die htemäßgen oberen Zivilbeamten der Marinein solchen Marinekriegshafengebieten, welche in
Belagerungszustand erklärt worden sind.
deu auf Kriegsschiffen fungirenden Zivil-Ober-lootsen.

30—
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B. Untere Militärbeamte

(im Range der Mannschaften vom Feldwebel abwärts).

1) Die Lootsen,
2) Die Weechtulze werwalte, beim Marine-3) Die Maschinisten, Lootsen= und Be-
4) Die Schiffsführer, tonnungswesen.
5) Die Stenerlente,
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Bei der Marine:

6) Die Ma-
rinezeich=
ner,

7) Die Werk-
meister,

8) Die Werft-
büreau-
assistenten,

9) Die Ma-
gazinober--
aufseher,

10) Die Ma-
gazinauf=
seher.

-

Zu 6 bis 10 bei den Werften,
welche vor dem 1. April 1880 in
diese Stellen eingetreten sind.
Die an Bord eingeschifften Be-

amten der genannten Kategorien
stehen im doppelten Unterordnungs.
verhältnisse. Siehe II B2.

Zu 8. Die Werftbüreauassi-
stenten, welche vom 1. April 1880
ab in Stellen von Werftschreibern
eingetreten sind bezw. noch ein-
treten sollten, besitzen auch in
letzteren Stellen die Eigenschaft
als Militärbeamte.

11) Die Magazinaufseher der Bekleidungs= und Pro-
viantverwaltung, welche sich zur
Stellen befinden.

Anßerdem im Kriege und während des mobilen Zustandes.
1) Preußen:

Die Kanzleidiener bei den mobilen Büreaus
des Kriegsministers und des vortragenden
Generaladjutanten des Kaisers.

12) Die Marine-
zeichner,

13) Die Werk-
meister,

14) Die Werst-
schreiber,

ie erft·

hülfsschreiber,
16) Die Magazin-

oberaufseher,
17) Die Magazin-

ausseher,
18) Die Magazin-

hülfsanufseher,
Die Schleusenmeister,
Die Schleusenmeistergehülfen,
Die Dock-, Krahn-, Takel= und
Svritzenmeister,
Die Bauschreiber,
Die Hülfsbauschreiber,
Die Deck- und die Brücken-
wärter,
Die Werftportiers,
Die Werftbüreau= und Kassen-

iener,
Die Werftbootsleute,
Die Führer von Werftfahr-

bei den
Werften,

19)

eit in diesen

soweit dieselben
nicht zu den unter
IIIB6 bis 10

und II B 2 auf-
geführten Kate-
gorien gehören.

bei den
Wersten.
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Beim Reichsheere: Bei der Marine:

35) Die Lootsenaspiranten,
36) Die Untersteuerleute,
37) Die Zimmerleute,
38) Die Köche,
39) Die Heizer,
40) Die Matrosen,
41) Die im mobilen Büreau des Chefs der Admi-

ralität sich besindenden etatsmäßigen Zivilunter-
beamten der Admiralilät.
Die etatsmäßigen unteren Zivilbeamten der Ma-
rine in solchen Marinekriegshafengebieten, welche
in Belagerungszustand erklärt worden sind.
Die auf Kriegsschiffen fungirenden Zidvillootsen
und Zidvillootsenaspiranten.

beim Marinc=
lootsen= und Be-

tonnungswesen.

4W

42„

Berlin, den 16. Juli 1880.

VorstehendeVerochuung, wird hierdurch mit Bezug auf den diesseitigen Erlaß vom 2. November 1872,Ziffer 3 (Nr. 23. 11. A. 1b., A.-V.-Bl. S. 342), zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

J. V.
v. Verdy.

No. 467. 7. 30. A2.

Nr. 166.
Reaquisitionsscheine für die Rückreise der zur Zeutral-Turn-Anstalt kommandirten Offizierburschen.

Verlin, den 3. Juli 1880.
Unier Bezuguahme auf alinen 3 der allgemeinen Bestimmungen vom 5. Jannar 1872 (A.-V.-Bl. pro 1872

Seite 5) betreffend die Kommandirung der Ofsiziere und Unterofsiziere zur Zentral-Turn-Anstalt, wird hier-
durch bestimmt, daß künftig die Truppentheile bei Einsendung der Ueberweisungspapiere für die zur Zentral-
Turn-Anstalt kommandirten Offizierburschen gleichzeitig auch die für die Rückreise derselben erforderlichen
Regquisitionsscheine mit einzusenden haben.

Kriegs-Ministerium.
No. 763/6. 80. A. 2. v. Kameke.

Nr. 167.
Anzahl der Krümperpferde bei der Kavallerie und Artillerie nach der diesjährigen Ansrangirung der

Dienstpferde.
Verlin den 3. Juli 1880.

Es wird hierdurch bestimmt, daß sich die Kavalleric= und Artillerie-Regimenter bei der diesjährigen Herbst-
Ausrangirung der Dienstpferde in Besic der nach §. 30 des Reglements über die Remontirung der Armee
höchsten zulässigen Zahl von Krümperpferden und zwar:

4 flir jede Eskadron
4 - reitende Batterie
3 „neicht reitende Feld-Batterie

zu setzen haben.
Kriegs-Ministerium.

No. 341/6. 30. R. A. v. Kameke.
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Nr. 168.
Ueberweisung der zu Festungsgefängnißstrafe verurtheilten Mannschaften.

Berlin, den 9. Inli 1880.
In der Uebersicht für die Ueberweisung der zu Festungsgefängnihstrafe verurtheilten Mannschaften — A.-V.-Bl.
pro 1878 S. 101 u. ff. — treten von jetzk ab folgende Veränderungen ein:

Angab Bezeichnung
Armee-- Bezeichnung des Gerichts, m D5n des Vemerkungen

Korps welches verurtheilt hat Strofdauer uchangge„ 9

III.Korps-Gericht, Gericht der 5.A Divi- . . .
sion und der Kommandantur bis 9 Monate Spandan Die Unterofsiziere sind

Cüstrin. inkl. in Torgau eingustellen.
* i i 5. Divi-

Korps-Gericht, Gericht der 5. Divi mehr als Wittenbergjlon n 1 1sien und der Kommandantn Monate
Cüstrin.

VI. Die Unterofsiziere sind
zunächst in Neiße, in
zweiter Linie in Glatz
einzustellen.

Das Festungsgefängniß in Cüstrin wird zum 1. Ollober 1880 aufgelöst; die alsdann im Gefängniß
noch vorhandenen Gefangenen sind nach Maßgabe des vorstehenden Ueberweisungsplans an die oben be-
zeichneten Festungsgefängnisse überzuführen.

Der Feldwebel wird zum 1. Oktober 1880 an das Festungsgefängnis in Torgau versetzt. Die
kommandirten Unteroffiziere sind, je nachvem sie infolge der allmäligen Verringerung der Gefangenenzahl
entbehrlich werden, schon vor dem 1. Oktober d. Is. zu ihren Truppentheilen zurülckzusenden.

Kriegs-Ministerium.
v. Kamekc.

No. 81. 6. A. 2.

Nr. 169.
Abänderungen des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands nund deren Anwendung auf

Militärtrausporte.

An — des Artikels 45 der Reichsverfassung hat der Bundesrath in seiner Sitzung vom 3. d. M.
eschlossen: «

1 An die Stelle des 8. 48 und des ersten Absatzes in Nr. 1 des 8. 50 des Betriebsreglements
für die Eisenbahnen Deutschlands treten folgende Bestimmungen:

» S. 48. »

Von der Beförderung ausgeschlossene oder nur bedingungsweise zugelassene Gegenstände.
A. Von der Beförderung sind ausgeschlossen:

1) alle solche Güter, die — wegen ihres Gewichts oder Umfangs, ihrer Form oder sonstigen
Eigenschaft — nach den Einrichtungen und der Benutzungsweise der Bahn sich zum Trans-
port nicht eignen;

2) die postzwangspflichtigen Gegenstände;
3) alle der Helbstentzündung oder Explosion unterworfenen Gegenstände, soweit nicht dieBestimmungen in Anlage D Anwendung finden, insbesondere:
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Nitroglycerin (Sprengöl) als solches, abtropfbare Gemische von Nitroglycerin sowie
Hemice von Nitroglycerin mit an sich explosiven Stoffen, als nitrirter Cellulose,ulversätzen 2c.

. nicht abtropfbare Gemische von Nitroglycerin mit pulverförmigen, an sich nicht explosiven
Stoffen (Dynamit und ähnliche Präparate) in loser Masse (wegen Dynamitpatronen
vergleiche Anlage D Nr. 1);

. unreine Pikrinsäure (vergleiche Anlage D Nr. XV), pikrinsaure Salze sowie explosive
Gemische, welche pikrinsaure und chlorsaure Salze enthalten;

. Knallquecksilber (wegen Rüdungen und Zündhütchen vergleiche Anlage D Nr. I und III),Knallsilber und Knallgold, sowie die damit dargestellten Präyarate
solche Präparate, welche Phosphor in Substanz beigemischt enthalten, namentlich Zünd-
blättchen (amorces);
geladene Schußwaffen.

B. Bedingungsweise werden zur Beförderung zugelassen:
1) Die in Anlage D verzeichneten Gegenstände. ·

Für deren Annahme und Beförderung sind die daselbst getroffenen näheren Be-
stimmungen maßgebend. ·2) Gold= und Silberbarren, Platina, gemünztes und Papiergeld, geldwerthe Papiere, Doku-

mente, ferner Pretiosen, wie Edelsteine, echte Perlen und dergleichen.
Unter welchen Bedingungen diese Gegenstände zur Beförderung angenommen werden,bestimmen die besonderen Vorschriften jeder Eisenbahn.

3) Gemälde und andere Kunstgegenstände.
Zur Uebernahme der Beförderung ist die Eisenbahnverwaltung nur dann verpflichtet,

wenn in den Aruchtbricfen keine Werthangabe enthalten ist.4) Diejenigen Gegenstände, deren Verladung oder Transport nach dem Ermessen der über-
nehmenden Verwaltung außergewöhnliche Schwierigkeit verursacht.

Die Beförderung solcher Gegenstände kann von jedesmal zu vereinbarenden besonderen
Bedingungen abhängig gemacht werden.

 Wer Gegenstände der unter Lit. A. Nr. 3 dieses Paragraphen oder der in Anlage D erwähnten
Art unter unrichtiger oder ungenauer Deklaration zur Beförderung aufgiebt oder die als
Bedingung für deren Annahme vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln außer Acht läßt, hat
neben den durch Polizeiverordnungen oder durch das Strafgesetzbuch festgesetzten Strafen, auch
wenn ein Schaden nicht geschehen ist, für jedes Kilogramm des Bruttogewichts solcher Versandt-stücke eine schon durch die Auflieferung verwirkte Konventionalstrafe von 12 Mark zu erlegen
und haftet außerdem für allen etwa entstehenden Schaden.

§. 50 Nr. 1 erster Absatz.
Für die laut §. 48 Lit. B. nur bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände

sowie für die vom Versender und Empfänger auf= und abzuladenden Güter und für die unter
Zoll= oder Steuerkontrole stehenden Waaren sind besondere, andere Gegenstände nicht umfassende
Frachtbriefe beizugeben.

II. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. August 1880 in Kraft. Auf Sendungen der Militär-
verwaltung finden dieselben insoweit Anwendung, als sie gegenüber den dafür bestehenden besonderen Vor-
schriften erleichternde Transportbedingungen enthalten.

Berlin, den 13. Juni 1880.

*

S

 e959

—

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.
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AnlageD#
Bestimmungen

über

bedingungsweise zur Beforderung auf Fisenbahnen zugelassene Gegenstände.(5. 48. B. I.)

I. Schieß= und Sprengpulver (Schwarzpulver) und ähnliche Gemenge, wie insbesondere
der sog enannte brennbare Salpeter; ,

Nll Pulvekmunitioneinschließlichfertigchattonen(wegenMetallpatroncn vergleiche unten
t. III);

Feuerwerkskörper, insoweit sie nicht Stoffe enthalten, welche nach §. 48 A. 3 Lit. a
bis e (einschließlich) von der Beförderung ausgeschlossen sind; ·

prengkräftige Zündungen, als Sprengkapseln, elektrische Minenzündungen, ferner
Zündschnüre mit Ausnahme der Sicherheitszünder (vergleiche unten Nr. V);

Patronen aus Dynamit; .
Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle (auch Cotion-Powder) und daraus gefertigie

Patronen, ferner Kollodiumwolle, Pyropapier (sogenanntes Düpplerschanzenpapier) unter-
liegen nachstehenden Vorschriften: · .

1) Diese Gegenstände sind in hölzerne Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein
Ausstreuen nicht statlsinden kann, und welche nicht mit eisernen Neifen oder Bändern versehen sind,
fest zu verpacken. Pulver kann in metallene Behälter (ausgeschlossen solche von Eisen) verpackt
werden. Vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten muß loses Kornpulver in leinene, Mehl-
pulver in lederne Säcke geschüttct werden. Dynamitpatronen und mit einem Ueberzuge
von Paraffinversehene Patronen aus gepreßter (gemahlener) Schießbaumwolle. sino
durch eine Umhüllung von Papier in Packete zu vereinigen. Die genannten Patronen, sowie
Schießbaumwolle und andere Nitrocellulose dürfen weder mit Zündungen versehen, noch
mit solchen in dieselben Gefäße oder in denselben Wagen verpackt werden. Schießbaumwolle, sowie
andere Nitrocellulose muß bis zu mindestens 20 Prozent Wassergehalt angefeuchtet in wasserdichte
Behälter besonders fest verpackt sein, so daß eine Reibung des Inhaltsnicht stattsinden kann.

Die zur Verpackung explosirer Stoffe dienenden Behälter müssen je nach ihrem Inhalt mit der
Aufschrift: „Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskörper, Zündungen, Dynamitpatronen, Schießbaum=
wolle" 2c. versehen sein. “ *]

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle oder andere Nitreocellulose enthaltenden Be·
hälter darf 85 Kilogramm, das Bruttogewicht der Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskörper,
Zündungen enthaltenden Behälter 75 Kilogramm, das BruttogewichtderDynamit-undder
vorgedachte Schieß baumwolle-Patronen enthaltenden Behälter 35 Kilegramm nicht übersteigen.
Auf dem Frachtbriefe muß vom Versender unter amtlicher Beglaubigung der Unterschrift bescheinigt
sein, raß die Beschaffenheit und die Verpackung der zu versendenden Sprengstoffe den Vorschriftien
der Verordnung entspricht.

Dynamitpatronen dürfen außerdem nur dann zum Transport angenommen werden, wenn
sie aus einer konzessionirten Fabrik herstammen. · · .

Die Behälter müssen mit der Bezeichnung des Ursprungsortes (Fabrikmarke) versehen und jede
Sendung von einem unter amtlicher Beglaubigung von dem Fabrikanten ausgestellten Ursprungszeugniß
begleitet sein. Auch werden Dynamitpatronen nur in den ursprünglichen Behältern und nur
in der Orginalverpackung zum Eisenbahntransport zugelassen. % ·
Die Annahme zur Beförderung kann, * der Transport nicht mit Extrazügen bewirkt wird, von
den Eisenbahnen von vornherein auf bestimmte Tage und für bestimmte Züge beschränkt werden.

Jeder Transport muß — unbeschadet anderer Vereinbarungen mit den betreffenden Eisenbahn-
verwaltungen im Einzelfalle —,

sofern er auf der Aufgabebahn verbleibt, mindestens 1 Tag, ·
sofern er zwar auf der Aufgabebahn verbleibt, aber für Stationen von Zweigbahnen be-

stimmt ist, mindestens 2 Tage,
r.emer sich über mehrere, unter getrennter Verwaltung stehende Bahnen bewegt, mindeslens

Tage

—

— —
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vor der Aufgabe unter Vorlage einer genauen und vollständigen Abschrift des Frachtbriefes bei der
Versandtexpedition angemeldet und darf nur zu der von dieser schriftlich bestimmten Tageszeit ein-
geliefert werden.

Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen.
Die Beförderung darf niemals mit Personenzügen, mit gemischten Zügen aber nur da erfolgen,

wo keine Güterzüge gefahren werden.
Güterzügen, beziehungsweise gemischtenZügen dürfen nicht mehr als acht mit Pulver, Pulver-

munition, Zündungen, Feuerwerkskörpern und Schießbaumwolle und nicht mehr als
vier mit Dynamitpatronen beladene Achsen beigegeben werden. Größere Mengen dürfen nur
in Extrazilgen befördert werden. Derartige Transporte sind der Aufgabebahn mindestens acht Tage
vor der Aufgabe unter Bezeichnung des Transportweges anzukündigen.
Die Verladung darf niemals von den Güterböden eder Güterperrons aus geschehen, muß vielmehr
auf möglichst abgelegenen Seitensträngen und thunlichst kurz vor Abgang des Zuges, mit welchem
die Beförderung geschehen soll, bewirkt werden. Dieselbe hat durch den Versender unter Bestellung
sachverstäudiger Anfsicht zu erfolgen. Die besonderen Lade-Utensilien und Warnungszeichen (Decken,
Snulrr und dergl.) sind vom Versender herzugeben und werden dem Empfänger mit dem Guteausgeliefert.

Die Verladungsplätze dürfen dem Publikum nicht zugänglich sein und sind, wenn ausnahmsweise
das Verladen bei Dunkelheit stattsindet, mit fest- und hochstehenden Laternen zu erleuchten.

Bei dem Verladen, insbesondere von Dynamitpatronen, sind Erschütterungen sorgfältig zu
vermeiden. Die Behälter (Kisten, Tonnen) dürfen deshalb nic gerollt oder abgeworfen werden.
Auch sind dieselben in dem Laderaum der Eisenbahnwagen so fest zu verpacken, daß sie gegen Schenern,
Niltteln, Stoßen, Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen gesichert sind. Insbesondere
dürfen Tonnen nicht aufrecht gestellt werden, müssen vielmehr gelegt, parallel mit der Bahnachse
verladen und durch Holzunterlagen unter Haar= und Strohdecken gegen jede rollende Bewegung
verwahrt werden. Zur Beladung und Beförderung dürfen nur bedeckte Güterwagen mit elastischen

Stoh: und Zugapparaten und fester sicherer Bedachung thunlichst ohne Bremsvorrichtungen beuntztwerden.

Die Wagenthüren, sewie die etwa vorhandenen Fenster sind unter Verschluß zu halten und zu
dichten. Acußerlich müssen solche Wagen durch viereckige schwarze Flaggen mit einem weißen „P“
erkennbar sein, welche oben auf der Vorder= und Hinterwand oder an den beiden Längsseiten an-
gebracht werden.

Sprengstosse dürfen nur in Mengen von höchstens 1000 Kilogramm mit anderen Gütern und
auch nur dann verladen werden, wenn die letzteren nicht leicht cntzündlich sind und nicht früher als
die Sprengstoffe zur Ansladung kommen sollen. Es ist aber untersagt, in den mit Dynamit-
patronen, Schießbaumwolle oder anderer Nitrocellulose befrachteten Wagen zugleich
Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskörper oder Zündungen unterzubringen. Jeder
Wagen darf nur bis zu zwei Drilteln seiner Tragfähigkeit beladen werden.

ei dem Verladen darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten und Tabak nicht geraucht werden;
ebensowenig während des Transports in oder an den mit Sprengstosfen beladenen Wagen. Fährt
einc Lokomotive an der Ladestelle oder an bereits mit Sprengstossen beladenen Wagen vorülber, so
müssen Feuerthür und Aschenklappen geschlossen, und darf das Blaserohr nicht verengt werden.
Während der Vorüberfahrt der Lokomotive müssen die Wagenthüren verschlossen gehalten und muß
der auHerhalb der Eisenbahnwagen besindliche Theil der Sendung mit einer Decke feuersicher geschützt,
auch die Verladung unterbrochen werden.
Die beladenen Wagen dürfen sowohl auf der Verladestation wie unterwegs und auf der Bestimmungs-
station mit der Lokomotive nur dann bewegt werden, wenn sich zwischen ersteren und letzterer mindestens
vier nicht mit Feuer erzengenden Gegenständen befrachtete Wagen besinden.

Wagen mit Sprengstofsen dürfen niemals abgestoßen werden und sind auch zum Verkuppeln mit
größter Vorsicht anzuschieben.
Die mit Sprengstoffen beladenen Wagen sind in die Züge möglichst entfernt von der Lokomotive,
jedoch so einzmureihen, daß ihnen noch drei Wagen folgen, die nicht mit Feuer erzeugenden oder
fertpflanzenden Stoffen beladen sind. Mindestens vier solcher Wagen müssen den mit Sprengstossen
beladenen Wagen vorangehen. Letztere sind unter sich und mit den vorangehenden und nachfolgenden
Wagen fest zu verkuppeln und ist die gehörige Verbindung auf jeder Zwischenstation, wo der
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Aufenthalt es gestattet, einer sorgfältigen Revision zu unterziehen. Vor und nach Wagen, in denen
loses Pulver in Mengen von nicht mehr als 15 Kilogramm Bruttogewicht oder andere explosive
Stoffe in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Bruttogewicht verladen sind, ist die Einstellung
besonderer Schutzwagen nicht erforderlich.

eder an den mit Sprengstoffen beladenen, noch, wenn die Beförderung mit den gewöhnlichen
Zügen erfolgt (s. unter Nr. 3), an dem nächstvorangehenden und an dem nächstfolgenden Wagen
dürfen die Bremsen besetzt werden. Dagegen muß der am Schluß des Zuges befindliche Wagen
mit einer Bremse versehen und dieselbe bedient sein.
Bei Aufgabe von mehr als einer Wagenladung ist von dem VersenderBegleitung mitzugeben, welcherdie spezielle Bewachung der Ladung obliegt. Die Begleiter dürfen während der Fahrt ihren Platz
weder in noch auf den mit Sprengstoffen beladenen Wagen nehmen.

8) Die sämmtlichen auf der Fahrt zu berührenden Stationen, nebst dem Personal der Züge, mit welchen
unterwegs Kreuzung oder Ueberholung stattfindet, sind seitens der Bahnverwaltung von dem Abgange
bezw. dem Eintreffen der Sendungen rechtzeitig zu benachrichtigen, damit jeder unnöthige Aufenthalt
vermieden und die durch die Natur des Bahnbetriebs bedingte Gefahr möglichst vermindert, auch
jede andere Ursache einer solchen ausgeschlossen werde. Bei längerem Halten sind die mit Spreng-
stoffen belavenen Wagen in möglichst abgelegene Nebengeleise zu fahren. Dauert der Aufenthalt
voraussichtlich länger als eine Stunde, so ist der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen, um dieselbe
in viesage zu versetzen, die ihr im öffentlichen Interesse elserveilich erscheinenden Vorsichtsmaßregeln
u treffen.

Wenn eine Sendung auf eine andere Bahn übergehen soll, so ist die Verwaltung der letzteren
sobald als möglich von der Zuführung der Sendung in Kenntniß zu setzen.

9) Wird während der Beförderung an den Wagen oder an der Ladung eine Unregelmäßigkeit bemerkt,
so ist der Wagen mit Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln auszusetzen und nöthigenfalls umzuladen.

lbgesehen von einem solchen Falle ist das Umladen von Sprengstoffen und der ctwa beigeladenen
Hüter während ihrer Beförderung unzulässig.
die Sendungen sind dem Adressaten thunlichst im voraus, spätestens aber sofort nach Ankunft am
zestimmungsorte zu avisiren. Die Abnahme hat innerhalb drei Tagesstunden nach Ankunft und
W zu erfolgen. ·egleitete Sendungen (vergleiche Nr. 7), welche innerhalb der vorgeschriebenen drei Stunden

der Empfänger nicht abgenommen hat, ohne weiteren Verzug von den Begleitern abzunehmen.Ist das G 12 Tagesstunden nach Ankunft nicht abgenommen, so ist dasselbe der Ortspolizei=
behörde zur weiteren Verfügung zu Übergeben und von der letzteren ohne Verzug vom Bahnhofe zu
entfernen. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, die Vernichtung anzuordnen.

11) Bis zur Abnahme ist die L#un unter besonderer Bewachung zu halten.
Die Entladung und etwaige Lagerung darf nicht auf den Güterperrons oder in den Güterböden,

sondern nur auf möglichst abgelegenen Seitensträngen beziehungsweise in räumlich von den Güter-
böven getrennten, gleichzeitig anderen Zwecken nicht dienenden Schuppen mit der für die Verladung
vorgeschriebenen Vorsicht erfolgen.

12) Die Frachtgebühren sind ausnahmslos bei der Aufgabe zu entrichten. Nachnahmen des Versenderssind usgeschlossen.
II. Petarden für Knall-Haltesignale auf den Eisenbahnen müssen fest in Papierschnitzeln,

Sägemehl oder Gyps verpackt oder auf andere Weise so fest und getrennt gelegt sein, daß die Blechkapseln
sich weder selbst untereinander, noch einen anderen Körper berühren können. Die Kisten, in denen die Ver-
packung geschieht, müssen von mindestens 2,6 Centimeter starken gespundeten Brettern angefertigt, durch
Holzschrauben zusammengehalten, vollständig dicht gemacht und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein,
dabei darf die äußere Kiste keinen größeren Naum als 0,06 Kubikmeter haben.

ie Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die Frachtbriefe mit einer amtlichen Be-scheinigung über die verschriftennißig ausgeführte Verpackung versehen sind.
III. Zündhütchen für Schußwaffen und Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige

Zündungen, Patronenhülsen mit Zündvovrichtungen und fertige Metallpatronen müssensorgfältig in festen Kisten oder Fässern verpackt, und jedes Kollo muß mit einem besonderen, je nach dem
Inhalte die Bezeichnung „Zündhütchen“ oder „Zündspiegel“ r2c. kragenden Zettel beklebt sein. (Wegen
sprengkräftiger Zündungen vergleiche Nr. I.) "

1

10 S—.
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IV. Streichhölzer und andere Reib= und Streichzünder (als Zündlichtchen, Zünd-
schwämme rec.) müssen in Behältnissen von starkem Eisenblech oder in sehr festen hölzernen Kisten, beide vonnicht über 1,2 Kubilmeter Größe, sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, daß der Hon der Kisten völlig
ausgefüllt ist. Die Kisten sind äußerlich deutlich mit dem Inhalte zu bezeichnen.

V. Sicherheitszünder, d. h. solche Zündschnüre, welche aus einem dünnen, dichten Schlauche bestehen,
in dessen Innerem eine verhältnißmäßig geringe Menge von Schießpulver enthalten ist, unterliegen den unter
Nr. IV. gegebenen Vorschriften. Anstatkt der hölzernen Kisten können jedoch auch sehr feste hölzerne Fässer
verwendet werden. (Wegen anderer Zündschnüre vergleiche Nr. I.)

VI. Buchersche Feuerlöschdosen in blechernen Hülsen werden nur in höchstens 10 Kilo-
gramm enthaltenden Kistchen, welche inwendig mit Papier verllebt und außerdem in gleichfalls ausgeklebten
größeren Kisten eingeschlossen sind, zum Transporte zugelassen.

VII. Gewöhnlicher (gelber) Phosphor muß mit Wasser umgeben, in Blechbüchsen, welche
höchstens 6 Kilogramm fassen und verlöthet sind, in starken Kisten mit Sägemehl fest verpackt sein. Die Kisten„uen außerdem gehörig in graue Leinwand emballirt sein, an zwei ihrer oberen Kanten starle Handhaben
besitzen, dürfen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und müssen äußerlich als „gewöhnlichen gelben Phos-
phor enthaltend“ und mit „Oben“ bezeichnet sein.

Amorpher (rother) Phosphor ist in gut verlötheten Blechbüchsen, welche in starke Kisten mit
Sägespähnen eingesetzt sind, zu verpacken. Diese Kisten dürfen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und
müssen äußerlich als „rothen Phosphor enthaltend“ bezeichnet sein.

VIII. Rohes, unkrystallisirtes Schwefelnatrium, sowie sogenannte Natronkokes (ein
bei der Bereitung der Theeröle erhaltenes Nebenprodukt) werden nur in dichten Blechbehältern,
raffinirtes, krystallisirtes Schwefelnatrium nur in wasserdichten Fässern oder anderen wasserdichten
Behältern verpackt zur Beförderung übernommen.

X. Die durch Vermischung von Petroleumrückständen, Harzen und dergleichen
Gegenständen mit lockeren brennbaren Körpern erzeugten und unter der Bezeichnung „Pasta“
in den Handel kommenden Feueranzünder werden nur in Behältern von Blech oder in dichten Holz-
gefäßen verpackt zur Beförderung übernommen.

X. Aether (Schwefeläther, Naphtha, Hofmannstropfen (Hofmannsgeist), sowie andere
Aetherarten, auch Chloroform; ferner Kollodium und Mirbanuöl (Nitrobenzol) dürfen nur in

bolliommen dicht verschlossenen Gefäßen versendet werden, deren Verpackung nachstehende Beschaffenheitaben muß: ·

finden sich diese Präparate in Glasflaschen eder Blechgefäßen, so müssen dieselben in starke
Holzkisten mit Kleie, Sägemehl oder lockeren erdigen Substanzen, wie Infusorienerde fest ver-
packt sein;

2) befinden sich dieselben in Ballons (starken lugelsörmigen Glasbehältern) deren Inhalt höchstens
35 Kilogramm wiegt, so kann deren Verpackung auch in soliden, mit gut verfestigten Deckeln ver-
sehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben erfolgen.
 Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol) wird ausschließlich auf offenen Wagen ohne

Decktuch befördert und nur entweder:
1) in Gefäßen aus slarkem, gehörig vernietetem und in den Nähten gut verlöthetem Eisenblech bis zu

500 Kilogramm Inhalt;

— —

oder

2) in cylindrischen, aus Zinkblech gefertigten, oben und unten durch aufgelöthete eiserne Reifen ver-
stärkten Gefäßen oder in Kannen aus verzinktem Eisenblech. Derartige Gefäsie oder Kannen dürfen
nicht mehr als 50 Kilogramm enthalten und mücssen entweder von geflochtenen Körben umschlossen
oder in Kisten mit Kleie, Sägemehl oder lockeren erdigen Substanzen, wie Infusorienerde, verpackt sein;

oder
3) in Glasgefäßen, die in Blechbüchsen oder in starken Holzkisten mit Kleie, Sägemehl oder lockeren

erdigen Hüostmen, wie Jufusorienerde, eingefülttert sind. -
XII. Holzgeist in rohem undrektifizirtem Zustande und Alkohol (Weingeist-Alkobol)

werden — sofern sie nicht in Fässern zur Aufgabe gelangen — nur in Glasflaschen, Ballons
oder Blechgefäßen zur Beförderung zugelassen. Diese Behälter müssen in der oben unter Nr. X für Aether 2c.
vorgeschriebenen Weise verpackt sein.

XIII. Grünkalk wird nur auf offenen Wagen befördert.
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* Chlorsaures Kali muß sorgfältig in dichten, mit Papier ausgeklebten Fässern oder Kistenverpackt sein. «

«xv.ReincPiktiuiäurewirdnurgegeneinevoneinemgeeignetenChemikerauöxustellende
sBeLclåcmigtamg über die Neinheit und Ungefährlichkeit der aufgegebenen Pikrinsäure befördert. Vergleiche. A. .c.

XVI. Flüssige Mineralsäuren aller Art (insbesondere Schwefelsäure, Vitriolöl,
Salzsäure, Salpetersäure, Scheidewasser) unterliegen nachstehenden Vorschriften:

1) Falls diese Produkte in Ballons, Flaschen oder Krulen verschickt werden, so müssen die Behälter dicht
verschlossen, wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben
versehene Gefäße oder geslochtene Körbe eingeschlossen sein;

falls dieselben in Metall= (Blei-) Behältern versendet werden, so müssen letztere vollkommen dicht
und mit guten Verschlüssen versehen sein.

2) Die Mineralsäuren müssen stets getrennt verladen und dürfen namentlich mit anderen Chemikalien
nicht in einen und denselben Wagen gebracht werden.

3) Die Vorschriften unter Nr. 1 und 2 gelten auch für die Gefäße, in welchen die genannten
Gegenstände transportirt worden sind. Derartige Gefäße sind stets als solche zu deklariren.

4) Die Mineralsäuren werden, wenn die einzelnen Kolli nicht Über 75 Kilogramm schwer sind, zur
Frachtberechnung nach dem wirklichen Gewichte angenommen. Bei Versendung von einem oder
mehreren Stücken über 75 Kilogramm kann die Eisenbahnverwaltung, auch wenn die Gesammtmenge
das Gewicht von 2000 Kilogramm nicht erreicht, die Bezahlung der Fracht für 2000 Kilogramm ver-
langen, und ist das Auf= und Abladen der Ballons vom Versender bezw. Empfänger zu besorgen.
Die Letzteren haben leine Befugniß, hinsichtlich der fraglichen Ballons desfallsige, für andere Güter
zulässige Requisitionen an die Eisenbahn zu richten.

Falls das Abladen und Abholen solcher Ballons seitens der Empfänger nicht binnen drei Tagen
nach der Ankunft auf der Empfangsstation bezw. nach der Avisirung der Ankunft erfolgt, so ist die
Eisenbahnverwaltung berechtigt, die Ballons unter Beachtung der Bestimmungen im §. 61 Alinea 1
in ein Lagerhaus zu bringen oder an einen Spediteur zu übergeben. Sofern dies nicht thunlich ist,
kann sie die Ballons ohne weitere Förmlichleit verkaufen.
XVII. Aetzlauge (Aetznatronlauge, Sodalauge, Aetzkalilauge, Pottaschenlauge),ferner Oelsatz (RNückstände von der Veltasserie) und Brom unterliegen den Vorschriften unter XVI.

Nr. 1, 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmung unter Nr. 2) und 4
XVIII. Auf den Transport von rother rauchender Salpetersäure finden die unter Nr. XVI

gegebenen Vorschriften mit der Maßgabe Anwendung, daß die Ballons und Flaschen in den Gefäßen mit
einem mindestens ihrem Inhalte gleichen Volumen gelrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter trocken-
erdiger Substanzen umgeben sein müssen.

XIX. Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrit, sogenanntes festes Oleum) dürfen nur
befördert werden, entweder

1) in gut verlötheten, starken, verzinnten Eisenblechbüchsen,
oder

2) in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren Ausgüsse luftdicht verschlossen, verkittet und überdies
mit einer Hülle von Thon versehen sind.

Die Büchsen und Flaschen müssen von einer fein zertheilten anorganischen Substanz, wie
Schlackenwolle, Infusorienerde, Asche oder dergleichen umgeben und in slarke Holkkisten fest verpackt sein.

Im übrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XVI. 2, 3 und 4 Anwendung.
XX. Für Firnisse, sowie mit Firniß versetzte Farben, ferner ätherische und fette

Oele, Weingeist (Spiritus), Sprit und andere unter Nr. XII nicht genannte Spirituosensind, sofern *d7 in Ballons, Flaschen oder Kruken zur Beförderung gelangen, die Vorschriften
unter XVI Nr. 1 Absat 1 maßgebend.XXI. Petroleum, rohes und gereinigtes, sowie Photogen, Solaröl und ähnliche
aus Steinkohlen= oder Braunkohlen-Theer bereitete schwerflüchtige Oele unterliegen den
nachstehenden Bedingungen:

1) Diese Stoffe müssen entweder in besonders guten, dauerhaften Fässern oder in Glas= oder
Blechbehältern, welche mit Korbumflechtung versehen oder in Körben verpackt sind, aufgeliefert
werden. —
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2) Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Blechgefäße werden sofort ausgeladen und
mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung des Versenders bestmöglichst verkauft.

3) Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung im Zollansageverfahren,
welche eine feste Bebeckung und Plombirung der Wagendecken erforderlich machen würde, wird die
Beförderung nicht übernommen.

4) Die Bestimmungen der vorstehenden Nr. 3 gelten auch für die Fässer und sonstigen Gefäße,
in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefäße sind stets als solche zueklariren.

XXII. Petroleumäther(Petroleum-Rabhtha), Gasolin, Ligroin, Benzin, Camphinund ähnliche, aus Petroleum und Theerarten bereitete leichtflüchtige und leichtentzündliche
Produkte müssen in Glas= oder Blechbehältern enthalten sein, welche in dauerhaften Holz= oder Blechkisten
mit Sägemehl oder ähnlichen lockeren Körpern fest verpackt sind.

Im übrigen finden die Bestimmungen unter XXI Nr. 2, 3 und 4, sowie unter XVI Nr. 4

Auwendung)11X) Die Beförderung von Terpentinöl und sonstigen übelriechenden Oelen, des-
gleichen von Salmiakgeist, findet nur in offenen Wagen statt. "

Diese Bestimmung gilt auch für die Fässer und sonstigen Gefäße, in welchen dieseStoffe befördert worden sind. Derartige Esaße sind stets als solche zu deklariren.
XXIV. Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich ar senige Säure (Hüttenrauch), gelbes

Arsenik (Nauschgelb, Auripigment), rothes Arsenik (Realgar), Scherbenkobalt (Fliegen-
stein) 2c. werden nur dann zum Transport angenommen, wenn

1) auf jedem Versandtstücke in leserlichen Buchstaben mit schwarzer Oelfarbe die Worte „Arsenik
(Gift)“ angebracht sind, und

2) die Verpackung in nachstehender Weise bewirkt worden ist, entwederr 4 »
u. in doppelten Fässern oder Kisten, wobei die Böden der Fässer mit Einlagereifen, die Deckel

der Kisten mit Reifen oder eisernen Bändern gesichert sein, die inneren Fässer oder Kisten von
starkem trockenen Holze gefertigt und inwendig mit dichter Leinwand oder ähnlichen dichten
Gewehen verklebt sein müssen,

er

b. in Säcken von getheerter Leinvand, welche in einfache Fässer von starkem trockenen Holze
verpackt sind,

o

c. in verlötheten Blechcylindern, welche mit festen Holzmänteln (Ueberfässern) bekleidet sind, deren
Böden mit Einlagereifen geflchert sind.

XXV. Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensäure, unterliegen den Bestimmungen
zuter . n. 1 und unter XVI Nr. 1, 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmungen unterr. 2) und 4.

XXVI. Andere bbtige Metallpräparate (giftige Metallfarben, Metallsalze 2c.),wohin insbesondere Quecksilberpräparate, als: Sublimat, Kalomel, weißes und rothes Prä-
zipitat, Zinnober; ferner Kupfersalze und Kupferfarben, als: Kupfervitriol, Grünspan,
grüne und blaue Kupferpigmente, desgleichen Bleipräparate, als: Bleiglätte (Massikot)Mennige, Bleizucker und andere Bleisalze, Bleiweiß und andere Bleifarben, auch Zinkstau
sowic Zinn= und Antimonasche gehören, dürfen nur in dichten, von festem trockenen Holze gefertigten,
mit Einlagereifen, beziehungsweise Umfassungsbändern versehenen Fässern oder Kisten zum Transporte auf-gegeben werden. Die Unglietzungen müssen so beschaffen sein, daß durch die beim Transporte unvermeid-
lichen Erschütterungen, Süöe 2c. ein Verstauben der Stoffe durch die Fugen nicht cintritt. ·

scklss xstzcxIL Hefe, sowohl flüssige als feste, wird nur in Gefäßen zugelassen, die nicht luftdicht
geschlossen sind. »

XXVIII. Kienruß wird nur in kleinen, in dauerhaften Körben verpackten Tönnchen oder in
Gefäßen Wgelaneen, welche im Innern mit Papier, Leinwand oder ähnlichen Stoffen dicht verklebt sind.

XIX. Gemahlene oder körniße Holzkohle wird nur verpackt He Beförderung zugelassen.d Befindet sie sich in frisch geglüh Istande so sind zur Verpackung zu verwenden,
entweder:

a. luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech, oder · »
b. luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, gefirnißten Pappdeckeln gefertigte Fässer

tem
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(sog. amerikanische Fässer), deren beide Enden mit eisernen Reifen versehen, deren Bodenstücke aus
starkem abgedrehten Holze mittelst eiserner Holzschrauben an die eisernen Reife geschraubt und
deren Jugen mit Papier, oder Leinwandstreifen sorgfältig verklebt sind. «
Wird gemahlene oder körnige Holzkohle zum Transport aufgegeben, so muß aus dem Frachtbriefe

zu ersehen sein, ob sie sich in frisch geglühtem Jstande befindet oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine
saae #ngabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorschriebenen Verpackung
zugelassen. -

XXX.DiehochbeschwektcnCotdonnct-,Sowie-,Boukkcdcsoiesunthapch
Seiden in Strängen werden nur in Kisten zum Transpert zugelassen. Bei Kisten von mehr als 12 Centi-
meter innerer Höhe müssen die darin befindlichen cinzelnenLagen Seide durch 2 Centimeter hohe Hohlräume
von cinander getrennt werden. Diese Hohlräume werden gebilvet durch Holzreste, welche aus quadratischen
Latten von 2 Centimcter Seite im Abstand von 2 Centimeter bestehen und durch zwei dünne Querleisien an
den Enden verbunden sind. In den Seitenwänden der Kisten sind mindestens 1 Centimcter breite Löcher an-
mübriugen, welche auf die Hohlräume zwischen den Latten gehen, so daß man mit einer Stange durch die
Kiste hindurchfahren kann. Damit die Kistenlöcher nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden können,
sind außen an den Nand jeder Scite zwei Leisten anzunageln. ·

Wird Seide zum Transpert aufgegeben, so muß aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie zu den
vorbezeichncten Arten gehört oder nicht. Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen
und vie Beförderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen. "

XXXI. Wolle, insbesondere Kunstwolle (Mungo= oder Shoddy= Wolle) und Wollabfälle,
Tuchtrümmer, Spinnerei-, Baumwollen= und Baumwollengarnabsfälle, Weber= und Harnisch-
liben sowie Geschirrlitzen, ferner Seide und Seidenabfälle, Flachs, Hanf, Werg, Lumpen
und andere derartige Gegenstände werden, wenn sie gefettet sind, nur auf offenen Wagen unter
Deckenverschluß befördert, sefern sich nicht der Versender mit der Eisenbahn über Versendung in bedeckt ge-
bauten Wagen verständigt. ·

Ausdckaachtbricfemnßetsichllichicin,obdicgenanntenGegenständegefettetsindodernul)i,
andernfalls sie als gefettet betrachtet und behandelt werden.

XXXII. Fäulniß fähige thierische Abfälle, wie feiche Häute, Fette, Flechsen, Knochen,
Krner: Klauen, sowie andere in besonderem Grade übelriechende und ekelerregende Gegen-tände, jedoch mit Ausschluß der unter Nr. XXXIII aufgeführten, werden nur unter nachstehenden
Bedingungen angenommen und befördert:

1) Die Transporte müssen der betreffenden Eisenbahn-Güterexperition ven dem Versender angemeldet
und zu der von derselben zu bestimmenden Zeit zur Verladung gestellt werden.

2) Einzelsendungen werden nur in festen, dicht vorschlossenen Fässern, Kübeln oder Kisten verpackt
ugelassen. .

3) Fasch Flechsen, frisches Leimleder, sowie die Abfälle von beiden, desgleichen frische Häute, werden
auch bei der Aufgabe in Wagenladungen nur in der zu 2 vorgeschriebenen Verpackung angenommen.

4) Die Beförderung aller Übrigen Gegenstände dieser Kategorie in Wagenladungen sindet in offeuen
Wagen unter Deckenverschluß slatt. Die erforderlichen Decken sind von den Versendern zu stellen.

5) Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der Aufgabe verlangen. .
6) Die gohslen etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Versender beziehungsweise dem Empfängerzur Last.

XXXIII. Stalldünger, sowie andere Fäkalien und Latrinenstoffe werden nur in Wagen-
ladungen und unter nachstehenden weiteren Bedingungen zur Beförderung angenemmen. · .

1) Die Be= und Entladung haben Versender und Empfänger zu bewirken, welchen auch die jedesmalige
Reinigung der Be= und Entladestelle nach Maßgabe der von der Verwaltung getrosfenen Anordnung
obliegt.

2) Die Bestimmung über die Zeit und Frist der Be= und Entladung wie der An= und Abfuhr,
angleichen die Bestimmung des Zuges, mit welchem die Beförderung zu erfolgen hat, steht der
Berwaltung zu.

Trockener Echlonger wird in unverpacktem (losem) Zustande in offenen Wagen mit Deckenverschluß

i
2

3) 2
becrdert, welchen der Versender zu beschaffen hat.

t
4— Andere Fäkalien und Latrinenstoffe dürfen — sofern nicht besondere Einrichtungen für deren

Transport bestehen — nur in ganz festen, dicht verschlossenen Gefäßen und auf offenen Wagen
befördert werden. In jedem Falle sind Vorkehrungen zu treffen, welche das Herausdringen der
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Masse und der Flüssigkeit verhindern und die Verbreitung des Geruchs thunlichst verhüten. Auf
letzteres ist auch für die Art der Be- und Entladung Bedacht zu nehmen.

5) Das Zusammenladen mit anderen Gülern ist unstatthaft.
6) Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der Aufgabe verlangen.
7) Die guelten elwa nöthiger Desinfektion fallen dem Versender beziehungsweise dem Empfängermur Last.

XXXIV. Schwefel in unverpacktem Zustande wird nur in bedeckt gebauten Wagen befördert.
XXXV. Gegenstände, welche durch Funken der Lokomotive leicht entzündet werden

können, nie Hen, Streh (auch Reis= und Flachsstrah), Rehr (ausschließlich spanisches
Nohr), Borke, Torf (mit Ausnahme von sogenauntem Maschinen= oder Preßtorf), ganze
(unzerkleinerte) Holzkohlen (vergleiche Nr. XXIX), vegetabilische Spinnstoffe und deren
Abfälle, Papierspähne, Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzspähne 2c., desgleichen Gyps, Kalk-
äscher und Traß werden in unverpacktem Zustaude nur vollständig bedeckt und unter der weiteren
Bedingung zum Trausport zugclassen, daß der Versender und der Empfänger das Auf= und Abladen selbst
*— Auch hat der Versender auf Verlangen der Verwallung die Bedeckung dieser Gegenstände selbst
zu beschaffen.

Berlin, den 17. Juli 1880.
Vorstehendes wird mit dem Bemerken zur Keuniniß der Armee gebracht, wie vom 1. August d. J.

bei Sendungen von Mililärgut nach den vorslehenden Bestimmungen zu verfahren ist, insoweit dieselben
gepenüber dem „NReglement für die Beförderung von Truppen und Armcebedürfnissen auf den Staatseisen=

ahnen 2c.“ erleichternde bezw. billigere Transportbedingungen enthallen.
Kriegs-Ministerium.

In Vertretung.
No. 317/7 A. 1. v. Verdy.

Nr. 170.
Dislokation der 2. Abtheilung Magdeburgischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 1.

Berlin, den 17. Juli 1880.

Miteesst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 6. d. Mts. ist, unter Modiftlation der der Allerhöchsten Kabinets-
Ordre vom 2.1. Oktober 1872 beigefügten Dislokationsübersicht (elr. Armee-Verordnungs-Blatt pro 1872,
Seite 311), bestimmt worden, daß die 2. Abtheilung Magdeburgischen Feld-Arlillerie-Regiments Nr. 4
definitiv in Burg zu verbleiben hat. Dies wird hierdurch zur Kenniniß der Armec gebracht.

Kriegs-Ministerium.
J. V.;

No. 333. 7. 30. A. 1. v. Verdy.

Nr. 171.
Ausgabe eines neuen Preistarifs Nr. 1 über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten. — Berlin im

Jnni 1880. —
Berlin, den 25. Juni 1880.

Der vorerwähnte Preislarif, welcher vom 1. Juli d. Is. ab Gilltigkeit hat, wird den betreffenden Behörden 2c.
in der erforderlichen Zahl per Umschlag zugehen.

Der bezügliche Preistarif — Berlin im Dezember 1877 — und die dazu ergangenen Abänderungen
vom 31. März und 31. Dezember 1879, sowie die erfelgten besonderen Preisfestsetzungen, soweit die letzteren
in dem neuen Tarife Aufnahme gefunden haben, treten vom 1. Juli d. Is. ab außer Kraft.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Kraufe.

No. 621/6. Art. 2.
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Nr. 172.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Dermbach Kaltennordheim.

« Berlin, den 29. Juni 1880.

Die am 22. Juni bezichungsweise am 10. August und 6. Oktober 1879 auf den Theilstrecken Salzungen—
Stadtlengefeld,Dorndols.Locha und StadtlengsfeldDermbach dem Betriebe Übergebene Eisenbahn zwischen
Salzungcn, Vacha und Kaltennordheim ist am 25. Juni d. Is. auf der Schlußstrecke Dermbach—Kaltennord-
heim eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 301/6. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 173.
Portofreie Uebersendung von Dienstbezügen an die Offiziere des Beurlaubtenstandes.

Berlin, den 6. Juli 1880.
Das Kaiserliche Neichs-Postamt hat sich mit Rücksicht auf §. 2 des Gesetzes über die Portofreiheiten vom
5. Juni 1869 damit einwerstanden erklärt, daß die Uebersendung von Dienstbezügen an die außerhalb des
Landwehr-Bataillons-Stabsquartiers wohnenden Offiziere des Beurlaubtenstandes portefrei erfolgt, sofern
die Sendungen hinsichtlich ihrer äußeren Beschaffenheit den Bestimmungen im Artikel 2 des Regulativs über
die Portofreiheilen vom 15. Dezember 1869 entsprechen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 330/0. M. O. D. 3. v. Hartrott.

Nr. 174.
Rationsvergütungsgelder für verkanfte Remontepferde.

Berlin, den 7. Juli 1880.
Die Berechnung der Rationsvergütungsgelder für zum eigenen Wiederersatz verkaufte Remontepferde hat,

wie behufs gleichmäßigen Verfahrens zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, beim Empfange für einen
kürzeren Zeitraum als einen vollen Kalendermonat, nach Maßgabe des kriegsministeriellen Erlasses vom
8. November 1879 — 969/10. M. O. D. II — Armee-Verordnungs-Blatt Seite 232, zu erfolgen und ist
die qu. Vergütung daher stets auf soviel Tage zu gewähren, als anderenfalls Rationen in natura zuständig
waren.

Die Bestimmung des §. 128, Abs. 2 des Reglements Über die Natural-Verpflegung der Truppen
im Frieden, wonach die Gewährung des Rationsverglitungsgeldes für zum eigenen Wiederersatz verkaufte
NRemontepferde nie länger als ein Jahr dauern darf, erleidet hierdurch keine Abänderung. Sofern also der
Verkauf des Pferdes in einen Monat mit 31 Tagen fällt, ist die in dem genannien Paragraphen vorgeschriebene
Jahresfrist mit demjenigen Tage als abgelaufen zu betrachten, bis zu welchem die Gewährung der Nationenin Gelde nach dem Gejaheen nur erfolgen darf, wenn die Gesammt-Rationsvergütung für ein fehlendes Pferd
12 volle Monatsbeträge nicht übersteigen soll.

Hat dagegen der Verkauf eines Remontepferdes im Februar stattgefunden, so muß da dasselbe nach
§. 45, Abs. 2 des Neglements Über die Remontirung der Armee nur auf die Dauer eines Jahres (Kalender=

Faonee) sen geführt werden darf, die Gewährung der Rationsvergütungsgelder gleichfalls mit Ablauf dieserrist aufhören.

Kriegs-Ministerium Militär-Oekonomie-Departement.V.
No. 105/7. M. O. D. 2. Kühne. Koellner.
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Nr. 175.
Wohnungsgeldzuschuß bei Versetzungen innerhalb des Regiments.

Berlin, den 8. Juli 1880.

Aus den Beslimmungen im §. 4 und §. 8 (Schluß) des Gesetzes vom 30. Juni 1873, betresee ditBewilligung von Wohnungsgelozuschüssen an die Ofsiziere ac. in Verbindung mit der Anmerkungzu
des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische Heerim Frieden ergiebt sich, daß, wenn bei 2 ngen
von Ofsizieren innerhalb des Regiments ohne Beförderung Gehaltserstattungen für den Versetzungsmonat
nicht einzutreten haben, Erstattungen auch bezüglich des Wohnungsgelduuschusses für denselben Monat nicht
stattsinden, selbst wenn die Versetzung in eine Garnison einer anderen Servisklasse erfolgt.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

Kühne. Kreidel.
No. 541/6. 80. M. O. D. 3.

Nr. 176.
Prüfung 2c. der Liquidationen über Geldvergütigung für Munitions-Materialien.

Berlin, den 9. Juli 1880.
Unter Bezugnahme auf §. 18. 10 des Etats für die jährliche Uebungs= 2c. Munition wird, zur Behebung
von Zweifeln, hierdurch mitgetheilt, daß die Prüfung, Feststellung und #znngs-Anweisun der Liquidationen
über Geldvergütigung für Munitions-Materialien nicht von der Intendantur, in deren He das zahlende
Artillerie-Depot liegt, sondern von derjenigen Intendantur zu bewirken sind, zu deren Liguidations-Ressort
der liquidirende Truppentheil gehört.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
No. 810/6. 80. A. 1. v. Verdy. Müller.

Nr. 177.
Angabe von Frankfurt a. M. anstatt Sachsenhausen als Nachtquartier in den betreffenden Marschrouten.

Berlin, den 15. Juli 1880.

35% Behehung von Zweifeln wird bemerkt, daß der diesseitige Erlaß vom 11. März 1878 Nr. 219/2.
O. Armce-Verordnungs-Blatt pro 1878 Seite 78 — betreffend Angabe der UebergangestationW* in den bezüglichen Requisitionsscheinen, sich nur auf die Fälle bezieht, in denen die

ohne daselbst Quartier zu nehmen, die gedachte Station auf der Durchfahrt berühren.
Wenn dagegen Quartier genommen werden muß, so ist mit Nichicht darauf, daß Sachsenhausenkeine selbstständige Gemeinde, sondern nur einen Theil von Frankfurt a. bildet, auch die von letzterer

Stadt errichteten Einqnartierungshäuser in Franlfurt selbst liegen, künftig 1 in den Marschronten, als
auchtin den bezüglichen Nequisitionsscheinen allgemein Frankfurt . M. und nicht Sachsenhausen als Qnarticrortzu bezeichnen.

Transporte,

Kriegs-Minsterium Militär-Oekonomie=Oepartement.ee Genz.
No. 880/6. M. O. D. 3.
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14. Jahrgang. Berlin, den 8. Angust 1880. Nr. 16.
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Nr. 178.
Einführung der Uniform des Kadetten-Korps für die Kompagnie-Chefs bei den Provinzial-Kadettenanstalten.

uf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß künftighin auch die Kompagnie-Chefs der Provinzial=
Kadettenanstalten in gleicher Weise, wic dies seitens der Kompagnie-Chefs der Haupt-Kadettenanstalt bereits
geschieht, die Uniform des Kadetten-Korps zu tragen haben. Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das
Weitere zu veranlassen.

Mainan, den 15. Juli 1880. ·

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 21. Juli 1880.
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armece gebracht.

" Kriegs-Ministerium.
3. V

v. Verdy.
No. 645. 7. A2.

Nr. 179.
orttragen 2c. der Dienstauszeichnung seitens solcher Unteroffiziere und Soldaten, welche aus dem
erzoglich Braunschweigischen Kontingent in die Preufiische Armec resp. aus der letzteren in das erstereübertreten.

Berlin, den 22. Juli 1880.
Nachdem die für die Herzoglich Braunschweigische Dienstauszeichnung bestehenden Bestimmungen von Seiner
Hoheit dem Herzoge von Braunschweig analog den in der diesseitigen Armee gellenden Bestimmungen umge-ändert worden 4 bringt das Kriegs-Ministerium hiermit zur Kenntnisß der Armec, daß hinsichtlich des Fort-
tragens 2c. der Dienstauszeichnung seitens solcher Mannschaften, welche aus dem Herzoglich Brannschweigischen
Kontingente in die Preußische Armee resp. aus der letzteren in das erstere übertreten, der diesseitige Erlaß
vom 6. Jannar pr. (A.-V.-Bl. Nr. 1 pro 1879), betreffend Königlich Bayerische rc. Dienstauszeichnungen, gleich-
mäßige Anwendung zu finden hat.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 213. 7. A.2.



—192 —

Nr. 180.
Abänderungen der Schieß--Instruktion für die Fuß-Artillerie und Pioniere.

Berlin, den 25. Juli 1880.
1) Auf Seite 10 der Abänderungen vom 29. Januar 1878 ist bei Uebung Nr. 1 der 2. Klasse „100“

anstatt „150“ Meter und „2 im Strich“ anstatt „4 Mannsbreiten mit 3 Rechtecken“ zu setzen;
ferner bei Uebung Nr. 2 „150“ anstatt „100“ Meter, „stehend freihändig“ anstatt „knieend“ und

6„3 Mannsbreiten mit 2 Rechtecken“ anstatt „4 Mannsbreiten mit 3 Rechtecken“;
sowie bei Uebung Nr. 3 „kuieend“ anstatt „liegend aufgelegt".

2) Auf Seite 11 ist bei Uebung Nr. 1 der 1. Klasse „3 im Strich“ anstatt „2 im Strich“;
ferner bei Uebung Nr. 2 „stehend freihändig“ anstatt „stehend aufgelegt“" und „2 Recchtecken“

anstatt „3 Rechtecken“ zu setzen;
bei Uebung Nr. 3 sowie bei Nr. 5 sind die Worte „3 Treffer mit“ vor „2 Figuren“ einzuschalten.

3) Auf Seite 12 ist zwischen Zeile 16 und 17 von oben einschalten„21 a. Auf Seite 43 Zeile 12 von unten ist „Artillerie= bezw. Pionier-Scheibe“ anstatt „Strich-
Scheibe“ zu setzen.“
Die Abänderungen ad 1 und 2 treten erst mit Beginn der Schieß-Periode 1880/81 in Kraft.

Kriegs-Ministerium.
No. 451. 6. 80. A. 1. v. Kameke.

Nr. 181.
Bekleidung der Militärgefangenen des Unteroffizierstandes.

Berlin, den 1. August 1880.
Aßer mit den im zweiten Absatz des §. 69 des Militär-Strafvollstreckungs-Reglements bezeichneten
Bekleidungsstlcken sind die zu Gefängnißstrafe verurtheilten Unteroffiziere noch mit zwei Paar leinenen bezw.Deilichhosen zu versehen.

Kriegs-Ministerium.
No. 141/7. A. 2. v. Kameke.

Nr. 182.
Anstellung der Militär-Anwärter bei den Privat-Eisenbahn-Gesellschaft

Berlin, den 22. Juli 1880.

liegt die Verpflichtung ob, zu den Stellen der Bahnwärker,
— Ausnahme der einer technischen Vorbildung bedürfenden —

das fünfunddreißigste Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, vorzugs-

für die Preußische Strecke.

nach dem Altonaer Bahnhofe.

(auch für die im Braunschweigischen Staatsgebiet belegenen Strecken).
Eisenbahn.
(Preußische Abtheilung).
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10) Cottbus—Großenhainer Eisenbahn.
11) Crefeld—Kreis Kempener Industriebahn.
12) Cronberger Eisenbahn.
13) Dortmund —-Gronau—Ernscheder Eisenbahn.
14) Eisenberg—Crossener Eisenbahn, einschließlich der Subalternbeamten, nach den für die Staatsbahnen

estehenden Vorschriften.
Halbersadt. Blankenburger Eisenbahn; für die Strecke Langenstein—Derenberg auch bezüglich derSubalternbeamtennachden für die Staatsbahnen gültigen Fersohrstten.
Hessiche Ludwiggbahn, nur für die Strecken:Frankfurt — Camberg-Eschhofen,l BMssarben. taden

ferner bezüglich des Baues und Betriebes einer Eisenbahn
. von Frankfurt a. M. nach der Riedbahn,
4. von Hanau nach Babenha Ueen.

17) Holsteinische Marschbahn-Gesellschaft für den Bau und Betrieb einer Bahn untergeordneler Bedeutung
von St. Michaelisdonn nach Marne, einschließlich der Subalternbeamten, nach den für die Staats-
bahnen gültigen Vorschriften.

18) Der Kiel—Flensburg—Eckernförder Eisenbahn-Gesellschaft. für den Bau und Betrieb einer Eisenbahnvon Kiel über Flensburg nach Eckernförde, wie vor zu 15.
19) Märkisch-Posener Eisenbahn.
20) Marienburg—Mlawker Eisenbahn.21) Nierkrlänofsch- Westfälische Eisenbahn, einschließlich ver Subalterubeamten bezlglich der in Preußen

belgenen. Strecken iSiseabah von Zytphen über Winterswyk und Borken nach Gelsenkirchenweigung na22) Nordbrabant—Deutsche Sochelt. einschließlich der Stellen für Stationsvorsteher, Stationsaufseher,
Stations-Assistenten, Telegraphisten, Materialienverwalter und Magazinausseher nur für die preußische
Strecke der Bahn von Goch nach Wesel.

23) Tordhausem.Erfurter Eisenbahn.2) Lberlausi#er Eisenbahn.25) Oels—Gnesener Eisenbahn.
26) HOldenbur ische Staatsbahn, nur für die Strecke Ihrhove—Neue Schanze.
2 Hllweußißze Südbahn.28) DerPaulinenaue—Neu-Ruppiner Eisenbahn-Gesellschaft für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn

von Paulinenaue nach Neu-Ruppin, einschließlich der Subalternbeamten, nach den für die Staats-bahnen bestehenden Vorschriften.
29) N Ludwigsbahn, nur für:

Bahn von Wellesweiler nach der Grube König bei Neuenkirchen,veeeeBahn von St. Ingbert nach St. Johann (Saarbrücken) innerhalb des Preußischen Gcbiets.
30) dn n Eisenbahn.
31) Rechte Oderufer-Bahn.
32) Saal—Unstrutbahn.
33) Schmalkalder—Wernshauser Eisenbahn.
34) Thüringische Eisenbahn, nur hinsichtlich des Strecken beamtenPersonals für den im Preußischen

Staatsgebiet belegenen Theil der Bahn von Gotha nach Leinefelde.35)Tilsit—Insterburger Eisenbahn.
36) der Unter-Elbeschen Süitebeaezensat. für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Stade

nach Cuxhaven und von Stade nach Harburg
37) Westholsteinsche Eisenbahn.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Ziegler.

*ie Gderse
1

ad No. 36/7. A. 2.
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Nr. 183.
Nachweisung der während des 2. Vierteljahres . bei den Reichstelegraphen-Anstalten vorgekommenen

änderungen.
Berlin, den 24. Juli 1880.

Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) —
Nr. der Telegraphen-Anstalten. 

A. Eingerichtete Telegraphen-Anstalten.*)
1 mit beschränktem Tagesdienst, Cassel.2 sch 6 s See
3 Neurode, Sp., - Breslau.

4 - Münster5 Neustadt, Reg.-Bez. - Cassel.

6 Sp., - ambur
* - anburt=
9 "% F——1

10 - Oldenburg.
11 mit vollem Tagesdienst, Berlin.
12 - Berlin.

13 mit beschränktem Tagesdienst Erkur.
15 " ##e bers.
16 - Berin.17 ¾

18 - 7* 7r*v
19 mit vollem Tagesdienst, Cöln.

20 mit beschränktem Tagesdienst, Dresden.21 sbriem Tagepdiem, Dre
22 O ..
23 - Düsseldorf.

24 - Straßburg i. Els.25 "D Hamb urg.
26 - Trier.
27 - Posen.
28 · Hamburg.
29 Postamt - Oppeln.

30 Erfurt.
31 Sp., - Aachen.

32 Jutt a. O.33 Darmstadt.

*) Die mit Fermsprechern eingerichteten Telegraphen-Anstalten sind mit Sp. bezeichnet.



195

Ortsbezeichnung.
Eigenschaft

(Dienstzeit)
der Telegraphen-Anstalten.

Ober-Postdirektions-
Bezirk.

Sp.,
Sp.,

i. Großh. Hessen,

Kreis Neumarkt, Reg.-
Sp.,

Sp.,

Venloer Bahnhof (Zweig-
10),

Sp.,
Cassel, Sp.,

p.,

Kreis Colmar,

Sp.,

Sp.,
bei Erfurt,

Sp.,
Sp.,

Sp.,

(für

Sp.,

Sonneberg,

mit beschränktem Tagesdienst

d"à½

seaeaeseeeeleeoblÊÖÊebbsdseoeoeeesSoeosdà#

III-usua-

chölatL
Bumbinnen.
darmstadt.
düsseldorf.
Ireslau.

#nuzr—

i. Els.

i. Els.

Els.
a. O.

Liegnitz.
Frankfurt a. O.
Karlseruhe.

ünster.
Potsdam.
Karlsruhe.
Karlsruhe.

Kambro.rfurt.
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Ortsbezeichnung.
Eigenschaft

(Dienstzeit)
derTelegraphen-Anstalten.

Ober.Postdirektions-
Bezirk. ·

Sp.,

i. d. Mark, Sp.,
Sp.,

Sp.,

Sp.,
Sp.,

Breslau, Sp.,

Mecklenburg, Sp.,

Sp., .
Frankenstein, Sp.,

Sp.,

2.
i.
Sp.,

Sp.,
Reg.-Bez. Cassel, Sp.,

Sp.,
Sp. (nur während

geöffnet),

mit beschränktem Tagesdienst,

————.——...—.——.———————.———————.—.———————.—.——————.———.———.——.—————————
Cöslin.
Magdeburg.
Frankfurt a. O.
Halle a. S.
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Lau- Eigenschaft
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit)
Nr. der Telegraphen-Anstalten.

Ober-Postdirektions-
Bezirk.

B. Wierereröffnet wurden:
auf Usedom, —

Seocraicuümern——

Schloß,

auf Sylt,
ad,
bei Cassel, 111111111111111111111111

C. Geschlossen wurden:

1|Neuenhaus, Reg.-Bez. Düsseldorf, 1 (dauernd), Düsseldorf.2 Wiesbaden, Schloß, — Frankfurt a. M.

D. Sonstige Veränderungen:
1Heinsberg, Reg.-«Bez. Aachen, bisher mit vollem, — jetzt mit be-Aachen.

schränktem Tagesdienst,
2 Lippstadt, bisher mit beschränktem, — jetzt mit Arnsberg.

vollem Tagesdienst,3 Bremervörde, Bremen.
4 oha, - Bremen.
5 ahen, Coblenz.
6 Honnef, allährlich für die geit vom 1. Mail Cöln.

6 30. September voller Tages-
prn3 anstatt bes beschränkten,

7 Cöln.8 —— bei Bonn, Cöln.
2 Belgard, Reg.-Bez. Cöslin, bisher mitbeschränktem, — jetzt mitCöslin.

. vollem Tagesdienst,10/ Bütow, Cöslin.
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Lau- l Eigenschaft ..

fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) -
Nr. der Telegraphen-Anstalten. Gurk.

11 Lauenburg i. Pomm., bisher mitzbeschränltem, —jetzt mil' Cöslin.
vollem Tagesdiens412 Nummelsburg i. Pomm., Cöslin.

13 hlawe i. Pomm. Cöslin.14 Pillnitz, für die Dauer des Vetriebes der Tele Dresden.
graphen-AnstaltnPillnitz"—Schloß,
bält die Telegraphen-Anstalt Pill-nitz — Postamt anstatt des be-
schränkten, vollen Tagesdienst ab,

15 Elgersburg, alljährlich für die Zeit vom 1. Jumü Erfurt.
bis Ende September voller Tages-
dienst, anstatt des beschränkten,

16 Friedrichroda, desgl., jedoch erst vom 16. Juni ab,rfurt.
17 Ilmenau, desgl. vom 1. Juni bis Ende Sep. Erfurt.

tember,
18 - Erfurt.
19 - Erfurt.
20 Erfurt.
21 Erfurt.
22 der volle esdienst ist fortans Frankfurt a. M.dauernd n
23 Angerburg, bisher mit beschränktem, — jetzt mi, Gumbinnen.

vollem Tagesdieust,24
25 "b

26 -

27
28 -

29
30 -

31 -
32 -

33
34
35 -

36 -
37 -

38 -

39 i. Baden, "
40 ·

41 -

42 -

43
44 -

45 -

46 bei Leipzig,



Lau- Eigenschaft ·.
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) Der-Posdirektone-l
Nr. der Telegraphen-Anstalten. Bezirk-

47Burg, Reg.-Bez. Magdeburg, bisher mit beschränktem, — jelzt mi, Magdeburg.
vollem Tagesdienst, jeboch nur für
die Wochentage; an Sonn= und
Festtagen besteht wie bisher
beschränkter Dienst.

48 0enthin, " Magdeburg.
49|Wernigerode, - Magdeburg.
50 erbst, - Magdeburg.
51 ünster, ist in ein Telegraphen-Amt IJ. Klasses Munster.

umgewandelt,
52 Parchim, bisher mit beschränktem, — jetzt mits Schwerin.

vollem Tagesdienst,
53 Bergen a. Rügen. - Stettin.
54) Cammin i. Pomm. - Stettin.
55ollnow, Stettin.
56 HPutbus, - Stettin.
57Treptew a. T., - Stettin.
58 Baumholder, - Trier.
59 Ddar, - Trier.
60 Oberstein, - Trier.

No. 624/7. 90. Ing.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Moyer.

Nr. 184.
Neue Probe für die Schraubenzieher M/71.

Berlin, den 4. August 1880.

Fr die Schraubenzieher zu den Schußwaffen M/71 ist eine neue Probe festgestellt worden, welche bei der
e ng kommt.ufabrikation zur ÄAnwendung

ie Schraubenzieher bisheriger Probe sind aufzubrauchen.
Der Preis eines Schraubenziehers neuer Probe beträgt 48 Pf. Die Anfertigung derselben erfolgt

in der Gewehrfabrik zu Danzig.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines iege Departement.9

No. 921. 7. 80. Art. 1.
v. Verdy. Strasser.

Nr. 185.
Todtenscheine, welche wegen Ungenauigkeit der Angaben nicht ausgehändigt werden können.

Berlin, den 17. Juli 1880.

den von ehemaligen französischen Lazarcthbehörden ausgestellten und hierher gelangten Todtenscheinen
sind die Nachbenannten:
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1) der Kanonier Jean Holender, angeblich vom Pommerschen Fuß= resp. Feld-Arlillerie-Regiment Nr. 2.
an Lungenentzündung am 23. Dezember 1870 im Militär-Lazareth zu Montmedy,

2) der Soldat Hartung, angeblich vom 2. Westfälischen Infanterie-Regiment „Prinz Friedrich der
Niederlande" Nr. 15, an einer Schußverletzung der Brusteingeweide im September 1870 im Militär-
Lazareth zu Sedan verstorben.

#a bei den inkorrekten bezw. gänzlich unterbliebenen Angaben der Truppentheile und Heimathsorte
die Aushändigung dieser Todtenscheine an die Angehörigen nicht bewirkt werden kann, so werden qu. Dokumente

Kekennochfrung der Vorgenannten bei der unterzeichneten Abtheilung asservirt werden.bis zu etwaiger

Kriegs- Miisterium Militär-Medizinal-Abtheilung.V
Coler. Strube.

No. 8392. 6. 80. Jl. NM. A.
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Nr. 186.

Soldaten des Deutschen Heeres!
Ee ist Mir heute ein tief empfundenes Bedürfniß, Mich mit Euch in der Feier des Tages zu vereinigen,
an welchem vor zehn Jahren des allmächtigen Gottes Gnade den Deutschen Waffen einen der glorreichsten
Siege der Weltgeschichte verliehen hat.

Ich rufe denen, welche in jener Zeit schon der Armee angehörten, die ernsten Empsindungen in die
Erinnerung zurück, mit denen wir in diesen Krieg gegen eine uns in ihren ausgezeichneten Eigenschaften
bekannte Armee gingen, ebenso aber auch die allgemeine Begeisterung und das erhebende Gefühl, daß alle
Deutschen Fürsten und Völker eng verbunden für die Ehre des Deutschen Vaterlandes eintraten.

Ich erinnere an die ersten Tage banger Erwartung, an die bald folgenden ersten Sieges-Nachrichten,
an Weißenburg, Wörth, Spichern, an die Tage vor Metz, an Beaumont und wie endlich dann bei Sedan
die Entscheidung in einer unsere kühnsten Hoffnungen und größten Erwartungen weit übertreffenden Weise fiel.

Ich erinnere auch mit wärmstem Dankgefühl an die hochverdienten Männer, welche Euch in jener
Nuhmeszeit geführt haben, und Ich erinnere endlich an die schweren, schmerzlich betrauerten Opfer, mit denen
wir unsere Siege erkämpften.

Es war eine große Zeit, die wir vor zehn Jahren durchlebt haben; die Erinnerung an sie läßt
unser aller Herzen bis zum letzten Athemzuge hoch schlagen, und sie wird noch unsere späteren Nachkommen mit
Stolz auf die Thaten ihrer Vorfahren erfüllen.

Wie in Mir die Gefühle des tiefsten Dankes für des gütigen Gottes Gnade und der höchsten
Anerkennung — insbesondere für Alle, die in dieser Zeit mit Nath und That hervorgetreten sind — leben,
das habe Ich oft ausgesprochen, und Ihr kennt das Herz Eures Kaisers genug, um zu wissen, daß diese Gefühle
in Mir dieselben bleiben werden, so lange Gott Mir das Leben läßt, und daß Mein letzter Gedanke noch ein
Segenswunsch für die Armee sein wird.

Möge die Armee aber in dem Bewußtsein des Dankes und der warmen Liebe ihres Kaisers, wie
in ihrem gerechten Stolz auf ihre großen Erfolge vor zehn Jahren auch immer dessen eingedenk sein, daß sie
nur dann große Erfolge erringen kann, wenn sie ein Musterbild für die Erfüllung aller Anforderungen der
Ehre und der Pflicht ist, wenn sie unter allen Umständen sich die strengste Disziplin erhält, wenn der Fleiß
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in der Vorbildung für den Krieg nie ermüdet und wenn auch das Geringste nicht mißachtet wird, um der
Ausbildung ein festes und sicheres Fundament zu geben.

Mögen diese Meine Worte jederzeit volle Beherzigung finden — auch wenn Ich nicht mehr sein
werde — dann wird das Deutsche Heer in künftigen Zeiten schweren Ernstes, die Gott noch lange von uns
fern halten möge, jederzeit so wie vor zehn Jahren der feste Hort des Vaterlandes sein.

Schloß Babelsberg, den 1. September 1880. "
gez. Wilhelm.

Berlin, den 1. September 1880.
Vorstehende Ansprache Sr. Majestät des Kaisers ist am 1. September d. J. bekannt zu machen.

Kriegs-Ministerium.
No. 87 1/8. A. 1. v. Kameke.
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Armee-Verordnungo-Platt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Herlin, den 1. September 1880. Nr. 18.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.
Der vierteljährliche Pränuumerationspreis bieses Blattesbeirägt,1 -K. 50 3. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den

ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.Bei Letzterer erfolgt anch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sichnach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20zberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders einc Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 187.
Abänderung des S. 136 des Exerzir-Reglements für die Infanteric.

Berlin, den 31. August 1880.
Seine Majestät der Kaiser und König haben zu bestimmen geruht, das in dem Exerzir-Reglement für die

Infantele Seite 223 F. 136 folgende Abänverung eintreten soll:Nr. 2) das Kaiser Alexander Garde- Grenadier-Regiment Nr. 1 soll den Marsch Nr. 1 einmal durch
und dann fortwährend den Marsch Nr. 3, dagegen das 3. Garde-Grenadier-Regiment Königin
Elisabeth den Marsch Nr. 1 abwechselnd mit dem Marsch Nr. 3schlagen.

Nr. 3) das Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 soll den Moarsch Nr. 1 einmal durch und
dann fortwährend den Marsch Nr. 4, dagegen das 4. Garde-Grenadier-Regiment Königin den
Marsch Nr 1 abwechselnd mit dem Marsch Nr. 4 schlagen.

Kriegs- Minsterium.Nr. 975/8 A. 1. v. Kameke.

Nr. 188.
Sammlung der zum Lehr-Infanteric-Bataillon kommandirten Mannschaften in den einzelnen

Regiments-Stabsqnartieren.
Berlin, den 11. August 1880.

Im Anschluß an den Erlaß vom 15. Jannar 1876. Nr. 626/12. M. O. D. 3,betreffend die divisionsweise Zusammenziehung der für das bLehr-Infanterie-Bataillon designirten
Mannschaftenin einem in der Nichtung nach Potsdam am weitesten vorwärts gelegenen Regiments-
Stabsquarlier,

genehmigt das Kriegs-Ministerium, daß es den einzelnen General-Kommandos für die Folgce überlassenbleibt, an Stelle des bisherigen Verfahrens die qu. Mannschaften eines jeden Regiments im Stabsgnartier
des Letzteren behuss Musterung durch den eigenen Regiments-Kommandcur sammeln und ven dert aus
direlt nach Potsdam instradiren zu lassen.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 877 6. 80. NM. O. D. 4.
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Nr. 189.
Reduktion des Lehr-Iufanteric-Bataillons auf die etatsmäßige Stamm-Kompagnie.

Berlin, den 6. August 1880.
Die Reduktion des Lehr-Infanterie-Bataillons auf die etatsmäßige Stamm-Kompagnie hat in diesem Jahre

am 22. September stattzusinden.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Oepartement.
v. Verdy. v. Fu m.

Nr. 190.
Büchsenmachergeräth der Truppen.

Berlin, den 6. Angust 1880.
Von den zur Revision und Instandsetzung der Schußwassen M/71 bei den Truppen erforderlichen Leeren
und Schablonen treten

der Ausschußdorn für die Bohrung im Verschlußkopf und das Maß für den Vorstand des
Warzenstiftes im Schlößchen

außer Anwendung. Die qu. Stücke sind als altes Material zu verwerthen.
Die Beilagen C. D. E. F. und H. der Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den

Truppcn sind hiernach abzuändern bezw. die Nr. A. 9 und 11, in Beilage II. 8 und 10 zu streichen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
I. V.

No. 111/8. A. 1.

v. Verdy. Strasser.
Jo. 937. 7. 80. Art. 1.

Nr. 191.
Eröffnung neuer Eisenbahnen.

Berlin, den 15. August 1880.
Die Eisenbahn zwischen Ruhla und Wutha ist am 10. Juli, die Eisenbahnstrecken Artern—Sangerhausengerhauf

und zwischen Brügge in Westfalen und Lüdenscheid sind am 15. Juli, die Eisenbahn zwischen Pirna—Berg=
giebdübbel ist am 19. Juli und die Eisenbahnstrecke Eppingen—Schwaigernam8.Angustd.Is.eröffnet
worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
9 1

No. 227/8. M. 0. D. 3. v. Hartrott. Wimmel.

Nr. 192.
Neue Probe für den Mündungsdeckel zum Infanteric-Gewehr M/71.

Berlin, den 18. August 1880.
Die vorbezeichnete neuc Probe kommt bei der Neufabrikation zur Anwendung.

Der Verkaufspreis für die Mündungsdeckel N/A bleibt derselbe wie für die Mündungsdeckel seit-
heriger Probe. Die vorhandenen Bestände letzterer Art sind aufzubrauchen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines-Kriegs-Departement.
J. S

No. 47/6 Art. 1. v. Verdy. Strasser.
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Nr. 193.
Aenderungen in der Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen.

Berlin, den 18. August 1880.

Im §. 28, Heile 10 bezw. 11 von oben ist zuzusetzen:
(Kammern) „ohne Kammerscheiben und Kammerscheibenschrauben“,
(Schlößchen) „mit Schlößchenwarzen und Schlößchenwarzenschrauben“.7)

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
J. B

No. 359/8 Art. 1. v. Verdy. Strasser.

Nr. 194.
Erfrischungszuschuß für die zur Verbüßung von Gefängnißstrafen transportirten Mannschaften.

Berlin, den 18. August 1880.
Der in der Beiluge 11 des Geld-VerpflegungsReglements für das Preußische Heer im Frieden unter III. 2.

erwähnte Erfrischungszuschuß steht unter den dort aufgeführten Bedingungen auch den zur Verbüßung von
Gefängnißstrafen verurtheilten Mannschaften auf dem Transport zu den Strafanstalten, neben der im §. 38
des obengedachten Reglements festgesetzten Verpflegungsgebührniß zu.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 25/8 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne

Nr. 195.
Direkte Expedirung von Militär-Transporten auf Requisitionsschein.

Berlin, den 19. August 1880.
Unier Bezugnahme auf die diesseitigen Erlasse vom 26. September und 21. Oktober 1875 (Armee-Verordnungs-
Blatt S. 234, 235 und 247) wird bemerkt, vas seitens der Kaiserlichen General-Dircktion der Eisenbahnen inElsaß-Lothringen nunmehr auch mit der Königlichen Direktion der Rheinischen Eisenbahn und der General-=
Direktion der Königlich Bayerischen Verkehrs-Anstalten ein Uebereinkommen, betresfend die direkte Expedirung
von Militär-Trausporten auf Requisitionsschein gegen Stundung der Fahrgelder getroffen ist, sowie daß die
bereits bestehenden Vorschriften dahin ausgedehnt worden sind, daß die direkte Abfertigung Über sämmtliche
Uebergänge der von der Kaiserlichen General-Direklion verwalteten, in Elsaß-Lothringen belegenen Bahnen
der Kaiserlichen General-Direktion stattfinden kann.

Dementsprechend sind die Dienststellen der zuletzt genannten Behörde mit folgender Inslruktion
versehen worden:

„Eine direkte Abfertigung auf Grund cines Reguisitionsscheines, jür welchen die Fahrgelder gestundetwerden, kann von und nach allen Stationen der diesseitigen, in Elsaß-Lothringen belegenen Bahnen (auf der
Wilhelm-Luxemburg-Bahn dürfen deutsche Militär-Transporte nicht befördert werden) und über diese hinaus
im Verkehr mit sämmtlichen Stalionen

5 der Königlichen Rheinischen Bahn,27 ..-IrühekensiösuglcchenSaarbkückecBahn,
3) Pfälzischen Bahnen,
4) Hiessischen Ludwigsbahn,
5) = Main-Neckar-Bahn,
6) Großherzoglich Badischen Staatsbahnen,7) . Königlich Pürttembergischen Staatsbahnen,
8) - Bayerischen -

über alle Uebergänge stattfinden, wenn die von den Militär-Behörden ausgestellten Requisitionsscheine eine
direkte Expedirung verlangen und die zu benutzende Route genau und vollständig angegeben ist.

*) Schlößchenwarzen und Schlöpchenwarzenschrauben für sich allein hat der Büchsenmacher zu stellen.
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Ueber die diesseitigen Uebergänge Sierck, Bous, Stieringen und Saargemünd kann auch nach und
von allen, über die Rheinische und Saarbrücker Bahn hinaus belegenen Stationen anderer Königlich Preußischer
Bahnen in solchen Fällen eine direkte Expedirung auf Grund nur eines Reguisitionsscheins — stattfinden,
wenn neben den diesscitigen nur und ausschließlich Königlich Preußische Bahnstrecken durch den
Transpert berührt werden und solche Route auf dem Requisitionsschein genau vorgeschrieben ist.

Ueber die Hessische Ludwigsbahn und die Main-Neckar-Bahn hinaus nach Stationen anderer
als der vorstehend unter 1 bis 8 bezeichneten Bahnen darf nicht direkt expedirt werden; die Abfertigung hat
vielmehr auf die betreffenden Uebergangsstationen der Hessischen Ludwigsbahn und der Main--Neckar-Bahn,
bezw. auf Frankfurt a. M. oder Sachsenhausen zu geschehen. Nach der letztgenannten Station ist jedoch auch
dann eine direkte Expedition zulässig, wenn ein Transport auf Station Louisa die Main-Neckar-Bahn
verläßt und die (der Franlfurt-Bebraer-Bahn gehörende) Strecke Louisa—Sachsenhausen benutzt.“

Dies wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß in den Regquisitions-
scheinen steis diejenigen Routen, über welche die Transporte geleitct werden sollen, genau und vollständig
anzugeben sind.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
J.

No. 179S.80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Wimmel.

Nr. 196.
Munition zu den Uebungen der Artillerie im Beobachten 2c.

Berlin, den 25. August 1880.
In Abänderung des Etats für die jährliche Uebungs= 2c. Munition, Scite 30 nu. 31, Passus C. werden
vom Uebungsjahre 1881 ab jeder Batteric und jeder Fuß-Artillerie-Kompagnic zur Herstellung und zum
Entzünden von Kanonenschlägen, behufs Uebung im Beobachten 2c., pro Jahr gewährt:

0 kg minder brauchbares Pulver,
200 Frictions-Schlagröhren,

2 kg Lunte.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines #ie Departement..B.
v. Verdy. Strasser.

No. 618·8. Au. 1.

Nr. 197.
Verkaufspreis für Munitions-Materialien.

Berlin, den 26. Angust 1880.
Im Anschluß an den Erlaß vom 30. März 1880 No. 402/3. Art. 1 — A.-V.-Bl. Nr. 9 von 1880 —
wird hiermit der Verkaufspreis für

1 Packtiüte zu Papierhülsen der Zielübungsmunition auf 3 Pfennige
festgesetzt.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
9. V

No. 353/8. Art. 1. v. Verdy. Strasser.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. terlin, den 29. September 1880. Nr. 10.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 #. 50 3#. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verlauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 4 berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 198.
, Disziplinarbefugnisse der Etappen-Telegraphen-Direkt

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 17. Juni d. Is. bestimme Ich, daß die Etappen-Telegraphen=
Direktoren über das ihnen unterstellte mobile Beamten= und Arbeiter-Personal die Disziplinargewalt der
Ober-Post-Direktoren auszuüben haben. Auch will Ich den Etappen-Telcgraphen-Direktoren für die Zeit
des Krieges die Befugniß beilegen, jeden nachgeordneten Beamten, der nach ihrer pflichtmäßigen Ueberzeugung
seine Bestimmung nicht erfüllt, unter Zustimmung der dem Beamten vorgesetzten Militärbehörde, sofort zu
suspendiren und von der Armee zu entfernen. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Ems, den 26. Juni 1880. „

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers

Stephan. v. Kameke.
An den Reichskanzler und den Kriegs-Minister.

Berlin, den 18. Seplember 1880.
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch zur öffentlichen Kenniniß gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 106/ 90. A. 2. v. Kameke.

Nr. 199.
Eintritt von Offizieren in die Front bei großen Paraden.

Berlin, den 14. September 1880.

Seine Mojestät der Kaiser und König haben zu bestimmen geruht, daß bei großen Paraden vor Allerhöchsl-
demselben nur solche Ofsiziere in der Front stehen sollen, die dem Truppentheile selbst angehören oder dic
durch Allerhöchste Kabinets-Ordre dorthin kommandirt sind.

Dieser Allerhöchste Befehl wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
Kriegs-Ministerium.

No. 411/0. 80. A. 1. v. Kameke.
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Nr. 200.
Ergänzungen und Aenderungen der Wehr= und der Heer-Ordnung vom 28. September 1875.

Berlin, den 18. September 1880.
Die mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 31. bezw. 26. August cr. genehmigten Ergänzungen und
Aenderungen der Wehr-Ordnung und der Heer-Ordnung vom 28. September 1875 werden in gleicher Zahl wie
das Armee-Verordnungs-Blatt zur Verausgabung an die Kommandobehörden und Truppentheile rc. gelangen.

Im Uebrigen wird Nachstehendes bemerkt:
1) Die nunmehrigen Bestimmungen des §. 11,5Absatz 1 bezw. 12, 4 Absatz 1 der Ersatz-Ordnung,

wonach die Versetzung aus der Reserve in die Landwehr bezw. die Entlassung aus der Landwehr
erst bei den nächsten auf Erfüllung der Dienstpflicht im stehenden Heere bezw. der Dienstzeit folgenden
Frühjahrs-Kontrol-Bersammlungen stattzufinden hat, greift nach Maßgabe des Artikels I §F. 4 Abfs. 1
des Gesetzes vom 6. Mai 1880, betreffend Ergänzungen und Aenderungen des Reichs-Militär-
Gesetzes vom 2. Mai 1874, nur in denjenigen Bundesstaaten Platz, in welchen die zwölfjährige
Gesammtdienstzeit schon zur Einführung gelangt ist.

2) Bei der Berechnung der Dienstzeit ist davon auszugehen, daß die Dienstzeit der am 1. Oktober
eingestellten Mannschaften nicht am 30. September, sondern erst mit dem 1. Oktober ihr Ende erreicht.
2 P diese Maunschaften sinden daher die Bestimmungen des §. 11, 5 Abs. 2 und des §F. 12, 4

bs. 2 der Ersatz-Ordnung keine Anwendung.
3) In den Standesnachweisen (Schema 6 der Landwehr-Ordnung) des 15. Armee-Korps sind die unter

Summa anzugebenden schwarzen Zahlen noch dahin zu erläulern, daß ersichtlich wird, in welcher
Weise sich dieselben auf die einzelnen Jufanterie-Brigade-Bezirke vertheilen.

4) Die Ergänzungen und Aenderungen der Wehr= und der Heer, Ordnung werden demnächst auch derart
gedruckt nach dem Druckvorschriften-EtatzurVertheilunggelangen,daß sic, ohne die Uebersicht zu
stören, in die vorhandenen Exemplare der Wehr= und der Heer-Ordnung eingefügt bezw. an den
resp. Stellen aufgeklebt werden können.

Kriegs-Ministerium.
No. 218/9. 30. A. 1. v. Kameke.

Nr. 201.
Verkaufsmodus für unbrauchbar gewordene Adjutanten-Dienstpferde.

Berlin, den 11. September 1880.
In Ergänzung der unter dem 24. April 1878 — Armee-Verordnungs-Blatt S. 105/6 — gegebenen Be-
stimmungen, betressend die Pferde-Entschädigungsgelder für Lieutenants in Adjutantenstellen, wird hierdurch
festgesetzt, daß diejenigen vor Ablauf von 5 Jahren im Dienste unbrauchbar gewordenen Pferde, an denen
die Staa#skasse durch den beim Ankauf im Voraus gezahlten Betrag von 825 .K noch Eigenihums-Ansprüche
besitzt, stets öffentlich meistbietend zu verkaufen sind, wenn nach Pos. 9. der vorbezeichneten Bestimmungen
ein Antrag auf Niederschlagung dieser Ansprilche gestellt wird.

Kriegs-Ministerium.
No. 101/9. 80. R. A. v. Kameke.

*

Nr. 202.
Tagegelderbezug kommandirter Offiziere.

Berlin, den 13. September 1880.
Im Auschluß an vie Erläuterung im zweiten Absatz des Erlasses vom 23. August 1876 (Armec-Verordnungs-
Blatt Seite 174), wonach Offiziere, welche (lohne Mannschaften) zu Truppentheilen 2c. kommandirt werden,
die sich auf dem Marsche oder im Kantonnement befinden, nach der Rückkehr des Truppentheils 2c. in dessen
Garnison die Tagegelder bis zum 28. Tage, vom Tage der Meldung ab gerechnet, zu empfangen haben,

kaurn hememnt daß als Tag der Meldung im Sinne obiger Bestimmung der Eintreffetag beim Truppentheilanzusehen ist.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 578/7. 30. M. O. pD. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Nr. 203.
Leitung von Militär-Transporten über die Strecke Sachsenhausen—Louisa der Frankfurt a. M.—

Bebraer Eisenbahn.
Berlin, den 15. September 1880.

Ee ist zur diesseitigen Kenntniß gekommen, daß die obengedachte Strecke außer von einigen Güterzügen,
welche jedoch in Louisa nicht halten, nur von den für den Lekal-Personenverkehr der Stadt Offenbach mit
der Main—Meckar-Bahn bestimmten Zügen befahren werden. Die Station Lenisa ist, der geringen Bedenlung
dieses Verkehrs entsprechend, lediglich als Haltestelle ausgebildet und gestattet daher das Aussetzen einzelner
Wagenladungen nicht. Während nun zwar geschlossene Militärzüge jeder Art stets über die direkte Linie
Sachsenhausen—Louisa gefahren werden, müssen eingelne Militär-Wagenladungen in Personenzügen bis
in den Bahnhof Frankfurt a. M. geführt und dort der anderen Nonute übergeben werden.

In Berücksichtigung beregter Betriebs-Verhältnisse wird der diesseitige Erlaß vom 11. März 1878
(Armee-Verordnungs.Blatt S. 78), betreffend Angabe der Uebergangsstation Sachsenhausen in den bezüglichen
Requisitionsscheinen, dahin ergänzt, daß zwischen Sachsenhausen—Darmstadt und umgekehrt Mannschafts-
Transporte und einzelne Wagenladungen mit Personenzügen über Frankfurt a. M. geleitet werden dürfen,
wenn dieselben über Louisa keinen direkten Anschluß finden.

Letzterenfalls sind die Eisenbahn-Behörden in Sachsenhausen bezw. Darmstadt zu ersuchen, die
Regquisitionsscheine mit entsprechendem Vermerk zu versehen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
V

No. 38 5/8. 80. N. 0. D. 3. v. Hartrott. Genz.

Nr. 204.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Bocholt—Winterswyk in Niederlaud.

Berlin, den 17. September 1880.

Die vorgedachte Eisenbahnstrecke ist am 25. August d. Is. eröffnet worden.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 373/ 80. M. 0. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 205.
Verfahren bei Annahme und Rückgewährung des Heirathsguts der Unteroffiziere.

Berlin, den 21. September 1880.
Es- entspricht den allgemeinen Kassen-Vorschriften, daß über die erfolgte Annahme und Vereinnahmung des

von Unteroffizieren in baarem Gelde, geldwerthen Papieren oder Sparkassenbüchern eingelieferten Heiraths.
guts seitens der Kassen-Kommissionen der Truppentheile Empfangsscheine (Depositenscheine) ausgestellt werden,
und raß die Rückgewährung des Heirathsguts nur gegen Auslieferung des quittirten Empfangsscheins statt-
zufinden hat. Der letztere verbleibt demnächst zum Ausweise über die geschehene Wiederbehändigung bei
den Kassenbelägen. m *•!-½—“

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. Kühne.

No. 123/9. 80. M. O. D. 3.

Nr. 206.
Extraordinäre Verpflegungs-Zuschüsse pro 4. Quartal 1880.

Berlin, den 25. September 1880.
Die pro 4. Quartal 1880 bewilligten extraordind -«····....« gtenextraordinakoVerpflegungS-Zitstlssc,einschließlichdessuichusscszur Beschaffung einer Frühstlicks-Portion, betragen für die nachstehend zuhüse, Garnisonen:
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Garnison= 2c. Orte: u. Tag.] Garnison= 2c. Orte u. Tag. Garnison= 2c. Ortemlu. Tag) Garnison= 2c. Orteu. Tag.

Mkenuige. fennige. Vfennige. Vfeunlge

Garde-Korps. Coerlin. 14 Lübben. 13 Weißenfels 15
Berlin 16 Cocslin. 13 Perleberg 16 Wittenberg 14

Charloltenburg 16 Colberg. 12 Prenglau 15ä lerbst 16
Potsdam . 16 Deutsch-Crone 10 RKathenom. 16

Alt-Damm 12 Neu= Ruppdn 13
Demmin 13 Schwedt a. d. 17 V. Armee-

I. Armec= Lar a. d. O. 12 Sorau . 13 Korps.
Korps. nesen . 13 pandau 17 Beuthen a. d. O.12

Allenstein 12 Vollnow 6 14 Teliow 18 Bojanowo 12
Bartenstein 13 Lreisenberh". d 12 Woldenberg 11 Fraustadt2
Braunsberg 13 Greifswald 12 Züllichau# 12 Freistadt i. Schlet12
Culm 12 Inowrazlav #l Glogun. 11
Danzig 13 Konit 11 Görkitz 11
7 Vrchsernt 8 Naugard 11 Guhrau 12
Elbing 11 Pasewalk 13 ’y Haynau. 13
Deutsch- Eylaur ’12F Schievelbein 13 ". “ Herrnstadt 13
Friedland a. d A##e 11Schlawe 11 orps. Hirschberg 15Goldap. Schneidemühl 9 auer 12
Graudenz. 13 Stargard i. Pom- 12 Altenhurg . 18 Kosten 10
Gumbinnen Stettin 15 1 schersleben 15 esoh 12Preuß. Hollind,Stolb 10 Vernburg 15 Lauboan 12
Insterburg. Or 5 Stralsund . 11 Bitterfeld . 13 iegnitz 12
Königsbergi. v. 14 Swinemünde 16 Bur 15Lissa i. P. 14.Loczen 9 Treptow a. d. De au 15 Löwenberg 12

Marienburg 12 6 ben 15 Küben 12
Marienwerder. 14 isleben 14 Militsch 10
Grel- 16 ( rsurt. 16 uskau 12. 9 III. Armet- srdelegen 16 Neutomischel 9

isen#é, W. #. 14 Korps. Gera 13 Dstrowo#“k 10
Osterodde 14 Greiz px 17 Polkwitz 12

illau 17 IAngermünde 15 alberstadt 18 HPofen. 13
Nastenburg 15 Herekow 14 Halle a. d 15 Kawitsch 11

Riesenburg 9 dernau.n. .16 LLangenfalza 15 Sagan 13
Rosenbergi. W.Pr. 11 "P krandenburg a.d. H. Mabbourg 15 Samter 11P SchridieußischStargar 13 Cottbus. 14 Mähthaufen -i.Ti. 14 Sdrinn
Tilsit 10 koflen 11 Naumburga. d.S. Sprottau 12

Wartenburg 17 Cüstrin 16 „Neuhaldensleben. 17 Sulau. 10
Wehlau 12 rankkurt a. d. O. 4 Huedlinburg 18 Unruhstadt 10Friesack17 Rudolstadt 16 Ms " 10

Fürstenwalde . 15 Salzwedel. 16
Gubeen 16 Sorgerkaufe 15

II. rme e- -aavelberg 15 Schönebeckkh 5 VIN Korps
ps. Jüterbog . 13 Sondershauser4 bante orps.Anklam. 11 Königsberg N. MW.4 tendal 19 Bernstadt. 11

Belgard 13 Landsberg a. d. U.4 Toangermünde 14 Beras Ob. — 12
Bromberg 12 Liebenwalde 14 orgau. 16 reslau 12
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ro roro
Für die ann Für die ann Für die ann Für die

Garnison= 2c. Orter u. Tag. Garnison= 2c. Orte u. Tag.| Garnison= 2c. Orte-u. Tag. Garnison= cc.Orte:
Pfennige. BPlennige. Plennige.

Eeine 10 Lippstadt 18 19 WilhelmshavenCose 11 Meschede 14 18 Wolffenbüttel.

Friturgz. - 12 NMinden 17 1911 ünster 17 21
-21 aßz 11 Neuhaus 12 20 Zäas

Ober- logau- 11| Neuf 13 18 Hessische Dioision.
Grottkau 9 HPaderborn 13 18
Kreuzburg 11 Belliuphanhe 14 .15 Arolsen. .Leobfchütz 10( 16 . 17 Babenhausen .

Munsterberg 12 — 17 . 18 Biebrich

suomelan 10 Wesel 20 . 20 Butzbach 11 " .15(ssel.

fieustth i. Ob.Sch. 11 . Darmstadt...11 . 1 Diez
| en . 13 I re 21 Eischach
O. peln 13 14 JErbach i. O

12 Lachen 22 21 Hronkfurt a. Mt#lbor0 .10 Andernach 14 17 Friedberg
Reichenbach 13 zonn 18 22 Fritzlar

kosenberh .O." 11 oblenz 21 14 ulda11 oeln 17 19 ießen#ab il . 11 Deutz bei Coeinn 17 20 Gotha
Sohrau i. Ob. sot 9brenbreitssein 21 16 Hanau.
Strehlen 130 zn . 15 Hersseld,*— 11 8 · 14 HihhrhenteWohlau 12 6 Hof-Geismar

Ziegenhals. 3# cq 18 X Armee-Korpe. Hen Ben v. d.5.
Kirn 12 14 ena

keuwied. 16 18 Pburg"U„ Saarbriccken 20 14 ain
7 4 5 Saarlouis 20 16 Marburg

Siegburg . 18 15 Meiningen.16Tr 19 16 Nassan
14 S.. Werdel 18 18 Offenbach
17 15 Kotenburg a. d.T
8 17 Weilburg .I·letmee-Korpä 15 eimar
19 inkl. Großherzoglich 13 Weslarm
17 Mecklenb. Konting. 16 Pems

18 Altona . 19 16
18 penrade 16 13 5 ·

19Brcmen 21 16 For lich,
16 Bermerhaven . 18 14 mee-Korps.16Büsowm. 16 15
14 Cuxhaven 18 18 UAnnaberg
16 Doemitz 14 15 Bautzen

ro
ann

u. Tag.

Pfennige

22
14

15
15
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Fur die ruFür die Mroo“Für die zu Sür de
Garnison-c. Orteiju. Tag. Garnison-c. Ortei#u. Tag] Garnison- 2c. Orte fu. Tag. Garnison-c. Orteiin. Tag.

LPlennige. Plennige. Pfennige. Plenulge

Borra 16 Schneeberrgr5 Loerraach 44 Kegenanr.. .16
Chemnitz. . . 18 Waldheim. . .15 JsMannheim . . 159 .. 1909
Doebeln . . 15 Zittaun. . . 114 Offenburg. . .15 sMolsheim. . .17
Dresden6 Zwickaoua 16 Rastatt 19 Mülhaufen 1. EE.0
Frankenberg 15 Schwetzingen 6 Pfalzbunrg 19
Fräiberg 16 Sigmaringen6Saarburg16
Hatchoin 16 Stockacchgs6 mi ..18auchn 17 Schlettstadtt..5
Grimma 17 XV. Armee- Straßburg i. E.1

Großenhain. 15 Korps. — beihenburg 15
Festung Köigsein 17 Bruchsall. Zab 16

Lausigk 19 Donaueschingen .189 XV. Armee-Leipzig 18.Durlach Korps.Malcherg 17 Ettlingen 15 Altkire44
Meißßße 15

En
Freiburg in Baden5 St. Avold 17

Oschas 16 aallacheheim ..12 i
8 .. 16

Peggn 16 bechingen. 16 Neu-Breisach 13
Pirna 15 eidelberg. .. 17 Colmar. . .. 16

Plaunn 19 Burg Hohenzollern 187] Diedenhoee 17
Rochlitz 1 15 Karksruhe 1 Ensishet20
Roßwein 16 Konstanz 18 Falkenberg 20

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
J. V.

No. 823/9. M. O. D. 2. v. Hartrott. Flügge.

Nr. .

Liquidatiouen über Reisekosten, Tagegelder rc.
Berlin, den 21. September 1880.

Nach Zisser 2 des Erlasses vom 29. Seplember 1879 (A.-V.-Bl. S. 199) sind über die zur Liquidation
gebrachten baaren Auslagen bei Annahme von Privatfuhrwerk rechnungsmäßige Beläge beizubringen, in
welchen je nach den Umständen die Ortsüblichkeit bezw. Angemessenheit des berechneten Fuhrlohns von
zuständiger Seite zu bescheinigen ist.

ZurBeseitigung hier zur Sprache gebrachter Zweifel wird bemerkt, daß unter zuständiger Seite, von
welcher die Ortslblichkeit zu bescheinigen sein würde, in der Negel die „Ortsbehörde“ zu verstehen ist.

Kriegs-Ministerium ; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 725/7. 80. M. O. D. 3. Hartrott. Kühne.

Nr
Eröffnung neuer Eisenbahnen.

Berlin, den 26. September 1880.
Die Eisenbahnstrecke Remagen—Ahrweiler ist am 18. September und die Eisenbahnstrecke Paulinenauc—

Neu-Ruppin am 20. September d. Js. eröffnet worden.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 553/9. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.



Beilage zu Nr. 19
des Armee-Verordnungs-Blattes

für 1880.

Ergänzungen und Zenderungen
ber

Heer-Ordnung vom 28. September 1875
auf Grund der Allerhöchsten Kabinets. Ordre vom 26. August 1880.

Erster Theil.
Rekrutirungs-Ordnung.

Zu 9. 7,2 n bignt- Anmerkung aufzunehmen:nerkung. Militärpflichtige, welche auch in ihrem dritten
is enere wecen Mindermaß nicht zur Aushebung geeignet sind,

aber ihrer Gesundheit und ihrem Körperbau nach den Anforderungen
de Veth wchsen erscheinen, sind als wwegen eines geringen körper-
lichn geohrt. edingt taugliche vorzugsweise der Ersaß-Resere erster Klassezu überwei

g. 9, 3 ist zu kungen

S. 16, 3a Alinea 2 ist zu streichen und dafür zu setzen:
Dieim Train,Dienst ausgebildeten Mannschaften der Kavallerie

ind als Train-Aufsichts- Personal 1n Beurlaubtenstande des Trains
überzuführen, auch kann von den zur Entlassung kommenden Mann-

chaften der Kavallerie nach näherer Bestimmung der General.
Kommandos si eine nach dem Bedarf im Mobilmachungs-falle zu bemessende Jahl als Pferdewärter zur Reserwe des Trains

eurlaubt werd

§. 16, 3b ist Alinea 3, 4, 5, 6Gu. 7 zu streichen und dafür zu setzen:

Ghertgantbet zum Unteroffizier und in welchen Stellungen (Fourier,d-arms 2c.) alssolcher besonders verwendbar.
Lomminko zur Ausbildung in besonderenDinstzweigen als Jahl-

meister-Aspirant, imHionierie anst, zur Packung und Führungvon Patronenwagen, als Büchsenmachergehülfe, Krankenträger,
Bäcker, Militär-Telegraphist, Juschneider, Beschlagschmied
auf einer Lehrschmiede oder l der Truppe;

Ergänzungen 2c. der Heer= Ordnung.
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bei den Jägern) ob zur Klasse A. oder B. gehöribei der Feld Artillerie, ob als Fahrer f54 Teochingemam ber
reitenden oder der übrigen Feld. Artillerie, als Richtkanonier
oder Waffenmeister ausgebifdei, ob im Mobilmachungsfalle alsZeugfeldwebel verwend

bei der Fuß. Artillerie, ob als Richtkanonier, Geschützkommandeur,
Kompagnieschlosser bei den technischen Instikuten ausgebildet,obim
MobilmachungsfallezurVerwendung als Jeugfeldwebel geeignet;bei den Pionieren, ob als Feld-obekuestungsPtomet,oun
Seeminenwesen ausgebildet.

Schema 2 die Rubrik -wegen Mindermaaß ist zu streichen.

Schema 6 dem Passus 9 Alinca 1 der Bestimmungen ist hinzuzufügen:
eund wird dann eine besondere Bescheinigung über die erfolgte Meldung
ertheilt. Nur wenn die Mecdng im Militärpaß eingetragen oder eine be-senbere Bescheinigung über dieselbe vorhanden ist, gilt sie als erfolgt.«

Schema 6 Passus 11 der Bestimmungen;) der erste Sat ist zu streichen und
dafür zu seten:

Im FrühjahriinderRegelzwischen dem 1. und 15. April findet füralle Reservisten und Wehrmänner und im Herbst in der Regel zwi-schen dem 1. und 15. November für alle *ni-“. eine nelzan,

Versammlung statt. Nur Wehrmänner, derenuesehlich ienet iner Periode vom I1. April bis zum 30. September ihr Endee
werden im letzten Jahre ihunr aurnbwehpicht zu den Felb WWdscho
trol- Versammlungen herang und sindvonderTheilnahmean den Frühjahrs-Kontrol- esennarungn diesent Inhus entbunden.

Ebendaselbst ist der dritte Sath bis „15. November= einschließlich zu streichen
und dafür zu setzen:

E 7[ der Reserve, sowie im letten Jahre ihrer Land-wehrpflicht stehende, bei den Herbst= Kontrol- Versammlungen zumLandsturm aete mführende Wehrmänner, welche im Herbst bis späte-
stens zum 15. Avember, sowie Mannschaften der Reserve und Land-

wehr Uehiere mit Ausnahme derim letzten Jahre ihrer Landwehmflicht
stehenden, bei den Herbst-Kontrol Versammlungen zum Landsturmüberzuführenden), wache im Frühjahr bis spätestens zum 15. April.

Aulage VI. Passus1ist statt reitender Feld=zu sehen.
Desgleichen Passus 2 ist zu streichen, dafür zu setzen:

Für die Benutzung der Dienstpferde haben die Einjährig Freiwilligen
der Kavallerie und der reitenden Artillerie bei ihrem Diensteint ritt je
vierhundert Mark, diejenigen der nicht reitenden FeldArtillerie und des
Trains je einhundert und fünfzig Mark zu zahlen.



Zweiter Theil.
Landwehr-Ordnung.

Im g. 8,5 Alinea l ist -— nach Schema 4 geführt zu streichen und dafür
zu sehen:

und in besonderen Exemplaren — nach Schema 4 wie folgt geführt:
I. Uebungspflichtige non at I. Kasse ot gefh

II. Nichtübungspflichtige Ersatz-Reservisten I. Klasse.

Im 9.8) 6 Alinea 3 ist im ersten Sab zu streichen = nach anderen Kontrol-
Bezirken= und zu setzen:

#A#e „Konteollisten, nch für alle El335 . dem. beifolgenden Schema besonders anzulegen und auf dem Laufenden zu
EE— hallendsind. «

Im 9. 8, 5 ist Alinea 5 u. 6 zu streichen und dafür zu setzen:
Bei Einberufungen von Ersah-Reserwisten erster Klasse finden die

Bestimmungen des §.7, 8 siungemäße Anwendung.
ie Kontrollisten I. dürfen vernichtet werden, sobald alle in ben-

selben enthaltenen Mannschaften aus dem wehrpflichtigen Alter getreten
sind (E. O. J. 4, 8), die Kontrollisten II., sobald die in denselben ent.
haltenen Mannschaften das 31. Lebensjahr vollendet haben.

Im 8. 12),1 ist hinter (R. O. F. 16)" einzuschalten:
voder beim Fehlen derselben in besonderer Ausfertigunge.

g. 13 die Ueberschrift hat zu lauten:
Ersatz-Reserve-Scheine I., Ersatz-Reserve- Pässe und Listen-
auszüge derübungspflichtigen ErsaßReservistenerster Klasse.

§. 13)1 ist zu streichen und dafür zu sehen:
Auf die Führung der Ersatz-Reserve.Scheine I., Ersaz-Reserwe. Pässe

(E. O. Schema 3 und Za) und der Listenauszüge der übungepflichtigenErsatz-Reservisten (Schema 13) finden die Wekimmungn der 9##. 11
und 12 sinngemäße Anwendung.

Im F. 13,2 Alinea 2 ist hinter = Entlassung einzuschalten:
runter Nichtanrechnung abgeleisteter Uebungene,

und am Schluß hinzuzufügen:
bezw. Ersatz. Reserve. Pässe und Cistenauszüges.

Im §. 13),3 ist hinter Ersatz-Reserve-Scheine I. einzuschalten:
voder Ersat-Reserve= Pässe“.

Der zweite Sah ist zu streichen.
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g. 18. Die Ueberschrift hat zu lauten:
„Uebungen des Beurlaubtenstandess.

Als §. 18. A. ist einzuschalten:

1.

—

S

S. 18. A.
Uebungen der Ersatz-Reserve I.

Die ZJahl der zur ersten Uebung und der zu wiederholten Ue-
bungen einzuberufenden Mannschaften der Ersatz-Reserve I. wird
ebenso wic Ort und Umfang der Uebungen alljährlich bestimmt.

. Die Gencral-Kommandos vereinbaren mit den Ober-Präsidenten

. Der Aufschu

der Provinzen bezw. den obersten Civil·Verwaltungs·Behõrden
der Bundesstaaten die Jahreszeit, in welcher die Uebungen

setsinden sollen und setzen die Gestellungstage fest (K. O. S. 154).
Inwieweit von vornherein für die erste Uebung die Ab-

haltung von Nachübungen —benent. in Verbindung mit einerSchiffer-Uebung (K. O. §.15A. 3) in Aussicht zu nehmen
sind, unterliegt ihrem Ermessen.

. Die General·Konimandos vesimmen, aus welchen Landwehr-Bataillons-Bezirken, in welchen Quoten, von welchen Jahr-
gängen und zu welchen Truppentheilen die übungspflichtigen
Ersat- Reservisten einzuberufen sind.

Die Auswahl der Mannschaften ist, sofern dieselbe nicht
schon durch die Ersatz-Behörden erfolgt ist, den Landwehr- Be-
zirks-Kommandos überlassen.

Zur Nachübung sind vornehmlich diejenigen Ersatz-Reservisten
heranzuziehen, welche dem Einberufungsbefehl ulcht pünktlich nach-
gekommen, welche der Vergünstigung der Auswahl des Truppen.theils verlustig gegangen sind (K. O. F. 15 A. 12) oder deren
Gestellungstag Aufschub erfahren hat.¾7 des Gestellungstages zur ersten Uebung kann in
besonderen Ausnahmefällen durch die Landwehr- Bezirks-Kom.
mandos gestattet werden, insoweit die militärischen Interessen
dem nicht entgegenstehen und die Heranziehung zu einer Nach-
übung innerhalb des Etatsjahres möglich ist.

Die zur ersten Uebung einberufenen Ersatz-Reservisten sind im
StabSquartier des Landwehr- Bataillons bezw. im Sammelorteärztlich zu untersuchen. Diese Untersuchung 1) moglichst durch
Militärärzte zu erfolgen.Es sind nur l#cht Mannschaften den Truppentheilen zuzu-
führen, welche felddienstfähig sind. Vorübergehende Krankheiten
sind einflußlos, wenn deren Heilung binnen kürzester Frist zu er-
warten ist.
Die zur ersten Uebung einberufenen Prozent: welche
überschüssig verbleiben, sowic alle dlejenigen Mannschaften, welche
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bei ihrer ersten Gestellung als nicht einstellungsfähig befunden
worden, sind aus der Kategorie der übungspflichtigen Ersaß- Re-
seroisten zu streichen.

Des Kleichen vie wee Ueberschusses überhaupt nicht Be-orderten. # . S. 1 6).
Die * in die Kategorie der nicht übungspflich-

tigen Ersatz-Reservisten erster Klasse ist in den Ersatz-Reserve.
Pässen zubescheivigen . 12), 5 und F. 13/1) und hat Löschunginden Kontrollisten 1. und Uebertragung in die Kontrollisten II.
zu erfolgen.

. Die Vereidigung übungspflichtiger Ersah. Reservisten findet nach
Vorlesung der Kriegs-Artikel beim Truppentheil statt

kmn Uebungzpflichtige Ersaß- Reservisten, welche während der Ab.
leistung ihrer Uebungspflicht dienstunbrauchbar werden) sind zu
entlassen.

Die Verfügung trifft der Kommandeur des Regiments oder
selbständigen Bataillons. Bei Rücksendung des Listenauszuges
ist das die Entlassung begründende ärztliche Gutachten dem Land-
wehr-Bezirks-Kommandeur zu übermitteln, welcher demnächst über
das weitere Dienstverhältniß des Entlassenen die Entscheidung des
Infanterie. Brigade-Kommandeurs erbittet.

.Fr gnge übungspflichtiger Ersatz-Reservisten wird Nachersatznicht gestellt
 Wenn übungspflichtige Ersatz= Reservisten., welchen die Berechtigung

zur Wahl eines Truppentheils für die erste Uebung ertheilt worden
ist, sich bei einem Truppentheil zu einer solchen melden, so sind

dieselben bei rechtzeitiger Meldung (E. O. Schema Za. Pass. 14)
für den Fall anzunehmen, daß bei dem betreffenden Truppentheil
im Laufe des Etatsjahres eine Uebung stattfindet und der Ge-
stellungstag für diese noch bevorsteht

Die Annahme ist auf dem Ersatz-Reserve-Schein zu ver-
merken, die durch das Landwehr-Bezirks-Kommando elwa schon
ausgehändigte Gestellungs-Ordre (E. O. §J. 72) 10) ist abzunehmen
und eine neue Gestellungs-Ordre ist sofort auszuhändigen.

Auch ist demjenigen Landwehr- Bezirks-Kommando, in dessen
Kontrole der angenommene Ersatz-Reservist steht, unter Ueber-
senduni be etwa abgenommenen Gestellungs-Ordre mit dem An-
trage Mittheilung zu machen, seiner Zeit die Ueberweisung ein-
treten zu lassen.

!Falls bei einzelnen Truppentheilen die Meldungen übungspflichtiger
Ersatz-Reservisten in zu großem Umfange stattfinden sollten, ist
durch die General-Kommandos der etwa erforderliche Ausgleich
mittelst anderweitiger Vertheilung der übrigen Uebungspflichtigen
zu veranlassen.
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Im §K.öe1nn12ist „Ersatz-Reservisten 1. Klasse 25 90= zu streichen und dafür

rübungspflichtigen Ersatz. Reservisten I. Klasse 15 rozentden Meigen Ersatz-Reservisten 1. Klasse ¾ .
in 8. 19, 14 Alinea 2 und 19, 1s Alineal ist hinter Fmnnnene

nalet einzuschalten:
ubeziehungsweise Eistenangzige der ühungebslichtigen oder Nationallisten dernicht übungspflichtigen (R.O.S. 11, 4) Ersatz-Reservisten I. Klasses.

Im 5. 19, 16 Alinea3 ist hinter voanbwarbr. Stummrolrn.= einzuschalten:
rund Kontrollistene.

Im 8. 19, 17 ist hinter = Beurlaubtenstandes einzuschalten:
»und derErsatz -Reserve J.«

Im §. 20, 4 Alinea 2 ist vor = November= zu setzen:
 April bezw.#

Im Schema4ist als Nr. 8 eine besondere Rubrik:
ellebungen und sonstige Einberufungen" einzufügen.

Rubrik Bemerkungen wird Nr. 9.

Im Schema 6 ist als weitere Anmerkung hinzuzufügen:
3. Die übungspflichtlgen Ersetz-Reseroisten erster Klasse (. O. &amp;. 38, J. K. O. K.15K1)

ken über * Jahen mit rolhen Zahlen derart angegeben, baß ie * den schwarzen mit
eln uJa #ungen- it undtder Summa wosseuweise geltennt onkuführen. wie

Felid , #t ErRerusst eine Uebung, wie viele zwell deel und vier Uebongen ab-
gele



Schema 18. g. 8.

(Nach Art der Ueberweisungs-Nationale in Buchform anzulegen, mit Deckel von
der Farbe derselben [Anmerkung zu §. 16 der Rekrutirungs-Ordnungl, jeboch mit

breitem schwarzen Rücken.)

Listen--Auszug
für

den übungspflichtigen Ersatz-Reservisten erster Klasse
(Namhen......
(Jahrgang

Nationale des Buch-Inhabers.
1. Vor- und Familien= Name:

bef. a

3.R·.........·....................................
4. Ob .......................................

5. Grund der 35 hur Ersatz-Reserve erster Klasse.
1 Von welcher Ober-Ersatz-Kommission überwiesen. Datum des Ers. Res. ScheinsI.
7. Strafen vor —7 zur Ersatz. ReserveI.
8. Bemerkungen.

Ausgefertigt (Ort, Datum).
Stempel.

Kommando-Behörde, welche Jusätze einträgt. Lushe zu den Personal- Notizen.
1 Datum.

(Strasen, Uebungen und Einberu-
fungen) Kontrol= Entziehung 2c.)
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1. 2. 3. -* 5. s. 7.
Welcher Kom-

WoherWohin Kontrol. Kompagnie“ pagnie--
liste des überwiesen Journal!] Datum Meldungen
Bezirks-

rsn t " go#man Datum der Kontrolliste der und
Abgangs- E 9 uneber. der Kom.Meldung. Bemerkungen.
Journal.Journal. dos. weisung.pagnie.

In der Anlage 2 ist im F. 3, 4 zu setzen:
vor 510. Junic 710. Dezember bezw.=

im §. 3/ 5 ist zu seen:
vor „ Herbste „Frühjahrs bezw.##

Verlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.



Beilage zu Nr. 19
des Armee-Verordnungs-Blattes

für 1880.

Ergänzungen und Aenderungen
der

Wehr-Ordnung vom 28. September 1875
auf Grund der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 31. August 1880.

Erster Theil.
Ersatz-Ordnung.

Unter Abkürzungen K am Schluß hinzuzufügen:
N. z. R. M. G..Gesetz, betreffend Ergänzungen und Aenderungen des

gMilitär-Gesetzesvom 2. Mai 1874 (vom 6. Mai

KP. 11, 5 ist zu streichen und dafür zu setzen:
Die Versetzung aus der Reservein die Landwehr erfolgt bei den nächsten

gu Erfüllung der (Dienstzet im stehenden Heere folgenden Frühjahrs-Kontrol-Versammlungen.
Nur diejenigen Mnfschaften, deren Dienstzeit im srgenden Heere

in der Periode vom 1. April bis zum 30. September ihr Ende erreicht,werden bei den Herbst. Kontrol-Versammlungen desberoeffenden.Irz

zur Landwebr erselteN. I. R. M. G. Art. I. 8.4.

5. 12), 4 ist zu streichen ran dafür zu seen:
Die Entlassung aus der Landwehr erfolgt bei den nächsten auf Er-

süllung der Dienstzeit folgenden Frühjahrs-Kontrol- Versammlungen.
Nur diejenigen Manuss, asten derenOiensteit in der Periode vom1. April bis zum 30. September ihr Ende erreicht, werden bei denL.wih is k 10. Stptemk des betresnenben Jahres aus der

Landwehr entlassen.
N. M. G. s. 62. N. z. R. M. G. Art. I. F. 4.

§. 13),4 ist zu streichen und dafür zu seen:
Die Dienstpflicht in der ersten Klasse dauert für diejenigen Ersatz-

Reservisten, welche zu Uebungen nicht herangezogen worden sind,
Ergänzungen r. det Wehr - Ordnuns.
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Jafre von dem 1. Oktober bes Jahres an rechnet in welchemv eberweisung zur Ersah-Reserve erfolgt i Ablauf derahre werden diese bereeen in die zweite der Ersatz-
3 eht.

E#n 6 Reservisten, welche geübt haben, verbleiben während der
Etfammtbauer ihrer Ersah-Reserve-Pflicht in der Ersatz-Reserveerster Klasse.
- WG.s.B.N.J. R. M. G. Art. I.J.3, 1.

6 Siehe jedoch Anmerkung zu §. 72, 7.

§. 13, 5 ist vom 2. Satz ab zu streichen und dafür zu setzen:

Verselben sind aliäheich.646 viele Mannschaften zudierweiisen baß
unter Anrechnung dee n Ersah · RW-„ welche in Erfüllungihrer längeren Estett eseGerfichl éC. 3, 4) älteren Hehrgärgen der

Ersah ·„Moseroe erster Kasse angehören, mit 5 Jahrgängen der Bedarf
für die Mobil 0 uun ng des Heeres gebect wird.

Dieser Bebarf ist unter Zuschlag von 25 Prozent in erster Reihe
durch die in den Ersatz- Becirken ½ 1, 1) als übungspflichtig auszu.wählenden Ersatz-Reservisten zu decken (K. 38,4). Der Rest wir
auf die Infanterie-Brigade und Aushebungs= Behirke nach demselben
Verhältniß und von denselben Behörden wie der Rekrutenbedarf ver-
theilt (6#. 52, 53 und 54).

K. 13) 8 ist im Alinea1statt = zum aktiven Dienst= zu sehen:
#. 7 bei Mobilmachungen oder zur Bildung von Ersatz-Truppentheilen“.

§. 29, 2 ist zu setzen hinter = Waffe beträgt -:
i’soweit die Aushebung (F. 42) und der freiwillige Eintritt in Betracht kommt.=

und hinter = Werft-Divisionen -:
5 und die Ersatz. Reserve 7.

§. 38, 4 ist zu streichen, dafür zu setzen:
4. Aus den wegen hoher Loosnummer oder wegen geringer kärperlicher Fehler

der Ersatz-Reserve erster Klasse zu überweisenden Mannschaften sind nach
Maßgabe des festgestellten BedaAs die Uebungspflichtigen aussöhlen.

unächst sind die Freigeloosten nach der Reihenfolge ihrer Loosnum-

mer heranzuziehen, sodannbiejentieen Manschastea welche wegen geringerkörperlicher Fehler an Klasse überwiesen werden,nach Maßgabe des Cebensalters und verbeseren Dienstbrauchbarkeit.
5. Mannschaften, welche auf Grund der Ordination oder der Priesterweihe

dem Heilllichen. Stande angehören, dürfen als übungspflichtig nichtaugewãhit werdenM.G. uDiese Hesiimenung -rieauch kre auf Volksschullehrer und
Kandidaten des Volkoschulamts, welche ihre stäbigung. für das Schul-amt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben.
Die Ueberweisung zur Er at Reserve erster Klasse arbedurchErtheilung

— eines Ersatz.RMeeete eins I. ober eines Ersatz-Reserve= Passes.
*#
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K+. 49, 2 ist unter = Vorstellungsliste B7 zu streichen:
Pc) wegen Mindermaß (unter 1 m 57 em) C. 29,2)4;

ze sii D. hinter rc wegen geringer körperlicher Fehler-zu setzen:
 (auch Mindermaß bei sonstiger Tauglichkeit) c.

 . 49,3Alinea 2 ist vor = F. 4. einzuschalten:
2 D. a undb«.

5 49 ist statt zum Eintritt= zu setzen:
 zur Aushebung e.

g. 50 ist hinzuzufügen:
6. Die Jahl der als Uebungsmannschaften anszuwählenben. Ersatz-Reser.

visten Fen Klasse wird i'ie festgesetzt.N. M. G. AmitkelI.5.2,1.e
g. 52 ist M##

5. Die Kriegs-Ministerien vertheilen den aufzubringenden Bedarf an
übungopssichtigen. Ersatz= Reserwisten erster Klasse auaunedieErsah-Bezirke
und zwar nach Waffengattungen getrennt unter Zugrundelegung desMohilmachungkbedürsirih es.

§. 53 ist hinzuzufügen:
5. Die G*Kommandos')(im Großherzogthum Hessen die Großherzog-

lich Hessische 125.] Divisson) Wertheilen mit einem nach der Erfahrungzu (HeIl¼he . Juschlagd ihrem Bezirk aufzubringenden übungs-
pflichtigen Ersatz.saeihen W die einzelnen Infanterie-Brigabe=

es nacho e bed Mobilwach ugöbedürfaissses.Die ind Ersah.Reserve Klasse bereitsvorhandenen Uebungs.pflichtigen, welche ie erste Uebung noch nicht abgeleistet haben, sind,
soweit dieselben sich in regelmähiger Kmol befinden, bei der Ver-theilung in Anrechnung zu bringen (§.72Weitere Anordnungen behufs WGheriger Feststellung dieser vor-

handenen ti bleiben den General-Kommandos für940 Bereich überlass
) Für Sachsen und — bergl. die Anmerkung zu §. 53, 1.

§. 54 ist hinzuzufügen:

5. Dle Infanterie= Beigade Kommanbre entwerfen als Grundlage fürdie Auswahl Brigade= Bezirk noch aufzubringenden übungs.pflichtigen allene i -ervisten eine vorläufigeVercheilung nach Maßgabe
eer im laufenden Jahre in jedem Aushebungsbezirke in den Vor-

stellungslisten IX. 2 enthaltenen Militärpflichtigen
Der Bedarf muß — wenn erforderlich unter Heranziehung einzelner

Aushebungsbezirke #ur Deckung des Ausfallsin anderen — im Brigade-Bezirk gedeckt werden
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62,s ist »der jngsten Altersklasse und zum Diensteintritt melden=zu

streichen und für letztere Worte zu setzen:
 zur Aushebung melden, ohne daß ihm hieraus ein besonderesNecht aaf die Auswahl der Waffengattung oder des Truppentheils erwächste.

-

E— 63)2 ist im 2. Sat hinter = Waffengattungen= einzuschalten:
1 und zur Auswahl als übungspflichtige Ersatz-Reserwisten .

KS. 67, 4 Alinea 2 ist vor dem letzten Wort einzuschalten:
"beziehungsweise Ersatz- Reserve. Pässe «.

68, 4 ist hinter = Rekruten-Einstellung= einzuschalten:

* und dem Beginn berjenigen Uebungen, für welche Ersatz= Reservisten 1. Klasseauszuwählensibs.
 70, 2 Alinea 1 ist fortzusetzen:

* sowie über die Auswahl und Vertheilung der übungspflichtigen Ersatz-
Reservistene.

. 72, 4 ist zu streichen und dafür zu setzen:

Die aschiesunge k Ausmusterungs- und ürsag.„Resewe-ScheineI.und II. werden, soweit sie vorbereitetsind, die Ersatz-Reserwe-Pässe
jedenfalls im Aushebungstermin von den ständigen Mitgliedern der

brerag Kommission unterzeichnet.Aushänbigung der Ersatz- Reserve-Pässe erfolgt im Aus-

l

—.

tl

zebunshternin
Die Ersatz-Reserve. bee für die Leherhliger sind nach Anord-=nung der Ober - Ersatz- mission so zeitig zur Vollziehung vorzu-

hatn baß sie den Betssenden bei iter sroei zur Ersatz-
Reserve I 1•— ausgehändigt werden könnAufdenErsatz-Reserve=Scheinen I. end den Ersatz. Reserve-
Pässen ist ##r Tag der Aushändigung zu vermerken.

72) 7 ist in Alinca 2 das Wort jspätestens= zu streichen und hinter »ber·
geführt= einzuschalten:

* Sie sind bei vorhandener Tauglichkeit zum Dienst mit der Waffe,
amd wenn erforderlich, unter Vertheilung auf eine andere Waffengattung,lämmüch als Uebungsmannschaften auszuwählen (F. 53, 5).«

—

rxl72 ist hinzuzufügen:
10. Den als übungspflichtig ausgewählten Ersah-Reservisten ist bei ihrer

Ueberweisung zur Ersatz„Mee *#% Gestellungstag für die erste* beionntx*'mVo —s K. 6. . 15. A. 4.).*sz vo. unmittelbare sns von Gestellungs-Ordres
an dieseiten zu veranlassen oder wenn dies nicht geschehen kann, ihnen
mitzutheilen, daß sie Näheres über Ort und Sang= der Gestellung durch
das sie kontrolirende Landwehr,- Bezirks-Kommando erfahren werden.
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g. 82,aist zu streichen und dafr zu setzen:
4. Wenn in einzelnen Fällen besondere nicht ausdrücklich vorgesehene

Diligeite ründe vorliegen, so kann bie vorzeitige Entlassung burch
bas gußten ige Kriegs- Ministerium in Gemeinschaft mit der oberstenCivil- Verwaltungsbehörde des Heimathsbezirks des Reklamirten ge-

nehmigi werden.dt.J.R. M. G. Art. II. 8. 53.

6. 83/1 ist zu streichen = vor Beginn des militärpflichtigen Alters 2

K. 33,4 ist zu streichen, dafür ist zu setzen:
4. Wer bis zum 31. März keinen Meldeschein nachgesucht oder erhalten,

bezw. innerhalb derGültigeeitsdauer eines solchen keinen gueronch vondemselben gemacht hat, muß —sofern er schon militärpflibis zur Beendigung des Aushebungsgeschäfts, und sofern er 176 zählig
bleibt, bis zum I. Februar n. 7 zur Dieposition der ber- Cusatg
Kommission verbleiben; es sei denn, daß diese selbst auf Antrag eines
Truppen= oder Marinetheils bie denehmgung zur Ertheilung des
Melde hain giebt.R. M. G. Urt. II. §. 10.

g. 86, 2 ist im use 1 hinter erreicht= einzuschalten:
!das zwanzigste Lebensjahr aber noch nicht vollendet c.

g. 94) 3 ist zuzusetzen:
Die Truppen der Feld-Artillerie und des Trains sind in Orten,

wo außerdem Truppen zu Fuß garnisoniren, zur Annahme EinjährigFrei-
williger nur insoweit verpflichtet, als die Jahl von vier EinjährigFrei-
willigen bei jeder Batterie und Kompagnie nicht überschritten wird.

N. zu R. M.G.Art.II.J. 14.

Schema3 ist das zweite und dritte Alinea zu streichen und dafür zu setzen:

1. Inbaber tritt mit der Aushändigung dieses Scheines in die Kontrole
endwaehr= Kompagnie des Landwehr=Bezirks-Kommandos...... Er ist verpflichtet, sich innerhalb 8 Tagen nach erfolgter

Aushändigung dieses Sheines bei dem Landwehr. hiutg-Feldwebel in
anzum

2. dJede Wohmungs. Veränderung innerhalb des Landwehr-Kompagnie e.
rks hat er dem Bezirks-Feldwebel innerhalb 14 Tagen anzuzeigen.
Bei Verlegung des Aufenthalts in einen andern Landwehr- Kompagnie-
Bezirk muß er sich vor dem Verziehen beim Beczirks- geldwebel des
Hieherigen Aufenthalts-Ortes ab. und spätestens nach 14 Tagen beimBezirks-Feldwebel des neuen Aufenthalts-Ortes anmelden.

ach Eintritt einer Mobilmachung sind Veränderungen des Auf-
enthalts Ortes oder der Wohnung innerhalb 48 Stunden zu melden.
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. Wer ins Ausland verzieht, bleibt in der Kontrole derjenigen Landwehr·
Kompagnie, welche bei der Ueberweisung zur Ersatz- Reserve die Kon-
trole zu übernehmen hatte.

. Jede Meldung kann mündlich oder schriftlich geschehen; in beiden Fällen
ist dieser Schein dem Bezirks-Feldwebel vorzulegen. Wer sich schriftlich
meldet, hat auf die Adresse .Militaria= zu. schreiben und den Brief
offen oder unter dem Siegel der Orts= Polizei. Behörde einzusenden.
Nur solche Briefe sind innerhalb des Deutschen Reiches portofrei. Die
portofreie Benutzung der Stadtpost ist ausgeschlossen.

.Die Meldung wird auf diesem Schein vermerkt. Ist derselbe zufällig
nicht vorhanden, so hat die Meldung dennoch zu geschehen und wird
daun eine besondere Bescheinigung hierüber ertheilt. Nur wenn die
Meldung auf diesem Schein notirt oder eine besondere Bescheinigung
über dieselbe vorhanden ist, gilt sie als erfolgt.

.Inhaber kann ungehindert verreisen, hat jedoch geeignete Vorkehrung
zu treffen, daß ihm eine ekwaige Gestellungs-Ordre jeder Zeit zugehen kann.

. Vor Antritt einer Wanderschaft ist dem Bezirks-Feldwebel Meldung
zu erstatten. Während der Wanderschaft finden weitere Meldungen
nicht statt. Tritt der Ersatz= Reservist jedoch in feste Arbeit an einem
Ort, so hat er sich beim Landwehr. Bezirks-Feldwebel dieses Orts, und
wenn der Ort außerhalb Deutschlands liegt, bei demjenigen Landwehr-
Bezirks-Feldwebel zu melden, in dessen Kontrole er bei seiner Ueber-
weisung zur Ersatz-Reserve trat.

km Wer sich der Kontrole entzieht, wird mit Geldstrafe bis zu Fechalig Markoder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. Außerdem kann derselbe
unter Verlängerung seiner Dienstpflicht in der Ersatz-Reserve erster
Klasse in den nächst jüngeren Jahrgang versetzt werden. Dauert die
Kontrol- Entziehung zwei Jahre und darüber, so wird er entsprechend
weiter zurückversetzt, jedoch niemals über das vollendete 3186Lebensjahr
hinaus.
 Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben sich die im Auslande

befindlichen Ersatz-Reservisten erster Klasse unverzüglich in das Inland
zurückzubegeben, sofern sie nicht von dieser Verpflichtung ausdrücklich be-
freit worden sind. Die erfolgte Rückkehr ist dem Bezirks- Feldwebel so-
fort zu melden.

AmBei Mobilmachungen und bei beginnender Bildung von Ersatz--Truppen-
theilen müssen die Ersatz= Reservisten erster Klasse der Einberufung so-
fort Folge leisten. Für den Fall der Zuwiderhandlung werden sie
nach dem Militär-Strafgeseh bestraft.
 Gesuche um Zurückstellung von der Einberufung für das laufende Jahr

sind vor Beginn des Ersatz-Geschäfts bei dem Vorstande des Ortes oder
der Gemeinde anzubringen.

Jy friedlichen Zeiten bedürfen die Ersah-Reservisten erster Klasse keiner
militärischen Erlaubniß zur Auswanderung. Sie sind jedoch verpflichtet,
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von ihrer bevorstehenden Auswanderung dem Bezirks-Feldwebel Anzeige
zu machen. Wer dieser Verpflichtung uicht hachkommt, wird mit Geld-strafe bis zu 150 Mark oder mit Haftb

4 Inhaber tritt, wenn er sich nicht der Konkutte entzieht, am lien Ok.

tober 18. zur Ersatz= Reserve zweiter Klasse über und hat sich im
Laufe des genannten Monats bei dem Bezirks-Feldwebel zu melden,
um auf diesem Schein die Uebersührung zur Ersah·Reserve zweiter
Klasse bescheinigen zu lassen. So lange diese Bescheinigung fehlt, gehört
Inhaber zur Ersatz Reserve erster Klasse.
 Die Ersatz-Reservisten zweiter Klasse unterliegen in Friedenszeiten keiner

militärischen Kontrole. Bei ausbrechendem Kriege können sie im Falle
außerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres verwandt werden..Die EW erfolgt !*½— nach Altersklassen. Die Mannschaften
der zur Einziehung gelangenden Altersklassen unterliegen den für Mili-
tärpflichtige geltenden Vorschristen. Nach Auflösung der Ersatz.Trup-
pentheile hört die Pflicht zum Diensteintritt für alle Ersatz. Reservisten
zweiter Klasse, welche nicht zum aktiven Dienst einberufen, auf.
 Ersatz-Reservisten, welche durch Konsulatsatteste nachweisen, daß sie in

einem auhereuropäischen Lande, jedoch mit Ausschluß der Küstenländer
des Mittelländischen und Schwarzen Meeres, eine feste Stellung als
Kaufleute, Gewerbetreibende u. s. w. erworben haben, können für die
Dauer ihres Aufenthalts außerhalb Europas von der Gestellung bei
ausbrechendem Kriege befreit werden. Bezügliche Gesuche sind von den
Ersatz-Reservisten erster Klasse durch den Bezirks-Feldwebel an das
Landwehr= Bezirks-Kommando, von den Ersatz= Reservisten zweiter Klasse
an den Eivil-Vorsitzenden derjenigen Ersatz-Kommission zu richten, in
deren Bezirk die Gesuchsteller sich beim Eintritt in das militärpflichtige
Alter zur Stammrolle angemeldet haben.

.Mit dem vollendeten 3 ste Lebensjahr erfolgt der Uebertritt zum Land-
sturm,ohne daß es einer besonderen Verfügung bedarf.

 Dieser Schein dient Inhaber allen Militär- und Civil-Behörden gegen-
über als Ausweis. Wer denselben verliert, hat sogleich bei dem Bezirks.
Peldwebel mündlich oder schriftlich die Ausstellung eines Duplikats zueantragen und dafür 50 Pf. zu vergüten.



Schema 3a#zu &amp;. 38.

(Nach Art der Militär-Pässe in Bachferm, vangulegen 1 mit Deckel von der Farbeder Militär-Pässe l Anmerkung zu §. 16der Rekrutirungs-OrdnungJ,jedoch mitbreitem sorner. Räücken.)

(Aufschrift.)

Ersatz-NReserve- Paß
bes

übungspflichtigen Ersatz-Reservisten (Waffengattung)
Namemmmmm

Jahrgng...........
(Inhalt.)

De##. .. (Stand und * (Vor. und Zuname ..
geboren am. .. zu .. (Ort, Kreis, Regierungsbezirk,
Bundesstaat) wird hiermit wegen (hoher Loosnummer, geringer körperlicher
Rhley) der Ersatz-Reserve erster Klasse als (Waffengattung) überwiesen undder Einberufung zu Friedensübungen unterworfen. Er hat die Heran-nehung zur ersten Uebung zum .ten.....zugewärtigen,steht
bis zum vollendeten 3 1sten Lebensjahre unter der Kontrole der Landwehr-
Behörden und tritt sodann zum Landsturm über, ohne daß es einer besonderen

darfägung bedarf.. Inhaber tritt mit der Aushändigung bieses Passes in die Kontrole der
. .LLoondwehr. Kompagnie des Landwehr-Bezirks-Kommandos

Er ist verpslichtet, sich innerhalb 8 Tagen nach Aushän!
digung dieses Passes bei dem Landwehr,Bezirks-Feldwebel ino
....... anzumelden.

Jede Wohnungsveränderung innerhalb des Landwehr-Kompagnie-Bezirks
hat er dem Bezirks= Feldwebel innerhalb 14 Tagen anzuzeigen. Bei
eaepen des Aufenthalts in einen anderen Landwehr-Kompagnie-Bezirk muß er sich vor dem Verziehen beim Bezirls- Feldwebel des bis-

heühgen Aufenthaltsortes ab- und spätestens nach 14 Tagen beim Be-
zirks= Feldwebel des neuen Aufenthaltsortes anmelden.

Nach Eintritt einer Wabilmachg sind Veränderungen des Aufent-haltsortes oder der Wohnung innerhalb 48 Stunden zu melden.
4. Wer in's Ausland verzieht, bleibt in der Kontrole derjenigen Landwehr-

Kompagnie, welche bei der Ueberweisung zur Ersatz-Reserve die Kon-
trole zu übernehmen hatte.

. Jede Meldung kann mündlich oder schriftlich geschehen, in beiden Fällen
ist dieser Paß dem Bezirks-Feldwebel vorzulegen. Wer sich schriftlich
meldet, hat auf die Adresse -Militarin- zu schreiben und den Brief

2

Q-
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offen oder unter dem Siegel der Orts- Polizei. Behörde einzusenden.
Nur solche Briefe sind innerhalb des Deutschen Reiches portofrei. Die
portofreie Benutzung der Stadtpost ist ausgeschlossen.

4R. Die Meldung wird auf diesem Paß vermerkt. Ist derselbe zufällig
nicht vorhanden, so hat die Meldung dennoch zu geschehen und wird
dann eine besondere Bescheinigung hierüber ertheilt. Nur wenn die
Meldung auf diesem Paßnotirt oder eine besondere Bescheinigung über
dieselbe vorhanden ist, gilt sie als erfolgt.
Inhaber kann ungehindert verreisen, hat jedoch geeignete Vorkehrung
zu tresfen, daß ihm eine etwaige Gestellungs-Ordre jeder Zeit zu-gehen kann

. Vor Antritt einer Wanderschaft ist dem Bezirks-Feldwebel Meldung zu
erstatten. Während der Wanderschaft finden weitere Meldungen nicht
statt. Tritt der Ersatz-Reservist jedoch in feste Arbeit an einem Ort,
so hat er sich beim Landwehr- Bezirks-Feldwebel dieses Orts, und wenn
der Ort außerhalb Deutschlands liegt, bei demjenigen Landwehr, Bezirks-
Feldwebel zu melden, in dessen Kontrole er bei seiner Ueberweisung zurErsatz-Reserve tr. Wer sich der AtnNl= entzieht, wird mit Geldstrafe bis zu 60 Mark
oder mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft.

Jeder Einberufung muß sofort Folge geleistet werden ) widrigen-falls Bestrafung nach dem Militär- Straf. Gesetz erfolg
. Der Ersatz·Reserve-Paßund die Gestellungs-Ordre bei jeder Ein-

berufung mit zur Stelle zu bringen.
. Mannschaften, welche in einem Beamten·Verhältnißstehen, haben von

dem Empfange eines Einberufungs- Befehls ihrer vorgesehten Behörde
Meldung zu machen.

. Inhaber ist im Frieden zur Theilnahme an 4 Uebungen verpflichtet,
n ofern er nicht ausdrücklich hiervon entbunden worden ist. Ist ihmTage nach dem voreingetragenen Gestellungstage zur ersten Uebung
wn Einberusunge= Befehl noch nicht zugegangen, so hat er dies seinem
Landwehr-Bezirks-Feldwebel anzuzeigen.

Am Uebungspflichtigen Ersatz-Reservisten stcht, sofern sie im Besitze des
Berechtigungsscheins zum einjährig freiwilligen Dienst sind, oder die
entsprechende wissenschaftliche Befähigung durch Schulzeugnisse nachzu-
weisen vermögen und, wenn sie sich während ihrer Dienstzeit selbst ver-
pflegen, bekleiden und ausrüsten, für die erste Uebung unter denjenigen
Truppentheilen die Wahl frei, welchen für das betreffende Jahr die
Ausbildung von Ersatz= Reserven übertragen worden ist. Macht In.haber auf diese Vergünstigung Anspruch) so hat derselbe stälesteng
innerhalb 14 Tagen nach seiner Ueberweisung zur Ersatz= Reserve

a) seinen Ersatz Reserve.Paß,
b) ein polizeilich beglaubigtes Attest über seine eigene bezw. die Be-

reitwilligkeit und Fähigkeit seines Vaters oder Vormundes zur Tra-
gung der Kosten für die Bekleidung, Ausrüstung und Verpflegung
während der ersten Uebung,
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c) ein durch die Polizei-Obrigkeit ausgestelltes Unbescholtenheits-
eugniß,

4) den Berechtigungsschein zum einjährig freiwilligen Dienst bezw.
das den Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung für den ein.
jährig freiwilligen Dienst führende Schulzeugni

dem Landwehr= Bezirks -= Kommando seines Aufenthalts-Ortes einzu-
reichen.
 Die ertheilte Vergünstigung der Wahl des Truppentheils hat nur für
das Kalenderjahr, in welchem die Ueberweisung zur Ersatz-Reserve er-
folgt ist, Gültigkeit.
Die Meldung beim Truppeutheil hat innerhalb 8 Tagen nach Wieder-
aushändigung des Ersatz-Reserve. Passes mündlich oder schriftlich statt-
zufinden und gilt als Gestellungstag nunmehr der Tag, zu welchem sei-
tens des Truppentheils die Annahme erfolgt ist.

Verspätcte Anträge, sowohl um die Ertheilung der Berechtigung
zur freien Wahl des Truppentheils als auch um Annahme bei einem
solchen, werden grundsählich abgewiesen.

5. Zurückstellungen von der ersten Uebung sind grundsätzlich unzulässig.
Wer auf Grund häuslicher, amtlicher oder gewerblicher Verhältnisse den
Aufschub des Gestellungstages zur ersten Uebung, oder wer in gleicher
Veranlassung die Zurückstellung von einer weiteren Uebung auf das
folgende Jahr wünscht, hat unter Vorlage einer obrigkeitlichen Beschei.
nigung sein Gesuch dem Bezirks- Feldwebel vorzutragen.

Erhält er vor Anfang der Uebung keinen Bescheid, so muß er sich
dennoch stellen.

4.esuche um Jurückstellung von der Einberufung im Mobilmachungkfalle
und bei der Bildung von Ersatz-Truppentheilen für das laufende Jahr,
sind vor Beginn des Ersatz-Geschäfts bei dem Vorsteher des Orts oder
der Gemeinde anzubringen.

Uebungspflichtige Ersatz-Reservisten" welche nach außerenropeischen Län-
dern, jedoch mit Ausschluß der Küstenländer des Mittelländischen und
Schwarzen Meeres, gehen wollen, können im Frieden, sofern dieselben
ihre erste Uebung schon abgeleistet haben, von der Theilnahme an fer.
neren Uebungen auf zwei Jahre entbunden werden. Weisen dieselben
demnächst durch Konsulats- Atteste nach, daß sie sich in einem der er-
wähnten Länder eine feste Stellung als Kaufmann, Gewerbetreibender 2c.
erworben haben, so kann die Dispensation von den Uebungen unter

leichzeitiger Entbindung von der Rückkehr im Falle einer Mobilmachungza zur Entlassung aus der Ersatz-Reserve verlängert werden.
Bezügliche Gesuche sind durch Vermittelung der Landwehr-Bezirks-

Beldwebel an das kontrolirende Landwehr- Bezirks= Kommando zurichten.
 Bei eintretender allgemeiner Mobilmachung haben sich die im Auslande

befindlichen Ersatz- Reservisten unverzüglich in das Inland zurück zu be-
geben, sofern sie nicht von dieser Verpflichtung ausdrücklich befreit
worden sind. Die erfolgte Rückkehr ist bei dem Bezirks= Feldwebel, in
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dessen Kontrole sie stehen, oder bei demjenigen der nächsten Landwehr-
Kompagnie sofort zu melden.

19. Dieser Paß dient Inhaber allen Militär- und Civilbehörden gegenüber
als Ausweis. Wer denselben verliert, hat sogleich bei dem Bezirks-
Feldwebel mündlich oder schriftlich die Ausstellung eines Duplikats zu
beantragen und dafür 50 Pfennige zu vergüten.

. . . GOrt) . den HHHn ... 18

Ober-Ersatz-Kommission im Bezirk der
.. ten Infanterie·Brigade.

Der Militär-Vorsibzende. Der Civil-Vorsitzende.

(L. S.)

Kommando-Behörde, welche Zusätze einträgt. Zusätze zu den Personal-Notigen.

Datum.
Z

(Strafen, Uebungen und Einberu-
sungen, Führung 2c.)

Meldungen 2c.

Schema 7. Anmerkung 2 ist hinter = Waffengattung= zu setzen:
! und Uebungspflichtigkeit 4.

Schema 18. Die Anmerkung erhält folgenden Zusatz:
· DiealsübangspflichtigbezeichnetenErfah-RefekvistenLKlassesind

mit rothen Jahlen über den schwarzen Lahlen in der Rubrik 13 derart zu
verzeichnen, daß sie in letzteren mit enthalten sind.



Zweiter Theil.
Kontrol-Ordnung.

Im §K.. 5)7 ist einzuschalten vor C:
e) die 14.Tben Friedensübungen einberufenen ErsatzReservisten 1. Klasse

7zu welchem sie einberufen sind, bis zum Ablauf des- ürer ntlassung aus dem aktiven Dienst.

Vor dem lehzten Alinea ist zuzuseten:
N. z. R. M. G. Art. I. 8. 3, 8.

Im #- 5 Alinea 2 ist rerfolgtem Umzuge zu streichen und dafür zuehen:

7 erfolgter Abmeldung u

Im #d. 11,4 ist im 1. Alinea zu streichen in der Regel-, desgleichen das
. Alinea zu streichen und dafür zu setzen:

9 ersteren werden die Mannschaften der Landwehr herangezogen.Landwehr-Mannschaften) welche im Herbst zum Landsturm über-
geführt werden (E. O. §&amp;. 12, 4), sind behufs Beorderung zu den
Herbst-Kontrol..„Versammkungen von den Frühjahrs-Kontrol- Versamm-
lungen d betusenden Jahres entbunden.k S.#2.N. 1. R. M. G. urt. I. F.4.

S. 12, 1 ist hinzijushen,
Reservisten, welche bei den Frühjahrs= Kontrol-Versammlungen

zur Landwehr versetzt werden, sind nach den Herbst-Kontrol-Versamm-
lungen des vorangegangenen Jahres zu Uebungen in der Reserve nicht
mehr heranzuziehen.

§S. 12, ist ginnsetenendwehr-Mannschaften, welche bei den Frühjahrs-Kontrol.nernne.gen zum Landsturm übergeführt werden, sind nach
der Herbst- ontrol."Versammlung des vorangehenden Jahres zu
Uebungen nicht mehr heranzuziehen.

§. 13, 7 als Alinea 4 und 5 einzuschalten:

Obige Vergünstigungen lommen nachaus esprochener rwui 4
auch denjenigen in ihren Eipisstellungen abkömmlichen ReiStaatsbeamten zu gute, welche sich freiwillig in das Heer rehche lassen.

Die näheren Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundesregie.
rungen überlassen.

N. M. G. S.60. N. k. R. M. G. Urt. II. I. 60.
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5. 15)1 Alinea 3 ist hinter -Reichs. Militär-Gesetzes= zu setzen:
k! und im Art. I. §. 3, 8 des Leseers brtreffend Ergänzungen und Aende-rungen zu demselben, vom 6. Mai

Im (. 15, 3 ist Alinea 1 zu streichen, dafür zu setzen:

MitAushändig bes Ersatzseeserpe Scheing oder d Cesah-Reserve.Passestreten dieGecker Reservisten erster Klasse in die Kontrole der-
jenigen Landwehr-Kompagnie, in deren — ihr Aufenthaltsort zr

Zeit eUkbereisun zur Ersa-Reserve liegt. Sie habensichinnerhalb
nach erfolgter Aushändigung bei dem Landwe *P7 irls-Felbahe dieser Kompagnie unter Vorlegung ihres Ersatz Gdre.

Scheins oder Ersatz-Reserve-Passes mündlich oder schriftlich zuAespe

Hinter dem §. 15 ist als S. 15 A. ein besonderer Paragraph einzuschalten:

. 15. A8 .

Uebungen derErsatz= Reservisten erster Klasse und be-

W

2

#

sondere Dienstverhältnisse dieser Uebungspflichtigen.
1. Jeder übungspflichtige Ersatz. Reservist erster Klasse (E. O. g. 38,4)

ist zur Theilnahme an 4 Uebungen verpflichtet, von we chen die
erste eine Dauer von 10, die zweite eine Dauer von 4 und die
beiden letzten eine Dauer von je 2 Wochen nicht überschreiten
sollen.

.Jede Einberufung zum Dienst im Heere (E. O. §. 13, 1 und 8)
zählt für eine Uebung, und zwar als diejenige, deren Dauer der
im aktiven Heerc abgeleisteten Dienstzeit am Nächsten kommt.
 Die Jahreszeit, in welcher die Uebungen stattfinden sollen, wird

zwischen Militär·und Civil-Behörden unter Berücksichtigung der
bürgerlichen Interessen vereinbart.Schiffahrt treibende Mannschaften sollen zu Uebungen im

Sommernichtgeingezogerwerden.5 .. 3, unz.. Der Gestigia wird durch die MtlttatsBehorde festgescht.
Soweit die erste Uebung der Ersatz. Reservisten in Betracht

kommt, muß die Festsezung des Gestellungstages und die Mit-
theilung desselben an die Ober-Ersah-Kommissionen so zeitig
erfolgt sein, daß derselbe schon den wegen hoher Loosnummer
als übungepflichtig der besag. Reserwe 1. Klasse überwiesenen

Mannschaften hleeiig (E. O. §. 72, 4 und 10) bekannt ge.eben werden kan
rfolgt die eEinberufung zur ersten Uebung zu einem späteren

als dem den Ersatz-Reservisten bei ihrer Ueberweisung zur Ersatz-
Reserve bekannt gegebenen Termin, so kommt die Iwischenzeit
auf die Dauer der Uebung in Anrechnung.

Letztere Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die
spätere Einberufung auf Ansuchen der Uebungspflichtigen, oder
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wenn mit dem Einvernehmen der Civil Verwaltung im Interesse
der 1hungeftichtigen. eine Verschiebung des Termins der Ein-berufung erfolgt.

. Die Uebungspflicht erlischt, wenn die ausgewählten Mannschaften
innerhalb vierwöchentlicher Frist, nach dem ihnen bekannt ge-
gebenen Gestellungstage zur ersten Uebung nicht einberufen sind.

Il der Gestellungstag auf Ansuchen des Uebungspflichtigen
oder mit dem Einvernehmen der Civilverwaltung im Interesse
des Uebungspflichtigen verschoben worden, so ist für dies Er-
löschen der Uebungspflicht Gat des vorbezeichneten Gestellungstages der erschabeneSee ungetag as.Urt. 8 u 4*i Spinung tannt ault. seotern durch Verziehen
Uebungspflichtiger in andere Kontrol- Bezirke oder die Wahl des
Truppentheils Seitens des Uebungspflichtigen (F. 15 A. 10)
die Aenderung des Gestellungstages bedingtist.
Zurückstellungen von der ersten Uebung auf das folgende Etats-

jahr #ie lh unzulässig.Lurückstei lungen von wiederholten Uebungen auf Grundhäuslicher, gewerblicher oder amtlicher Verhältnisse, oder wenn
übungspflichtige Ersatz- Reservisten nach außereuropäischen Län-
dern, jedoch mit Ausschluß der Küstenländer des Mittelländischen
und Schwarzen Meeres gehen wollen, können durch die Land-
wehr.Bezirks-Kommandos ertheilt werden.

Im Mebrigen petgl. &amp; 8
Reserve sind Ersatz-Reservisten zu Uebungen nicht Fusnepeehen

 Ersatz-Reservisten erster Klasse, welche auf Grund der Ordination
oder der Priesterweihe in den geistlichen Stand eintreten, sind
aus der Kategorie der Uebungspflichtigen zu streichen.

Das gleiche Verfahren tritt ein, sobald Ersat= Reservisten
als Volksschullehrer angestellt werden, oder als Kandidaten des
Volksschulamts ihre Befähigung für das Schulamt in vorschrifts-
mäßiger Prüfung nachgewiesen haben.

4.Jungen Leuten von Bildung, welche sich während ihrer Dienst-
zeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen, und welche die
gewonnenen Kenntnisse in dem vorschriftsmäßigen Umfange dar.
gelegt haben, steht für die erste Aebung unter denjenigen Truppen-
theilen die Wahl frei, welchen für das betreffende (Kalender.)
Jahr dieeAlusbildung Con. grnn. eserven übertragen worden ist.. Art.. 53. Die berniichen ceuch sind unter Uetiügung folgender Yapiere:
a) des Ersatz-Reserve-Passes,b) eines polizeilichbeglaubigten Attestes über die Bereitwillig.

keit und Fähigkeit des Ersaz= Reservisten bezw. seines Vaters
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oder Vormundes zur Tragung der Kosten für die Bekleidung,
Auesrüstung und Verpflegung während der ersten Uebung,

IP) eines durch die Polizei. Obrigkeit ausgestellten Unbescho ten-
heits= Zeugnisses,

spätestens 14 Tage nach der Ueberweisung zur Ersatz-Reserve
dem handwetr-Bezirks-Kommando einzusenden.Auch ist die wissenschaftliche Befähigung entweder durch
Vorlage eines Berechtigungsscheins zum einjährig freiwilligen
Dienst nachzuweisen, oder durch Vorlage eines den Nachweis der
wissenschaftlichen Befähigung zum einjährig freiwilligen Dienst
führenden Schulzeugnisses.12. Die Prüfung de- borgeltgten Papiere erfolgt durch den Land-
wehr--Bezirks-Kommandeur nach Maßgabe der im F. 90 der
E. O. niedergelegten Grundsätze, und ertheilt derselbe, sofern er
kein Bedenken hat, unter Eintragung auf den Ersatz= Reserve-
Schein die nur für das Kalenderjahr der Ueberweisung zulässige
Berechtigung. Auf Beschwerden gegen den ablehnenden Bescheid
des Landwehr-Bezirks-Kommandeurs entscheidet die Ober-Ersat
Kommission (C. O. §. 2, 4). Der Tag der WiederaushändigungesErsatz-Reserve -Passes ist auf demselben zu vermerken.

. Uebungspfltchttge Ersatz. Reservisten unterstehen in Bezug auf
Auswanderungs- Erlaubniß, Entlassung aus der Staatzange-
hörigkeit, Befolgung des Einberufungsbefehls sowie als Ange.hörige des aktiven Heeres während einer Uebung den für Reser-

visten unddBehrlegte8geltendenVenschristen . 7, 11 und 14).. .,.

— O

Die eischan3 für rontwrst. Uebung ist mit #iushändigung
des Ersatz. Reserve= Passes als erfolgt anzusehen, in anderen Fällen
gilt dieselbe als erfolgt, nachdem die Gestellungs-Ordre ausgehändigt,oder eine öffentliche Aufforderung zur Gestellung ergangen i

§. 23, 3 und 4 ist zu streichen und dafür zu setzen:
3. Die Jurückstellung des zum Waffendienst nicht heranzuziehenden Eisen-

bahn= Personals ist im Oktoberj. J. unter Uebersendung einer Namen,
Militär-Charge,Wesfengattung, Jahresklasse und Aufenthaltsorte au-gebenden Gesammt-Liste und einer Bescheinigung über bie Anstellung

. im Eisenbahn-Dienst für jeden einzelnen nach Schema C, durch die
Behnverwaltungen bei den Landwehr-Bezirks-Kommandos zu bean-tra

4. Die verfügte Harücksellung wird auf dieser eicheitgun vermerkt undhat bis zum I. Dezember des nächsten Jahres GülDie Bescheinigung ght demnächst an die Sheigeienn zurück.

——

Verlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Armee-Verordnungs-Platt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Herlin, den 22. Gktober 1880. Nr. 20.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 K. 50 J. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
4% ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20=berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung sfestgesetzt ist.

Nr. 209.
Abänderungen bezw. Ergänzungen des Reglements über Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden,

und zwar der §§. 70, 71 und 78 sowie der Beilage 2.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich nachstehende Abändecungen, bezw. Ergänzungen des
Reglements über Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden, und zwar:

1) Die Abänderung der Beilage 2 — Nalions-Tarif — dahin, daß zu empfangen haben:

a. laut Abschnitt B. a 1 Pos. 16 die aggregirten Stabsoffiziere der Infanterie nicht 2, sondern1 Ration

b. die aßgskäteten Stabsoffiziere der reitenden Feld- und Fuß-Artillerie nicht 2 Nationen, sondern
 nur 1 Ration.

Hierbei ermächtige Ich jevoch zugleich das Kriegs-Ministerium, in Fällen, wo die dienstliche
Verwendung der betreffenden Offiziere, oder sonst zur Berülcksichtigung geeignete Verhältnisse die
Verabreichung einer größeren Nationszahl nachweislich erforderlich erscheinen lassen, für wirklich
vorhandene Pferde die Nations-Kempelenz auf die bisherigen Sätze zu erhöhen. Auf die jetzigen
Empxfangeberechtigten der vorgenaunten Kategorien finden die obigen Festsetzungen für die Dauer
ihres Verbleibens in der zeitigen Stellung leine Anwendung.

2) Die Abänderung des §. 70 wie folgl: « «
,,Ossixicte,dickcincimEtatbesondctöaufgcfilhktcSlcllcinnel)FbcII,wied1cOfiizickcvondetArmcc
unddicaggkcgiktenOssizicke,erhaltendiefiicdiebetreffendedhatgcitnTarifcntspkcchcndcnOrtS
ausgeworfenen Nationen. — Ofsiziere à la suite, welche kein Gehalt beziehen, haben auf Nationen
keinen Anspruch.“ Osfsiziere à la suite mit Gehalt beziehen rie Rations-Kompctenz der Etatsstelle,
welche sie inne haben (8

3) Die Abänderung der Ucberschrift zu Abschnilt A. h. des Ralions-Tarifs dahin, daß dieselbe lantet:
„h. Offiziere von der Armee" «

und
die Aufhebung der Anmerkung 2 zu A. h. des genaunten Tarifs.

4) Die Abänderung des §. 71 dahin:
„Beim eigenen Trurpentheil Überzählige Sekendelientenants, sewie Sekondelientenants ohne
Patent empfangen, wenn sie Gehalt bezichen und nach den Bestimmungen des Reglements für die
Remontirung der Armee Anspruch auf Ucberweisung eines Chargenpferdes haben, Nationen gleich
den etatsmäßigen Offizieren derselben Charge.“

5) Die Ergänzung des §. 78 dahin, daß für die, während der Uebungen und Kantonnemenis von einer
kürzeren als vierwöchentlichen Danuer, in fiskalischen Slällen untergebrachten Pferde zur Behebung des
Mangels an Streustroh ein Zuschuß zur Marschratien ven 1750 Gramm Streh pro Tag und
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Pferd, für den ersten Tag der Einquartierung jedech, wenn Ställe, die bisher unbenutzt waren, ohne
jede Streu überwiesen werden, ein Zuschuß von 5 Kilogramm Stroh pro Pferd zu empfangen ist.

Schloß Babelsberg, den 2. September 1880.

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerinm. v. Kameke.

Berlin, den 30. September 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht und dazu

Folgendes bestimmt:
Zu 1) Beim Fortbezuge der bisher zuständigen Rationsgebühr seitens der gegenwärtig vorhandenen aggre-

girten Stabsofsiziere der Infanterie und Artillerie für die Dauer ihres Verbleibens in der
jetzigen Stellung bleibt in den Quittungen bezw. Liquidationen anzugeben, seit wann sich die
Eumpfänger in der jetzigen Stellung befinden.

Zu 5) In denjenigen Fällen, wo bei Unterbringung von Pferden in fiskalischen Ställen für den erslen
Tag der Einquarlierung Streustroh nach dem Satze von 5 kg süc jedes Pferd beansprucht wird,
ist durch ein Attest der betressenden Garnison-Verwaltungs-Behörde der Nachweis zu führen, daß
die qu. Ställe vorher unbenutzt waren. Dieses Attest bleibt bei der beuglichen Fonrage-Quittung.

Außerdem ist beim Empfange von Streustroh im Verpflegungs-NRapport des betreffenden
Truppentheils unter der Rubrik „Bemerkungen in Bezug auf die Natural-Verpflegung“ — b —
eine entsprechende Erläuterung aufzunehmen und in der Fourage-Quittung eine besondere Nubrik
für Streustroh-Rationen anzulegen.

Kriegs-Ministerium.
No. 211. 9. 30. M. O. D. 2. v. Kameke.

Nr. 210.
Benachrichtigung der Militärvorgesetzten von den gegen aktive Offiziere eingehenden Klagen 2c.

Berlin, den 3. Ollober 1880.
Mie Bezug auf die im Armee-Verordnungs-Blatt vom 14. Mätrz d. J. (Stück 7. Nr. 60.) veröffentlichte

allgemeine Verfügung des Preußischen Herrn Justiz-Ministers vom 28. Februar d. J., betressend Klagen
gegen aktive Offiziere und Anträge auf Leistung des Offenbarungs-Eides, wird hiermit bekannt gemacht,
daß auch bezüglich der in außerprenßischen Bundesstaaten garnisonirenden, dem diesseitigen Armee-Verbande
angehörenden Truppentheile (einschließlich des Herzoglich Braunschweigischen Kontingents) ein jener Ver-
fügung entsprechendes Verfahren seitens der Justiwerwaltungen der betresfenden Bundesstaaten (einschließlich
Elsaß-Lothringen) angeordnet worden ist.

Kriegs-Ministerium.
v. Kamekc.

Nr. 211.
Winter-Fahrplan der Militär-Eisenbahn.

Berlin, den 20. Oktober 1880.
Der nachstehende Winter-Fahrplan der Militär-Eisenbahn wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.
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Nr. 212.
Volkszählung am 1. Dezember 1880.

Verlin, den 12. Oklober 1880.

Bei der am 1. Dezember cr. stattfindenden allgemeinen Volkszählung werden die Mililärpersonen in derselben
Weise ausgenommen, wie die Civilpersonen. Für vie militärischen Anstalten — Kasernen, Militär-Lazarcthe 2c.
—liegt die Eintheilung der Zählbezirke jedoch den Kommandanien bezw. den Garnison-Aelteslen ob, welchen
seitens der Lokal-Civilbehörden die erforderlichen Formularc und sonstigen Mittheilungen rechtzeitig zugchen
werden.

Den von diesen Behörden bezüglich der Volkszählung eingehenden Requisitionen ist thunlichst zu entsprechen.
Kriegs-Ministerium.

No. 110. 10. A. 2. v. Kameke.

Nr. 213.
Gebührnisse der zur Probedienstleistung bei der Landgendarmerie kommandirten Unteroffiziere,

welche nicht Militäranwärter sind.
Verlin, den 29. September 1880.

Unteroffiiere dürfen nach beendeter 9jähriger, aber vör vollendeter 12jähriger akliver Dienstzeit im stehenden.
Hecre, zur Probedienstleisiung bei der Landgendarmerie nur beim Vorhandensein einer Vakanz oder dann
kommandirt werden, wenn sie Nachfolger eines im Dienst verstorbenen Gendarmen werden, dessen Hinter-
bliebene noch aus der betreffenden Stelle das Gnadengehalt empfangen.

Da viese Unterofsiiiere nicht Inhaber des Zivilversorgungsscheins, daher auch nicht Militäranwärter
sind (vergleiche Erlaß vom 29. Oktober 1878 Nr. 743/9. A. 2, Seite 13 des Nachtrages zum Geldverpflegungs-
Reglement im Frieden) so haben sie auf das im §. 39, 1 und 2 des gedachten Reglements vorgesehene
Einkommen keinen Ansrruch.

Diese Kommandirten empfangen vielmehr, sofern und so lange sie nicht das Gehalt der vakanten
Stelle beziehen können, die Garnison-Kompetenzen, d. h. die Löhnung, den cxtraordinären Verpflegungszuschuß
und das Brotgeld vom Truppentheil, ebenso für die Reise nach dem Kommandoorte und eintretendenfalls
auch für den Rückweg nach Maßgabe des Erlasses vom 27. Oktober 1877 (A.-V.-Bl. S. 204) Reisegebührnisse.Am Kommandoorte baben sie auf Naturalqnartier Anspruch.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 23/9 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. ühne.

Nr. 214.

Vertheilung der gedruckten Fortsetzung der Abänderungs. bezw. Erhänzungs-Bestimmungen zumFriedeus-Lazarethreglement aus dem Jahre 1879.
Berlin, den 6. Oktober 1880.

Die im Laufe des Jahres 1879 erlassenen Abänderungs, bezw. Ergänzungs-Bestimmungen zum Friedeus-
Lazarethreglement sind als Fortsetzung der früheren Zusammenstellungen solcher Bestimmungen gedruckt worden.

Den betreffenden Kommando= und Militär-Verwaltungs-Behörden wird die erforderliche Anzahl von
Exemplaren dieser Fertsetzung per Conwert zugchen.

Kriegs-Ministerium ; Militär-Medizinal-Abtheilung.V
Lommer. Lischke.

No. 771/0. 30. M. N. A.
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Nr. 215.
Abänderung der Vorschrift für die Verwaltung der Artillerie-Depots.

Berlin, den 7. Oktober 1880.

Im 8. 132, Zeile 1, sind die Werte „Ende Januar“ zu streichen und ist dafülr zu setzen:
„am 20. Apri

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 144/10. Art. 1.

Nr. 216.
Nachtrag zum Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über diewissenschaftliche Befähigung für den einjährig.freiwilligen Militärdienst berechtigtsi13

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 24. Min d. J. wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß solcher
höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90 Thl. I der Webrordnung vom 28. September 1875
zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Vefihigung für den einjährig-freiwilligen Militär=
dienst berechtigt sind.

Verlin, den 6. Oltober 1880.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Eck.

Nachtrags-Verzeichniß
solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zengnissen über die wissenschaftliche Befähigung

für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Gesuch der zweiten RKlasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Gymnasien.

l Königreich Preußen. III. Großherzogthum Hessen.
ovint Brandenburg.Das Gynmastte zu Eberswalde. Das ammasimm (Von rricium 3zuW (biaher

II. Königreich Bayern.
Das neue Gymnasium * Negensburg (bisher Real. IV. Elsaß-Lothringen.

Gymnasium, A. b.II, 4 des Verzeichnisses vomDas bischöfliche Omnafium (Knabenseminar) zu24. März d. J.) Montigny bei Metz
J * Dem unter A. u. II. 26 des Verzcichnisses vom

21. März d. J. aufgeführten Gymnasium zu Regensburg
ist die Bezeichnung „Altes Gymnasium“ beigelegt worden.

b. Realschulen erster Ordunng.
I. Großherzogthum Hessen. II. Freie Hausestadt Bremen.

Die Realschule I. Ordnung zu Gießen. Die Nealschule zu Veemechaven, „(bisher RealschuleII. Orbnung, B. b. X. da).
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B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Progymnasien.

I. Königreich Preußen. II. Großherzogthum Baden.

ProvinzHan nover. Das Progymnasium zu Durlach.
* Das Pregymnasium zu Geeslemünde. 1

*) Diese Anstalt ist befugt, gültige Zeugnisse über die wisenschastliche (Befähigung für den einjährig- freiwiligenMilitärdienst, auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in griechischen Sprache dispensirten Schülern
zu ertheilen, insofern letztere an dem für jenen Unterricht araid Eisuburterricht regelmäßig cheilgenommen
und entweder die erste Klasse (Sekunda) absolvirt oder nach mindestens einjährigem Besuche derselben auf Grund einer
belgaperen Prüfung ein Zeugniß des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums er-alten haben.

(b. Realschulen zweiter Ordnung.)

C. Höhere Bürgerschulen, welche den Nealcuulen erster Ordunng in den entsprechenden Jahreskursenhleichgestellt sind.
I. Königreich Preußen. D II. Fürstenthum Lippe.
Provinz Ostpreußen. Die Realklassen des Gymnasiums zu Detmold (bisher

1. Die höhere Bürgerschule zu Osterode. unter C. a. aa. XII. ebenda).

Provinz Hannover. III. Elsaß-Lothringen.
2. Die höhere Bürgerschule zu Duderstadt. Das Real-Progymnasium zu Pfalzburg.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlaffungsprüfung zur Darlegung der
wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Oeffentliche.
un. Höhere Bürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gebören.

J. Küntgreic Pitulten. l Provinz Hessen-NassauProvinz Schlesi 13. Die höhere Büleerschus (Eenebeihe zu Cassel
1. Die höhere utgerschule Gcwerbeschule) zu (bisher unter D. ebenda).Breslau (bisher unter D. I. 4 ebenda). in en

#f. Die höhere Bürgerschule Vwcibgschule) zu Barmen(bisher unter D. I. 14 ebII. Geozherzagehun Ben.
) Diemit einem1bezeichnetenhöherenBürgerschuten1.DieNeal-Abtheilungdes Pregymnasiums zuhaben keinen obligatorischen Unterricht im Latein Durla

Provinz Westfalen.
12. Die höhere Bürgerschule (Gewerbeschule) zu Hagen.

 72. Die hze Bürgerschule zu Pforzheim.

Der Landwirthschaftsschule zu Samter (Fraustadt) in Preußen ist provisorisch geslattet worden,
Hültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdicust denjenigen
ihrer Schüler zu ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Anssichtsbehörde genehmigten Reglements
in Gegenwart eines Negierungs-Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung beslanden haben.

Berlin, den 6. Oktober 1880.
Der Reichslanzler.

In Vertretung:
Eck.
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Die dem Progumnasium zu Pforgzheim CVerzeichniß vom 24. März 1880, unter B. a. III. 4)ertheilte Befugniß zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig.
freiwilligen Militärdienst an die von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprache dispensirten
Schüler ist erloschen.

Berlin, den 6. Oktober 1880.
Der Reichskanzler.

In Vertreiung:
Eck.

Nach einer Mittheilung der Königlich bayerischen Regierung sind die seither sechsklassigen Königlichen
Rcalschulen zu Amberg, Neumarkt in der Oberpfalz und Weiden (Verzeichniß vom 24. März 1880 unter C. a. un
II. 1. 25. 36) in vierklassige Lehranstalten umgewandelt, an welchen seit dem 1. Oktober 1880 Entlassungs=
prllfungen nicht mehr statnfinden. Von demselben Zeitpunkte ab ist daher die den genannten drei Anstalten zu-
erkannte Verechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-
freiwilligen Milikärdienst erloschen.

Die Schule von Eov. Förster (früher Dr. J. N. Bartels und E. Försler) zu Hamburg (C. b. XIII. 2.
des gedachten Verzeichnisses) ist eingegangen und es ist somit die dieser Anstalt zuerkaunte gleiche Berechtigungabenstes erloschen.

Berlin, den 6. Oktober 1880.
Der Reichskauzler.

In Vertretung:
Eck.

Berlin, den 11. Oktober 1880.
Vorstehende Bekanntmachungen werden hierdurch zur Kenntniß der Armece gebracht.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. v. Wittich.

No. 343. 10. A. 1.

Nr. 217.
Eröffnung der Eisenbahnstrecke Lommatsch -Nossen.

Berlin, den 15. Oktober 1880.
Die vorgedachte Eisenbahnstrecke ist am 15. d. Mis. eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 401. 10. 80. M. O. D. 3. v. Hartrolt. Kühne.

Nr. 218.
Neue Ausrüstungs-Nachweisung für eine Munitions-Fuhrpark.Kolonne der Belagerungs-Trains.

Berlin, den 18. Oklober 1880.

Es ist eine neue Ausrüstungs-Nachweisung für eine Munitions-Fuhrpark-Kolonne der Belagerungs-Trains
erschienen, welche den Königlichen General-Kemmandos in der, nach dem Druckoorschriften-Elat ecrforderlichen
Anzahl von Exemplaren für die betreffenden Kemmando-Behörden 2c. von hierans per Convert zugehen wird.

Nach Verausgabung der neuen derartigen Nachweisungen sind die bisherigen dergleichen in Gemäß-
heit des 1. Absatzes des Erlasses vom 20. Juli 1875 (Nr. 243/4 A. I. — Armce-Verordnungs-Blalt Seile 160)
zu kassiren.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
No. 213/10. At. I. v. Verdy. Müller.
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Armee-Verordnungs-Mlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. erlin, den 10. November 1880. Nr. 21.
Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Koönigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 #. 50 J. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verlauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20„= berechnet, salls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung sestgesetzt ist.

Nr. 219.

Uebertritt der Festung Thorn aus dem Befehls- und Verwaltungs-Bereiche des 1. in denjenigen
des 2. Armee-Korps.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß am 1. April 1881 die Festung Thorn aus dem
Befehls= und Verwaltungs-Bereiche des 1. Armee-Kerps in denjenigen des 2. Armee-Korps übertritt. In
Betreff der Ersatz= und Landwehr-Angelegenheiten sowie der Regelung der Verhältnisse der heimathlichen
Invaliden tritt dadurch keine Aenderung ein. Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin, den 23. Oktober 1880. "

Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

Berlin, den 1. November 1880..
Vorstehende Allerhöchste Ordre wird zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 891/10. A. 1. v. Kameke.

Nr. 220.

Dislokation des 1. und JFüsilier-Bataillons Glenadier-Repiments Prinz Karl von Preußen(2. Brandenburgischen) Nr. 12.
Berlin, den 1. November 1880.

Minelt Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 23. v. M. ist bestimmt worden, daß zum 1. April k. Is. das
1. und Füsilier-Bataillon Grenadier-Regiments Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgischen) Nr. 12 von
Guben bezw. Soran nach Frankfurt a. O. verlegt werden sollen. Dies wird hierdurch zur Kennlniß der
Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 8303 10. A. 1. v. Kameke.
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Nr. 221.

Machrichten für Beugen Freiwilligen, welche in die eossiiterschule zu Potsdam, Jülich, Biebrich,

1)

)d

3)

—

S

10)

1 — —

eißenfels, Marienwerder und Ettlingen eingestellt zu werden wünschen.
Berlin, den 7. Oktober 1880.

Die Unterofsizierschulen haben die Bestimmung, junge Leute, welche sich dem Militärstande
widmen wollen, zu Unterofsizieren heranzubilden.
Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule dauert in der Regel drei, bei besonderer Brauchbarkeit
auch nur zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen Leute gründliche militärische Ausbildung und
Unterricht in alle dem erhalten, was sie befähigt, bei sonstiger Tüchtigkeit auch die bevorzugteren
Stellen des Unteroffizierstandes, als Feldwebel und dergl. zu erlangen, und es ihnen ermöglicht,
bei der einstigen Anstellung im Militär-Verwaltungsdienst, z. B. als Zahlmeister und dergl.
beziehungsweise als Zivilbeamte, die Prüfungen zu den gesuchteren Posten abzulegen.

Der Unterricht umfaßt: Lesen, Schreiben und Rechnen, deutsche Sprache, Anfertigung aller
Arten. von Dienstschreiben, militärische Rechnungsführung, Geschichte, Geographie, Planzeichnenund Gesang.

Die gymnastischen Uebungen bestehen in Turnen, Bajonettfechten und Schwimmen.
Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule an und für sich giebt den jungen Leuten keinen Anspruch
auf die Beförderung zum Unteroffizier. Solche hängt lediglich von der guten Führung, dem
bewiesenen Eifer und der erlangten Dienstkenntnis des Einzelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen
werden bereits auf den Unteroffizierschulen zu Überzähligen Unteroffizieren befördert und treten
bei ihrem Ausscheiden in die Armee sogleich in etatsmäßige Unteroffizierstellen.
Inbezug auf die Vertheilung.der ausschelberen jungen Leute an die Truppentheile ist in erster
Linie das Bedürfniß in der Armee maßgebend, in zweiter Linie sollen die Wünsche der Einzelnen
inbetreff der Ueberweisung an einen bestimmten Truppentheil nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Die Füsilierc der Unteroffizierschulen stehen wie jeder andere Soldat des aktiven Heeres unter
den militärischen Gesetzen und haben beim Eintritt den Fahneneid zu leisten.
Der in die Unteroffizierschule Einzustellende muß mindestens 17 Jahr alt sein, darf aber das
20. Jahr noch nicht vollendet haben.

Der Einzustellende muß mindestens 1,57 m groß, vollkommen gesund und frei von körperlichenGebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten Fei, auch nach Maßgabe seines
Allers so kräftig und gesund erscheinen, daß er die begründete Aussicht gewährt, bis zum Ablauf
seiner Dienstzeit in der Unteroffizierschule vollkommen brauchbar für den Kriegsdienst zu werden.
Er muß sich tadellos geführt haben, lateinische und deutsche Schrift mit einiger Sicherheit lesen
und schreiben können und die ersten Grundlagen des Rechuens mit unbenannten Zahlen kennen.
Der Eintritt in eine Unterofsizierschulekannnurdannerfolgen, wenn sich der Freiwillige zuvor
verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unterofsizierschule an einen Truppentheil noch
vier Jahre aktiv im Heere zu dienen.
 Der Einberufene muß mit ausreichendem Schuhzeng, 2 Hemden und mit 6 /K zum Ankauf der

nöthigen Geräthschaften zur Reinigung der Ausrüstung und Bekleidung versehen sein. Im übrigen
ist die Ansbildung kostenfrei; die Füsiliere der Unteroffizierschulen werden bekleidet und verpflegt
wie jeder Soldat der Armece. ,
Wer die Aufnahme in eine Unteroffizierschule wünscht, hat sich bei dem Landwehr-Bezirks-Kommando
seincs Aufenthaltsorts, oder bei einem der Kommandos der Unteroffizierschulen in Potsdam, Jülich,
Biebrich, Weißenfels, Marienwerder oder Etilingen unter Vorzeigung eines von dem Zivil-Vorsitzenden
der Ersatz-Kommission seines Aushebungsbezirks ausgestellten Meldvescheins persönlich zu melden.
Da die Unterofsizierschule in Weißenfels sich zur Zeit vorzugsweise aus Unteroffizier-Vorschülern
ergänzt, so erfolgt die Einstellung von Freiwilligen daselbst nur in denjenigen Fällen, in denen
die Zahl der Unteroffizier-Vorschüler zur Erreichung des vorgeschriebenen Etats nicht genüht.
Ist die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie die ärztliche Untersuchung günstig aus-
gefallen, so ist zunächst die Verpflichtungs-Verhandlung über die vorgeschriebene längere aktive
Dienstzeit (s. unter Nr. 8) aufzunehmen. Diejenigen Freiwilligen, welche sich direkt bei einer der
Untereffizierschulen zum Eintritt gemeldet haben, kennen dort, bei vorhandener Vakanz, sogleich ein-
geslellt werden, andernfalls wird denselben von den Unteroffizierschulen ein Annahmeschein ertheilt.
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Diejenigen Freiwilligen, welche bei cinem Landwehr-Bezirks-Kommando den freiwilligen Eintritt
nachgesucht haben, erhalten durch dessen Vermittelung den Annahmeschein von der Unteroffizierschule,
welcher sie zugetheilt worden sind.

Nach Ertheilung des Annahmescheins trilt der Freiwillige in die Klasse der vorläusig in die
Heimat beurlaubten Freiwilligen. Die Einberufung erfolgt von derjenigen Unteroffizierschule, welche
den Annahmeschein ausgestellt hat, durch Vermittelung des betresfenden Landwehr-Bezirks-Kommandos.

Eine Lösung der durch die Verpflichtungsprotokolle eingegangenen Eintrittsverpflichtung kann
nur mit Genehmigung der Inspektion der Infanterieschulen erfolgen. Kosten dürfen der Militär-
behörde dadurch nicht entstehen. Wird die Lösung der Verpflichtung nach dem Eintressen auf einer
Unteroffizierschule erbeten, so hat der betreffende Freiwillige, wenn die Genchmigung ausnahms-
weise ertheilt wird, die Kosten der Rückreise zu tragen.

Die Wünsche der Freiwilligen inbetreff der Zutheilung an eine bestimmte Unteroffizierschule
sollen, soweit angängig, berücksichtigt werden.

12) Die Einstellung von Freiwilligen in die Unteroffizierschulen sindet alljährlich zweimal, und zwar
bei den Unteroffizierschulen Potsdam, Biebrich, Weißenfels und Marienwerder im Monat Oktober,
bei den Unteroffizierschulen Jülich und Etilingen im Monat Wril, slatt.

Wer zu diesen Terminen nicht einberufen werden kann, darf bei entstehenden Vakanzen in die
Unteroffizierschulen zu Potsdam, Biebrich und Weißenfels bis Ende Dezember, in die Unteroffizier-
schulen Jülich und Ettlingen bis Ende Zuni eingestellt werden, vorausgesetzt, daß derselbe dann
noch allen Anfnahmebedingungen genüggt.13) Füsiliere der Unterofsizierschulen, die sich durch mangelhafte Führung oder durch zu geringe Leistungen
als nicht geeignet für den Unteroffizierberuf erweisen, werden aus den Unterofsizierschulen entlassen.

Solchen ehlassenen Freiwilligen wird die in den Unteroffizierschulen zugebrachte Dienstzeit bei der
Erfüllungihrer aktiven Dienstpflicht in der Armee nicht in Anrechnung gebracht.

14) Während ihrer Dienstzeit in der Unteroffizierschule erhallen bei guter Führung diejenigen Füsiliere,
welche in die Heimat beurlaubt werden, sofern diese über 75 km von der Garnison der Unteroffizier-
schule entfernt ist, eine einmalige Reise-Entschädigung. Die Eutschädigung wird für die ganze
Fahrt abzüglich einer Strecke von 75 km gewährt. Während dieser Beurlaubung wird den Füsilieren
die volle Löhnung bis zur Dauer von 4 Wochen belassen.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.No. 220. 10. A. 2.

Nr. 222.

Grundsätze für die Aufnahme von Kuaben in das Militär-Kuaben-Erziehungs-Institut zu Annaburg.
Des Mililär-Knaben.E ziehungs-Institut zu Annaburg besteht aus:

der Knabenschule und
der Unteroffizier-Vorschule.

A. SKnabenschule.

1) Die Knabenschule hat die Bestimmung, den Söhnen der unter 2 bezeichnelen Personen bis zur ersolglen
Konfirmation bezw. bis zum vollendelen 15. Lebensjahre unentgeltlich eine derartige Erziehung undschulwissenschaftliche Ausbildung zu gewähren, daß dieselben bei ihrem Ausscheiden aus der Schule
zur Ergreifung eines praltischen Lebensberufes befähigt sind.

2) Aufnahmefähig sind: · « «

1. die Söhne der zum Friedensstande (§. 38 des Reichs-Militär-Gesetzes vom 2. Mai 1874) gehörigen
Deer im aktiven Dienst verstorbenen Unteroffiziere und Gemeinen des Reichsheeres und der Kaiserlichen

arine;
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II a. Die Söhne*n) der aus dem Neichsheere oder der Kaiserlichen Marine mit Invalidenversorgung:)
(§. 64 des Reichs-Militär-Pensions-Gesetzes vom 27. Juni 1871) ausgeschiedenen Unter-
offizicre und Gemeinen;
Die Söhne derjenigen Unteroffiziere, welche nach 9jährigem aktiven Militär-Dienst zur
sW5 oder Schutzmannschaft übergetreten, bezw. mit dem Forstversorgungsschein aus-geschieden sind.

3) Als Söhne im Sinne der Bestimmungen unter No. 2 gelten auch diejenigen Söhne, welche zwar
außer der Ehe geboren, aber durch die nachfolgende Ehe legitimirt worden sind.4) Von den unter No. 2 bezeichneten Knaben haben diejenigen der Klasse 1I grundsätzlich den Vorzug
vor denen der Klasse II. Ausnahmen hiervon sind nur in einzelnen dringenden Fällen zulässig.

Innerhalb jeder Klasse rangiren die Knaben nach Maßgabe der Militärdienstzeit des Vaters und
der Bedürftigkeit der Familie.

Als Mililärd ienstzeit ist nur die im Heere oder in der Kaiserlichen Marine aktiv zurückgelegte
Dienstzeit anzusehen,3)bei Beurtheilung der Bedürftigkeit in der Regel die Anzahl der am Leben
besindlichen, nicht anderweitig versorgten Kinder unter 15 Jahren zu Grunde zu legen.5) Die Aufzunehmenden dürfen in der Rel nicht unter 11 und nicht über 12 Jahre alt sein.

6) Aus einer und derselben Familie dürfen höchstens zwei Knaben in der Knabenschule erzogen werden.
7) zinahme Aumeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn der Angemeldete mindestens 10 Jahrealt ist,

Bei der Anmeldung sind folgende Ausweise beizubringen:
a. der Taufschein

der Impfschein
ein Gesundheitsschein des Knaben.

d. ein Schuhzengnihe. die näheren Nachrichten über die Familien-Berhällnisse
Kann der Impfschein oder ein ärztliches Attest darüber, daß die erfolgte Impfung an den Narben

sichlbar ist, nicht beigebracht werden, so muß eine nochmalige Impfung stattfinden.
Zur Aufstellung des Gesundheitsscheines und der Familien-Nachrichten werden Formulare auf

Antrag von der Direktion des Instituts verabfolgt.
Die Einsendung der vorbezeichneten Schriftstücke an die Dircktion erfolgt für diejenigen Knaben

der Klasse I, deren Vater sich noch im altiven Militärdienst besindet, durch die betreffenden Truppen-
iheile c. für die übrigen Knaben durch die Ortsbehörde.

8) Die angemeldeten und als geeignet befundenen Knaben werden in die Anwärterliste für die Knaben-
schule aufgenommen. ·

UeberdieEinbernfmIgdctAnmättckentscheidetdieAufnahme-Kommission.DicEntfchccdyng
selbst hat nach den unter 4 bis 6 angeführten Gesichtspunkten, jedoch auch unter gleichzeitiger
Beachtung der für den Einzelfall in Belracht kommenden besonderen Verhällnisse zu erfolgen.

9) Die Aufnahme-Kommission besteht unter dem Vorsitz des Direktors aus einem Offizier, dem Instituts-
Prediger und einem Lehrer.

Der Offizier und der Lehrer sind seitens des Direklors zu bestimmen.
10) Der Haupt-Aufnahmetermin ist zu Michaelis.
11) Wenn ein als Anwärter notirter Knabe das Alter von 13 Jahren überschritten hat, ohne zur Auf-

nahme gelangt zu sein, wird er in der Anwärterliste für die Knabenschule gestrichen.

*

*iie

* 1) Diejenigen bedürftigen, elternlosen und vaterlosen Soldatenwaisen, deren Vater in einem der zur preußischen Armee
gehörigen Kontingente gestanden hat und welche während des aktiven Militärdienstes des Vaters ehelich geboren
sind, oder deren Vater als Soldat gestorben ist, sind in erster Linie auf die Wohlthaten des Potsdamshen großen
Militär-Waisenhauses angewiesen und kommen daher nur für den Fall, daß ihnen lettere des zu großen Andranges
wegen nicht gewährt werden können, für die Knabenschule in Betracht.

2) Als Invalidenversorgung ist auch der Civilanstellungsschein anzusehen, sofern er nach einer 12jährigen aktiven
Militärdienstzeit ertheilt worden ist.

3) Hierbei kommt die früher im Militärdienst eines Bundesstagtes oder der Regierung eines zu einem Vundesstaate
gehörenden Gebietes zurückgelegte aklive Dienstzeit mil in Betracht.



 225 —

B. Anterossiyker-Vorschule.
Für die Aufnahme in die Untereffizier-Vorschule sind die für die Aufnahme in die Unterofsizier=

Vorschule zu Weilburg erlassenen Bestimmungen (Armce-Verordnungs-Blatt 1877 Seite 119 u. flgde. bezw.
A.-V.-Bl. 1879 S. 203/204) maßgebend.

Letztere werden nur dahin modifizirt, daß in die Unterofsizier-Vorschule zu Annaburg geeignete junge
Leute in nachstehender Reihenfolge Aufnahme finden:

1) die sich zum Uebertritt in die Unteroffizier-Vorschulemeldenden Zöglinge der Knabenschule;
2) die nach A. 11 in der Anwärterliste für die Knabenschule wieder estichenen Knaben;3) die zu B. 1 und 2 nicht gehörigen Söhne der unter A. 2 verzeichneten Personen;
4) andere geeigucte junge Leute.
Die ufs ellung der Anwärterliste für die Unterofsizier-Vorschule, sowie die Festsezung der Reihen-

selge innerhalb jeder der vorstehend angeführten Klassen liegt dem Direklor des Instituls ob.
Berlin, den 7. Oktober 1880.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 220. 10. A 2.

Nr. 223.
Verlegung des Wohnsitzes des Garnison-Baubeamten von Tilsit nach Iusterburg.

Berlin, den 4. November 1880.
Mit Bezug auf den Vorbehalt unter: „J. Armee-Korps“ der Nachweisung der bautechnischen Revisions-

bezirke und der Garnison-Baudistrikte c. (A.-V.“Bl. S. 130 pro 1879) wird hierdurch bekannt gemacht, daß
die Uebersiedelung des Garnison-Baubcamten von Tilsit nach Insterburg am 7. Olkober cr. erfolgt ist.

· Kriegs-Ministerium.
No. 67. 11. 80. M. B. B. v. Kameke.

r. 224.
Eröffnung neuer Eisenbahn.

Berlin, den 20. Oktober 1880.
Die Schlußstrecke der Schlesischen Gebirgsbahn Dittersbach—Neurode ist am 15. Oktober d. Is. cräffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 532/10. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 225.
Neuschäften von Infanterie-Gewehren M/71.

Berlin, den 21. Oltober 1880. %
Im Anschluß an den Erlaß vom 27. Mai 1879 No. 626/6. Art. 1. — Armee-Verordn.-Blatt No. 14 pro
1879 — wird bestimmt, daß, wenn gelegentlich des Neuschäftens von Infanterie-Gewehren M/71 der ersten
Fabrilalions-Periode, die vorhandenen Hülsen wegen Abweichungen in den Dimensionen verworfen werden
müssen und deshalb, zufolge jenes Erlasses, die Neuschäftung in einer Gewehrfabrik auszuführen ist, nicht
nur die assten der nenen Hülsen, sondern auch die für die Ausarbeitung der Schäfte von den Gewehrfabrikenzu tragen sind.

Die Kosten für die Schafthölzer selbst sind aus den Waffenreparaturfonds der Truppentheile an die
Fabriken zu zahlen.

Wird es in dem vorberegten Reparaturfalle behufs richtigen Zusammenwirkens der Schloßtheile gleichzeitig
erforderlich, auch noch andere Theile durch neuc zu ersetzen, ohne daß dieselben an sich mit besonderen die
Kriegsbrauchbarkeit beeinträchtigenden Mängeln behaftet sind, so geschieht dies ebenfalls auf Kosten der
Gewehrfabriken.

Die vorstehenden Bestimmungen erhalten rückwirkende Kraft, und sind demzufolge, in den bereits vor-
gekommenen derartigen Reparaturfällen, die erwachsenen Kosten nachträglich entsprechend auszugleichen.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
No. 288/10. Art. 1. v. Verdy. Müller.
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Nr. 226.
Nachweisung der während des dritten Vierteljahres 1880 bei den Reichs-Telegraphen-Anstalten vor-

gekommenen Veränderungen.
Berlin, den 27. Oktober 1880.

Lau- . Eigenschaft «..

fende Ortsbezeichnung. Dienstzeit) er-Plielione=
Nr. der Telegraphen-Anstalten. ö

A. Eingerichtete Telegraphen-Anstalten.) .
I mit beschränktem Tagesdienst. Königsberg i. Pr.2 Sp., - "D 6 st Berltt s
3 - Danzig.
4 · Konstanz.
5 · Düsseldotf.
6 Kirchberg in „D Leipzig.

7. " Gumbinnen.
8 den mit vollem Tagesdienst. Berlin.

10 « *| Berlmit beschränkitem Tagesdienst. ppeln.11 Sp., - - ¾ st Eneur.
12 - Posen.
13 - Stettin.
14 - Minden.

15 Sp., - Stettin.
16 - Stettin.

17 Potsdam.
18 - Demi.19 - Straßburg i. Els.
20 — - Coblenz.
21 Sachsen-Gablenz, " Leipzig.
22 - Magdeburg

2 2 S - tektin.
Stadt, Sp., - eipzig.

3 — p d p- önigsberg i. Pr.
27 "5 " Brachen. s
28 - Cöslin.
29 - Minden.

30 - annover.
31 üsseldorf.
32 · Breslau.

33 Sp., - Konstanz.
34 - Darmstadt.
35 — . - Gumbinnen.

36 Trier, "D Trier.
37 "Ü HFranffurt a. M.38 - eipzig.

*) Die mit Fernsprechern eingerichteten Telegraphen-Anstalten sind mit „Sp.“ bezoichnet.
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Lau-
fende Ortsbezeichnung.

Eigenschaft
(Dienstzeit)

der Telegraphen-Anstalten.
Ober-Postdirektions-

Bezirk.

Sp.,

i. Weslfalen, Sp.,

Mogilno, Sp.,

Sp.
Sp., 7

i. Baden,

Cassel, Sp.,

bei Verlin, Sp.,
Sp.,

Chemnitzoe Trier,
Hammer, p.,P.
Sp.,

Sp.,
Sp.,

Dresden,

d. Mark, Dorf, Sp.,

Posen, Sp.,
Sp.,

Rinteln, Sp.,

.D mit beschränktem Tagesbienst.

........—.————...—.!n—————.—.——.——.————.—————————————.—.————.—.————————————
"„s
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Lan-
fende
Nr.

Ortsbezeichnung.
Eigenschaft

(Dienstzeit)
der Telegraphen-Anstalten.

HOber, Postdirektions-
Bezirk.

Sp.,

Sp.,
Sp.,

Sp.,

für die Sommerzeit)
Dresden,

mit beschränkiem Tagesdienst.
r*

*

**

#

KWA—““"—6a’“nsae-seaeoss
mit vollem Tagesvbienst.

mil beschränktem Tagesbienst.
-

1

*

I

-

uaaaI.-...
Diana



Lau- Eigenschaft ..

fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) er-Posibtrettene,
Nr. der Telegraphen-Anstalten. zirl.

135 Sp., mit beschränktem Tagesbienst. Cöln.
136½ Sp., - Minden.
137 Sp., - eipzig.
138 p., - Straßburg i. Els.
139 (für die Dauer des Hof- mit vollem Tagesdienst. Darmstadt.

140 mit beschränktem Tagesdienst.Erfurt.
141 · Frankfurt a. O.
142 I - Erfuri.
143 Sp., - Frankfurt a. O.

B. Wiebereröffnet wurden:
1 Babelsberg, — Potsdam.
2 Kirchberg, i. Baden, — Konstanz.
3 Mainau, — Konstanz.
4 Wartburg, — Erfurt.

C. Geschlossen sind:
1 auf Usedom, —

; Ausstellungsplatz, —
4 —

5 Schießplat, —
6 —

7 —

(aufgehoben), —

10 —

11 —

D. Sonstige Veränderungen:
1 Altena, i. Westfalen, san Stelle des beschränkten ist voller Arnsberg.
 5 Tagesdienst getreten.

2 Guhrau, - Breslau.
3 Striegau, - Breslau.
4 Arolsen, - Cassel.
5 Ppcilippsruhe-Kesselstadt, für die Dauer der Anwesenheit Seiner Cassel.

D Königl. Hoheit des Landgrafen von
Hessen ist an Stelle des beschränkten
voller Tagesdienst getreten.

6Schivelbein, an Stelle des beschränkten ist volle Cöslin.
Tagesdienst getreten.

7 NRNuhla, " Erfurt.
8 Wilhelmsthal, bisher nur während des Hoflagers, Erfurt.

fortan dauernd mit beschränktem
' Tagesdienst geöffnet.
9Bockenheim, an Stelle des beschränkten ist volle] Frankfurt a. M.

Tagesdienst getreten.
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Lau- Eigenschaft ..
fende Ortsbezeichnung. (Dienstzeit) ber-ossdirekdan=

Nr. der Telegraphen-Anstalten. zirh.

10 Frankfurt a. M. 3 (Langestraße) an Stelle des beschränkten ist voller Frankfurt a. M.
Tagesdienst getreten.

11 |Oberlahnstein, - Frankfurt a. M.
12 Cüstrin, kurze Vorstadt, - Frankfurt a. O.
13 Weinheim, - Karlstuhe i. B.
14Wertheim, - Karlsruhe i. B.
15 Tauberbischofsheim, - Karlsruhe i. B.
16 Görlitz, an Stelle des ununterbrochenen ist Liegnitz.

voller Tagesdienst getreten.
17Gardelegen, hält an Sonn= und Festtagen beschränk-, Magdeburg.

ten, an den Wochentagen vollen
Tagcsdienst ab.

18Schönebeck, - Magdeburg.
19 Lemgo, an Stelle des beschränkten ist voller Minden.

Tagesbienst getreten.
20reifenhagen, an Stelle des beschränkten ist voller Stettin.

Tagesdienst getreten.
21 Treptow a. Rega, - Stettin.
22 Berncastel, rier.
23Prüm, Trier.

No. 684/10.80.Ing.

erforderlich werdenden V

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Wittich. Meyer.

Nr. 227.
Ergänzung der Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen.

Berlin, den 22. Oktober 1880.

Der §. 32 dervorberegten Vorschrift wird hierdurch dahin ergänzt, daß die Ulanen-Regimenter die bei ihnen

beziehen haben.
Der Verkaufspreis beträgt 1 #x. 32 A pro Stange.
Die Artillerie-Depots haben diese Anordnung ebenfalls zu beachten.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 360/s. Art. 1.

Nr. 228.

anzenstangen, von jetzt ab, aus der nächstgelegenen Artillerie-Werkstatt käuflich zu

Verfahren bei Verminderung der Kontobestände an Bekleidungs= und Ausrüstungs-Stücken.
Berlin, den 26. Oktober 1880.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn eine Verminderung des Kontobestandes an Bekleidungs-
und Auristungs-Stücken bei den Truppen durch Ueberweisung an einen anderen Truppentheil oder an ein
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Montirungs-Depot einzutreten hat und die Abgabe nicht in neuen Stücken erfolgen kaun, die abzugebenden
bereits getragenen oder aus auderweitiger Veranlassung nicht mehr den vollen Neuwerth habenden Gegenständevorher durch eine unparteiische Kommission abzuschätzen Her. Das Bekleidungs-Konto des betreffenden Truppen-
theils kann in diesem Falle erst dann vollständig entlastet werden, wenn die Differenz zwischen dem Tax-- und
dem Neuwerthe der gedachten Stücke dem empfangenden Truppentheil in Gelde vergütet oder — beie WMgoben
an ein Montirungs-Depot — zur Reichs-Kasse baar eingezogen worden ist.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 188. 10. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Armee-Verordnungs-Mlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. terlin, den 15. Vovember 1880. Nr. 22.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Vlattes beträgt 1 M. 50 4. Wonniet kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Puchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.Bei Leßterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blaltes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl

der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 JN berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 229.
Aulegung von Traner um den verstorbenen General der Infanterie von Goeben.

Die Armee hat gestern durch den Tod eines ihrer hervorragendsten Führer in den letzten Kriegen — des
Generals der Infanteric von Goeben, Kommandirenden Generals des 8. Armee-Korps —einen sehr schweren
Verlust erlitten. Ich wünsche der hohen Werthschätzung, welche Ich in seiner langjährigen persönlichen Stellung
zu Mir gewonnen und welche Ich später jederzeit glänzend bestätigt gefunden habe, besonderen Ausdruck zu
geben, indem Ich der ganzen Armee Mein tiefes Bedauern über diesen Verlust ausspreche und indem Ich
bestimme, daß die Offiziere des 8. Armee-Korps drei Tage, die Offiziere des 2. Rheinischen Infanterie-Regiments
Nr. 28 und des 6. Westfälischen Infanterie-Regiments Nr. 55 sieben Tage Trauer (Flor um den linken
Unterarm) anlegen. Das Kriegs-Ministerium hat hiernach das Erforderliche zu veranlassen.

Berlin, den 14. November 1880.

gez. Wilhelm.
An das Kriegs-Ministerium.

Berlin, den 15. November 1880.
Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntnist der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 974. 11. K. M. v. Kameke.
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Armee--Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Berlin, den 4. Dezember 1880. Nr. 23.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 .. 50 J. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 69.

Bei Letterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 „ berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Aenderung der Landwehr-Bezirks-Eintheilung des 11. Armee-Korps.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: das 2. Bataillon (Fritzlar) 1. Hessischen Landwehr-Regiments

Nr. 81 nimmt unter Zutheilung zur 44. Infanterie-Brigadve und unter Verlegung seines Stabsquartiersnach Cassel die Bezeichnung 2. Hkakon (2. Cassel) 2. Thüringischen Landwehr-Regiments Nr. 32 an, das
2. Bataillon (Cassel) 3. Hessischen Landwehr-Negiments Nr. 83 erhält die Bezeichnung 2. Bataillon (I. Cassel)
3. Hessischen Landwehr-Negiments Nr. 83, das 2. Bataillon (Fulda) 2. Thüringischen Landwehr-Regiments Nr. 32
wird mit der Bezeichnung 2. Bataillon (Fulda) 1. Hessischen Landwehr-Regiments Nr. 81 der 42. Infanterie-
Brigade zugetheilt. Sämmtliche Aenderungen treten erst mit dem 1. April nächsten Jahres in Kraft.

Berlin, den 4. November 1880. »

Wilhelm.
v. Kamekc.

Berlin, den 10. November 1880.
Vorslehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.

Kriegs-Ministerium.
No. 291. 11. 30. A. 1. v. Kameke.

An das Kriegs-Ministerium.

Nr. 231.
Ausbildung der Kürassiere in der Handhabung des aptirten Chassepot-Karabiners 2c. M/71.

Berlin, den 30. November 1880.
Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs wird in Betreff der Ausbildung
der Mannschaften der Kürassier-Regimenter in der Haudhabung des aptirten Chassepot=KarabinersM/71
Folgendes bestimmt.

1) Jede Kürassier - Eskadron erhält zur Ausbildung der Mannschaften des 3. Jahrganges 10 aptirte
Chassepot-Karabiner M/71.

2) Für jeden Mann des 3. Jahrganges werden 5 Platz= und5scharfe Patronen gewährt, bei denjenigenKürassicr-Regimentern bezw. Eottoren, in deren Garnison sich keine für das Schießen mit Karabinern
geeignete Schießstände besinden, nur 10 Platzpatronen. Außerdem werden, soweit Schießstände
vorhanden sind, im ersten Jahre nach Ausgabe der Karabiner pro Offizier und Unteroffizier 5 Platz-
und 15 scharfe Patronen gewährt und in den folgenden Jahren 15 scharfe Patronen.
Die Schießausbildung wird nach Maßgabe der „Schieß-Instruktion für die Kavallerie“ mit folgenden
Modisikationen betrieben:
a. Die Mannschaften schießen die Uebungen 1 und 2 der 3. Klasse mit 3 bezw. 2 Patronen und
b. die Offizicre und Unteroffiziere die Uebungen 1, 2 und 3 der 3. Klasse mit je 5 Patroncn. Von

der Erfüllung der Bedingungen behufs Vorschreiten zur nächsten Ucbung ist abzusehen.

3
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c. Sceteichiefen, die Eintheilung in Schießklassen und Verleihung von Schießprämienällt fort. .

d. Eine Erhöhung der den Kürassier-Regimentern für das Schießen mit Pistolen bezw. Revolvern
gewährten Scheibengelder findet nicht statt.

4) Von denjenigen Kürassier-Regimentern bezw. Eskadrons, welche nicht mit Infanterie= oder anderen
Kavallerie-Regimentern zusammen garnisoniren, können 1 Offizier pro Regiment und 1 Unteroffizierpro Eskadron zur Instruktion auf 14 Tage zu einem mit Karabinern bewaßneten Kavallerie-Regiment
kommandirt werden.

5) Die Verabfolgung der Karabiner und der Patronen hat aus denjenigen Artillerie-Depots zu geschehen,
welche die Uebungs-Munition für die Kllrassier-Regimenter zu verabfolgen haben.

Die Karabiner sind von den Artillerie-Depots detachirt zu führen.
6) Die an den Karabinern nöthig werdenden Instandsetzungen sind bis auf Weiteres in den nächst-

gelegenen Artillerie-Depots auszuführen und zu diesem Zwecke die reparaturbedürftigen Karabiner
an die Artillerie-Depots einzusenden. Die hieraus erwachsenden Kosten haben die Arkillerie-Depots

tragen und bei Kapitel 37 Titel 18a zu verausgaben.
7) Außerdem werden den Kürassier-Regimentern je 11 Exemplare der Karabiner-Schießinstruktion und

der Instruktion, betreffend den Kavallerie-Karabiner M/71, von welchen jede Eskadron je 2 Exemplare-
erhält, unter Couvert zugehen.

Kriegs-Ministerium.
No. 451. 11. 80. A1. v. Kameke.

Nr. 232.
Beförderung von Pulver, Metallpatronen und dergl. auf Eisenbahnen.

Berlin, den 10. November 1880.
Wenn nach Maßgabe des Erlasses vom 17. Juli d. J. Nr. 317. 7. A. 1. (A.-V.-Bl. Seite 188) bei Ver-

sendung von Pulver, Metallpatronen und dergleichen nach den mit dem 1. August d. Is. in Kraft getretenen
neuen Bestimmungen des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands verfahren wird, so dürfen den
betressenden Frachlbriesen Requisitiensscheine nicht beigefügt werden.

iegs-Ministerium.
No. 375. 10. Art. 1. v. Kameke.

. Nr. 233.

Anleitung zur guten Erhaltung der Artillerie-Depot-Bestände bei der Aufbewahrung und beim Transport.
Berlin, den 13. November 1880.

Die vorerwähnte Dienstvorschrift ist im Druck erschienen und wird den betreffenden Kommando-Behörden 2c.
in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.

Die Anleitung zur guten Erhaltung der Artillerie-Depot-Bestände bei der Aufbewahrung und beim
Transport vom 1. Oktober 1865 tritt nunmehr außer Gültigkeit.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
v. Verdy. Müller.

No. 371. 11. 80. Art. 1.

. 234.

Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Eil= und Schnell. 2c. Zügen.
Berlin, den 19. November 1880.

Nastehende Veränderungsliste zu dem im Armce-Verordnungs-Blatt Seite 142/143 pro 1879 abgedruckten
Verzeichniß derjenigen Eil-, Schnell-, Kurier= 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtrausporte
zu den für die Beförderung von Truppen auf Eisenbahnen reglementsmäßig festgestellten Tarifsätzen bezw.
auf Militärbillets befördert werden können, sowie zu den im Armee-Verordnungs-Blatt Seite 236 pro 1879
resp. Seite 153/154 pro 1880 bekannt gemachten Abänderungen dieses Verzeichnisses wird hiermit zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht.

iegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 256. 11. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Veränderungsliste.
Nähere Bahnstrecke

Bahnverwaltung gheichnung und. Anfangsstation Endsiation Bemerkungen
nach vem Kursbuch Abgangszeit Ankunftszeit

1) Berlin-Anhal-
tische Bahn Schnellzug Nr. 104|Falkenberg 7°-2A.]Noslan 9“A. früher Schnellzug Nr. 106.

3) Berlin-Stettiner - - 9Stettin —— 11 7V#.
Bahn - 10 Berlin 4½A. Stettin 726A.

" " 45#tettin 11.V. Strasburg 12720.
- : 48#S#trasburg 220 A.tettin 3%A.

5) Hess. Ludwigs- - .58Bingen 30A.Frankfurt a. M. 535A.
ahn « -4315kankfukta.M.15-«J.Main 2IOA. ·

14) Pfälzische Bahn - glvudwigshafen 811V. Neustadt a. H. 90V. (neu hinzugetreten) befördert
auch Militärpersonen in
III. Klasse zur gewöhnlichenBillettaxe ohne uö#ung von
Ergänzungöbillets,welchebei
Benutzung der vorgenannten
4 Sthnelhüge (ekr. Verzeich-niß im A.-V.-Bl. pro 1879
S.143) gelöst werden müssen.

15) Rechte Oder-Militärpersonen und Militärtrausporte bis zu 50 Mann werden auch mit den Schnell-
Ufer-Eisenbahn lügen gegen die reglementsmäßigen Tarifsätze bis auf Weiteres befördert. Ein-erufene und zur Entlassung kommende Reserve= und Landwehrmannschaften auf

Requisitionsschein ohne Unterschied der Zahl.

Nr. 235.
Abänderung des Passus A, II, 3 der Grundsätze für die Ausrüstung einer Festung mit Räumlichkeiten

zur Unterbringung und Ergänzung der Munition.
Berlin, den 20. November 1880.

An Seite 5, Zeile 15 von oben, ist zwischen den Wörtern „In Kasematten wird die Munition“ und
„in Wallkasten 2c. neben dem Geschütz untergebracht.“ einzufügen:

„in Munitionsnischen, oder, wenn dergleichen nicht vorhanden sind,“.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

No. 379. 11. 80. Art. 1. v. Verdy. Müller.

Nr. 236.
Ladenpreis verschiedener Dienstvorschriften.

Berlin, den 29. November 1880.

Die nachstehend aufgeführten Dienstvorschriften können zu dem daneben gesetzten Ladenpreise von der N. v.
Deckerschen Verla# Vachhandlng hierselbst — Niederwallstraße 22 — bezogen werden.

1) Vorschrift für die Verwaltung der Artillerie-Depots 1 /4 75 A,
2) Instruktion für die Artillerie-Depot-Inspektionen 25 A,
3) Justruktion über die persönlichen Verhältnisse des Zeug-Personals 40 4,
4) Lorschri- über das Geschäftsver fahren bei den technischen Revisionen im Bereiche der Artillerie-Depots 40 4,
5) Anleitung mr guten Erhaltung der Artillerie-Depot-Bestände bei der Anfbewahrung und beim

Transport 65 4,
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6) Vorschrift füt die Verwaltung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots 50 4,
7) Vorschrift für die Geschäftsführung der Depot-Verwaltung der Artillerie-Prüfungs-Kommission 65 A,
8) Vorschrift über den Anstrich des Artilleriematerials (Separatabdruck der Beilage 1 der vorslehend

unter 5 aufgeführten Dienstvorschrift) 10 J,
9) Instruktion für die Anwendung des Belmontylöls und des hellen Vulkanöls (Separatabdruck dereilage 2 der unter 5 aufgeführtes Dienstvorschrift) 8 A.

Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.
No. 796/11. Art. 1. v. Verdy. Müller.

Nr. 237.
Wohnungsgeld-Zuschuß.8 Berlin, den 29. November 1880.

Ne angestellte Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamte, für welche bei ihrem Dienstantritt im Laufe eines
Monats Kasernenquartier bezw. Dienstwohnungen vorhanden sind, welche ihnen gleichzeitig überwiesen werden,
haben keinen Anspruch auf Wohnungsgeld-Zuschuß.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. Kühne.

No. 502/8. 80. M. O. D. 3.

Nr. 238.
Bezeichnung der Wischstöcke M/71.

Berlin, den 30. November 1880.

Nachdem die messingenen Wischstöcke M/71 Leoczarise erhalten haben, wird dic mittelst Erlasses vom
16. Juli 1878 — A.-V.-Bl. 1878 S. 163 —hinsichtlich der Stempelung und Nummerirung gegebene Vor-
schrift dahin abgeändert, daß bei den Wischstöcken die Bezeichnung nicht mehr auf den Griff, senvern auf
den Stoßring einzuschlagen ist. ·

In Hinsicht auf die Stempelung der zugehörigen Führungscylinder verbleibt es bei der durch den
vorberegten Erlaß getrossenen Bestimmung.

riegs-Ministerim Allgemeines Kriegs-Departement.No. 868. 11. 30. Art. 1. v. Verdy. Müller.

Nr. 239.
Vorräthighaltung von Formularen.

Die durch die Ergänzungen und
nenen Formulare werden nach den von dem
stehend bemerkten Preisen

der Heer-Ordnung vorgeschriebenen
festgestellten Proben zu den nach-

vorräthig gehalten und zwar:
 3.,3i—Littr. A. Nr. 119. 0 44

2) - -232. 100 Stück 5,40 M
33) 233. 5,40 4

4) 2 - -234. Stück ... — 5, 40 Al
5) -2235. I. Klasse der

 5-40 4
6ö0) 236. 100 Stück 5,40 4
7) 237 für 100 Stück 5,40 4aufgeführten Trappentheile

2 * - .

Für die übrigen in der , ...
keineErsaysResetvcpaslclwerden nach der Bestimmung des

und Listen-Auszüge hergestellt.
Berlin, den 12. November 1880.

Direktion der Reichsdruckerei.
I. No. 407.

 -J
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Nr. 240.
Uebungen der Ersatz-Reservisten für das Etatsjahr 1881/82.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich in Bezug auf die Uebungen der Ersatz-Reservisten für das
Etatsjahr 1881/82:

1) Die Vorbereitungen für diese Uebungen sind unter der Voraussetzung zu treffen, daß aus der Ersatz-
Reserve I. Klasse einberufen werden:
a. bei der Infanterie und den Jägern 28 623 Mann,
b. bei der Fuß-Artillertiee. 1320

Die Bestimmung über die weitere Vertheilung hat durch das Kriegs-Ministerium zu erfolgen;
bei dem Garde-Korps, sowie bei den im April 1881 neu zu formirenden Truppentheilen finden
derartige Uebungen nicht statt.

2) Die Dauer der unter 1 gedachten Uebungen beträgt mit Einschluß des Eintreffetages am Uebungs-
Ort und des Entlassungs-Tages 10 Wochen. .

3) Die Uebungen bei der Infanhrii werden durch die General-Kommandos, bei den Jägern durch die
Inspektion, bei der Fuß-Artilleric durch die General-Inspektion der Artillerie nach Maßgabe der
beifolgenden, von Mir für die Ausbildung genehmigten Bestimmungen geleitet.

4) Die übenden Ersatz-Reservisten werden in besondere Kompagnien fermirt.Besinden sich mehr als eine Ersatz-Reserve-Kompagnie eines Regiments an demselben Orte, so
empfiehlt es sich, dieselben der Aufsicht eines Stabsoffiziers oder des in der ältesten Hauptmanns-
Stelle befindlichen Hauptmanns zu unterstellen.

5) Als Uebungsorte für die Infanteric werden in der Regel Garnisonorte dieser Wasse bestimmt.
6) Die Ersatz-Reservisten der Jäger üben bei den betreffenden Bataillonen.
7) Die Uebungsorte für die Fuß-Artillerie bestimmt die General- Inspektion der Artillerie im Ein-

verständniß mit den bezüglichen General-Kommandos, soweit es sich um Benutzung von Baracken-
lagern handelt, außerdem mit Zustimmung des Kriegs-Ministeriums.

8) Die Zeit für die Uebungen aller Waffen ist, soweit es unter Berücksichtigung des §. 15 A. 3 der
Kontrol-Ordnung und des §. 18 A 2 der Landwehr-Ordnung angängig ist, durch die General=
Kommandos auf die Herbstmonate festzusetzen, und zwar möglichst so, daß die Uebungen mit
der Einstellung der Nekruten beendet sind; für die Schifffahrt treibenden Mannschaften sinden
dieselben im Winter-Halbjahr 1881/82 stalt. Gleichzeitig ist event. eine Nachübung anzusetzen
Ccfr. §. 18 A 2 und 3 der Landwehr-Ordnung). Ob aus den betreffenden Mannschaften besondere
Abtheilungen zu formiren sind, bestimmen die General-Kommandos bezw. Wassen-Instanzen.

9) Aus den Hohengollernschen Landen üben die Ersatz-Reservisten I. Klasse mit denen des 14. Armee-
Korps gemeinsam.

—
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10) Aus Elsaß-Lothringen der Ersatz-Reserve J. Klasse Überwiesene Mannschaften üben bei den n-Truppentheilen des 15. Armee= Korps und dem Herzoglich Braunschweigischen Infanterie-
Regiment Nr. 92.

Das Kriegs-Ministerinm hat hiernach das Weitere zu veranlassen.
Berlin, den 9. Dezember 1880.

Wilhelm.
v. Kameke.

Berlin, den 9. Dezember 1880.
Im Anschlusse an die vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre bestimmt das Kriegs-Ministerium:

1) Die Vorbereitungen für die Uebungen der Ersatz-Reservisten I. Klasse sind derartig zu treffen, daß
folgende Quoten zur Einberufung gelangen können:
a. Infanterie und Jäger:

bei dem 1. bis 10. Armee-Korps je 2175 Mann,
 . 11. Armee-Kords. 3132
21134. - W 2088 -

 15. - - ... . .. 1653 -

und zwar bei jedem Bataillon durchschnittlich 87 Mann;
b. FußArtillerie:

bei dem Regiment Nr.

An das Kriegs-Ministerium.

d 132 Mann vom 1. Armee-Korps,
132 -4 2 r — 3 * * 2 -

-- - -3—132 - * 11. -

4 66 - * 3. - 2
*öG * * 666 - = 4.. - -

2 “ - 2 5 — 132 - t 5. i *

i“* 4 i* * 6 — 132 - t 6. l
-- - -7—132· -10. -

s- - -8-132- -8. - -

::„. Bataillon -- 9 — 66 - 9. - -
- - - -14 — 66 - 14. - -

 Regiment -15 — 6 O"4 « J -·
DcsinitivcBestimmunghickllbckwikderfolgen,ImchchnbetElatpto1881J82fcststcht

2) Bezüglich der rechtzeitigen Festsetzung des Gestellungstages und Mittheilung desselben an die als
übungspflichtig ausgewählten Ersatz-Reseroisten wird auf die Beachtung der Bestimmungen des
§. 72 10 der Ersatz-Ordnung und §. 15 A 4—6 derKontrol. Ordnung besonders hingewiesen. Für
erstere Zwecke ist die am Schlusse von Nr. 1 in Aussicht gestellte desinitive Bestimmung nicht abzuwarten.

3) Im Allgemeinen ist pro Linien-Bataillon eine Kompagnie zu formiren und zwar bei der Jufanterie
und den Jägern in den betreffenden Garnisonen. Den General-Kommandos bleibt es indeß über-
lassen, mit Rücksicht auf besonders ungünstige Garnison-Einrichtungen ausnahmsweise andere Be-
stimmungen zu tressen, webei jedech die möglichste Einschränkung der Kosten in Betracht zu ziehen ist.

In Fällen, in welchen die Benutzung von Barackenlagern beabsichtigt wird, sind motivirte und
detaillirte Anträge bis zum 15. Januar 1881 hierher zu richten (efr. Nr. 8).

4) Als Ausbildungs-Personal von der Linie sind für jede Ersatzreserve-Kompagnie zu kommandiren:
1 Premier-Lieutenant als Kompagnie-Führer,

Sekonde-Lieutenants (für einen derselben event. 1 Vize-Feldwebel als Offizier-Dienstthuer),
Vize-Feldwebel oder Unteroffizier als Fiinlihe
bis 8 Unteroffiziere oder Unteroffizier-Dienstthuende Gefreite,

6 bis 8 Gefreite.
Außerdem pro Fuß-Artillerie-Regiment während der letzten 14 Tage der Uebung 1 Oberfeuerwerker

und 2 Feuerwerker.
An Zulagen erhalten auf die Dauer der Uebung:

der Premier-Lientenant als Kompagnie-Führter PD0-4
der Sekonde-Lieutennt u24
der Vize-Feldwebel bezw. Unterofsizier als Offizier= oder Feldwebel-Dienstthuer 24=
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der Unteroffizier, oder Gefreite als dienstthuender Unteroffizier
der Oberfeuerwerer#

der Feuerwerker.....66-
5) Eine weitergehende Kommandirung auf die Dauer der Uebung oder zeitweise wird den General-

dkommandos bezw. Waffen-Instanzen anheimgegeben; diese Kommandirten erhalten die sub 1
näher bezeichneten Zulagen, soweit solche innerhalb des für die einzelnen Armec=Korps bezw. die
Artillerie und Jäger aus dem Vorstehenden 1 ergebenden höchsten Gesammt-Etat noch disponibel sind.Spielleute und Handwerker sind nach Bedarf heranzuziehen. « ·

6) Die Kompagnie-Führer erhalten, wenn sie sich beritten machen, auf die Dauer der Uebung in
äßhei sus 2 der Allerhöchsten Käbinets-Ordre vom 11. Juli 1878 eine leichte Ralion,

außerdem den Stallservis.
7) An Stelle des abkommandirten Ausbildungs-Personals können zu den Linien-Truppentheilen

übungspflichtige Offiziere, Unteroffiziere und zu Unteroffizieren geeignete Gefreite und Gemeinedes Beurlaubtenstandes auf die für bies. Kategorien bestimmungsmäßige Dauer eingezogen werden.
Dieselben kommen auf die an anderer Stelle slzutegzend Uebungs-Quote des Beurlaubtenstandes
der betreffenden Waffe zur Anrechnung. .

8) Der Stts-Dienst ist von den Aerzten und Lazarethgehilsen des betreffenden Truppentheilsmit zu versehen.
Bei etwaiger Benutzung von Barackenlagern sind auch Anträge, betreffend Kommandirung von

Aerzten und Lazarethgehilfen, zu stellen (ekr. Nr. 3). «
°) Die Bekleidung und Ausrüstung hat aus den bereitesten Beständen der Truppentheile zu erfolgen

und wird denselben hierfür die im §. 176 des Reglements über die Bekleidung und Ausrüstung
der Truppen im Frieden gedachte Entschädigung — jedoch auf drei Monate — gewährt.

10) Die Waffen sind aus den Beständen der betreffenden Ersatz-Truppentheile und den Augmentations-
Beständen zu entnehmen und nach beendeter Uebung in brauchbarem, völlig reparaturfreiem
Zustande an die Artillerie-Depots zurückzuliefern. 4 ·

Die durch Empfang und Wiederablieferung entstehenden Transportkosten haben die Truppen-
theile zu berichtigen und bei den Intendanturen zur Erstattung zu liquidiren.
An Munition werden für jeden Ersatz-Reservisten der Infanteric: 40, der Jäger 55 scharfe undfür beide Kategorien 15 N#a Patronen, sowie 10 Patronen Zielmunition gewährt. Letzterc ist
von den bezüglichen Truppentheilen fertig zu liefern und denselben hierfür das von den Ersatz-Reservisten verschossene und wieder aufe F#endenr Blei als Acquivalent zu überlassen.

Für qi Ersatz-Reservisten der Fuß-Artillerie sind pro Mann 12 scharfe und 5 Platz-Patronenzu verabfolgen.
.ie nach den Uebungen vorhandenen Patronenhülsen und Packschachteln, sowie auch das Blei

bei den Ersatz-Reservisten der Fuß-Artillerie, sind sämmtlich unentgeltlich an die Artillerie-Depots
abzuliefern. In Betreff der Kontrole über die abgegebenen Materialien wird auf §. 16, 9 des
Uebungs. Munitions-Etats Bezug genommen. Die Her können, ohne daß die Zündhütchen aus
denselben entfernt sind und im ungereinigten Zustande, an die Artillerie-Depots zurückgegebenwerden.

In Betreff der Geschütz-Munition für die Uebungen der Ersatz-Reservisten der Fuß-Artillerie,
sowie der für Batteriebau-Material und Ziele für Artillerie-Schieß= Uebungen zu gewährenden
Gelder erfolgt besondere Bestimmung. · ·
An Selbstbewirthschaftungs-Fonds werden auf die Dauer der 10 wöchentlichen Uebung für jeden

ann:
a. Allgemeine Unkosen 778A
b. Waffenreparatur-Geld: »·

bcdcrunfantericundFuß-Arullcrcc.............-19-
bei den Jägern .....·... 67-

c. Scheibengeld:
bei der Infanterie und den Jäageen J30
beider Fuß-Artillerie. 10-

d. Bureaugeld 30
gewährt.

Schießprämien werden nicht gezahlt.

15 M
15 -
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erfol
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v. Kamesc.

Bestimmungen

sind nur insoweit in Anspruch zu nehmen, als die

Gebührnisse hat nach Maßgabe der in dem Geld-
Heer im Frieden in Betreff der Mannschaften des

gen.
ondere Kosten nicht erwachsen.

aller in Betracht kommenden

der Königlichen General-Kommandos
und Ausführung der Uebungen und über

Vorschlägen für die im Jahre 1882/83ebung.
der Schiehausbildung nach anliegendem

— Schema beizufügen.

für die Ausbildung der Ersatz-Reservisten 1. Klasse der Infanteric, Jäger und Tuf Artillerie währendder 1. (10 wöchentlichen) Uebungsperiode im Etatsjahre 1881/82.
1) Die übungspflichtigen Ersatz-Reservisten 1. Klasse sollen im Frieden soweit ausgebildet werden, daß

sie, zunächst in die Ersatz-Truppentheile eingereiht, im Bedarfsfalle früher, als dies nach der bis-
herigen Organisation möglich sein würde, den Feldtruppen als Ersatz nachgesandt werden können.

Es kommt daher darauf an, denselben in kurzer Zeit eine Ansbildung zu Theil werden zu
lassen, welche sie befähigt, im Rahmen eines aus vollkommen ausgebildeten Mannschaften formirten
Truppentheils ihre Funktionen zu erfüllen.

2) Turnen am Geräth und Bajonelfechten sind von den Uebungen auszuschließen; auch ist von einer
parademäßigen Ansbildung Abstand zu nehmen.

3) Mit Rücksicht auf die nur kurze Uebungszeit ist bei der Infanterie und den Jägern auf die Aus-
bildung des einzelnen Mannes im Terrain und im Schießen von vornherein ein besonderer Nachdruck
zu legen. Bezüglich sergsamster Vorbildung für ke#egedachten Dienstzweig wird ausdrücklich auf dieVorschriften im F. 8 der Schieß-Instruktion für die ufanterie hingewiesen.

4) In der letzten Zeit der Uebungsperiode ist bei der Infanterie und den Jägern das Exerziren der
Kompagnie auf dem Exerzirplatze und im Terrain ##

Außerdem hat eine theoretische und pra
Sicherheitsdienstes stattzufinden

5) Für die Ausbildung der Ersatz-

nähere Bessimmni ilbi6) Für die Schieß

u üben.

ktische Unterweisung in den Anfangsgründen des

Reservisten der Fuß,Artillerie trifft die General-Inspektion der Artillerie

egen der Infantcrie sind folgende Festsetzungen maßgebend:
4 .

z Mittelpunkt derGenügend zu crachtende
 2 Anzu- Trefffläche Uber dem'Leistung (für dic Strich-
= : H — V

= Auschlag Scheibe wendendes Haltepunkt Haltepunkt auf dersscheibe zu erfüllende Be-
 - Visir Scheibe dingung)

I. Uebungsperiode (10 Patronen).orübung.

1 5] 100] stehend Strichscheibe! Standvisir Ziel aufsitzen 62 cm im Strich 4 Tresser, davon 2 im
ausgelegt! i

2 5100 sehend Infanterie-Standvisir Ziel aufsitzen 62 cm im Ring 3 A resser, davon 3Manns-
freihändig scheibe breiten mit 2 Nechtecken.

*) Zur Erfüllung der Bedingungen nach der Strichscheibe sind die fünf restirenden Patronen zu benutzen.
on
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7 . Anzu- Mittelpunkt der Genügend zu erachtende
— . chfsslächeiibcrdcnthistnng(filkdieStrich-
«æ S o .

HEE Anschlag Scheibe wendendes s Haltepunlt Haltepunkt auf dersscheibe zu erfüllende Be-
21245 Bisir Scheibe dingung)
 8

Hauptübung.
3151150 stehend Infanterie-]Standvisir Ziel aufsitzens#ögem im Ning 3 4 Treffer, davon3Manns-

aufgelegt eibe breiten mit 2 Rechlecken.

400nicend Figurscheibe 1Kleine Ziel aufsitzen 129 cm in der 2 Treffer.
Klappe Brust

55150 liegend Numpf= Standvisir? scheinbare s69 em in der Brust 2 Treffer.
aufgelegt scheibe Kopfhöhen

unter dem

Ziel
6510 liegend Kniescheibe Standvisir sZiel aufsitzensöd em in der Brust2 Treffer.

freihändig
75 400 knieend Sektions- 450 m Ziel aussitzen106cminderoberen2Tresser.

scheibe Hälfte der Scheibe
7) Die Bestimmungen für die Schießausbildung der Ersatz-Reservisten der Jäger werden der Juspeltirn

der Jäger und Schitzen überlassen.
8) Für die Schießausbildung der Fuß-Artillerie mit der Zägerbüchse M/71 sind folgende Festsetzungen

maßgebend:

**– .

Z E An Milielpunkt der
= zu- Tresffläche überdem Genügend zu erachtende
21* Anschlag Scheibe wendendes Haltepunkt
 [ee Haltepunkt auf der Leistun2 Visir - Leistung* Scheibe
 58

I. Uebungsperiode (12 Patronen).
114100] stehend Artillerie= Kleine Fiel aufsitzen 84 cm im Rocchteck #3 Tresfer, davon2Manus-

aufgelegt scheibe Klappe breiten.
24100| stehend Artillerie= Kleine Ziel aussitzen 84 cm im Recchtecks Treffer, davon2Manns-

freihändig scheibe Klappe i

34150%tuieend Anmf- Standvisir Ziel aufsitzen 30 cem im Unterleib!1 Treffer.
scheibe

NhD. Bedingungen sind nicht zu erfüllen.

9) Zum Garnison-Wach
Ausbildung in diesem Dienstzweige herangezogen werden.

tdienst dürfen die übenden Ersatz-Reservisten nur ein bis zwei Mal behufs ihrer

Von vornherein sind soviel Patronen zu reserviren, daß jeder Mann für die Uebungen 2—7, für welche leine „Bedin-
ungen“ zu erfüllen sind, noch je fünf Patronen übrig hat.
iederholung der einen oder anderen Uebung verwandt werden.

Bleibt schlieslich noch ein Rest, so kann derselbe zur
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Schema.

Uebersicht
der Resultate der Schießansbildung der Ersatz-Reservisten I. Klasse bei der Infanterie und den Jägern.

Zahl derErsatz-Reservisten. welche:
genügende „Leistungen“ erreicht haben:

“ — 2 2 5
Regiment 2c # 5Se8s 222 26225259 *½s = —“#S 8 5 Bemerlungen.

25 25 2255333
25 23 755522 33 23
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Nr. 241.
Tragen von zwei Patrouentaschen bei gepacktem Tornister.

Berlin, den 10. Dezember 1880.
Seine Mojestät der Kaiser und König haben zu bestimmen geruht, daß fortau von der Infanterie, sowie
den Jägern und Schützen bei gepacktem Tornister stets zwei Patronentaschen zu tragen sind, daß
in allen anderen Fällen aber — ausgenommen bei großen Paraden, beim Garnison-Wachtdienst und bei den
Vorübungen des Schießens —den vorgesetzten Instanzen bezw. Truppen-Befehlshabern, welche den betressenden
Dienst anordnen, die Festseltzung, ob eine oder zwei Taschen getragen werden, überlassen bleiben soll.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht. ··
DerKriegöministekiabErlaßvom14.Sept·embcr1846(No.160.9.M.0.D.3·)trttthiernach

außer Kraft.
Kriegs-Ministerium.

v. Kameke.
No. 149. 12. 80. A. 1.

Nr. 242.

Aenderung der Vorschrift über den Geschäftsgang bei Ueberweisung der Bedürfnisse zu den Armirungs-übungen der Fuß-Artilleric 2c.
Berlin, den 9. Dezember 1880.

Seite 8, §. 11 der vorerwähnten Vorschrift sind die Worte „zum 1. Mai jeden Jahres an die betreffende
Fuß-Artillerie-Brigade“ zu streichen, und ist dafür zu setzen: „spätestens 4 Wochen vor Beginn der Armirungs.
übung an die betreffende Artillerie-Depot-Inspektion“.

Kriegs-Ministerium.
v.No. 390. 10. Art. 1. 'Kameke.

Nr. 243.
Abänderung der Vorschrift für die Verwaltung der Artillerie-Depots. ·

Berlin, den 11. Dezember 1880.
Nachdem durch Allerhöchste Kabinels-Ordre vom 23. Oltober d. Is. (A.-V.-Bl. 1880 S. 221) angeordnet

worden ist, daß die Festung Thorn am 1. April 1881 aus dem Befehls- und Verwaltungs-Bereiche des
1. Armee=Korpsindenjenigendes2.Armce-Korps übertritt, erleidet die Beilage 1 der Vorschrift für die
Verwaltung der Artillerie-Depols zu dem gedachten Zeilpunkte folgende Abänderungen:

1) Vertikalspalte 1 ist unter „2. Artillerie-Depot-Inspektion (Stettin)“" das Wort „Thorn“ zu streichen
und zwischen „.2.“ und „9.“ zu setzen:

„exkl. Thorn, des“
2) Vertikalspalte 3 isl als die bei dem Kassen= und Nechnungswesen des Artillerie-Depols in Thorn,

einschließlich des Filial=DepotsinGraudenz,betheiligteIntendantur dicjenige des 2., statt 1.,
Armec-Korps zu bezeichnen.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 160. 12. 80. Art. 1.

Nr. 244.
Zusammenstellung der Bestimmungen über den Wohnungsgeld-Zuschuß.

Verlin, den 2. Dezember 1880.

Das Gesetz vom 30. Juni 1873, betressend die Bewilligung von Wohnungsgeld-Zuschüssen an die Ofsiziere
und Aerzte des Reichsheeres rc., sowie die die Armee betreffenden ansführenden und erlänternden Bestimmungen
zu demselben sind zusammengestellt und durch Druck vervielfältigt worden.
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Die erforderlichen Exemplare werden in der Anzahl, in welcher der 2. Nachtrag zum Gelb-Ver-

pflegungs-Reglement für das Preußische Heer im Frieden zur Ausgabe gelangt ist, den Königlichen-General-
Kommandos 2c. unter Umschlag zugehen.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 40/12. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 245.
Militär-Wittwen-Kassen-Angelegenheit.

Berlin, den 2. Dezember 1880.
Der 1. Nachtrag zu der Instruktion zur Ausführung des Gesctzes vom 17. Juli 1865, einige Abänderungen

des Reglements für die Offizier-Wittwen-Kasse vom 3. März 1792 betreffend, vem 26. September 1865
(abgedruckt als Beilage zu Nr. 8 des Armee-Verordnungs-Blattes pro 1877) enthält Seite 2 folgenden
Erlaß des Militär-Ockonomie-Departements, Abtheilung für das Etats= und Kassen-Wesen vom 18. De-
zember 1865 zu Beilage B. 4 ·

„In der Beilage B. ist den Kassen-Kommissionen die Verpflichtung auferlegt:
a. alljährlich in den Monaten Juni und Dezember der Militär-Witlwen-Kasse eine spezielle Berechuung

der für das zu Ende gehende Semester abzuführenden Beiträge einzusenden, und
. gleichzeitig hiermit die aus jener Berechnung konstirende Summe der Beiträge an die General=

Militär-Kasse behufs Abführung an die Militär-Wittwen-Kasse zu zahlen.
Letztere Bestimmung ist von dem größten Theile der Truppen so verstanden worden, wie wenn

dadurch der bisherige Zahlungsmodus, d. i. der Weg der Abrechnung hätte aufgehoben werden
sollen. Das ist jedech nicht der Fall, und die Truppen und Militär-Behörden haben demnach
die Beitrags-Berechnungen zwar in den bestimmten Terminen (1. Juni und 1. Dezember) der
Militär-Wittwen-Kasse (und zwar unmittelbar) einzusenden, sich aber der Einsendung der
nachgewiesenen Summen resp. an die Militär-Wittwen-Kasse over an die General-Militär-Kasse
oder an die Korps-Zahlungsstellen zu enthalten, vielmehr die Einziehung durch die betreffende
Negierungs-Haupt-Kasse abzuwarten und bis dahin, daß letztere erfolgt, die Beiträge in den
Kassen als Deposita zu asserviren.“

Dieser Erlaß ist seildem mehrfach in zwei Beziehungen unbcachtet gelassen, indem eines Theils solche
Vaareinsendungen stattgefunden haben, anderen Theils die gedachten Beitrags-Berechnungen nicht unmittelbar
an die Militär-Witlwen-Kasse, sondern an die unterzcichnete General-Direktion eingesandt worden sind.

Die General-Direktion nimmt hieraus Aulaß, auf diesen Erlaß zur sorgfältigen künftigen Beachtung
hierdurch hinzuweisen und das Ersuchen auszusprechen, derartige Baareinsendungen nicht wieder eintreten zu
lassen und die halbjährlichen Beitragsberechnungen immer an die Königliche Militär-Wittwen Kasse,
Klosterstraße Nr. 76, und niemals an die unterzeichnete Gencral-Direklion einzusenden.

General-Direktion der Königlich Preußischen Militär-Wittwen-Pensions-Anstalt.
No. 56. 12. W. Hammer.

=S

Vervollständigung des Verzeichnisses der höheren Lehr-Austalten, welche zur usstetlung der im §. 3 der
Verordnung über die Ergänzung der Offiziere des Friedensstandes vom 11. März 1880 bezeichneten
Abiturienten= bezw. Prilnnzr- Genhuisse berecheigt sind, sowie des Verzeichnisses der Lehr= Anstalten,
deren einjähriger Besuch von dem obligatorischen eich einer Kriegsschule entbindet (siehe A.-V.-Bl. für1880 Seite 62/71 und Anhang 1 und 2 zur vorgenannten Verordunng).

Berlin, den 3. Dezember 1880.
Es sind hinzugetreten bezw. einzutragen:

I. Verzeichniß der Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Abiturienten- bezw. Primaner-Zeugnissen
berechtigt sind.

Zu A. a. I. Provinz Ostprcusten:
das Gymnasium zu Allenstein.

 .-p II. das neue Gymnasium zu Regensburg.
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Zu A. a. III. das Königliche Gymnasium zu Leipzig.
--- V. das Gymnasium zu Bruchsal.
--- VldasJymnasium(Fnckenomnum)zuL
---vaLdaslnichofltcheGynmafium (Knabenfemmar) zu Montigny bei Metz.
éCPA. b. III. die Nealschule zu Borna.
--- VI. die Nealschule I. Ordnung zu Gießen.
„dIXIV. die Nealschule zu Bremerhaven.
. B. a. I. Provinz Hannover:

das Progymnasium zu Geestemünde.
 :„ III. das Probhmmasium zu Durlach. B. c. I. Provinz Ostpreuß

die höhere lrgaschue zu Osterode.
Provinz Westprcußendie höhere U#ngerschule. zu Jenkau.
Provinz Schlesien:
die höhere Bürgerschule zu Löwenberg.
Provinz Hannover
die höhere rgericue zu Duderstadt.
Provins Hessen-Nassau
die höhereBürgerschule zu Biedenkopf.
 Rheinprovinz:

die höhere Bürgerschule= (Oberl ausen.
à„ hinter Nr. IX als neueN üestenthum Lippe:die Realklassen des bn*. zu Detmold
 . als neue Nr. XI (Elsaß-Lothringen):

das Nealprogymnasium zu PfalzII. die Real-Abtheilung des Prowwimmaßtums zu Durlach.. d.

II. verzeihni der Lehranstalten, deren einjähriger Besuch von dem obligatorischen Besuch einer

Kriegaschue entbindet.Hinter Nr. V als neue Nr. VI Gro berzogihum Hessen:
die tr „ochue zu Darmstadt.

Essind in Wegfall gekommen bezw. zu streichen:
I. Verzeichniß der gehreschn, welche zur lhe # biturienten- bezw. primaner-Bengnissen

erechtigt sin
A. b. II. 4) das Realgymnasium zu Regensburg.
"C. I die städtische Gewerbeschule zu risG

I. 1) das Progymnasium zu Bruchsal.
. das Pro enasium (##Aerieirnun) zu Laubach.I. die Nealft ule zu Bockenheim.
VI. die Realschule zu Bremerhaven.

Provinz Westpreußen Nr. ö:
die höhere Bürerschule zu Jenkau.Provinz Schlesien Nr. 13:
bie höhere Fargerschule u Löwenberg.ProvinzHe r

die höhere Bür gesschule zu Biedenkopf. Rheinprovinz N. 2
die höhere 7* zu Oberhausen.
die Realklassen des Gymnasiums zu Detmold.

Die ae Anhang 1 und 2 der Verordnung über die Ergänzung der Ofsiziere des **G.
standes vom 11. März 1880 sind hiernach zu berichtigen. Hierbei ist in „em erzeichniß Anhang 1S
unter A. c. II die Bezeichnung „Rcalschule“ abzuändern in „Real-Anstalt“

Kriegs- Ministerium; Allgemeines Krigs=Departement.No. 537. 10. 80. A. 2. v. Verdy. Ziegler.

v I v *

I I
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Nr. 247.
Jahres-Nachweisungen der Zahlmeister und Zahlmeister-Aspiranten.

Berlin, den 4. Dezember 1880.

Ee wird für zulässig erachtet, daß die zum 15. Januar jeden Jahres hierher einzusendenden Nachweisungen
über die im Korpsbezirk vorhandenen Zahlmeister-Aspi lanen künftig — und zwar schon vom hachsten
Fälligkeitstermine ab —steis nur nach Maßgabe der Festsetzung unter 2 des Erlasses vom 9. November 1876 —
Nr. 217/11. M. O. D. 3 —in abgelürzier Weise zur Verlage gelangen. ·

BeüglichdergleichartigenNachweisuagfürsohlmeistcrtrittjedocheineAendckunggegendasmjenem Etlaffe angegebene Verfahren nicht ein.
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

No. 612/11. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.

Nr. 248.
Vertheilung einer Anzahl von Exemplaren der Militär-Literatur-Zeitung für 1881.

Berlin, den 7. Dezember 1880.

Das Kriegs-Ministerium hat auch für das Jahr 1881 auf eine Anzahl Exemplare der Militär-Literatur-
Zeitung subscribirt, welche den betreffenden Behörden 2c. direkt durch die Verlagsbuchhandlung nach Maß-
gabe des unter dem 19. Dezember 1873 (A.-V.-Bl. Nr. 31 pro 1873) publizirten, im vorigen Jahre in etwas
modifizirten Vertheilungsplans werden zugesandt werden.

Die von den Empfängern auszustellenden Empfangsbescheinigungen sind, wie bisher, am Jahres-
löhlnse mittelst Briefumschlags an die Etals= und Kassen-Abtheilung des Militär-Oekonomie-Departementseinzusenden.

#iegs-Minssterium Allgemeines Kriegs-Departement.No. 849/11. A. 2. v. Verdy. Ziegler.

Nr. 249.
Eröffnung neuer Eisenbahn.

Berlin, den 8. Dezember 1880.
Die Eisenbahnstrecke Olpe—Rothemühle — Schlußstrecke der Eisenbahn Finnentrop—Rothemühle — ist am

1. Dezember d. Is. eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott.

No. 177/12. 80. M. O. D. 3.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Berlin, den 23. Dezember 1880. Nr. 25.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Derviertellährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1 4. 50 J. Abonnirt kann werden: chiherhalb bei denanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6Bei Letzterer arfohht auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet * achderAnzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 203 berechnet, salls nicht für einzelne Nomneern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 250.
Dislokations-Aenderungen, welche zum 1. April 1881 ans Anlaß der für diesen Zeitpunkt in Aussicht

stehenden Neuformationen einzutreten haben.
Berlin, den 15. Dezember 1880.

Es- wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht, daß mit Allerhöchster Genehmigung zum 1. April 1881
aus Anlaß der für viesen Zeitpunkt in Aussicht stehenden Neuformationen die in folgender Nachweisung
aufgeführten Dislokations-Aenderungen einzutreten haben.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 450/12. A. 1.

Nachweisung
derjenigen Dislokations= Mn#derungen, welche zum 1. April 1881 aus Anlaß der für diesen Zeitpunkt inAussicht stehenden Neuformationen einzutreten haben.

2. Bezeichnun isheri -
 werh s Bisherige Künftige Bemerkungen.
 — Truppentheils Garnison Garnison

I.Stab und Füssilier-Bataillon 2. Ost-
Reußischen Grenadier= NegimentsNr. ]Königsberg i. P.Gumbinnen.1. Etvesselben NRegiments Bartenstein Insterburg.

Ostreusisches Füsilier-Regt. Nr. 33. Danzig Königsberg i. P. Tritt vonder 4. zur2.In-
Bataillon 6. spreufiichen. In- fanterie-Brigade über.*• fonaleilon 6. Nr. 4 . .Königsberg i. P. Bartenstein.
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22 Bezeichnung -- ....
IF Bisherige Künftige Bemerkungen.* Truppentheils Garnison Garnison

V. Stab, 1. und3. Bataillon WessfalischenFüsilier-Regiments Nr. 3 .Posen Krotoschin.2. Bataillon desselben EWn Schrimm Ostrowo.
2. Bataillon 3. Niederschlesischen In-

fanterie-Regiments Nr. 50 Ostcowoa Rawitsch.
2. Bataillon Piderleiscen Faß#=Artillerie-Regiments Nr.

Stab, 5., 7. und 2. * ThornGraudenz Posen.

VI. Stab, 1. und Fusilier-Bataillon
1. Posenschen Infanterie-Regiments
Nr. 13 SSlatz Gleiwitz.

2. Bataillon desselben Regiments. Glaßtz Beuthen O. S.

VII. 5. Eskadron 1.WestälichenHausaren-Regiments Nr. Lippstadt Paderborn.

VIII./2. Bataillen 7. Peinischen Infan-=
kerie-Regiments Nr. 6 Diedenhofen Trier.1. und Kuanhd OD Bataillon
*ieZi Infanterie Regiments Soweit erforderlich, zu-

. . nächstin Kantonnements
.Trier Diedenhofen. in der Umgegend.

XI.2. Batillon Hesischen ölslier-ie i-ments * Hanau Fulda. Vorläufig.

XIV.Badisches Pionier-Bataillon Nr. 14. Straßburg i. E. Kehl.

XV. 2. Abtheilung Feld- Wrtilerie-Regi-ments Nr. 15 Me6 Straßburg i. E.
Pionier-Bataillon Nr. 1 Metz Straßburg i. E.

No. 97/12. A.
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Nr. 251.
Vereinigung des ehemaligen Landgemeinde-Bezirks Bornheim mit der Stadtgemeinde Frankfurt a. M.

Berlin, den 16. Dezember 1880.

Auf Grund der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. Dezember 1876 ist der ehemals selbstständige Land-
gemeinde-Bezirk Bornheim mit dem Bezirke der Stadtgemeinde Frankfurt a. M. vereinigt worden.Es wird hierauf für die Fälle, wo seitens der Truppen vie bezüglichen Matßsroten ausgestellt.
bezw. Quartier-Anerkenntnisse ertheilt werden, zur Beachtung aufmerlsam gemacht.

Kriegs-Ministerium.
v. Kameke.

No. 269. 12. M. O. D. 4.

Nr. 252.
Zulage- bezw. Tagegelder-Gebühr der Roßärzte und Unterroßärzte bei Kommandos in and ere Garnisonen.

Berlin, den 14. Dezember 1880.

Zur Erläuterung der Anmerkung**) 3 auf Seite 40 des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische
Heer im Frieden wird Folgendes bemerkt:

Die Zulage von 1. täglich, welche Roßärzte und Unterroßärzte nach 8. 7, 2c. der Bestimmungen
über das Militär-Veterinär-Wesen (vergl. Erlaß vom 30. Juni 1879 A.-V.-Bl. S. 151) bei Kommandos,
wofür etatsmäßige Zulagen nicht ausgeworfen sind, zu empfangen haben, ist nicht als Kommando-Zulage im
Sinne des §. 47. des erwähnten Reglements, sondern als eine solche Zulage anzusehen, welche den Anspruch
auf Tagegelder am Kommandrorte vom Tage nach dem Eintreffen ab in Gemäßheit des Schlußsatzes des

. 4. der Verordnung vom 15. Juli 1873, betresfend die Tagegelder und Reisekosten der Personen des
oldatenstandes, ausschließt.

Der Schlußsatz der Anmerkung"*)zudem vorstehend erwähnten Erlaß vom 30. Juni 1879 bezieht
sich auf Reisetage, für welche die Zulage von 1 .K neben den Tagegeldern überhaupt nicht zahlbar ist.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. Kühne.

No. 139. 12. 80. Al. O. D. 3.

Nr. 253.
Erläuterung zu §. 97. 2. g. des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische Heer im Frieden.

Berlin, den 14. Dezember 1880.

Den Behufs Verwendung im Charité-Krankenhause bezw. zur Ablegung der Staatsprüfungen zu dem
medisinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut hierselbst kommandirten Unterärzten sind die zuständigen
Geldgebührnisse an Löhnung, Verpflegungszuschuß und Brotgeld von den eigenen Truppentheilen durch Ver-
mittelung des genannten Instituts zu zahlen.

Die Ueberweisung der Gebührnisse hat in gleicher Weise zu erfolgen, wie es für die zu den Kriegs-
schulen Kommandirten im §F. 17. der Bestimmungen über Organisation und Dienstbetrieb der Kriegsschulen
vorgeschrieben ist. · » .

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. Kühne.

No. 280. 11. M. O. D. 3.
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Nr. 254.

Abänderung der Vorschrift über den Geschäftsgang bei Ueberweisung der Bedürfnisse zu denSchießübungen 2c.
Berlin, den 15. Dezember 1880.

In der Anmerkung zu §. 32. der vorerwähnten Vorschrift, Zeile 3 von oben, ist statt „dem Anschieß-Kom-
mando zu Spandau"

Anschieß--Kommandos“
und ebendaselbst, Zeile 3 von unten, statt „dem 212un28 cm Mörser“"Mörsern“
zu setzen. Kriegs-Ministerium; —ie Kriegs-Departement.

v. Verdy. Müller.
No. 81/12. Art. 1.
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Armee-Verordnungs-Nlatt.
Herausgegeben vom Kriegs-Ministerium.

14. Jahrgang. Herlin, den 31. Dezember 1880. Nr. 26.

Gedruckt und in Kommission bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 69.

Der verrtellährliche Brän#umerationspreis. dieses Blattes beträgt 1.4 50 4. Abonnirt Lann werden: außerhalb bei denanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 69.Bei Letzterer erfogt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselzen richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204 berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.

Nr. 255.
Marschverpflegungs-Vergütung für 1881.

AufeGrund der Vorschriften im §. 9 Nr. 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewassucte
Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (N.-G.-Bl. S. 52) ist der Betrag der für die Natural-Verpflegung

u gewährenden Vergütung für das Jahr 1881 dahin sNx“ worden, daß an Vergütung für Mann undTag zu gewähren ist:
t Brot ohne Brot

a. für die volle Tageskost " we z8 Pfennig
b. für die Mittagskost
; für die Abendkost . - 41 -
d. für die Morgenkost 19 - 14

Berlin, den 24. Dezember 1880.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Eck.

Berlin, den 27. Dezember 1880.
Verstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Kriegs-Ministerium.
No. 931/12. M. O. D. 2. v. Kameke.

Nr. 256.

Vergütungssätze für Brot und Fourage und Vergütungspreis für den aus Preüßischen Magazinen anKadetten-Anstalten verabrelchten Roggen pro I. Semester1
Berlin, den 21. Dezember 1880.

In dem Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Juni 1881 sind nach den von den resp. Kriegs-Ministerien
erfolgten Festsetzungen zu vergüten:



— A.-V.-Bl. pro 1876 Nr. 1 S. 3

2546
A. bei den nachstehend bezeichneten Kontingenten des Deutschen Reichsheercs als Garnison-Brotgeld,

sowie für nicht abgehobene tarifmäßige Fourage, ferner für gegen Entgelt gewährte übertarismäßige
Nationen und Nationstheile, endlich für überhobene Brot= und Fourage-Beteäge, letztere mit dem
beronneten Zuschuß von 25% — F. 131 des Neglements über Natural-Verpflegung der Truppenim Frieden —.

(Für die Gewährung der Geldvergiltung statt ctatsmäßiger Rationen an Offiziere, Aerzte und
Beamte sind die in der kriegsministeriellen Verfügung vom 1. Jannar 1876, betreffend Gewährung

von Natural-Verpflegungs= 2c. Laee auf Grund des Reichs-Militär=Etatsfür1876iff. 3 — sowie dic in der Verfügung vom 15. Jannar 1879
— A.-V.-Bl. pro 1879 Nr. 2 S. 11 und 12 —getroffenen Bestimmungen maßgebend.)

Für die tägliche Für dic monatliche Für einzelne Fouragetheile

ecc leichteleichte schwere leichte mittlere Garde- schwere pro pro pro
50 kg 50 kg 50 kg

Brotpertion. Fourage-Ration. Hafer. Heu. Stroh.
*n r4 % J AN # 4 *2—ie *2—.

1
I. Prenß. Ar-
mee und die 6 TZ
unter Preubi- ,.
scher Verwal- I
tung stehen-
den Kontin- T&amp; 1* "1

d 15,8 21 30) 630 32 — 32 50|33 50 7 93 3 O7 2 53
— —

6:pro Brota3kg 1 "
II. 12. (K6ö= D

ulgl. Süchst. D. «
sched) Armee · · · ·

Aoipé ... 14,4 19,30 — 32 100— 33 60 85 3 39 2 % 37
— —

58.7 pro Breta 3kgl "
B. Für den aus Preußischen

Jo. 6406/1
Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.

v. Hartrott.2. 80. M. O. D. 2.

Exkraordinäre Verpflegungs-Zuschüsse pro 1. Quartal 1881.
Nr. 257.

Kocl lner.

Magazinen an Kadetten-Anstalten verabreichten Roggen
10.A pro 50 kg.

Berlin, den 21. Dezember 1880.
Die pro 1. Quartal 1881 bewilligten exkraordinären Verpslegungs-Zuschüsse, einschließlich des Zuschusses zur
Beschaffung einer Frühstilcks, Portion, betragen für die nachstehend bezeichucten Garnisonen:



Für die in Für die on Für die Man Für die Mo##on-
Garnison= 2c. Orte: u. Tag. Garnison= 2c. Orte= u. Tag.] Garnison- 2c. Ortei#u. Tag.] Garnison= 2c. Orteu. Tag.

Plennige. Plennige. Vsenniac. Plennigc

Garde-Korps. Coerlin. 13 Lübben. 13 Weißenfels 13
Berlin .. 16 Coeslin. 12 Perleberg 16 GWittenberg 11
Gberlottenburg 15 Colberg 12 Prenzlau 15 er . 15

otsdam . 16 Deutsch-Crone 9 Rathenom 16
Alt-Damm. 12 Neu-- Ruppin. 13
Demmin 13 Schwedt a. d. 2 17 V. Armce-

I. Armee- Lar a. d. O. 12 Soran 13 Korps.orps. nesen. . 13 Spandan 17 Beuthen a. d. O. 1
Allenstein 13 Gollnom. 14 Teliow= 17 Bojanowo 11
Bartenstein 12 reiffenbergi. Pom. 11 Woldenberg. 11 Franstadt 12
Braunöberg 13 Greifswald .13 Züllichau 12 Freistadt i. Schur 13.
Culm 11 Inowrazlaw#. 3 ( alegaun . 11Danzi 13 Konit i Görlitz 12
7 Vrifrth 6 kaugard 11 Guhrau 12

lbing 10 HPasewalk 12 w. a Haynau 13
Deusfk Ey kau 12 Schievelbein 1 · knåe« «ckknstadt. 13
Fridid. d. lle 11 Schlawe 10 orps. Hirschberg. 16Goldap. 6. Schneidemühtl 10 sauer 11
Graudenz 14 Stargard i. Pom.11 Aotenburg. 18 Kosten 10
Gumbinnen 9 Stettin. " 15 Ascherele en 15 Krotoschin 12
Preuß.-Holland 8 Stolp « Bernb urg 16 Lauban. 12
Insterburg. 8 Stralsund · 12 Bitterfeld · 14 Liegnitz 13
Rönigsberg i. pr. 13 Swinemünde 18 Burg 15 Lissa i. P. 14
Loczen Treptow a. d. X. 12 Dessau 16 Löwenberg. 12

Marienburg 11 Düben 15 üben. 12
Marienwerder. 14 Eisleben 14 Militsch 15

cuel. . .. 15 Erurt !# 16 Muskau 11
9 III. Armee- ardelegen 16 Neutomischel 9

sor. w. 14 orps. Gera 17 strowo 12sterode 11 Greiz 16 HPolkwitz 12
¾s7 = sr 17 Angermünde . 17 Heberstad 18 HLosen 1
Rastenburg 15 " 14 Halle a. d 15 NKawitsch 12
Rlesenburg .10 Bernau 16 Langensalza 14%a gan 13
Rosenbergi.W. Pr. 11 1. krändenburg.ad.. 13 Masebun 15 Samter 11
Preußi alau 1: v 5 imnThornbigilherbar 12 Cottbus. 14 Mahlpaupen!i. /. 14 Sthrimn 1
Tilstt % 5 Grofsen- 11 Naumburxga. d. 15 Sprottau 11Wortenburg 20 Cüstrin 16 Neubaldensleben. 18%Sulau 10
Wehlan 12 Frenssurt a. d.O. 14Ouedlinburg 17 Unruhstadt. 8

Friesack. 17 Rudolstadt. 16 Winzig 11
FHirsenpal= . 15 Salzwedel. 16

u. A# . 16 Sangerhausen 15

 Urmee- Howalberg 14.chönebeck 15 “orps üterbog .. 12 Sondershausen 14 VIArmee-Korpe.
Anllam. .. 11 Königsberg N. MW. 13 Sten . 19 Bernstadt 10

Belgard 12 Landsberg a. d. W. 13 Tangermünde 15 Beutheni. Ob. Str5 11
Bromberg. 12 Liebenwalde 14 Torgau 16 Breolau 13
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Filr di ro .. ro ro .. ro

Für die Nean Für die ann Für die ann Für die ann
Garnison= 2c. Orte: u. Tag. Garnison= 2c. Orte/#u. Tag.) Garnison= 2c. Orte mu. Tag. Garnison= 2c. Orteu. Tag.

Plennige. (Plennige. Plennige Pfennige

Drie . 10 Lippstadt 17 17 Wilhelmshaven 20
Cose 11 Meschede 14 18 Wolffenbüttel 14
* Säte 12 Minden 16 1911 ünster 17 20 Armes-KorpsLlesont- 11 Neuhaus 12 19 i Gunstertercht

Ober-Glogau. 11 euß .. 13 18 Hefssische Division.
Grottkan 9 Pedrrborn. . 13 18
Kreuurg 11 ellinghausen 16 1 Arolsen. .. 13Leobschütz 11 Seest 15 .20 Babenhausen 11

Münsterberg 12Werden 16 .18 „Biebrih95
Namela .. 10efel.. 20 .19Butzbach. 13# ·..11 .14assel 17
gekostedti. Ob.Sch 11 . Darmstadt 717

Deé 12 9 * 1 ie *ie ** 15

Ohlau 5 III r mee 20 Eifn 14
Oypeln 12 14 Erbach i. .
Pleß 10| Aachen 21 21 rnsurt a. M. 17Ratibor Andernach 13 17 riedberg 11
Neichenbach 13 Bonn 18 22 ritzlar 14
Rybnik. . 9(oblenz 20 14 ulda 12
Schweidnitz . 12 oeln . . . .16 19 dießen 17

Sohraui.Ob.Schl. 9 Deutz bei Coeln. 16 19 JGotha 13
Strehlen 13 Ehrenbreitstein 20 16 Hanau. . . 15
Striegau 12 ngers. 14 Hersseld . s12

Pohlan . 12 rkelenz 15 Hbestenle 14
Ziegenhals. 8 16 6 « Hof-Geismar15

Ji½% 18 TArmee-Korpé Homburg v. d. . 20d#ch 12 14 Jena . 14

Neuwied . 15 17 Koburg 12
VII. Armee- Saarbrücken 20 14 WMainz. . 15

orp's. Saarlouis. 19 15 Marburg 13
Siegburg 18 14 Meiningen 13

15 Trier 18. 16 Nasan 1514 St. Wendel 14 19 Offenbach 17
17 15 Rotenburg a. d. F 16

17 17 Weilburg 13
14 K.Armee-Korps 15 eimer 16
2) intl.Großhergoglich 13 sWetzlar . . .13
18 Mecklenb. Konting. 15Wiesbaden 15
17 16 Worm. 15
17 Altona 18 16
18 Apenrade 16 13 l. (Königlich

18 — 21 1 Sächsisches)Ar-16 remerhaven. 18 4
152 Bütee 106 16 Mee-Korpe.
16 Cuxhaven 18 18 Annaberg 15
16 Doemitz 14 15 ,Bauzen15
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ro ro ro

Für die ann Für die ann Fur die ann Für die ann
Garnison= 2c. Orte: u. Tag. Garnison- rc. Ortei#u. Tag./Garnison= 2c. Orteiu. Tag. Garnison= c. Orten. Tag.

lennige. lennige. Pfennige. Plennige.

Bornraa 17 Schneeberg5 Loerrah 15 Hagenan .. .16
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Kriegs-Ministerium: Militär-Oekonomie-Departement.
No. 917/12. M. O. D. 2. v. Hartrott. Koellner.

Nr. 258.
Eröffnung neuer Eisenbahn.

Berlin, den 23. Dezember 1880.
Die Eisenbahn St. Michaelisdonn—Marne ist am 15. Dezember d. J. eröffnet worden.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
v. Hartrott. nc.

No. 500/12. M. O. D. 3.

Nr. 259.

Verpflichtung der Hauptleute der Feld-lBatterien.zidder Rittmeister des Trains zur Unterhaltung von
Berlin, den 27. Dezember 1880.

Mit Bezug auf die Anmerkung 1 zum §. 2 des Reglements über die Bekleidung und Ausrüstung der
Armee im Kriege wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Hauptlente bei den Feld-Batterien zwei Reitzeuge,
die Nittmeister des Trains ein Reilzeng im Frieden zu unterhalten verpflichtet sind.

Kriegs-Ministerium; Militär-Oekonomie-Departement.
No. 10. 12. 80. M. O. D. 3. v. Hartrott. Kühne.
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Nr. 260.

Nachtrag Nr.1.zuden Bestimmungen, über die Organisation der Oberseuerwerkerschule vom 17. August 1878.Geschlossen Ende Dezember1880.
Berlin, den 27. Dezember 1880.

Die bisher ergangenen Wänderungen rc. zu den vorerwähnten Bestimmungensind,behufs Einfügung in
die letteren, bhebruct worden.Wcerforderliche Anzahl von Exemplaren des Nachtrages wird den Kommando-Behörden rc., unler

Anschluß der Vertheilungspläne, per Couvert zugehen.
Kriegs-Ministerium; Allgemeines Kriegs-Departement.

v. Verdy. Müller.
No. 790/12. Art. 1.

Nr. 261.

Nachtrag * * zu der Instruktion über die Prüft zum Fenerwerks-Lientenaut — (Zweite Berufs-rüfung) — Berlin, den 11. Jannar 55.. Geschlossen Ende Dezember1
Berlin, den 27. Dazember 1880.

Die seit dem 8. Dezember 1876 ergangenen Abänderungen rc. zu der vorerwähnten Instruktion sind, behufs

Einfügung. in die letztere, gedruckt worden.e erforderliche Anzahl von Exemplaren des Nachtrages wird den Kommando-Behörden 2c. unter
Anschluß de Vertheilungspläne, per Couvert zugehen.

Kriegs-Ministeium:;AllgemeinesKriegs-Departement.Mü ler.
No. 791/12. Art. 1.
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